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Rechtsprechung
Strafrecht

88 20 a Abs. 2, 1 Ges. z. Änd. des RStGB. 
v. 4. Sept. 1941 (RGBl. I, 549).

Zum Begriff der fortgesetzten Handlung 
und zu der Frage, ob sie zur Verurteilung 
aus § 20 a Abs.2 StGB, führen kann. § 1 Ges. 
v 4 Sept 1941 erfordert keinen besonderen 
Tätertyp. RO- • DR. 1942, 1321 Nr. 1

§§173 Abs. 1, 177, 176 Abs. 1 Nr. 1, 5? 
Abs. 1 StGB. Auch der abgenötigte Beischlai 
kann Blutschande der Vergewaltigten sein. 
Die im § 177 StGB, und im § 52 Abs. 1 StGB, 
gekennzeichneten Zwangslagen decken sich 
nicht notwendig. RG.: DR. 1942, 1322 Nr. 2 

§ 32 VO. über die Zuständigkeit der Straf
gerichte v. 21. Febr. 1940 (RGBl. I, 405) 
Wenn eine Anklage wegen Mordes erhoben 
wird, liegt immer auch zugleich die Verur
teilung nur wegen Totschlags im Bereich 
der Möglichkeit, so daß deshalb ohne Rück
sicht auf A rt und Höhe der in Aussicht ste
henden Strafe die Bestellung eines Verteidi
gers zwingend vorgeschrieben ist. RG.: DR. 
1942, 1323 Nr. 3 (Mittelbach)

§§ 296, 371 Abs. 2 StPO. § 4 Abs. 2 Gesetz 
betr. die Entschädigung der im Wiederauf
nahmeverfahren freigesprochenen Personen 
v. 20. Mai 1898.

Das RG. hält daran fest, daß dem Angekl. 
nach geltendem Recht kein Rechtsmittel 
gegen ein freisprechendes Urteil zusteht, daß 
er ein solches Urteil insbes. nicht deshalb 
anfechten kann, weil es ihn nur man
gels Beweises freispricht, während er bean
sprucht, wegen erwiesener Unschuld freige
sprochen zu werden, und daß er ein Rechts
mittel auch nicht darauf stützen kann, daß 
ihm das Gericht den Anspruch auf Entschä
digung für unschuldig erlittene Strafhaft 
versagt hat. Dieser Grundsatz g ilt auch im 
abgekürzten Verfahren nach §371 Abs.2 
StPO.

Der Antrag, die Aufhebung des früheren 
Urteils bekanntzugeben, ist an keine Frist 
gebunden; er kann auch noch wirksam ge
stellt werden, nachdem das Urteil erlassen, 
und auch noch, nachdem es rechtskräftig ge
worden ist. RG.: DR. 1942, 1324 Nr. 4 
(Bruns)

Zivilrecht
Preisbildungsrecht

§2 DurchfG. VierjPl. v. 29. Okt. 1939. Der 
Reichskommissar für die Preisbildung ist 
durch die vorstehend genannte Bestimmung 
nicht hur zur Ermäßigung, sondern auch 
zur Erhöhung der Preise befugt. RG.: DR. 
1942, 1327 Nr. 5

Bürgerliches Gesetzbuch 
§ 25 BGB. Ist in der Satzung eines Reit

sportvereins die Entscheidung über den 
Ausschluß des Mitglieds der zuständigen 
Sportsbehörde übertragen, so ist dies der 
Vorsitzende der in jeder Landesbauernschaft 
gebildeten Kommission für die Prüfungen 
von Warmblutpferden. RG.: DR. 1942, 1327 
Nr. 6

§§ 94, 912, 946 BGB. Die Vorschriften über 
den Grenzüberbau gelten auch dann, wenn

der Eigentümer eines Grundstücks aÛ
anderes, ihm ebenfalls gehörendes ^
stück hinüberbaut. RG.: DR. 1942, 1328 N

129, 2198 Abs. 1 BGB.; §§57, 58 R gJ 
Verlangt das Gesetz zur Verwertba^^ 

einer Urkunde in einem gerichtlichen g{ 
fahren oder zur Rechtswirksamkeit ' fl0. 
schriftlichen Erklärung eine gerichtliche! g. 
tar.sche oder (sonstige) öffentliche 
g l a u b i g u n g , s o  gilt dies nur für 1 1 ej. 
urkunden, während öffentliche Urkunde ( 
ner solchen Beglaubigung überhaupt 
fähig sind. .

Der in 1 Wx 927/39 (JFG. 21, 100) 
stellte Grundsatz w ird insoweit au^ 0kaIti- 

2. Der Präsident einer Rechtsanwalt 
mer wird, wenn er auf das entsprec njs. 
Ersuchen eines Erblassers einen Testant ^  
Vollstrecker aus dem Kreise der ReC a[nt- 
wälte seines Bezirks ernennt, in seiner 0̂ 
liehen Eigenschaft tätig. KG.: DR- 
1330 Nr. 8

§§ 276, 278, 242 BGB.
Grenzen der dem Gastwirt irn,- senden 

des Gastaufnahmevertrages °. e*-. der
Sorgfalt. Der Gast, der sich an einer ^¡. 
Gaststätte stattfindenden V o r fü h r u n g  e 
ligt, übernimmt dem Gastwirt gegen'1 er- 
damit verbundene, ihm bekannte o 9 
kennbare Gefahr. RG.: DR. 1942, 134

■uprflO’1'
§313 BGB. Wird die iormlos u^gtiicks' 

mene Verpflichtung zu einem Grun rechte 
Verkaufsangebot durch dessen i° rmN r Alt- 
Abgabe erfüllt, so ist in entsprechen ^nleit-
wendung des § 313 Satz 2 BGB. anzu pereit- 
daß die Heilung des F o rm m a n g e ls  nduflg 
durch die vorschriftmäßige Bern ^ 3  
des Verkaufsangebotes eintritt, J? ,raguni‘ 
erst mit der Auflassung und Ein 
RG.: DR. 1942, 1332 Nr. 10 ArZt

§566 BGB. Wenn zwischen e in ^  dahin 
und einer Krankenanstalt ein Ven ^  ver- 
geschlossen wird, daß der Arztgesemossen wnu, uau uci ■ , r
pflichtet, seine Patienten nur in da"
kenanstalt zu behandeln, und dies peTSot}° 
für die notwendigen Räume unu . h pji 
zur Verfügung stellt, so handelt es

ch
ui'1

fiier
ei"zur venugung siem, »u „  um - ,

nicht um einen Mietvertrag, s o n a  ^  je 
nen Vertrag eigener Art, der pedar ’ 
Schriftform des § 566 Satz 1 B 
RG.: DR. 1942, 1333 Nr. 11 p0the-

§§ 1189, 1190 BGB. Höchstbetragsnij!lltllefl 
ken, bei denen der Gläubiger j efung , 
soll, welche von mehreren r "  he
durch die einzelnen Hypotheken 6 prilcn 
sein sollen, können auch für d ie jV jjt
aus Teilschuldverschreibungen Vei*o
den, wenn für die Teilgläubiger ‘ q . V 
ter aus § 1189 BGB. vorhanden isr- seite 
1942, 1334 Nr. 12 (Fortsetzu

Z u c  ^ B e a c h t u n g , !  Viesern Siebte ist das fiegistec ziun 1. ß a n d  1942 [K eß i~26^
2)je tin&anddecke (üc den 1. !Baad kann aacecst nicht angefectigt taeedefu 3  ^ eCß. 
£iefecum mägiieh ist, etfaCgt UUttdlung. ¿BesteMumw uauecUndüch c t
D E U T S C H E R  R E C H T S V E R L A G  G. M.  B. H. ,  Z w e i g n i e d e r l a s s u n g  L e < P 2
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7. 3. 1942
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7. 3. 1942

staatsamoatt Dr. Jriedr.-Wilgelm ©erber, 
Cgemnig
7. 3. 1942

©cri<t)t8a|Tc|Tor ^ an s  Jritfcge , £eip3ig
8. 3. 1942

Referendar Dr. W ern er © li it f ,  Plauen
9. 3. 1942

notarpratt. Rarl Rallgardt, Sudtcigeburg,
9. 3. 1942
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jupiainfpeEtcr J r a n j  S te t f , Selingen
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jugijinfp. ^erm. Rüger, Reubrandenburg
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13. 3. 1942

7ufti3infp. J r ie d r . ^ e n n e e , Sengenberg
15. 3. 1942

Rmtsger.Rat H erb ert © b e lin g , Berbern
16. 3. 1942

Recbtaam». u. notar Dr. © rg ard  ^e in ifeg , 
£eobfd)lig
18. 3. 1942

Reg.Rat W e rn e r S riee , Cudteigegafen
18. 3. 1942

®eri«btsa|Te|Ter ^erff Prilltpig, ©rteliburg
18. 3. 1942

Eandesoertb.Rat Ude W ertg , Düffeldetf
19. 3. 1942

Rcgierungarat flnten ßaum, ©elfenfircgen
19. 3. 1942

Re<f>t8ann>. Dr. fllbred)t Pfeiffer, ©rlangen
19. 3. 1942

Beamter J r a n j  p e tu fd fn if ,  Jingerteald
20. 3. 1942

©eriibtaref. Alfred Stgtearj, Wemmingen
20. 3. 1942

Rc«tjt8amoait Dr © m g  ß e g r , Würjburg
20. 3. 1942

I. ©taatscnuDalt ^ein3 Oorililtg, DÜ(Td6orf
23. 3. 1942

rudmungsrat ^ if r e d  O ro f, K orlsru^
28. 3. 1942

Tuftiäinfp. Ricgard ^apprl/ W.^Rrenenberg
1. 4. 1942
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öec diC|-er KomerQdei1) £ej)en ^„goben, damit Deutfĉ land lebe, lg uns belüge Perpfii<f)tung. 
iPir »erden il>r fln^enfen fiel« ln böigen ©bren holten.
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HO. ALBERT WEBER
M A G D E B U R G -W .
ß e / fo r J - e r S ir .2 3

M e n  £i& e r m cbt vergessen

Für RBferenaare z. nssessorexamen
Pension S ten g ert

Berlin W 30, Viktoria-Luise-Platz4
Telefon: 25 38 65

U.-Bhf, Vikto ia-Luise-Platz v. d. Hause. 
Zimm. m. Frühstück ab 2.50 RM., m.Abend- 
essen incl. Tee ab 3 50 RM. Teilw.fl. Wass. 
Beste Empfehlungen aus Juristenkreisen. 

— 25 Ja hre  —

Sie wollten doch den Hanewacker-Tabak versuchen! 
Denken Sie daran, wenn Sie das nächste Mal zu Ihrem 
Tabakhändler gehen, dann verlangen Sie einmal eine 
Dose Hanewocker »Besonders mild«. Sie kostet 25 Pfg. 
und reicht fast eine ganze Woche. Das ist doch wirk
lich billig! Aber Hanewacker muß es sein!

B i l d  und N ä l l t C
r̂ Zinsscrkopf |

Seit- 18*58 
v dasWaheeichen

der Firma

frnsser&ff
L e i p z i g
P o s t f a c h .

ßriniinnlrnt o. D.
‘5irtf>uv Slingfiammer

pduatQusfünfte / (Ermittlungen

Berlin 8ID 68. HnDenftr. 81
$ernípred)er: 17 26 29

f a n g e t  w m r n h * u 
.  B e s o n d e r s  m i l d " 'ün^eiiußt-auchjuA^iel

í Dr. A tz ler 1
Fernunterricht
zur Vorbereitung auf die Assessorprüfung 
(auch abgekürzte Prüfung)

 ̂ B e r l i n  W 3 0 ,  L u i t p o l d s t r a ß e 4 0  J

Gliederschmerz211Rheuma,Jschia|j
massieren Sie sdinell f o r t t> *V 
weg". Fragen Sie Ihre w*i* •*\ e -  
Rheumaweg gern verordn " ^  j 0* 
Erhältlich in Apotheken, 0e|L-|
währte Fußkrofmittel fv»0"«
Ermüdung, kolte Füße un , jo0 IArh.enS:-'4n,oU ' "0

BermsaeieHiiue OIYIIYIER
~  . . .  k . _ a t r 3 O0K Ö L N ,  N e u ß e r St ra ^

B Privatauskünfte, Beweism®4®*! 
fü r  a l le  P ro z e s s e  u b e

Die deutsche Preisgesetzgebung
Von Wirtschaftsprüfer Dr. Hubert Post 

224 Seiten RM.6.— kartoniert
„Das Buch des bekannten Verf. stellt eine instruktive Einführung in das 
Preisrecht dar, die jedem Wirtschaftler und Rechtswahrer willkommen 
ist. Durch die Vielheit der Gesetze und Verordnungen,, die i .  T. neben- * 
einander gelten und z. T. ineinandergreifen, ist eine gewisse Unüber
sichtlichkeit entstanden. Das Werk gibt eine vollkommen überschauende 
Kenntnis der Zusammenhänge und stellt daher eine klar ausgerichtete 
Einführung in das geltende Preisrecht dar. Da auch die wichtigsten 
Bestimmungen aus dem Preisstrafrecht behandelt [werden, dürfte der 
Zweck des Buches voll und ganz erfüllt sein.“

,,Deutsche Rechtszcitung“  N r. 15/16, 1942

Zu b e z ie h e n  d u rc h  den B u c h h a n d e l o d e r d i r e k t  vom  V e r la g

Deutscher Rechtsverlag G.m.b.H. • Berlin / Leipzig /  Wien
Berlin W  35, Hildebrandstraße 8

Auslieferung für Alpen- und Donaugaue, Sudetenland: 
Deutscher Rechtsverlag Q. m, b. H., Wien 1, Riemergasse 1

S oeben e rs c h ie n  in  2., e r w e i te r te r  A u fla g e

Das wirtschaftliche Gutachten
Von Dr. Hubert Post kart-

107 Seiten RM 3.-

„Der Verfasser setzt es sich zum Ziel, nicht nur in die Technik de* cfll 
baues und der Erstattung des wirtschaftlichen Gutachtens einz deS 
sondern darüber hinaus ,die Natur und den Zweck der Tätig« a„ s 
wirtschaftlichen Gutachters zur Klarstellung zu bringen“, da ,? eIlt. 
dieser Darstellung die praktischen Verfahrensregeln folgericiut B der 
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Das erbbiologische Gutachten in der Praxis1)
Von Prof. Dr. A. F ö r s t e r ,  . , .

Direktor des Institutes für gerichtliche Medizin und Kriminalistik der Universität Marburg (Lahn)

Die erbbiologische Begutachtung beschäftigt sich mit 
stimmten Merkmalen und Eigenschaften eines Men- 

Mp u’ d‘e er von seinen Vorfahren bekommen hat. Diese 
nirht ma!e müssen eindeutig erkannt werden, sie können 
d i e n  w illkür!ich beseitigt oder verhindert werden, und 
fab- esê zmäßigkeiten ihres Auftretens sind aus der Er- 
ernRln® bdmnnt. Solche Gesetzmäßigkeiten sind bei einer 
nant6n Anzahl Vl>n Merkmalen, sei es, daß sie dem domi- 
s o m ”  oder dem rezessiven und dem geschlechtschromo- 
o- V1.?”  gebundenen Erbgang folgen, heute schon so weit 
die Um 'm gegebenen Fall bestimmte Aussagen über 
zu Wahrscheinlichkeit des von den Vorfahren Ererbten 
Qr,™?c.ilen- Diese Erforschung kann sich nur auf den 

.Sätzen der Wahrscheinlichkeitsrechnung aufbauen, 
m toi*------ . ■- ... i.=— — absoluten Wertnurbe ¡tm seltenen Ausnahmen können sie 

biklii en't.Man wird sich also der Grenzen seiner Urteils- 
sie v  -ei der Begutachtung immer bewußt sein müssen,. DCgUldLlUUllg JUUI1JUUI ucivunu

*na in der Natur des Vererbungsvorganges begrün- 
Eigenart der erbbiologischen Begutachtung, diedet. Wlc

dem nach
aber . se l t en  m i t  dem “ B e g r i f f  S i c h e r h e i t ,  

sehr  o f t  m i t  m e h r  o d e r  w e n i g e r  g r o ß e n  
es mi s • e i n I i c h k e i t s g r a d e n  arbeiten muß, bringt 
ein r!L..?,lc,b>. daß der Richter sehr oft wohl mit Recht
^ a h i
ehi tr i f-Su h’ daß der Richter sehr oft wohl mit R 
Daheri  des Unbefriedigtseins über das Ergebnis hat. 
in p)E k°mmt die erbbiologische Begutachtung nur dann 
falls d ’ 'i-enn das Blutgruppengutachten und gegebenen- 
hat . * ragzeitgutachten zu keiner Klärung geführt 
scheid,, ln diesem Falle steht der Richter vor der Ent- 
nnd z w ^ ’ . das erbbiologische Gutachten heranzuziehen, 
niszeit ar i!n der ReSel nur danll> wenin in der Empfäng
lich vpA.ev;rere Männer mit der Kindesmutter geschlecht- 
schlosop ehrt haben, die also serologisch nicht ausge- 
die sJu", Wefden konnten und wo auch Zeugenaussagen 
Und die r nictlt einwandfrei geklärt haben. Der Wert 
auf der P/deutung solcher erbbiologischer Gutachten, die 
densten Vi * r!<ma,sanalyse beruhen, sind von den verschie- 
größfer o  • anerkannt. Solche Gutachten sind mit 
SchlußfnT Uewissenhaftigkeit abzugeben und in ihrer 
erklärt s-®rn illS vorsichtig zu formulieren. Diese Vorsicht 
einiger F- ZUm Teil aus der Tatsache> daß der Erbgang 
aus>S daß1®enSC*la^ ert sehr kompliziert ist, zum Teil dar- 
Beansnn,p!!+e bst bei großer Übereinstimmung zwischen 
Umständß tem und Kind solche Übereinstimmungen unter 
Wahrsrhf- e'n anderer Mann haben kann. Der hohe
anspruchfpn i keitsSrad für die Vaterschaft eines Be- 
gegeben « ^ann deshalb nur unter der Voraussetzung 
ähnlicher p i “ en’ daß nicht noch ein anderer Mann mit 
Xandter f, 2?asse wie der Beanspruchte, etwa ein Ver- 
herechtiff/ S- Erzeuger des Kindes in Frage kommt. Wie 
Fälle aus ,,eine so,che Voraussetzung ist, beweisen die 
ein BeansrJns,e!'er Gutachterpraxis. Zum Beispiel bestritt 
ma'sanah-sIUi er trotz der von uns auf Grund der Merk- 
Kindesvater *estge.stellten hohen Wahrscheinlichkeit, der 
----------------zu sein. Bei weiterer Nachforschung stellte

sehen alI£emein: Reche, „Der Wert des erbbiologi-
nJie Stellunji!in lgsnafhweises für die richterliche Praxis. Eine amt- 
UR. 1939,1606 hme des KassenP0,itischeh Amtes der NSDAP.“ :

sich heraus, daß ein verheirateter Bruder des Beanspruch
ten ebenfalls mit der Kindesmutter Geschlechtsverkehr 
gehabt hatte und nach der Untersuchung dieses Mannes 
wahrscheinlicher noch als der Bruder der Erzeuger des 
Kindes sein konnte. In kleineren Orten besonders unter 
der Landbevölkerung sind solche verwandtschaftliche 
Beziehungen oft weitgehend, so daß man auch in solchen 
Fällen urteilsmäßig sehr vorsichtig sein muß. Schwierig
keiten in der Beurteilung ergeben sich auch, wenn zu 
j u n g e  K i n d e r  beurteilt werden sollen. Jedoch wird 
der Gutachter solche Fälle von sich aus ablehnen. Das 
Urteil wird auch dann in seinen Schlußfolgerungen 
schwierig werden, wenn die Kinder sehr viel äußere 
Merkmale von ihrer Mutter haben. Hohe Wahrscheinlich
keitsgrade für die Vaterschaft eines Beanspruchten können 
in solchen Fällen nicht gefordert werden, denn einer Über
einstimmung allein in einer einzelnen Eigenschaft, die bei 
der Kindesmutter nicht vorliegt und welche mit Wahr
scheinlichkeit auf den Erzeuger des Kindes zurückgeführt 
werden könnte, kommt noch keine große Bedeutung zu, 
es müßte sonst sein, daß hier eine besonders hervor
stechende und dominante Vererbung vorliegt. Nur dann 
können w ir das Urteil zu höheren Wahrscheinlichkeits
graden bringen, wenn sich sehr viel Übereinstimmungen 
in der Merkmalsanalyse zwischen Kind und einem Be
anspruchten finden. Häufen sich die Übereinstimmungen, 
dann addieren sie sich zu einer immer beweiskräftigeren 
Größe, die so überzeugend wird, daß eine sehr hohe 
Wahrscheinlichkeit gefolgert werden kann. Ein Zufall ist 
bei Vorliegen gehäufter Übereinstimmungen abzulehnen, 
auch die hierfür hin und wieder angeführten einander 
völlig blutsfremden sog. Doppelgänger beschränken ihre 
Ähnlichkeit auf einige wenige, besonders dem Laien auf
fallenden Merkmale, die aber nicht geeignet sind, die 
Beurteilung in Frage zu stellen. Verhältnismäßig einfach 
ist die an sich sehr langwierige und schwierige Arbeit der 
erbbiologischen Begutachtung, wenn einzelne sehr seltene 
und charakteristische Eigenschaften zwischen Kind und 
Beanspruchtem in Übereinstimmung gefunden werden 
(bei Fehlen von wesentlichen Abweichungen), und weder 
die Kindesmutter noch einer der Mehrverkehrszeugen 
irgendwie als Erbträger in Frage kommen kann, in 
solchen Fällen kann die Beurteilung in dem Nachweis 
der Vaterschaft „m it an Sicherheit grenzender Wahr- 
scheinlichkeit“  gegeben sein.

Wenn somit ziemlich einwandfrei feststeht, daß nur 
eine bestimmte Anzahl von Männern als Erzeuger des 
Kindes in Betracht kommt und alle Beteiligten dem erb
biologischen Vergleich unterzogen werden können, so 
ist das Ergebnis für die Praxis fast immer günstig, da 
sehr oft einer der Männer besonders viel Übereinstim
mungen mit dem Kind aufweist, während die anderen: 
mehr oder weniger stark in ihren Erbmerkmalen von dem 
Kind abweichen. Aus dem Gegensatz „wahrscheinlich für 
den einen Mann“  und „unwahrscheinlich für den ande
ren“  ergibt sich dann unter Umständen eine sehr hohe 
Wahrscheinlichkeit für die Vaterschaft des ersteren und 
ebenso eine unter Umständen sehr hohe Unwahrschein
lichkeit' für die Vaterschaft des letzteren.
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Besonders schwierig aber wird der Fall, wenn neben 
Mutter und Kind nur ein einziger Mann für die Unter
suchung zur Verfügung steht und vom Gericht gefragt 
wird, ob eine Sicherheit oder zumindest eine hohe Wahr
scheinlichkeit für oder gegen die Vaterschaft des Be
treffenden spricht. In solchem Fall kann man sehr oft 
nur zu dem Schluß der einfachen Wahrscheinlichkeit 
kommen und ein solches Ergebnis kann nur im Verein] 
mit den übrigen Beweismitteln, wie Zeugenaussagen und 
Berücksichtigung der Tragzeit des Kindes Bedeutung ge
winnen und als Urteilsgrundiage dienen. Man sollte daher 
vo n  dem  A n f o r d e r n  e i nes G u t a c h t e n s  A b 
s t a n d  n e h me n ,  wenn kein anderer Mann benannt 
werden kann, die Blutgruppen- und Blutkörperchenmerk
malsuntersuchungen negativ verliefen und die Kindes
mutter mit aller Bestimmtheit den Mehrverkehr bestrei
tet, ja unter Umständen sogar ihre Aussage beeidet.

Naturgemäß erhöhen sich diese Schwierigkeiten noch 
mehr, wenn die Kindesmutter bereits verstorben ist und 
für den erbbiologischen Vergleich nur eine und dazu oft 
noch wenig deutliche Photographie zur Verfügung steht. 
Immerhin kann man aber auch in einem solchen Fall bei 
großen Übereinstimmungen zwischen Kind und Bean
spruchtem zu einem Ergebnis der ■ Wahrscheinlichkeit 
kommen, das den Richter bei. seiner Urteilsfindung unter
stützen kann.

Im Interesse der besseren Verständlichkeit erbbiologi
scher Gutachten für die Praxis wäre sicherlich eine e i n 
h e i t l i c h e  T e r m i n o l o g i e  i n den W a h r s c h e i n 
l i c h k e i t s g r a d e n  wünschenswert2). Eine solche ist 
aber nicht durchzuführen, da w ir ja dann die Wahrschein
lichkeitsgrade gleichsam in Prozente umrechnen müßten, 
was natürlich wissenschaftlich unmöglich ist. Die Angabe 
des Wahrscheinlichkeitsgrades liegt und muß im freien 
Ermessen des Gutachters liegen. So kann der eine auf 
Grund der Befunde zu dem Schluß der hohen Wahr
scheinlichkeit, der andere zu dem der sehr hohen Wahr
scheinlichkeit kommen; von keinem der Gutachter kann 
man erwarten, daß er in der Beurteilung auf demselben 
Standpunkt des Wahrscheinlichkeitsgrades steht. Die Er
kenntnis seines Urteils ist in der Natur der Erbmerkmals
analyse begründet.

Reche unterscheidet beispielsweise folgende Stufen 
des Nachweises: „mit an Sicherheit grenzende Wahr
scheinlichkeit“ , „außerordentliche Wahrscheinlichkeit“ , 
„sehr große Wahrscheinlichkeit“ , „wahrscheinlich“ . V e r -  
s c h u e r  gliedert die Wahrscheinlächkeitsgrade in „sehr 
wahrscheinlich“ , „wahrscheinlich“ , „etwas wahrschein
lich“ , wozu dann die unentschiedenen und wenig wahr
scheinlichen Ergebnisse kommen. Unser Institut macht 
in der Regel folgende Gradunterschiede: „hohe Wahr
scheinlichkeit“ , „Wahrscheinlichkeit“ , „geringgradige 
Wahrscheinlichkeit“ , „unentschieden“  und „unwahrschein
lich“ ; dabei ist zu berücksichtigen, daß w ir uns nicht 
starr an diese Formulierung halten. Die Frage der Be
antwortung der „offenbaren Unmöglichkeit“  stellt derart 
hohe Anforderungen, daß sie auf Grund eines erbbiologi
schen Gutachtens nicht in Frage kommt.

Darum sind viele Gerichte bereits in ihren Ersuchen

2) Vgl. dazu O l z e w s k i :  DR. 1941, 1985.

von diesem Verlangen der Feststellung abgegangen. Sie 
fragen oft nach dem Grad der Wahrscheinlichkeit oder 
aber nach dem „Ausschluß mit an Sicherheit grenzender 
Wahrscheinlichkeit“ ; eine Formulierung, die w ir bei Ab
gabe des Gutachtens unter Umständen auch dann wählen 
können, wenn zwei Männer in Frage kommen, von denen 
w ir einen als unwahrscheinlich, den anderen als sehr 
wahrscheinlich bezeichnen können unter Berücksichtigung 
der Tatsache, daß bestimmt kein anderer Mann mehr in 
Frage kommen kann, d. h. also unter Berücksichtigung 
der ganzen Aktenlage.

Gehen w ir nun auf den Beweiswert der erbbiologischen 
Gutachten bei der Urteilsfindung vor Gerichten ein, so 
hat das Kaiser-Wilhelm-Institut für Anthropologie Berlin, 
das Wiener anthropologische Institut und das Institut für 
Erbbiologie und Rassenhygiene Frankfurt a. M. 70—80% 
Wahrscheinlichkeitslösungen, die eine „ausreichende Unter
lage für gerichtliche Urteile bilden“ 3). Wie uns aus den 
Akten eines Vaterschaftsprozesses bekannt wurde, konnte 
das Institut für Erbbiologie und Rassenhygiene Köln- 
Lindenthal in 90% der Fälle zu einem hinreichenden Er
gebnis kommen, von denen etwa ein Drittel eine „m it 
an Sicherheit grenzende Wahrscheinlichkeit“  für oder 
gegen die Vaterschaft ergaben. Die von unserem Institut 
erstatteten Gutachten, deren Berücksichtigung bei der 
Urteilsfindung w ir von den Gerichten erfahren konnten, 
wurden in rund 80% der Fälle in ihrem Beweis wert 
anerkannt. In 15,22% der Fälle konnte der Beanspruchte 
mit „an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit“  nach
gewiesen oder ausgeschlossen werden. In 32,6% ergab 
sich eine hohe Wahrscheinlichkeit für die Vaterschaft 
oder — seltener — gegen die Vaterschaft des Beanspruch
ten. 32,6% ergaben eine einfache Wahrscheinlichkeit oder 
Unwahrscheinlichkeit der Vaterschaft. In 4,36% kam _ es 
zur Klageabweisung, weil das Gutachten weder eine 

. Wahrscheinlichkeit noch eine Unwahrscheinlichkeit gefun
den hatte. In 15,22o/o entschied das Gericht entgegen dem 
Gutachtenergebnis. Es wurde zum Ausdruck gebracht, 
daß ein einfacher Wahrscheinlichkeitsgrad für oder gegen 
die Vaterschaft a l l e i n  nicht ausreiche; diesen Gedanken
gängen kann man insofern nicht folgen, als ein solches 
Ergebnis besonders in Verbindung mit einer eidlichen 
Aussage der Kindesmutter ein gewichtiges Beweismoment 
sein kann.

Obige Ausführungen zeigen, ein wie großes und offen
bar brauchbares Hilfsmittel das erbbiologische Gutachten 
für den Richter heute darstellt. Den Wert von Zeugen
aussagen im allgemeinen, die häufig die einzige Basis fur 
die Urteilsfindung sein müssen, erreicht das erbbiologi
sche Gutachten zum mindesten, auch wenn sich keine 
hohe Wahrscheinlichkeit ergeben hat. Außerdem kann es 
für sich in Anspruch nehmen, objektiv zu sein. Man dar 
nur nicht zu viel vom erbbiologischen Gutachten erwar
ten, so daß der Richter allein auf Grund des Gutachten 
entscheiden kann, wie z. B. bei einem Blutgruppengm- 
achten, das zu einem Ausschluß kommt. Auch darf e'1* 
Ergebnis mit einfacher Wahrscheinlichkeit nicht zu sen 
berücksichtigt werden, wenn sonst keine anderen Bewei - 
momente hinzukommen. Die Grenzen sind durch d 
Sache an sich bestimmt.

3) B u h l e r ,  „Der Erbarzt“  1939.

Rechfsanwendung und Psychologie
Von Landgerichtsdirektor Dr. jur. Dr. phil. W i l h e l m  W e b e r ,  Berlin, 

z. Z. Oberregierungsrat im Oberkommando des Heeres

I. Es gibt nur wenige Berufe, die sich derart stark mit 
geistigen und seelischen Vorgängen befassen, wie der 
Beruf des Rechtswahrers. Abgesehen von den Psycho
logen selbst sind es noch die Seelsorger und Erzieher, 
die dem Rechtswahrer hierin gleichkommen. Selbst eine 
derart rein sachliche, nüchterne Tätigkeit wie die Be
urkundung eines Grundstückskaufvertrages (§313 BGB.) 
oder die Auflassung vor dem Grundbuchamt (§ 925 BGB.) 
ist, auf eine einfache Formel gebracht, die Beurkundung 
bzw. Erklärung des Willens zweier Parteien, also eines

wiepsychischen Ablaufs. Dieser Hinweis soll zeigen, 
selbst solche Vorgänge, die lediglich dem wirtscn _ 
liehen Verkehr und

und

sehr entfernt vom Psychischen: (Geistige
der rechtlichen Ordnung dienen1 
sychischen: (Geistigen und Seehsc /

zu sein scheinen, bei einer Betrachtung vom psycho S 
sehen Standpunkt aus doch in einer sehr nahen ° ezten:cht 
zum Psychischen stehen. W ir brauchen aber Sar wj_ 
so weit auszuholen, um den starken Zusammenhang 
sehen der rechtlichen und psychologischen TätigKei. ^  
Rechtswahrers nachzuweisen; die Rechtsordnung
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RecWswahrer auch a u s d r ü c k l i c h  eine große 
1 ^  Psychologischer Aufgaben.

Uri  tyH der Rechtswahrer zur E r k e n n t n i s  und Be- 
l5omei U n£ eines rechtlich erheblichen Sachverhaltes 
anzuTn’ SO ^  er häufig psychologische Überlegungen 
§ 133R ren‘ ver ângt der Gesetzgeber von ihm nach 
der . daß bei der Auslegung einer Willenserklärung 
e r n ^ l p k l i c h e  W i l l e  zu erforschen sei. Eine n i c h t  
best; 1 a *1 g e m e i n t e  W i l l e n s e r k l ä r u n g  ist unter 
Ir r+ mm‘er! Voraussetzungen nichtig (§118 BGB.); der 
berp,,V!P über den Inhalt einer W i l l e n s e r k l ä r u n g  
l i e h "  h ZUI AniecIltung (§119 BGB.); wer v o r s ä t z -  
dipcr,„°te r f a h r l ä s s i g  einen Schaden: verursacht, hat 
einpnn,„zu ersetzen (§276 BGB.); wer v o r s ä t z l i c h  
StCiR \ enschen tötet, w ird mit dem Tode bestraft (§211

_ •• 1 JH o ̂ CL 4/ OlClilllUll LilivU 1 LvlllJ VV Xvil X g V-1X

Schiri,?^ensvorteü verschafft usw., macht sicli des Betruges 
V e r w  203 StGB.); wer im geschäftlichen Verkehr 
s t e l l  ech s I u n g e n ,  also I r r t u m  er  in der V o r -  
ruft i.U n £ und W a h r n e h m u n g  eines anderen hervor- 
deil’ (g3]1)'1 auf Unterlassung in Anspruch genommen wer- 
hchen R fAdWG.). Diese wenigen von den vielen mög- 
selbst r)-eisP'e'en sollen zeigen, wie der Gesetzgeber 
giscl i  6 rechthche Entscheidung von der p s y c h o l o -  
abhä 6tl- ®eurf edung eines Tatbestandes ausdrücklich 
chen 7 .m acht. Der Gesetzgeber erstrebt den glei- 
gemein £CJi  hmd'S auch da, wo er keine oder nur all- 
tnuiipr, au‘ die Psyche des Menschen hindeutende For- 
ejn y  ungc.n wählt. Ein Beispiel: Nach §779 BGB. soll 
zue-n.nü®1611̂  unwirksam sein, wenn der als feststehend 
sPricht ? gelegte Sachverhalt der Wirklichkeit nicht ent- 

Voraussetzung) und der Streit oder die 
sein wn eit hei Kenntnis der Sachlage nicht entstanden 
Parteien rtl,e’- h‘ psychologisch ausgedrückt, wenn die 
h r ig e n v ^ G'nen fischen Wahrnehmungen oder keiner 
setzuno-i ^sfehung unterlegen wären (zweite Voraus- 
§779 BCR Ie. Schwierigkeiten in der Anwendung des 
sind dari °  l 'egen bei der zweiten Voraussetzung; sie 
man ah\ ™ auch meist rein psychologischer Natur. Wollte 
eines Sach3f en’ ^er Rechtswahrer bei der Beurteilung 
hrwägUr|riVerllalfs mehr psychologische als rein sachliche 
vielen F tp611 anst eIlen muß, so würde sich sogar in sehr 
Ile*gen f letl dieWaagschale zugunsten des Psychologischen 
eines tat« enthält die psychologische Würdigung
Ist der 'T'.a,c"  'chen Vorgangs schon das rechtliche Urteil. 
Und fällt d-r e‘ner Körperverletzung festgestellt, so steht 
durchwerr 116 hrage nach der Schuld und damit auch 
darüber ^ ?ac^ ^ er Strafbarkeit mit der Entscheidung 
bandelt’ b t  ^ er Täter vorsätzlich oder fahrlässig ge- 
n ehm iicu f; Vorsatz und Fahrlässigkeit sind aber vor- 

Hat «n f C” 's.che Erscheinungen, 
seine mehr ^  i eĉ er rechtlich bedeutsame Sachverhalt 
Psycholop-j h 6r weniger in1 den Vordergrund tretende 
von allen n , , e Seite- so wird sie doch in den meisten 
Rolle spiel r m°£hchen Rechtsfällen keine entscheidende 
Uennoch i«+n,’i ■ sie auch meist einfach gelagert ist. 
fen Fälle e rßk t -3*380*11*6 Zahl der psychisch komplizier
en en n i chth j i eh;  leider wird dies bei einem Teil von 
häufig die n  e/ h annt; diese Nichterkenntnis beschwört 

2- Bei eines Fehlurteils herauf1).
Um die vorangehenden Hinweisen drehte es sich
feststehenrW T°^,ische Erkenntnis und Beurteilung eines 
aber gar . * atbestandes. Vielfach liegt der Tatbestand 
• e Aufwx-,  .esf!  er ist erst noch a u f z u k l ä r e n .  
>n erster 1 in/1®' eine.s Tatbestandes — w ir denken hierbei 
dadurch hP,k an die richterliche Tätigkeit 

° rgang kp.U.ßufuhrt, daß die an dem 
enschen 7„  .S 1611 oder die über ihn unterrichteten 
■erbei 

R o l l te

wird meist 
an dem tatsächlichen,v Organe- k l* ,geluhrt, d;

^ n s c h e n  zn**1-18̂  o d e r —  —  —  
hierbei ist .einer Äußerung über ihn veranlaßt werden. 
^ .w°nten v f i f  §uroße Anzahl von gewollten und nicht 
'?'■'derstän’den ITati  a?cb gar nicht bewußt werdenden 
';e,r Natur d p / w  hfindernissen zu überwinden, die in 
nwen> geistin.1" Atenschen, ihren Vorstellungen, Wün- 
\WahrnehmunLen psychischen Unzulänglichkeiten

ss‘ und Erinnerungstäuschungen, mangelnde

&  R w h tsa n w tn rtn ^« ^V e rfa sse rs : „Praktische Psychologie in 
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Urteilsfähigkeit und Ausdrucksfähigkeit) also vornehm
lich in ihrer Aussagefähigkeit und Aussagewiliigkeit be
gründet liegen. Damit diese Widerstände und Hinder
nisse nicht das psychologische und rechtliche Urteil über 
den Tatbestand nachteilig beeinflussen, müssen sie ein
mal als solche erkannt, zum mindesten aber erfühlt und 
dann aus dem Wege geräumt werden. Während die Er
kenntnis der Widerstände und Hindernisse, die der Auf
klärung des Tatbestandes entgegenstehen, ebenso wie bei 
der psychologischen Würdigung des Tatbestandes selbst, 
sich als eine mehr theoretische, wenn1 auch auf ein prak
tisches Ziel gerichtete Denkarbeit darstellt, läßt sich die 
Aufklärung selbst meist nur auf praktisch-psychologische 
Weise, vornehmlich durch E i n w i r k u n g  auf die Men
schen, durch Beseitigung der Widerstände und Hinder
nisse, erreichen.

Vom Standpunkt der Verhandlungstechnik aus ge
sehen, sind d ie  b e i d e n  psychologischen T ä t i g 
k e i t e n ,  einmal die gedankliche Würdigung des Tat
bestandes und Erkenntnis der Widerstände (1), dann die 
praktische Einwirkung auf den Menschen, trotz des ge
meinsamen Gegenstandes, der menschlichen Psyche und 
ihrer Äußerungen, doch recht v e r s c h i e d e n .  Der Ver
schiedenartigkeit dieser beiden psychologischen Tätig
keitrichtungen entspricht die Unterschiedlichkeit in den 
A n l a g e n  des Menschen. Dieser Unterschied in der 
psychischen Veranlagung klärt auch den häufig anzutref
fenden scheinbaren Widerspruch auf, daß ein an sich 
guter Menschen k e n n e r kein Geschick zu praktischer 
Menschenbenandiung, also auch nicht zur Menschen
f ü h r u n g ,  besitzt.

3. Die Tätigkeit des Rechtswahrers ist über die Ge
winnung von psychologisch richtigen Erkenntnissen und 
über die Aufklärung von Tatbeständen hinaus noch un
mittelbarer auf Ziele gerichtet, die ein psychologisches 
Geschick verlangen. Der Rechtswahrer soll, ehe er eine 
rechtlich bedeutsame Maßnahme tr ifft oder zu einer Ent
scheidung schreitet, einen in Verwirrung geratenen Zu
stand wieder ordnen, insbesondere einen Ausgleich her
beiführen, Parteien, die in einem Dauerverhältnis mit
einander stehen, zu einem übereinstimmenden Willen 
und Verhalten bringen, eine Ehe retten, auf einen Jugend
lichen erfolgreich einwirken, ein Mündel zum Gehorsam 
gegen sein Vormund veranlassen u. ä.

Während bei der Tatbestandsaufklärung psychologische 
Urteilsfähigkeit und psychologisches Behandlungsvermö
gen in gleich großem Maße verlangt werden, ist bei der 
Lenkung der Menschen auf ein solches Ziel hin außer 
der Einsicht in die psychologische Zweckmäßigkeit und 
Wirksamkeit der erstrebten Beeinflussung ein b e s o n 
ders  hohes  Maß an Einwirkungsfähigkeit auf den 
Menschen erforderlich. Hierzu gilt ganz besonders das 
über den Unterschied in der Veranlagung zu theoretisch 
und zu praktisch psychologischer Tätigkeit Gesagte 
(s. unter 2).

Im allgemeinen sind auch diejenigen, die von der 
großen Bedeutung der Psychologie für die Rechtsaus
übung überzeugt sind, nicht gewohnt, diese zuvor heraus
gestellte schärfere Gliederung nach der psychologischen 
Erkenntnis eines Sachverhalts, nach der Aufklärung des 
Sachverhalts und nach der Einwirkung auf die am Rechts
fall Beteiligten vorzunehmen. Der Zweck dieser Gliede
rung liegt allerdings auch nicht darin, irgendeinen Gegen
satz herauszustellen, sondern mit mehr Klarheit und Er
folg der Frage nachgehen zu können, ob und  w e l c h e n  
N u t z e n  der  Rech t s  w a h r e r  aus d e r  P s y c h o 
l o g i e  z i ehen  kann.

II. Man darf nun nicht verkennen, daß der Rechts
wahrer bisher wenig Gelegenheit fand, danach zu for
schen, wie er der Schwierigkeiten, die sich durch die 
Beurteilung der psychischen Faktoren und der praktischen 
Beschäftigung mit ihnen ergeben, Herr werden könnte. 
Die in letzter Zeit unternommenen Versuche, dieses Ziel 
mittels Arbeitsgemeinschaften zu erreichen, bleiben durch
weg auf einen kleinen Kreis beschränkt. Wenn der 
Rechtswahrer sich im allgemeinen so verhältnismäßig 
wenig mit der systematischen Vervollkommnung seiner 
psychologischen Betätigung befaßt, so hat dies allerdings 
eine sehr verständliche und, wenn man w ill, ein dieses Ver-
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halten durchaus entschuldigende Erklärung. Die geistige 
Arbeit (Arbeitsmethode) .des Rechtswahrers unterscheidet 
sich kaum von derjenigen, die jeder Mensch, insbpondere 
der geistig arbeitende Mensch, tagtäglich vollbringt. Sie 
besteht im Feststellen, Werten, Urteilen: über Vorgänge 
des täglichen Lebens, wobei das eigene seelische Leben 
und das der Mitmenschen im Mittelpunkt stehen. Die 
Besonderheit bei der Tätigkeit des Rechtswahrers hegt 
außer in dem Ziel, der Beibehaltung oder Wiederherstel- 
lung einer rechtlichen Ordnung, darin, daß die von ihm 
berufsmäßig zu lösenden Aufgaben wegen der meist vor- 
liegenden menschlichen Konflikte im Durchschnitt schwie- 
riger sind und ihre Lösung unter beruflicher Verantwor
tung steht. Die A r t  des geistigen Tätigwerden: aber 
bleibt im Grunde die g l e i c h e ,  trotz aller stärkeren 
Präzision ihrer Durchführung. Der Rechtswahrer ist wie 
jeder geistige Mensch gewohnt, auch außerhalb seiner 
beruflichen Tätigkeit zu urteilen, zu werten, Menschen 
zu beobachten und zu beeinflussen, also die gleiche' gei
stige Arbeit wie bei seiner beruflichen Arbeit zu leisten. 
Er sieht deshalb in der beruflichen Beschäftigung mit 
der Psyche des Menschen keine Besonderheit, die ihn 
etwa veranlassen könnte, sich über die Routine hinaus, 
die er sich bei der alltäglichen Beschäftigung mit seinen 
Mitmenschen auch außerhalb seines Berufs erworben hat,, 
eine besondere Fertigkeit in der Erkenntnis und Behand
lung der menschlichen Psyche zu gewinnen, es sei denn, 
daß er sich auch außerhalb seiner beruflichen Tätigkeit 
bewußt um den Erwerb einer größeren psychologischen 
Fertigkeit bemüht. So ragt für den Rechtswahrer die im 
Beruf ausgeübte psychologische Betätigung über die des 
alltäglichen Lebens kaum hinaus.

Diese Feststellung g ilt in erster Linie für den psycho
logisch dur chschn i t t l i ch  begabten und interessierten 
Rechtswahrer. Der Rechtswahrer, der von Hause aus eine 
besonders gute Veranlagung zur Menschenkenntnis und 
Menschenbehandlung besitzt, vervollkommnet sich aller
dings immer mehr in dieser psychologischen Fähigkeit, 
und zwar meist dadurch, daß er die Erfahrungen aus 
seiner Praxis bewußt oder unbewußt zur Wirkung bringt 
und sich so im Laufe der Zeit ein instinktsicheres psy
chologisches Erkenntnis- und Behandlungsvermögen' er
wirbt. Zwar macht auch der weniger gute Menschen
kenner seine Erfahrungen; da ihm aber der Sinn für die 
subtiie psychologische Behandlungskunst abgeht, so lernt 
er aus ihnen nicht so, daß er sich wirklich vervollkomm
net; aus seinen Erfahrungen erwirbt er sich über seme 
im Alltäglichen gewonnene psychologische Routine hin
aus höchstens einige Kunstgriffe.

Kommt nun im allgemeinen der Rechtswahrer bei der 
Art, wie er beruflich Menschen zu beurteilen und mit 
ihnen umzugehen hat, gar nicht auf Gedanken, die 
ihn zu einer Schulung in der psychologischen Erkenntnis 
oder Behandlung über seine alltägliche psychologische 
Routine hinaus veranlassen könnte, so stehem ihm auch 
durchweg innerhalb und außerhalb seines beruflichen 
Gesichtskreises keine Möglichkeiten zu einer wirkungs
vollen Vermehrung seines psychologischen Wissens und 
zu einer systematischen psychologischen: Schulung offen. 
Von der W i s s e n s c h a f t  d e r  P s y c h o l o g i e  hat er 
vielfach entweder überhaupt keine oder nur unklare 
Vorstellungen. Die an einigen Universitäten gehaltenen 
Vorlesungen über forensische Psychologie oder Kriminal- 
psychologie greifen im allgemeinen nur ein paar inter
essante Spezialgebiete heraus; sie sind überdies keine 
Pflichtvorlesungen und werden meist nur von einem 
interessierten Hörerkreis besucht. Die wenigsten Rechts
beflissenen werden zu einem Lehrbuch der Psychologie 
greifen. Auch während der praktischen Ausbildungszeit 
erfährt der angehende Rechtswahrer nichts von theoreti
scher und praktischer Psychologie, es sei denn, daß er 
das große Glück hat, einem Ausbilder zugewiesen zu 
werden, der ihn auf die geistigen und seelischen Momente 
im Verfahren hinweist, ihn selbständig arbeiten läßt und 
mit ihm die psychologische Seite der juristischen Tätig
keit bespricht. Die einzige Möglichkeit zur bewußten1 
Fortbildung in der psychologischen Praxis wäre, außer 
durch unmittelbare Erfahrung aus der Praxis und Be
obachtung an den Berufskollegen, nur durch Vertiefung 
in die psychologisch orientierte weltanschauliche Literatur

gegeben, ein für den dafür aufgeschlossenen Menschen 
zwar aussichtsreicher, aber von den meisten Menschen 
mit wenig praktischem Nutzen beschrittener Weg zur 
psychologischen Bildung. Die in Zwischenräumen von 
vielen Jahren und durchweg auch nur in großen Staaten 
stattfindenden Vorträge von bedeutenden Berufskollegen 
über ihre Erfahrungen sind, auf das ganze gesehen, nur 
ein verschwindend kleiner Beitrag zur psychologischen 
Schulung.

Wenn w ir nun im folgenden die Möglichkeiten unter
suchen, dem Rechtswahrer über diese geringen Anregun
gen hinaus zu einer wirksameren psychologischen Betati- 
o-ung in seiner Praxis zu verhelfen, so tun w ir dies ui 
dem Bewußtsein, einem allseitig gestellten Verlangen 
nach einer stärkeren psychologischen Schulung des 
Rechtswahrers über seine von ihm seihst entwickelte 
Menschenkenntnis hinaus nachzukommen.

III. Theoretisch gibt es, abgesehen von der an den 
Rechtswahrer gerichteten Anregung, sich seihst über cue 
psychologischen Fragen zu unterrichten, z w e i  Moglicn- 
keiten der psychologischen Schulung des Rechtswahrei 
Fortbildung durch psychologisch hervorragende B e r u f s 
ko l l e ge n .  und Beti.uung durch die p s y c h o l o g i s c n e  
W i s s e n s c h a f t .

1 Man kann von einem durchschnittlich befähigten 
Berufsvertreter nicht erwarten, daß er ausschließlich von 
sich aus die Wege zu seiner Vervollkommnung findet; ei 
benötigt Anstöße und Hinweise von außen her. Sie gehen 
am wirksamsten von denjenigen Vertretern seines Berittes 
aus, die es zu einer hervorragenden Beherrschung im «  
Berufstätigkeit gebracht haben. Es gibt zwar Berufe, > 
denen die Kunstgriffe bis zur höchst erreichbaren Stum 
aus Büchern zu entnehmen und zu erlernen sind; i»  
diesen Berufen gehört der des Rechtswahrers aber ment- 
Allerdings besitzen w ir Schriften über die Verhandlung^ 
kunst; sie geben aber nur Anregungen, und dies häutig 
mit einem Aufwand an Worten, der in keinem Verhaltn 
zum Inhalt steht; und selbst tüchtigen Praktikern term 
es vielfach an der Kraft in der schriftlichen Darstei 
Jung. Das g e s p r o c h e n e  Wort eines ausgezeichnete! 
Berufsvertreters über seine Tätigkeit hat aber eine ga " 
andere Wirkung, zumal dann, wenn er Dinge zur Sprau 
bringt, die sich nun einmal nicht in einem Buch ruta  
legen, sondern nur mündlich erörtern lassen, und O r 
ders dann, wenn er seine innere Einstellung und „  
daraus entspringenden Einflüsse auf die Berufsausuhu fe 
schildert. Die Wirkung eines tüchtigen Berufsvertrete 
ist noch größer, wenn er seine Kunst in der Praxis 
führen kann.

Dieser an sich t h e o r e t i s c h  mögliche Weg de£ 
psychologischen Schulung hat aber in der P r a x 
n i c h t  v i e l  Aussicht auf den gewünschten E r f o l g -  y  
wirksame Übermittlung des Wissens durch den hervu 
ragenden Berufsvertreter könnte nur durch Vortrage . 
Arbeitsgemeinschaften geschehen. Nun bleibt aber einn 
der Kreis der freiwilligen Zuhörer durchweg aut 
jenigen beschränkt, die es weniger nötig haben als u 
jenigen, die sich für psychologische Fragen ment 
selbst interessieren; daß es aber jemals zur pfhchtrn 
gen Teilnahme an Vorträgen über psychologische * 
men kommen dürfte, ist höchst unwahrscheinlich. 
wenn dies der Fall wäre, ließe sich nur schwer festste' 
ob und in welchem Grade ein aufgeschlossenes „  kom- 
und eine innere Anteilnahme an den zum Vortrag 
menden Fragen vorhanden sind. ^

Bei A r b e i t s g e m e i n s c h a f t e n  kann der Kreis j 
Teilnehmer nur sehr eng sein. Im Verhältnis zur a  j 
derer, die eine Schulung notwendig hatten, ist am
der Teilnehmer an solchen Arbeitsgememschaitei ^  
allgemeinen derart gering, daß im Hinblick au h 
Gros der Rechtswahrer, denen eine Schulung *° zUtn 
sein könnte, das Ergebnis nicht im Verha*,t ”o jjese 
Arbeitsaufwand steht. Hinzu kommt noch, Va‘ „haften 
Vorträge in- und außerhalb von Arbeitsgemeinsc 
nicht erschöpfend sein1 werden, da hervorragen ein.
vertreter gewohnt sind, in Vorträgen und Aro fc^oiogi-vertreter gewohnt sind, in Vortragen una ‘ °hologi' 
schäften sich durchweg nur mit Fragen der Pv nß. noch 
sehen Tatbestandsaufklärung, in geringerem Um zu
mit der Behandlungskunst im Sinn der Einw =
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l^eJ?ss®n> ganz selten aber mit der so wichtigen psycho- 
srh! ? , / 1 Beurteilung eines rechtlich erheblichen psychi- 
Schen Vorganges.
der" jPer z w e i t e  Weg besteht in einer Unterstützung 
o „ „  Rechtswahrer durch die p s y c h o l o g i s c h e  W i s - 
seu s c h a f t  und ihre Vertreter.
schafP*6 Psychologie — gemeint ist hiermit die Wissen- 

,v° n der Psychologie — hat eine lange Entwick
le  daRln • I" sich> allerdings dadurch gekennzeichnet 
des +- |Slu die Psychologie, wenn auch von Erfahrungen 
Philo« n - n t-dbens ausgehend, so doch durchweg in 
seibSf 0P •1,?c*len Spekulationen: bewegte, also um ihrer 
Leben + en betrieben wurde, ohne dem praktischen 
Leben Kr"as /u  bieten. Die Psychologie des täglichen 
v0I1 rf “  lei? eine des gesunden Menschenverstandes, die 
Anrorr wissenschaftlichen Psychologie bewußt weder 
Bahnte^ 6]!1 forderte noch empfing. Eine Änderung 
des i t  Stu  durch die englische Assoziationspsychologie 
Wie p  Jahrhunderts an, die alle Fähigkeiten der Seele 
Ich nnri ^achtnis, Phantasie, Verstand, Bewußtsein vom 
des vo n ° n der Außenwelt als natürliche Ergebnisse 
stellnn n besetzen, den Assoziationen, beherrschten Vor- 
19. |ai1®h!’ e°*e*es ansah. In den vierziger Jahren des 
Schunn Un,!?erts .gin£ man dann, angeregt von den For- 
Seelisch n \r ..Sinnesphysiologie, dazu über, auch rein 
’Usbesnnri 0ri=an£e s y s t e m a t i s c h e n  Untersuchungen, 
Per ini  6+e durch willkürliches Hervorrufen im E x - 
" ' ¡ ssp 2X1 unterziehen. Damit setzte die n a t u r -  
Psvrhruns-c h ? f t l i c h - e x a k t e  F o r s c h u n g  in der 
gange f ^ le .'n breitester Form ein. Auch solche Vor
reinen’ p  rf d‘e s*ch das Experiment nicht eignet, wie die 
suchte g^etdble> Triebe, unwillkürlichen Denkakte, ver- 
beschreih30 *n faßbarer, praktisch brauchbarer Weise zu 
ebenso i*” d zu erklären. Dies hindert nicht, daß man, 
Was hin+le früher, sich auch mit den Fragen nach dem, 
Frag-en ^er,diesen seelischen Akten steckt, also mit den 
die Recht iu ^ em Metaphysischen beschäftigt, ebenso wie 
Bedürfnis C - aller Bevorzugung der praktischen 
auch dieSSC Rechtsphilosophie nicht vergißt. Aber 
eholouip .̂r.sPrüngliche rein geisteswissenschaftliche Psy- 
°bachtun 1316 mebr mit Einfühlung, Deutung, bloßer Be
bak t arhP; Ä itetk ist. von der naturwissenschaftlich 
Sch ließen,enc!en Psychologie insofern nicht unberührt 
sUchungen 3 S s*e d‘e Notwendigkeit systematischer Unter- 
Blauptsarh anerkennt, mag sie auch ihr Wissen in der 
den Erfah nur aus Beobachtungen herleiten, die sie aus 

Ls j rUngen am eigenen Ich gewonnen hat.
Ze*nen ^fü rlich , daß die allseitig einsetzende, im ein- 
Schung ,ltn großen betriebene psychologische For- 
bundert rai f er ^e ite  ihres Aufgabenkreises in den letzten 
sie auch n f r11 enorme Fortschritte gemacht hat, wenn 
Immer wieri>Ca bedeutend mehr zu leisten haben wird. 
s°  in den fauchen neue grundsätzliche Probleme auf, 
Und der QPo+ >Len Jahrzehnten die der Ganzheitstheorie 
beeinf|Usse!lsta ffhe°ne, die alle Fragen in der Psychologie 
srtzungen p- ^ er solche grundsätzlichen Auseinander
dienen6 d e r v r / ™ nur Lösung der Einzelfragen und 
Methodik Weiterentwicklung einer fruchtbringenden 

fo) Q o
c h ° I 0 p-p,p1?sf and der systematisch betriebenen psy-  
{Uit dem SPPr ?  F o r s c h  u n g e n  ist alles, was überhaupt 
hängt, von Jlsch®n (einschließlich Geistigen) zusammen- 
ms zum knmnv einfachsten seelischen Elementarfunktion 
u°er ein e-anf “̂ Ziertesten seelischen Vorgang und Ablauf 
SchreibendPr 6S- .ben hindurch, und zwar sowohl in be- 
aufdeckendpr 'S 6 in erklärender, Ursache und Wirkung 

er Darstellungsweise.« w ir 7n
^fgabenp-eh;P+ei!!ier dichwortartigen Übersicht über die 
fr, en> müsqPn • wissenschaftlichen Psychologie über- 
aliem NachUm ivi!" Vor adern eins ganz bewußt und mit 

Der G e l f k hervorheben: 
y°IlkommenUfri3ni^.^er wissenschaftlichen Psychologie ist 
°gie des e-esrmu11 mit dem Gegenstand der Psycho- 

JUal bei der r,0, , t n .Menschenverstandes. Nur treten ein- 
m aH ihren T °  0§Jschen Wissenschaft die Probleme 
i:,arer in Erscho-16* ^ 1111̂ 611’ Verästelungen und Folgen 

Präziser ™ ng; -?ie Fragestellungen werden sub- 
rssenschaft m,rti j ZWn eis betreiben die psychologische 

und der Psychologe die Lösung der Fragen

systematisch und exakt mit ihrer speziellen Technik; 
einzig darin liegen ihre Stärke, ihr höherer Wirkungsgrad 
und darum auch ihre größere Ergiebigkeit gegenüber der 
Psychologie des gesunden Menschenverstandes, auch 
wenn diese im einzelnen Fall mit viel Geschick betrieben 
wird. Denn die praktische Menschenkenntnis des Alltags 
urteilt vornehmlich nach dem ersten1 Eindruck, vermag 
sich nur selten von diesem zu lösen und dem Wesen der 
psychischen Erscheinung objektiv und kühl nachzugehen. 
Sie ist allzusehr geneigt, das zufällig in Erscheinung 
Tretende dem Dauerzustand gleichzusetzen; sie forscht 
nicht nach dem Grunde der seelischen Erscheinungen 
und Vorgänge. Andererseits beschränkt sich die wissen
schaftliche Psychologie nicht auf die Erforschung seeli
scher Erscheinungen nach Ursache, Ablauf und Wirkung; 
auch der Psychologe schaut den anderen Menschen in
tu itiv an, er wertet ihn verstehend in seinen Gefühlen, 
in seiner Leidenschaft, seinem Kummer, seinem Streben; 
er betrachtet ihn ebenso menschlich, wie dies der Rechts
wahrer tut.

Gegenstand der Psychologie sind
die reinen E m p f i n d u n g e n ,  und zwar Gesichts-, 

Gehörs-, Geruchs-, Geschmacks-, Tast-, Temperaturempfin
dungen, Spannungsempfindungen der Muskeln, Sehnen 
und Gelenke, Gleichgewichts-, Bewegungs-, Schmerz- und 
Organempfindungen (z. B. Hunger, Ermüdungsempfin
dungen);

die Wahrnehmungen als die im Zusammenhang mit 
anderen Eindrücken auftretenden Empfindungen so, wie 
sie wirklich erlebt werden, und zwar die Gesichtswahr
nehmungen (Augenmaß, Flächenwährnehmung, Tiefen- 
wahrnehmung, Gestaltwahrnehmung), Zeitwahrnehmun
gen (Zeitbewußtsein, Zeitschätzen, Rhythmuserlebnis), 
Bewegungswahrnehmungen (Bewegungstäuschungen), 
Wahrnehmungen des Raumsinnes (u. a. Ortssinn auf der 
Haut, Wahrnehmung der Lage des Körpers, Gewichts
täuschung, Tastraum der Blinden);

die V o r s t e l l u n g e n ,  und zwar ErinnerungsVorstel
lung, Phantasievorstellung, Vorstellungstypen, Irrtum; 
dazu: Trugwahrnehmung, Verhältnis von Vorstellung zu 
Begriff und vom Begriff zum Wort;

die V e r s t a n d e s t ä t i g k e i t  im e n g e r e n  Sinn, das 
Denken, das Urteil, das Bewußtsein von einem Gegen
stand und seine Inbeziehungsetzung zu einem anderen 
gedanklichen Inhalt, Vergleichen, Bejahung und Vernei
nung im Urteil, das Evidenzerlebnis (das Fürwahrhalten), 
die Erkenntnis, theoretisch und praktisch motivierte 
Urteile, Sicherheitsgrade des Urteils, das Schließen, die 
Annahme, das Vergleichen, der Begriff, die Intelligenz 
und ihre Messung, Kombinationsfähigkeit, Begabung, 
Schwachsinn, Demenzzustände;

die G e d ä c h t n i s v o r g ä n g e ,  Merkfähigkeit, die 
Aussage (Aussageforschung!), Lernfähigkeit, der Lern
prozeß, das Wiedererkennen, die Erinnerung, das Richtig
keitsbewußtsein, Erinnerungstäuschungen, Vergessen; die 
Assoziationsgesetze und die Perseverationstendenz als Er
klärung für das plötzliche Auftauchen unbewußt haften
gebliebener Wahrnehmungen und Vorstellungen;

die A u f m e r k s a m k e i t ,  Umfang der Aufmerksam
keit, Distribution der Aufmerksamkeit, Enge des Bewußt
seins, einengende (isolierende) Aufmerksamkeit, willkür
liche, unwillkürliche Aufmerksamkeit, Konzentration der 
Aufmerksamkeit, Bedingungen, Wirkungen und Störungen 
der Aufmerksamkeit, Einfluß der Erwartung auf die Auf
merksamkeit;

G e f ü h l e ,  Lust und Unlustgefühl, Abhängigkeit des 
Gefühls von den Empfindungen, körperliche Begleiter
scheinungen der Gefühle und das psychoelektrische Phä
nomen, Mischgefühle (Sehnsucht, Wehmut, Mitleid, Re
signation), Wirkung der Gefühle auf Urteil und Streben; 
Gefühlsgedächtnis;

d ie  h ö h e r e n  G e f ü h l e ,  darunter: Freude, Kummer, 
Furcht, Zorn, _ Wut, Haß, Zufriedenheit, Fröhlichkeit, 
Verzagtheit, Mißmut, Verzweiflung, Trauer, Lebensgefühl, 
Liebe, Mitgefühl (Sympathie), Selbstgefühl, Verlegenheit, 
Erwartung, Spannung, Angst, Schrecken, Mut, Verwun
derung, Bewunderung, intellektuelle Gefühle (Wahrheit, 
Klarheit, Zweifel), moralische Gefühle, Rechts- und Ge
rechtigkeitsgefühl, religiöse Gefühle, ästhetische Gefühle:
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Harmonie, Gefühl des Erhabenen,Tragischen, Komischen; 
Genuß an der Kunst (Poesie, Musik, Bildkunst), Wert
gefühl;

A u s d r u c k s b e w e g u n g e n ,  Mimik, Physiognomik, 
Gebärden, Handschrift (Graphologie);

W i l l e n s i e b e n ,  Reflexbewegungen, Nachahmungs
bewegungen, die mechanisierte Bewegung (Übung), Stö
rungen der Willensbewegungen (Apraxie), Reaktion, Re
aktionsversuche, Ermüdung, Antrieb, Gewöhnung, An
regung; Eigenschaften des Willens: Wünschen, Wählen, 
Widerstreben, Intensität, Konstanz, Willensdisposition, Lei
denschaft, Triebhandlung, Instinkt; Zusammenhang des 
Willenslebens mit Überlegung, Vorsatz, Fahrlässigkeit, Ab
sicht; Erziehbarkeit des Willens, Motivbildung, Willens
schwäche, Willensfreiheit, Zwangsvorstellungen, Zwangs
handlungen ; ,

C h a r a k t e r ,  Temperament, Temperamentstypen;
L e b e n s z i e l e :  Sittlichkeit, Pflichtbewußtsein, Reli

gionspsychologie, Mystik; in negativer Richtung: Ver
brechen, Verbrecher, Lüge;

A n l a g e ,  Milieu;
A n o m a l i e n  des B e w u ß t s e i n s :  Schlaf, Traum, 

Hypnose, Suggestion; Pathologie des Seelenlebens.
Neben der allgemeinen Psychologie bestehen folgende 

speziellenGebiete: Sozialpsychologie, Individualpsychologie, 
Typenlehre, Entwicklungspsychologie, Tiefenpsychologie, 
angewandte Psychologie in Pädagogik, Rechtswissen
schaft, Volkswirtschaft, Medizin, Kunst-, Sprach- und 
Religionswissenschaft.

Durchweg alle aufgezählten geistigen und seelischen 
Vorgänge haben bereits eine eingehende wissenschaft
liche Erörterung erfahren, jedenfalls in einer so großen 
Vielfältigkeit und von derartiger Tiefe, daß jeder prak
tische Tätigkeitsbereich aus diesen Forschungen zu den 
ihn angehenden Fragen Nutzen ziehen kann. Einzelne der 
aufgezählten Gebiete sind wegen ihrer grundlegenden 
Bedeutung, wegen eines aktuellen Interesses oder wegen 
der Schwierigkeit des Stoffes ganz besonders umfangreich 
behandelt worden. Man greift nicht zu hoch, wenn man 
die Zahl aller wissenschaftlichen, unmittelbar psychologi
schen Abhandlungen über die aufgezählten seelischen 
Erscheinungen seit 1900 mit über 20000 angibt; weist 
doch das Schrifttumsverzeichnis für das Jahr 1931 in der 
Zeitschrift für Psychologie (Bd. 125 S. 293 ff.) allein 
2351 Abhandlungen (Bücher, Aufsätze) auf!

IV. Man fragt sich erstaunt, wie es kommt, daß die 
Rechtswissenschaft und Rechtspraxis, die sich in mehr 
oder weniger großem Umfang mit fast allen der zuvor 
aufgeführten seelischen Erscheinungen zu befassen haben, 
bisher — von einigen geradezu ins Auge springenden 
Gebieten (so der Aussagepsychologie) abgesehen —, an 
den Hilfsquellen der Psychologie vorbeigegangen sind. 
Ist doch nur in verschwindend wenigen Fällen der Wert der 
exakten Psychologie für die Rechtswissenschaft erkannt 
worden; so baut Z i t e i mann  seine berühmte Schrift „ I r r 
tum und Rechtsgeschäft“  aus dem Jahre 1879 auf den Er
kenntnissen der exakten Psychologie auf. Die Erklärung 
hierfür ist recht banal: Der Rechtswahrer hat im allgemei
nen weder von außen her hinreichend Anregung gehabt, 
noch sich selbst dazu getrieben gefühlt, sich wenigstens 
mit dem Aufgabenkreis der wissenschaftlichen Psychologie 
vertraut zu machen; oder aber er hat, wenn er m it der 
wissenschaftlichen Psychologie in Berührung kam, mit ihr 
nichts anzufangen gewußt. Der Psychologe andererseits 
fand und findet in seinem eigenen Wissenschaftskreis 
derart viele Fragen, daß er sich nicht nach außen hin 
zu wenden braucht, um Probleme zu suchen; seine Unter
suchungen sind auch meist, von einigen wenigen Dis
ziplinen wie der Erziehung und Heilkunde abgesehen, 
nicht aus den Bedürfnissen der Praxis entstanden, son
dern aus dem inneren Wissenschaftsbetrieb selbst erwach
sen. Zudem sind dem Psychologen die Probleme der 
Rechtswissenschaft im allgemeinen fremd. Soll die Rechts
wissenschaft aus der wissenschaftlichen Psychologie Nut
zen ziehen, dann muß erst einmal eine b r e i t e r e  V e r 
b i n d u n g  zwischen ihnen hergestellt sein. Diese Ver
bindung zwischen Rechtspflege und Psychologie läßt sich 
nicht von heute auf morgen schaffen; sie läßt sich ins
besondere nicht erzwingen. Sie hat sich von beiden Seiten

her gleichsam von selbst zu ergeben. Bei dem Rechts
wahrer sind dafür Voraussetzung: eine stärkere Er
weckung seines Interesses an psychologischen Fragen, 
soweit sie rechtlich von Belang sind, sowie d ie  E r 
k e n n t n i s ,  daß d i e  w i s s e n s c h a f t l i c h e  P s y 
c h o l o g i e  i h m  e ine s c h w i e r i g e  A r b e i t  e r 
l e i c h t e r n  kann.  Bei dem Vertreter der wissenschaft
lichen Psychologie sind Voraussetzung: die Möglichkeit 
und die Bereitschaft, ihre Fragestellungen auch aus den 
Problemen zu nehmen, die das tägliche Leben dem 
Rechtswahrer in psychologischer Hinsicht stellt. Da nun 
der Rechtswahrer in psychologischen Fragen mehr zu 
Hause ist als der Psychologe in rechtlichen Problemen, so 
hätte, im großen gesehen, der Anstoß von den Rechts- 
wahrern auszugehen, und zwar in der Weise, daß sie 
den Psychologen anregen, sich mit rechtlich bedeutsamen 
psychologischen Fragen zu befassen; die eigentliche 
Arbeit selbst fiele den Psychologen zu. Dies soll natür
lich den psychologisch interessierten Rechtswahrer nicht 
hindern, sich in der gleichen Weise mit einem psycholo
gischen Problem zu befassen, wie dies der Psychologe 
tut. Ja, man darf ohne Übertreibung die Arbeiten der 
Rechtswahrer über Willen, Willenserklärung, Verantwor
tung, Vorsatz, Fahilässigkeit, Überlegung, Absicht, Irr
tum sowohl als rechtliche wie auch als psychologische 
ansehen, nur daß der Rechtswahrer sich nicht des 
wissenschaftlichen Kenntnis- und Erfahrungsschatzes und 
der wissenschaftlichen Methodik bedienen kann, wie dies 
der Psychologe tut.

Es ist nun nicht zu leugnen, daß auch bisher eine 
größere Zahl von Rechtswahrern sich für eine Förderung 
ihrer psychologischen Aufgaben durch die wissenschaft
liche Psychologie einsetzte, wenn auch nur auf einem 
engeren Gebiet, an dem sie besonders interessiert war. 
Dieser Kreis war aber im Verhältnis zu klein, um die 
Nichtinteressierten und Nichtorientierten wirksam zu be
einflussen. W ill man die M ö g l i c h k e i t  zugeben, auch 
einen weiteren Kreis von bereits im  B e r u f  s t e h e n 
den Rechtswahrern für die wissenschaftliche Psychologie 
selbst sowie für ihre Hilfeleistung in psychologischen 
Fragen zu interessieren, so läßt sich ein solches Interesse 
nur durch wiederholte Hinweise und Beispiele in breite
ster Form erreichen. Bei den a n g e h e n d e n  Rechts
wahrern besteht daneben die Möglichkeit, sich durch eine 
einmalige einstündige Semestervorlesung oder während 
der Ausbildungszeit mit den einschlägigen psychologi
schen Problemen ihres Aufgabengebietes so vertraut zu 
machen, daß sie sich ihrer Bedeutung für die Rechts
pflege bewußt werden. Diese Forderung läuft auf das 
gleiche Ziel hinaus, wie es jene Stimmen erstreben (s° 
besonders in den amtlichen Berichten über den Leistungs
stand des Rechtswahrernachwuchses), die ein stärkeres 
Verständnis der angehenden Rechtswahrer für die psy
chologische Seite eines Falles verlangen. Die angehenden 
Rechtswahrer müssen von dem Aufgabengebiet und der 
Wirkungsmöglichkeit der wissenschaftlichen PsychoIogie 
so viel wissen, daß sie dieser im Bedarfsfälle eine Auf
gabe zur Lösung stellen können. Sie brauchen keines
wegs Psychologie zu studieren, auch nicht etwa in ab
gekürzter Form; dafür reicht die Ausbildungszeit nicn 
aus; es genügt, wenn sie einen groben Überblick haben» 
z. B. wenn sie über die bloße Tatsache orientiert sind»
daß der Psychologe sich mit den Willensvorgängen be
schäftigt und in der Lage ist, in exakter Weise den Ablau 
eines Willensvorgangs darzustellen und zu erklären, 0“  
daß zum Aufgabengebiet des Psychologen die Gesieju- 
empfindungen gehören, daß er den Zeitraum zwiscn 
dem plötzlichen Auftauchen eines starken Lichtes un 
damit einer Blendung und der Adaption an diesen z- 
stand und den Wiedereintritt der Sehfähigkeit genau 
bestimmen vermag, oder daß der Psychologe ein a 
schlußreiches, gesichertes, nachweisbar richtiges Char 
terbild eines Menschen zu geben vermag.

Soweit eine Arbeitsgemeinschaft für derartige 
sich nur auf einen kleinen Kreis von Mitarbeitern' . . 
schränkt und nur diese orientiert sind, besteht K 
Möglichkeit auf eine Verbreiterung dieser Erkenntm  ̂
wohl aber dann, wenn diese Arbeitsgemeinschaft d:er 
Möglichkeit besitzt, a l l e  Rechtswährer an ihrer A 
in irgendeiner wirksamen Form teilnehmen zu lasse
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an Jr ^ ra£esRe'Iungen und Anregungen der Rechtswahrer 
seih + w 's.senschaftliche Psychologie ergeben sich von 
„ e s‘ aus ihrer Praxis; sie wenden sich mit ihren Fra- 
ode atl ^-e Psychologischen Institute der Hochschulen 
als S aü e*nzelne Psychologen und verlangen von ihnen 
e¡nf a, verständigen die Beantwortung dieser Fragen, die 
Psvoh' t f  seehsche Erscheinungen, aber auch die gesamte 
sch p lsc“ e und charakterologische Struktur eines Men- 
chol'1 ZUm Gegenstand haben können. Die Zahl der Psy- 
sin'0^ ,  die zur Erstattung von Gutachten in der Lage 
darf’ ls*i größer, als in der Öffentlichkeit bekannt ist; sie 
an ^  *3's geschätzt werden. Sie sind zu finden 
Bend-  Pathologischen Instituten, bei den Arbeits- und 
sehe SRm êrn’ neuerdings auch bei den kriminalbiologi- 
ken nK- orschungsstellen, bei größeren industriellen Wer- 
(jer ’ bisher in großem Umfang bei der Wehrmacht, bei 
Volh rcllen Arbeitsfront, bei der Nationalsozialistischen 
der \vTS“ ^ ahrf) hei großen Einrichtungen und Werken 
f¡jr Wirtschaft und Industrie. Seit dem 1. April 1941 ist 
Prüfi 6 sychologiestudierenden eine staatliche Abschluß- 
semesJS vorgeschrieben, die erst nach einem sechs- 
gei s,tr igen akademischen Studium der Psychologie ab- 
funn ,iWe/ ^ etl kann; nach erfolgreicher Ablegung der Prü- 
Seführtw ^^an^eshezeichnung „Diplom-Psychologe“

Slj^ rch die Beauftragung der Psychologen mit der Lö- 
hfKlen'0,?- Psychologischen Fragen für die Rechtspflege 
Wissß diese Fragen Eingang in die psychologische 
getn .nschaft und führen damit von selbst zu einer all- 
cholor?eni, w*ssenschaftlichen Behandlung von rechtspsy- 

gischen Problemen.
unmittnu,nc*len Fällen wird der Psychologe sofort und 
gische \Yr aUS c*em vorhandenen Material der psycholo- 
üen n . Wissenschaft eine Frage beantworten können. In 
nocir eiS*Cn Fällen jedoch wird der Psychologe vorerst 
ohne w°u Fragen gestellt sein, deren Lösung er nicht 
Schaftri!^eres unmittelbar aus dem vorhandenen wissen- 
dinrrc Ic len Material schöpfen kann, sondern die er, aller- 
Uncf j. ausg.ei'üstet mit dem Wissen über die Psychologie 
der D„ re, Erkenntnisse sowie vor allem mit der Technik 
ist auch °-°®’sc^en Forschung, originell lösen muß. Das 
Seite ist anders zu erwarten. Denn auf der einen
trotz fl 'fr  Fiebict der Psychologie ungeheuer groß und 
auch ^ Jgster Arbeit nur zum Bruchteil erforscht, wenn 
deren s 9 nen? sehr großen Teil erforschbar; auf der an- 
auf n„ 9  , sind die Fragestellungen des Rechtswahrers 
e'ne a llf f °  0^ 'sc^em Gebiet zu vielseitig, als daß für alle 
Zeit r / ^ in g ü h ig e  Formel erarbeitet sein könnte. Die 
iintn’ütf.u,6111 Psychologe selbst für die Lösung einer nicht 
doch nioifJ zu. beantwortenden Frage braucht, ist je- 
eines ^ r° ^ er als die Zeit, die auch die Erstattung

Der r  an<̂ eren Gutachtens in Anspruch nimmt. 
'Vegen °  . Müdigkeit und des theoretischen Interesses 
daß (jer Sp noch auf die Möglichkeit eingegangen, 
chologisr.iTec" Í swahrer sich beim Auftauchen einer psy- 
selbst urn^vri ra?e *n ^er psychologischen Wissenschaft 
Fällen einSle f ^ ‘n so*ches Studium mag in vereinzelten 
Art (jer j . n ,■Erfolg haben; im allgemeinen erscheint diese 
rationell «y Cfrichtung über psychologische Fragen un- 
arbeitendeW p11* aucb der Rechtswahrer ein guter, intuitiv 
doch nich/ 1 sych°loge sein muß, so kann man von ihm 
in die nc, ?rxJ'arten, daß er sich zur Lösung einer Frage 
^ußensteh3?logische Wissenschaft einarbeitet, die dem 
fen wm eh 6n’ sich e'nen Einblick in sie verschaf- 
die Rechte, -nso v'e“i Schwierigkeiten entgegensetzt wie 
kotnpIiziert S\ ns?haft einem Laien, der sich, um eine 
zu lösen ¡e ißC“ Rbche Frage, etwa die nach dem Besitz, 
sehe Wi’cjso lh[ e hehre einarbeiten will. Die psychologi- 
^PParat ^a* naturgemäß einen technischen
gUng mit ;nCha der sich erst in längerer Beschäfti- 

nm handhaben läßt. Daran ändert auch der

Umstand nichts, daß der Gegenstand dieser Wissenschaft, 
das seelische Leben, derart stark alle Außenstehenden, 
insbesondere den Rechtswahrer, beschäftigt.

Es liegt in der Natur der psychologischen Tätigkeit des 
Rechtswahrers, daß er sich nun nicht in allen psycho
logisch bedeutsamen Vorgängen seiner juristischen Tätig
keit des Psychologen bedienen kann, soweit dessen Hinzu
ziehung wegen der besonderen psychologischen Schwie
rigkeit des Falles oder aus Gründen der ökonomischen 
Prozeßführung überhaupt einen Sinn hat. Unbeschränkt 
kann ihm der Psychologe in all den Fragen zur Seite stehen, 
in denen es sich um die Erkenntnis und Wertung eines 
psychischen Zustandes oder Ablaufs handelt, also bei der 
ersteren der oben aufgezählten psychologischen Tätig
keiten des Rechtswahrers (1,1). Auch bei der zweiten Art 
psychologischer Betätigung des Rechtswahrers, der Tat
bestandsaufklärung (1,2), kann der Psychologe den Rechts
wahrer unterstützen, zumal in dem Nachweis der Fehler
quellen, die eine nachträgliche Aufklärung eines Tatbestan
des beeinflussen, wenn auch die eigentliche Leitung in der 
Aufklärung dem Rechtswahrer obliegt. Bei der Einwirkung 
auf die am Prozeß Beteiligten und der Herbeiführung 
eines wünschenswerten Ergebnisses (I, 3) ist die Unter
stützung durch den Psychologen darauf beschränkt, daß 
er den Rechtswahrer über die zu erwartenden psychi
schen Wirkungen seines Vorgehens unterrichtet, etwa 
die psychischen Folgen einer Wiedervereinigung zweier 
getrennt lebender Ehegatten; die eigentliche gestaltende 
psychologische Arbeit wird hier der praktischen Men
schenkenntnis des Rechtswahrers verbleiben.

Mancher Rechtswahrer wird mit Recht darauf hin- 
weisen, daß ihm bisher die Begutachtung psychischer 
Vorgänge durch einen Sachverständigen nicht unbekannt 
war, nämlich durch den Psychiater. Der Psychiater ist 
dadurch aber mit Aufgaben beschäftigt worden, die viel
fach zu den Grenzgebieten seines Aufgabenbereiches ge
hören. Solange es sich um psychische Vorgänge handelt, 
in denen pathologische Züge hineinspielen, ist der Psych
iater ausschließlich am Platze. Für den weiten Kreis der 
normalpsychischen Vorgänge dagegen ist der Psychologe 
zuständig. Wenn bisher Psychiater zur Begutachtung 
rein psychologischer Fragen, so etwa der Glaubwürdig
keit eines an sich normalen Menschen oder eines Kindes, 
hinzugezogen worden sind, so ist dies meist geschehen, 
weil dem beauftragenden Rechtswahrer das Vorhanden
sein eines Gutachters für normalpsychische Vorgänge 
nicht bekannt war. Dabei wurde notwendig, daß der 
Psychiater sich für die Beurteilung normalpsychischer 
Zustände, z. B. der Intelligenz eines Menschen, der Me
thoden der Psychologie bediente. Naturgemäß kann der 
Psychiater nicht das ganze Gebiet der Psychologie be
herrschen; im allgemeinen ist er nur in den1 psychologi
schen Nachbargebieten der Psychiatrie zu Hause. Hinzu 
kommt noch, daß er darauf eingestellt ist, die psychischen 
Vorgänge des Normalen nach Maßstäben zu beurteilen, 
die er bei krankhaften Zuständen anzulegen gewohnt ist.

W ir wollen nun keineswegs behaupten, daß der Rechts
wahrer ohne wissenschaftliche Psychologie nicht aus- 
kommen könne; er hat bisher mit seinem gesunden psy
chologischen Instinkt (im Sinne der Intuition) Rat erteilt 
und Entscheidungen gefällt; und es ist gegangen. Wenn 
aber auch eine Sache geht, so schließt es nicht aus, daß 
sie nicht noch besser gehen könnte. In vielen psycholo
gisch komplizierten, undurchsichtigen Fällen kann auch 
der gute Menschenkenner sich nur in der Weise helfen, 
daß er einfach durchhaut; den Erfolg erlebt er meist 
nicht mit. Würde er ihn immer erleben, dann würde er 
niemals mehr darauf verzichten, auch in psychologischer 
Hinsicht a l l e  Sicherungen für eine gerechte Entschei
dung treffen; dazu kann und sollte ihm die wissenschaft
liche Psychologie verhelfen.
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Die steuerlichen Auswirkungen des Vergleichs in Ehesachen *)
Von Rechtsanwalt und Steuerberater Dr. Dr. M e g o w ,  Notar in Berlin

r.

D e r v e r m ö g e n s r e c h t l i c h e  I n h a l t  des 
V e r g l e i c h s  i n  Ehesachen

Der Vergleich in Ehesachen behandelt in der Regel die
nn?p!hng d£S- Hnterri?all s/  gegebenenfalls in Form des 
Unterhaltsverzichts. Darüber hinaus werden zur Vermei
dung eines Auseinandersetzungsprozesses Vergleiche ge- 
schlossen über die Regelung der Wohnungsfrage, des 
Mobiliars, sonstiger in der Ehe gemeinsam erworbener 
Oegenstande, der Abdeckung der Ehestandsdarlehen, in
a l l l ? ! 111!  n°C£i °,ffener Haushaltsrechnungen: und 
ähnlicher Verbindlichkeiten. Oft findet auch eine Ausein
andersetzung über gemeinschaftlichen Grundbesitz, ge- 

- WertpaPIere. ein gemeinsam betriebenes 
Geschäft und über sonstige Vermögensansprüche statt.
dem '" Fsn< lch der+ Hn^rhaltsregelung sind vier verschiedene Falle zu unterscheiden:

E Scheidung aus Schuld eines Ehegatten: dann Unter- 
haltspflicht dieses Ehegatten.

2. Ehescheidung aus beiderseitiger Schuld, aber über-
Scrl  d ei” es Ehegatten: dann Unterhaltspflicht dieses Ehegatten.

3. Ehescheidung aus beiderseitiger gleicher Schuld- 
dann keine gegenseitige Unterhaltspflicht.

' Ehescheidung ohne Sdiuldausspruch: dann grund
sätzlich keine Unterhaltspflicht eines der Ehegatten 
gegen den anderen. s

irr,SCR<;,hmlp5en ■bei Auseinandersetzungen von Eheleuten 
u!lnes Scheidungsverfahrens werden auch steuerlich mcht vermutet.

II.
E i n k o m m e n s t e u e r r e c h t  u n d  S c h e i d u n g s r e c h t  

Auch für das Steuerrecht ist maßgebend für die Frage 
v fi -°d?  1er Scheidung einer Ehe das EheG.
KpuA u 93S\ In, Kraft selt dera Aug. 1938. Die Steuer
behörden sind also an die Scheidungsurteile der ordent-
6C FehrGiQishte £ebu",den- ,? emäß § 26 EinkStG. vom 

-u38 urC £?  Ehegatten zusammen veranlagt, so- 
ange beide unbeschrankt steuerpflichtig sind und nicht 

fnlfftr f d aCtr<̂ ln,t |fhen. Die Zusammenveranlagung er- 
° M pf “ r da® Kalenderjahr, in dem diese Voraussetzungen 

mindestens 4 Monate bestanden haben. Bei der Zusammen-
Iurrerhn?nngn mdFdlf  Einkünfte der Ehegatten zusammenzurechnen. Das Einkommen der Eheleute bildet also bei 
der Zusammenveranlagung steuerlich eine Einheit. Ehe- 
Ieute die sich also vor dem l.Sept. eines Jahres ver- 
heiratet haben und seit dieser Zeit nicht dauernd getrennt 
leben, werden zusammen veranlagt. Leben die Eheleute 
dauernd getrennt, so erfolgt Einzelveranlagung. Es ist 
also därauf zu achten, daß schon während eines Ehe
scheidungsprozesses Getrenntveranlagung zu erfolgen hat 
wenn die Ehegatten mehr als 8 Monate des Kalender- 
jahres dauernd getrennt leben. Dauerndes Getrenntleben 
setzt nach der Rechtsprechung des RFH. völliges Ge- 

T u eheIlchen Leben, im Haushalt und in der 
Wirtschaftsführung voraus in der Absicht, ,die Trennung 
f -'r , ,anf e[,e Ze' l  festzuhalten. Die Getrenntveranlagung

Ehefrau verwäitit.Wenn Ehemann daS Vermögen der

¡n fn iL °J tre otltveranI.agfung' kann bei höherem Einkommen 
SrMif(ii; 1?r r r -CSS1011 des Einkommensteuertarifs (ein- 
tung sein ^  KnegszuschIages) von erheblicher Bedeu-

Kinder ^a h zn L R 0 EinkStQ' für die Ehefrau und die 
nrärrden u n d ^ ln " - ^  ,S?nderausgaben (Versicherungs- 
P m p, Be'frage) können abgezogen werden, auch 
wenn d,e Ehefrau nicht zum Haushalt des Ehemanns

vgl? GÜab ed e k e f ü R M Ä  T u  Ä fenreCh-tHcrihen Fr^ e"  
„D er. V e rg lich  in Ehesachen» (Ver.a^ W . ^ e T ‘l Ä d E S

gehört, auch wenn sie von1 ihm getrennt lebt. Voraus
setzung der Abzugsfähigkeit ist jedoch die Zahlung dieser
i ^ Su i erun^ sPräm*en UIK* Beträge durch den Steuerpflichtigen.
Le. der .Zusammenveranlagung sind die Ehegatten ge- 

maß § 7 Abs. 2 StAnpG. Gesamtschuldner, auch wenn die 
Ehetrau im Veranlagungsjahr keinerlei Einkünfte hatte. 
Diese gesämtschuldnerische Haftung g ilt auch über die 
Ehescheidung hinaus bis zur Verjährung. Soweit infolge 
der Inanspruchnahme der Gesamtschuldnerschaft eine un
gerechtfertigte Härte eintritt, kann von der Haftbar
werden g gelnäß § ? Abs' 3 StAnPG- Abstand genommen

o Hie Zusammenveranlagung (Haushaltsbesteuerung) des 
§ 26 EinkStG. entfällt bei rechtskräftiger Ehescheidung. 
" ‘p, en,dt‘t. m dem Kalenderjahr, in dem die Ehe nicht 
mehr 4 Monate hindurch beständen hat, es sei denn, daß 
infolge dauernden Getrenntlebens bereits früher die Zu
sammenveranlagung entfällt.

• ‘iT  daHernde,m Getrenntleben werden die Ehegatten als 
J11?.bf. ledig behandelt, weil die Ehe noch nicht rechts- 
krattig geschieden ist. Bei der Einzelveranlagung der 
Ehegatten ist nach den güterrechtlichen Vorschriften 
des Famihenrechts zu entscheiden, wem die Einkünfte 
des Vermögens der Ehegatten zuzurechnen sind.

III.
E i n k o m m e n s t e u e r l i c h e  B e h a n d l u n g  von 

U n t e r h a l t s z a h l u n g e n  an g e s c h i e d e n e  
E h e g a t t e n

Gemäß §12 Ziff. 2 und §22 Ziff. 1 c EinkStG. sind bei 
unbeschrankter Steuerpflicht Zuwendungen an gesetzlich 
unterhaltsberechtigte Personen von dem Empfänger nicht 
zu versteuern und für den Geber nicht abzugsfähig. Diese 
Regelung gilt, auch wenn die Zuwendungen auf einer 
besonderen Vereinbarung beruhen.

Wer gesetzlich unterhaltsberechtigt ist, richtet sich 
bei geschiedenen Ehen nach den Grundsätzen des Schei
dungsrechts. In den Fällen der Scheidung aus Schuld 
eines Ehegatten oder aus überwiegender Schuld eines 
Ehegatten ist die Unterhaltspflicht dieses Ehegatten ge
setzlich bestimmt.
c u ei s,P'f*: Eine Ehe wird geschieden1 aus alleiniger 
bchuld des Ehemannes. Dieser Ehemann verpflichtet sich 
seiner Frau gegenüber zu einer Unterhaltsleistung von 
monatlich 500 9iM =  jährlich 6000 ZRM. Dieser geschiedene 
Ehemann ist gemäß § 12 Ziff. 2 nicht berechtigt, den 
Betrag von 6000 91M als laufende Schuld von seinem Ein
kommen abzusetzen. Würde hingegen die Ehe aus alleini
gem Verschulden der Ehefrau geschieden sein und würde 
der Ehemann sich gleichwohl aus Billigkeitsgründen zu 
einer Unterhaltsleistung verpflichten, so würde der Ehe
mann die jährlichen Zahlungen von 6000 31M von seinem 
Euikommen absetzen können, und zwar gemäß! § 10 Z iff-2 
EmlcStG. Hiernach sind Schuldzinsen und auf besonderen 
Verpflichtungen beruhende Renten und dauernde Lasten, 
die weder Betriebsausgaben oder Werbungskosten sind 
noch mit Einkünften in wirtschaftlichem Zusammenhänge 
stehen, die bei der Veranlagung außer Betracht bleiben, 
als Sonderausgaben vom Gesamtbetrag der Einkünfte ab- 
zuziehen. Der besondere Verpflichtungsgrund ist der 
Unterhaltsvergleich.

Es bleibt jedoch folgende Wechselwirkung zu beachten: 
Soweit der zur Unterhaltszahlung Verpflichtete seine 
Unterhaltszahlungen gemäß §12 Ziff. 2 EinkStG. nicht 
a ..z.lejlen kann, ist der Unterhaltsempfänger gemäß §2- 
Ziff. 1 c einkommensteuerfrei. Soweit jedoch der den 
Unterhalt Leistende diesen Betrag gemäß §10 EinkStG. 
absetzen kann, ist der Empfänger des Unterhalts ein* 
kommensteuerpflichtig.

Hieraus können sich je nach den Einkommensverhält
nissen der Beteiligten1 erhebliche steuerliche A usw irkun
gen ergeben, die vom Fall zu Fall vor Abschluß eines
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S Ä s! )? IeicIl s in Ehesachen zu berücksichtigen 
U nterF  u j  . Hnkommensteuerrechtliche Regelung der 
sonst naltsIeistungen bei geschiedenen Ehen vielfach auch 
fiehit ?ewandten Steuerpflichtigen unbekannt ist, emp- 
AusWirkung11 recIltzeiii£er Hinweis auf die hier mögliche

Unteren aiso in erster Linie zu fragen: besteht eine 
Hierhef^.Verpflichtung nach dem bürgerlichen Recht? 
des f f ‘  , die Finanzbehörde an den Schuldausspruch 

n-nescheidungsurteils gebunden.

F ‘ IV ‘
’ n k o m m e n s t e u e r l i c h e  B e h a n d l u n g  von 
K a p i t a i a b f i n d u n g e n  an g e s c h i e d e n e  

E h e g a t t e n
d e r * 'iS  $  Abs. 2 EheG, kann der Berechtigte statt
Wenn " : erha.Hsrente eine Abfindung in Kapital verlangen, 
dadurr-n"  .w/chtiger Grund voriiegt und der Verpflichtete 

E' f nicht unbillig belastet wird, 
nichf ^ 'jensteuerrechtlich wird diese Kapitalabfindung 
ahfin rlim *"' Weder der Verpflichtete kann die Kapital- 
r e c h t i^ A ''0« seinen Einkünften abziehen noch der Be- 
Werden n ” ”  zur Einkommensteuerzahlung herangezogen 
Ziff 2 V A "  die einschlägigen Bestimimungen (§ 10 
Lasten h Z ifi’ ^  sprechen von: Renten und dauernden 
die ak von Zuschüssen und sonstigen Vorteilen,
malio-p A^dei-kehrende Bezüge gewertet werden. Ein- 

fed 7 , .gen sind aber keine Renten, 
in welch ‘j i  bisher mir kein Fall bekannt geworden, 
zur Einh m die Kapitalabfindung in irgendeiner Form 
^ egelunamniens*euer herangezogen worden ist. Diese 
Unterhalte auch gelten, wenn die ursprüngliche 
vv'andelt nza,l,ung in eine Kapitalabfindung umge-

Indiffe^enth d,leser Erkenntnis der einkommensteuerlichen 
bei frenVnm'lt der Kapitalabfindung können insbesondere 
mensteuerr f n Kapitalabfindungen erhebliche einkom- 
heit des h che, Ersparnisse durch Einkommensteuerfrei- 

oerechtigten geschiedenen Ehegatten entstehen.

V.
__ W i r t s c h a f t l i c h e  H ä r t e n

Antrag3 A 33 EinkStG. werden bei der Veranlagung auf 
Pflichtigen 'ergewöhn!iche Belastungen, die dem Steuer- 
Leistunp<;fäiP?n?sIäufig erwachsen und seine steuerliche 
mäßiguncr wesentlich beeinträchtigen, durch Er-
Eiärtefällc i.- Einkommensteuer berücksichtigt. Solche 
an gesetzl.VF n” ein aucil eintreten bei Unterhaltsleistungen1 
sowie bei ir u” terhaltsberechtigte geschiedene Ehefrauen 
renten. Kapitalabfindungen an Stelle von Unterhalts- 

Eine
v°r, wennß^ P W,öiln!icfle Belastung liegt aber nur dann 

1 die d , 6 roigenden, Voraussetzungen erfüllt sind:
2. die RPi + un® ml|ß außergewöhnlich sein,
3. die Bel muß zwangsläufig sein,

des SfPa, f Unf .  muß die steuerliche Leistungsfähigkeit 
Zu i . erpthchtigen wesentlich beeinträchtigen.

EinkStDurMne/uAwöilnliche Belastung liegt gemäß §22 
Wenn einem A ? ' v‘ J - Dez. 1941 (RGBL 1941, 751) vor, 
Wendungen „ .^ ^P flic h tig e n  zwangsläufig größere Auf- 
cßer EinkomJi der Mehrzahl der Steuerpflichtigen glei- 
AISSe Und o-iP;phSVerr aitnisse> S ic h e r Vermögensverhält- 
Aufwendunp-pn " j ? Familienstandes entstehen und diese 
^teuerpfücc?. „ die steuerliche Leistungsfähigkeit des 
§en. die zu 1 "  wesentlich beeinträchtigen. Aufwendun- 
bonderauspaKp^ Betriebsausgaben, Werbungskosten oder 

Zu 2 ■ S "  geboren, bleiben dabei außer Betracht.

Iaufig, wenn A - GuW-?cß s t dem Steuerpflichtigen zwangs- 
|?2,stigen G n in rA *1 . F aus fatsächlichen, rechtlichen oder 
-'tDurchfvo. ig4j \  mchi entziehen kann (§ 22 Abs. 2 Eink- 

Zu i  . ' '•

R ä c h s t ^ em Steuerpflichtigen Zwangs
l a g e n  GrnnrfICh • f  aus tatsächlichen, rechtlichen oder^tDurchf* * - UnCien nirh+ 1----- /o oo AU- nr.v...

Er 3,:
ßeeinträchp®enUr fP nT 22 Abs. 3 EinkStDurchfVO. 1941) 
entlich, aisa „• ,.e Leistungsfähigkeit nur insoweit we-

c ln der folgenden Übersicht bezeich-

neten Hundertsätze des Einkommens (gewöhnliche Be
lastung) überwiegen:

bei einem Steuerpflichtigen der

bei einem Ein
kommen von JU t:

Steuer-
gruppe

I

Steuer- 
gruppe 
II od. III

Steuerg 
Kindere 
1 od. 2 
Person.

ruppe IV bei 
rmäßigung für 
3 oder mehr 

Personen

höchstens 3000 6 5 3 1
mehr als 3 bis 6000 7 6 4 2

„ „ 6 bis 12000 8 7 5 3
„ „ 12 bis 25 000 9 8 6 4
„ „ 25 bis 50000 10 9 7 5

mehr als 50000 11 10 8 6

Sind die drei Voraussetzungen: gegeben, so wird der 
Betrag, der den nach vorstehender Tabelle sich ergeben
den Hundertsatz übersteigt, als außergewöhnliche Be
lastung für die Berechnung der Einkommensteuer vom 
Einkommen abgezogen.

Gemäß § 22 Abs. 5 EinkStDurchfVO. 1941 wird die 
Steuerermäßigung bei einer außergewöhnlichen Belastung 
durch Aufwendung für Personen, die Juden sind, nicht 
gewährt.

vr.
G e w ä h r u n g  e i nes W o h n r e c h t e s

Mitunter findet man in Ehevergleichen die Gewährung 
eines dinglichen Wohnrechtes auf Lebenszeit an die ge
schiedene Ehefrau in einem dem Ehemanne gehörigen 
Haus. In solchen Fällen ist zu prüfen, ob die Einräu
mung des Wohnrechts als Unterhaltsleistung anzusehen 
ist. Grundsätzlich wird man bei der Gewährung eines 
Wohnungsrechtes an eine Unterhaltsleistung denken müs
sen, auch wenn das Wohnungsrecht dinglich durch eine 
grundbuchmäßige Verfügung zur Entstehung gebracht 
worden ist. Auch ein dingliches Wohnungsrecht bedeutet 
für die einkommensteuerliche Betrachtung eine wieder
kehrende Leistung im Sinne der Wohnungsnutzung und 
Wohnungsgewährung. Dann aber ist der Wert der Woh
nung als einkommensteuerpflichtiges Einkommen zu be
handeln, und zwar als einkommensteuerpflichtiges Ein
kommen des geschiedenen Ehemannes, solange für ihn 
seiner früheren Ehefrau gegenüber das Verhältnis ge
setzlicher Unterhaltspflicht besteht. „Das ist steuerlich 
auch als gegeben anzunehmen, soweit nur nach §§ 65, 66 
EheG. Unterhalt zugesprochen werden kann. Soweit ein 
Unterhaltsanspruch nicht in Betracht kommt, handelt es 
sich bei der Zurverfügungstellung der Wohnung um eine 
nach § 10 Abs. 1 Ziff. 1 EinkStG. abzugsfähige dauernde 
Last“  (RFHUrt. v. 31. Juli 1941, IV 130/41: RStBI. 1941, 
861 =  StuW. 1941 Spalte 333).

vir.
G r u n d e r w e r b s t e u e r f r a g e n

Der Grunderwerbsteuer unterliegen entgeltliche Über
tragungen inländischer Grundstücke. Der Erwerb eines 
Ehegatten von einem anderen ist ebenfalls grunderwerb
steuerpflichtig. Von der Besteuerung ist jedoch ausge
nommen der Grundstückserwerb durch einen #hegatten 
bei Begründung der ehelichen Gütergemeinschaft (§ 3 
Ziff. 4 GrErwStG.). Auch bei der Auflösung der ehelichen 
Gütergemeinschaft entsteht, wenn ein Teilnehmer ein 
Grundstück erwirbt, keine Grunderwerbsteuer (8 3 Ziff. 5 
GrErwStG.).

in allen anderen Fällen entsteht also Grunderwerb
steuer.

VIII.
U m s a t z s t e u e r

Der Umsatzsteuer unterliegen Lieferungen und sonstige 
Leistungen, die ein Unternehmer im Inland gegen Entgelt 
im Rahmen seines Unternehmens ausführt. Der Umsatz
steuer unterliegt ferner der Eigenverbrauch. Solcher liegt 
vor, wenn ein Unternehmer im Inlande Gegenstände aus 
seinem Unternehmen für Zwecke entnimmt, die außerhalb 
des Unternehmens liegen. Ein umsatzsteuerpflichtiger 
Eigenverbrauch würde z. B. vorliegen, wenn ein Ehe-

164
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mann, der eine Möbelhandlung betreibt, bei einem Ehe
scheidungsauseinandersetzungsvergleich seiner Ehefrau 
Möbel aus seinem Geschäft überläßt. Umsatzsteuerpflich
tig  ist der Ehemann, der insoweit Eigenverbraucher ist. 
Abgesehen von dem Fall des Eigenverbrauchs dürften 
umsatzsteuerpflichtige Leistungen oder Lieferungen nicht 
vorliegen, da sowohl das Begriffsmerkmal des Entgelts 
als auch das Begriffsmerkmal der Ausführung im Rahmen 
des Unterhaltes fehlen dürften.

IX.
S c h e n k u n g s s t e u e r f r a g e n

Der Erbschaftssteuer unterliegen Schenkungen unter 
Lebenden. Als Schenkung im Sinne des Gesetzes gilt 
jede Schenkung im Sinne des bürgerlichen Rechts sowie 
jede andere freigebige Zuwendung unter Lebenden, so
weit der Bedachte durch sie auf Kosten des Zuwendenden 
bereichert wird. Soweit also bei einem Vergleich in Ehe
sachen ein nicht unterhaltspflichtiger oder auch sonst 
nicht verpflichteter Ehegatte dem anderen Vermögen 
überläßt, kann das Begriffsmerkmal der Schenkung • ge
geben sein. Die Vollziehung von Schenkungen w ä h r e n d  
bestehender Ehe bleibt gemäß § 17 a ErbschStG. erb
schaftsteuerfrei, wenn Kinder aus dieser Ehe hervor

(Deutsches Recht, Wochenausgabe

gegangen sind und zur Zeit der Vollziehung der Schen
kung leben. Hinsichtlich der übrigen Sonderfälle vgl. 
§ 17 a ErbschStG. Soweit diese Voraussetzungen nicht 
gegeben sind, fällt der Ehemann in die Steuerklasse I. 
Hierbei bleibt steuerfrei jeder Erwerb, soweit er 
3000031M nicht übersteigt (§ 17b ErbschStG.). Im übri
gen sind die Steuersätze der Steuerklasse I verhältnis
mäßig gering (vgl. die Tabelle § 10 ErbschStG.). Geschie
dene Ehegatten fallen nicht mehr unter § 17 a bzw. § 0 
(Steuerklasse I). Sie gehören vielmehr zur Steuerklasse V 
mit erheblich höheren Steuersätzen. Dies ist auch für den 
Zeitpunkt der Durchführung von Schenkungen zu be
achten.

X.
Z u s a m m e n f a s s u n g

Die steuerlichen Auswirkungen des Vergleichs in Ehe
sachen können somit von erheblich belastender Bedeutung 
sein. Es empfiehlt sich daher, vor Abschluß eines Ver
gleichs in Ehesachen die steuerlichen Folgerungen und 
ihre Tragbarkeit für die Beteiligten zu überprüfen. Je 
nach Lagerung des Einzelfalles wird diese Belastung eine 
außerordentlich verschiedene sein.

In dem vorstehenden Aufsatz konnten nur die wesent
lichen Gesichtspunkte berührt werden.

Vereinfachung im Ehekostenrecht
Von Rechtsanwalt und Notar Dr. jur. W e r n e r  I b e r t ,  Berlin

Es ist auch an dieser Stelle verschiedentlich darauf 
hingewiesen worden, daß das Kostenrecht ins Ehesachen 
sich langsam aber sicher zu einer Geheimwissenschaft 
auswachse, der derjenige, dem nicht Sonderkenntnisse auf 
diesem Gebiete eignen, mehr oder weniger verständnislos 
gegenüberstehe. Es ist nicht zu leugnen, daß diese An
sicht in vielem richtig erscheint. Jedoch wäre es falsch 
zu meinen, die Beschäftigung mit diesem abseitigen Ge
biet sei für manchen, als einem der wenigen offenen 
Felder technischer juristischer Konstruktionen, Selbst
zweck geworden. Diese Annahme verbieten aber schon 
die Ausführungen von S e y d e l 1) und N e u b e r t 2), die 
eindeutig die Überlastung der bei der Rechtspflege tätigen 
Rechtswahrer dartun, die dazu geführt hat, daß es 
mancherort schon an richterlicher und anwaltlicher Hilfe 
mangelt. Deswegen wird niemand Zeit haben, zum 
Selbstzweck juristische Steckenpferde zu reiten.

In Wirklichkeit ist der in letzter Zeit wirklich erstaun
liche Ausbau des Kostenrechts in Ehesachen auch nur 
eine Erscheinung. Der Grund liegt tiefer. Zunächst hat 
das neue Eherecht3) zur Erörterung verschiedener Fragen 
angeregt, für die die einschlägigen Bestimmungen des 
BGB. und der ZPO. alter Fassung kaum Raum ließen4). 
Dann hat sich aber weiter, was nur aus ernster Sorge um 
den Bestand einer reichseinheitlichen Rechtspflege wie
derholt vermerkt is t5) und vermerkt werden muß, die 
Befassung der Gerichte mit Prozessen so eVheblich von 
den eigentlichen zivilen Rechtsstreiten auf das Gebiet 
der Ehestreite verlagert, daß die letzteren die ersteren 
an ZahP) erreichen, sie sogar zu überflügeln drohen6). 
Der Grund kann im Rahmen dieses Aufsatzes nicht 
untersucht werden. Die Tatsache muß genügen. Sie läßt 
hinreichend deutlich erkennen, welche Bedeutung den 
Ehesachen für die durchschnittliche anwaltliche Prozeß
praxis zukommt.

Auch der Anwalt, der berufene unabhängige Vertreter 
und Berater in allen Rechtsangelegenheiten, dessen Beruf 
kein Gewerbe, sondern Dienst am Recht is t7), muß von 
den Erträgnissen seiner Arbeit leben. Er muß nicht nur 
für sich selbst und für seine Familienangehörigen sorgen,

1) DR. 1942, 993 ff.
2) DR. 4942,1090 f.
3) RGBl. 1938,1, 807 ff. ,
i) Zum Beispiel: Vergleich in Ehesachen und Gesamtvergleich,
s) S e y d e l :  DR. 1942,996.
6) Landgericht(e) Berlin 1931 etwa 80 000 ordentliche Prozesse 

und etwa 12000 Ehesachen, 1939 etwa 18 500 Ehesachen und 
etwa 16 500 ordentliche Prozesse.

7) RGBl. 1935, 1 ,1470,

sondern auch für seine Gefolgschaftsangehörigen. So ist 
das Interesse, das den Fragen des Kostenrechts in Ehe
sachen entgegengebracht wird, eine zwingende Not- 
wendigkeit der Zeit8). Dabei ist aber zu bedenken, daß 
nicht nur der Rechtsanwalt in diesem zweiten Weltkrieg 
gern und durchweg ohne jede Vergütung die Vertretung 
einberufener Anwälte führt und zur Erfüllung auch an
derer kriegswichtiger Aufgaben tätig wird, sondern daß 
er nach wie vor neben der Wahrnehmung des Dienstes 
in den NS.-Rechtsbetreuungsstellen9) auch die von diesen 
zugewiesenen Rechtssuchenden unentgeltlich berät und 
vertritt, soweit nicht in den seltenen Landgerichtsprozes
sen die geringen Armenanwaltsgebühren anfallen. Einen 
gewissen Ausgleich sollen vernünftigerweise die nun ein
mal zu Recht verdienten Gebühren bringen, deren richtige 
Berechnung deswegen im Vordergrund steht10).

Es dürfte dabei allerdings keinem Zweifel unterliegen, 
daß alle tiefschürfenden Überlegungen, die in den letzten 
Jahren durch die Veröffentlichung des Schrifttums und 
der Rechtsprechung bekannt geworden sind, noch kein 
befriedigendes Ziel erreicht haben, sondern nur den 
Weg dazu bedeuten. Das ist ohne weiteres verständlich. 
Rechtslehre und Rechtsprechung stehen hier, wie das 
auch bei jeder anderen neuem Rechtsfrage der Fall sein 
würde, nach wenigen Jahren der Beschäftigung mit die
sem früher kaum berührbaren1 und deswegen fast gänzlich 
vernachlässigten Gebiet noch in der Entwicklung. - 1 
haben noch nicht jene klassische Einfachheit erreicht, 
die erstrebt werden muß.

V e r g l e i c h e  i n  Eh es ac hen
Es sei hier nur an die verschiedene Behandlung der 

Ehestreitseinigung, des Gesamt Vergleiches und des leii- 
gesamtvergleiches in Ehesachen erinnert. Es bleibt e 
unbestreitbares Verdienst von G a e d e k e 11), der J 
auch durch eigenes Mitwirken im Kostensenat des ■ 
maßgeblichen Einfluß auf die richtungweisende Kecn '  
sprechung ausübt, diese Fragen hervorgehoben und1 z 
erst erschöpfend systematisch dargestellt zu haben. i 
dem ist zu überlegen, ob die unterschiedliche Behanaiu b 
dem Grunde nach gerechtfertigt ist. . ,

Wenn man schon einmal den Mut hat, der angesic 
der Bestimmung des § 779 BGB. gar nicht so her 
ragend erscheint, den Vergleich in Ehesachen grund

«) Daß hierbei des Guten gelegentlich einmal zuviel getan wird, 
soll nicht bestritten werden.

9) N e u b e r t :  DR. 1942, 1090.
10) Vgl. O a e d e k e :  DR. 1942, 828.
n) O a e d e k e ,  „Vergleich in Ehesachen“ .
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lich anzuerkennen, dann sollte auch der weitere Schritt,* 1 4-1- ' uauu owlUC dU^ll UCI WtllCIC OtUlHlj
Sichtbare äußere Form des Vergleiches zu verzichten, 

„  nt SO .ar£ schwer fallen. Es darf kein Hinderungs- 
y- ,ncl sein, daß das deutsche Kostenrecht ebenso wie 
srmn Bestimmungen anderen formellen Rechts, insbe- 
sehh Fe ^ er her bei ihrer Abfassung nicht voraus
übe a^e”  ■ Entwicklung nicht entspricht Die mangelnde 
Recht II-St*mmung zwischen Entwicklung und gesetztem 
desv 1S* SO .° fferikundig, daß sich nähere Darlegungen 
daß ' ê en erübrigen. Nur darauf ist noch hinzuweisen, 
sprä ßS ‘a^ cb ist, anzunehmen, die Bestimmungen ent- 
andp Sn n’cht mehr, weil die Entwicklung weiter oder 
sie ifs. gegangen ist, als angenommen wurde, sondern 
...... hen nie entsnrechen können oder riehticrer noch!Wolle —  .n,e enisprechen können oder richtiger noch: 
Es hn ’ ,we'I nie an den jetzigen Zustand gedacht wurde, 
stimm -  * -S'ch gegenüber ihren Begriffen bei ÜbereinL
Neiip111"® lm Ausdruck und Anklängen im Inhalt um 
der ZPn” ^  ^ nderes- Unter aller Beachtung der Spielregeln 
n -p -o ip - und des Kostenrechts muß man dieser Tatsache 
gerecht werden12).
Unfp^r s°ihe auch keine Schwierigkeiten bereiten. So 
macht*6?* 68 keinem Zweifel, daß dem prozeßbevoll- 
te iit • ? ten Rechtsanwalt, dem Auftrag zur Klage er- 
Gebf) nP erl her halben Prozeßgebühr aus § 14 RA- 
RAQpV,oUC"  P e ganzc Vergleichsgebühr des § 13 Abs. 3 
g riff h ' erw®chst, wenn er den Rechtsstreit — zum Be- 
Rechtoi.-® Rechtsstreites gehört nicht notwendig die 
Form nangigkeit — außergerichtlich beendet. Die 
hedpntt  ei" Beendigung, des Vergleiches ist grundsätzlich 
Wenn IP \°S' Jedenfalls ist es aber nicht schädlich, 
e r k lä r t ^ -  Vergleich zu notariellem Protokoll dergestalt 
Zwann-o W!rd> haß der Schuldner sich der sofortigen 
Recht vLV° - - rec^ung unterw irft und dem Gläubiger das 
hunde ei?TaUTnR sich vollstreckbare Ausfertigung der Ur- 
^o rauso t ei'en zu lassen- Neben den mehr formellen 
im Sinn ^cazungen genügt dazu, daß ein Vergleich auch 
unter P  vi Rostenrechts anerkannt w ird, eine Einigung
Nach(rot?Iderse*Bgem Nachgeben. Auf den Umfang des

Es^st*6115 kommt es nicht an13), 
der n o tP P ; ein se!lr kleiner Schritt weiter, an die Stelle 
z c ß v e rn ip ,611 Urkunde, neben den protokollierten Pro- 
richterlip iP1 das vereinbarungsgemäß herbeigeführte 
keineswp 6 yrteü treten zu lassen. Das bedeutet 
hoheüiipip eine Verkennung oder einen Mißbrauch der 
allein die6?) e^un£ ^ es Richters. Ihm gebührt stets und 
lange es ah roz?hleitung und die Sachentscheidung. So
den Parte' 6r e‘nen Parteienprozeß gibt, solange muß es 
gen und d "  t ucb. unbenommen sein, durch ih r Vorbrin- 
Rahmen d e c  c*‘e Beschränkung des Vorbringens den 
ist der p P  - Entscheidung zu bestimmen. Diese Tatsache 
Blick erschX'S keineswegs so fremd, wie es auf den ersten 
hei denen mafe- So gab es und so g ibt es Prozesse, 
nianehmal x u  Parteien vergleichswillig sind, aber —■ 
den — d i e '  aus- PresE.?e_ und oder Deckungsgrün- 
Punktes ers+r^'cjrterliche Entscheidung wegen nur eines 
feesamten J re.j,en' Sie unterbreiten deswegen aus dem 
scheiduno- P p b e re ich  nur diesen einen Punkt der Ent- 
feleichgültirr " 1  P hIi.eßen,. an sie angelehnt, im übrigen 
Vergleich s ° b R ech tlich  oder außergerichtlich, einen 
Weitere richt° P r P  wegen1 des gesamten Streites eine 
bezweifeln P o C le. Entscheidung erspart. Niemand wird 
Slchtlich des r  * anwaltliche Vergleichsgebühr hin-

Ein gleiche esam*°hjektes erwachsen ist.
Unterschied h aber> da es dem Grunde nach keinen 
g ^ n s e it iu e iP M p 6*’ gehen» wenn die Parteien unter 
°der verdeckt .Nac“ &eben Slch einigen und dann offen 
auf Grund dpo 6m Bericht einen Prozeßstoff unterbreiten, 
gerweise ern-pif01 die erstrebte Entscheidung notwendi- 
Yprher verußchP P11}®» so> wie wenn die Parteien sich 
n rund einer p p  haben. Das kann auch durch die auf 
'teschränkunrr während des Prozesses erfolgte
dle Tatsache1 h r  Sj re>tvorbringens der Fall sein. Gegen 
,?rgleich vorlicrrc .nn dem Grunde nach ein Prozeß- 

, 16 gericht]i(.i1° x’rfPncht ebensowenig der Umstand, daß 
phehen bleibt u i Welsgebühr und hie Urteilsgebühr 

---- — ’> n°ch daß der Rechnungsbeamte sich

richrpTphiche *Vero-i?°*ti,eDdk len Überlegungen w ird es nur auf
«Phpkaum B e d f i t Ä ^ o  P gestellt werden> da die ge'
» RQZ. 116,143 m p s  hat- v gk §§ 36, 23 DQKO.

) § 20 Abs. 2 « ;  3 *t) fU (p ’ W arn- 193°» 89; J w - 1911. 648.

weigern1 wird, die anwaltliche Vergleichsgebühr festzu
setzen. Die Beachtung dieser formellen Bestimmungen 
darf nicht dazu führen, den materiellen Bestand zu 
leugnen.

So wie diese Vereinbarung mit Vergleichscharakter 
zwischen den Parteien in einem gewöhnlichen Zivilprozeß 
erfolgen kann, so muß sie aber auch im Ehestreit mög
lich sein15). Wegen des öffentlichen Interesses hat der 
Richter zwar zu prüfen — anders als im gewöhnlichen 
Zivilprozeß —, ob die ihm vorgebrachten Behauptungen, 
die Ehescheidungsgründe, einer gewissenhaften Unter
suchung standhaften. Denn jetzt wie stets liegt es im 
Interesse des Reiches, eine an sich intakte Ehe, selbst 
bei gelegentlichen Störungen aufrechtzuerhalten. Der 
Scheidungsrichter wird deswegen auch bei Scheidungs
einigung hinsichtlich der vorgebrachten Scheidungs
gründe, falls er Zweifel an deren Stichhaltigkeit hat, 
eine Beweisaufnahme durchführen. Er darf diese aber nur 
auf den vorgebrachten Prozeßstoff beschränken und sie 
nicht weiter erstrecken. Denn wenn es in dem freien 
Willen der Parteien steht, den Ehestreit anhängig zu 
machen1, dann muß es auch ihnen überlassen sein, den 
Prozeßstoft zu beschränken. Sie laufen dabei allerdings 
die Gefahr, daß die Eheklage abgewiesen oder ihr nur 
zum Teil entsprochen wird. So sehr in diesem Falle 
mangels Vollendung der Vereinbarung — die erstrebte 
Scheidung ist Inhalt, nicht Folge der Parteieneinigung — 
es an einem Vergleich mangelt, so wenig sollte bestrit
ten werden, daß, wenn das Urteil einigungsmäßig ergeht, 
ein Vergleich vorliegt. Selbstverständliche Voraussetzung 
ist, zum einen wegen des Vergleiches an sich: gegen
seitiges Nachgeben, zum anderen wegen der Vollendung 
seines Abschlusses: Nichteinlegung eines Rechtsmittels. 
Dagegen scheint es bedeutungslos, ob vereinbarungs
gemäß auf Rechtsmittel verzichtet wird oder ob verein
barungsgemäß wegen Nichteinlegung eines Rechtsmittels 
das Urteil in Rechtskraft erwächst. Bedeutungsvoll kann 
lediglich sein1, was dem Vergleichsinhalt entspricht. Dem
gegenüber darf nicht eingewendet werden, Nichteinlegung 
des Rechtsmittels oder Rechtsmittelverzicht sei die Er
füllung einer Vergleichsabrede. Denn hier ist der Ver
gleich als solcher erst abgeschlossen, wenn die Willens
erklärung wegen des Rechtsmittelverzichtes oder der 
Nichteinlegung eines Rechtsmittels abgegeben ist. Diese 
Absonderlichkeit ist begründet in der Tatsache, daß die 
Gestaltung des Eheprozesses in erheblichem Umfang dem 
Willen der Prozeßparteien entzogen ist, so sehr, daß sie 
sich auch, soweit Willenserklärungen von ihnen in W irk
lichkeit als beachtlich anerkannt werden, des Rahmens 
der zwingenden Bestimmungen der ZPO. bedienen müs
sen. Diese Notwendigkeit darf aber nicht dazu führen, 
den Vergleichscharakter eines Urteils, das auf Grund 
einer auf beiderseitigem Nachgebem beruhenden' Parteien
einigung ergangen und durch Parteienvereinbarung 
rechtskräftig geworden ist, zu leugnen.

Wenn diese Auffassung als richtig anerkannt wird, 
dann entfällt nicht nur die Notwendigkeit, sondern sogar 
die Möglichkeit, eine unterschiedliche Behandlung zu 
machen zwischen den verschiedenen Formen, in denen die 
Parteieneinigung, und nur auf diese kann es ankommen, 
zutage tritt. Es erscheint darüber hinaus sogar als 
wesensfremd, einen Vergleich in Ehesachen erst dann 
anzuerkennen, wenn zur Einigung und dem der Einigung 
entsprechenden Urteil und dem vereinbarungsmäßigen 
Eintritt der Rechtskraft etwas weiteres hinzutritt. Dabei 
ist es selbstverständlich unschädlich, wenn bei gleicher 
Gelegenheit ein anderer Anspruch, sei es ein Unterhalts
oder Auseinandersetzungs- oder sonst ein1 vermögens
rechtlicher oder nicht vermögensrechtlicher Anspruch 
mitverglichen wird. Dann ist es nicht anders, als wenn 
ein Vergleich im ordentlichen Prozeß einen nicht rechts
hängigen Anspruch ergreift. Aber eine Notwendigkeit der 
Anerkennung des Vergleiches darf dieser Hinzutritt nicht 
sein. Dabei bleibt aber die andere zwingende Voraus
setzung nicht vergessen. Es muß eine richterliche Ent
scheidung erspart bleiben. Das ist auch der Fall. Aller
dings handelt es sich nicht um die Entscheidung des 
ersten Rechtszuges, sondern der Berufungsinstanz. Das 
ist für den sogenannten Gesamtvergleich allgemein an-

15) Dagegen u. a. G a e d e k e :  DR. 1942, 825ff.
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erkannt. Wie dort muß aber auch hier die vereinbarungs
gemäße Nichteinlegung des Rechtsmittels genügen, an 
Stelle daß der Umweg über die Einlegung des Rechts
mittels, die im Eheprozeß ja stets beiden Teilen möglich 
ist, und dessen vergleichsweise Rücknahme gegangen 
wird.

Es ist versucht worden1, die Begründung aus den Be
stimmungen des Rechtes zu entwickeln. Eine andere Be
gründung wäre eindeutiger, aber auch nicht dem gelten
den Recht entsprechend gewesen. Die Berufung darauf, 
daß gerade im Falle der vorherigen Scheidungseinigung, 
indem durch die Begrenzung des Prozeßstoffes dem Ge
richt viel unnötige Arbeit erspart wird, die Arbeit des 
Anwalts eine viel größere und verantwortungsvollere ist 
als bei streitiger Durchführung des Prozesses und daß 
diese Arbeit besonders honoriert werden müsse. E)enn 
eine solche Argumentation, so bestechend sie wirkt, 
widerspricht den Grundbegriffen der deutschem Gebühren
ordnungen, die besondere anwaltliche Bemühungen stets 
voraussetzen und sie deswegen nicht gesondert hono
rieren, wie der unabhängigen Stellung des Anwaltes, der 
sich gewissermaßen für die Zusage der besonderen Ent
lohnung seiner Mühewaltung in eine mögliche Abhängig
keit von seiner Partei begeben würde. Da andererseits 
bei dem im neuen Reich anerkannten Leistungsprinzip 
jede Arbeit ihres gerechten Lohnes wert ist, soll das 
Versagen der Gebührenordnungen, wie es auf den ersten 
Blick erscheint, umgangen werden, wenn das in Überein
stimmung mit dem gesetzten Recht möglich ist. Der 
Weg hierzu sollte aufgezeigt werden.

Z u r  F r a g e  d e r  H o n o r a r v e r e i n b a r u n g
Wenn die Rechtsprechung ihm folgt, dann entfällt die 

Verwirrung, die trotz aller Bemühungen auf dem Gebiet 
des Kostenrechts in Ehesachen noch herrscht, und manche 
berechtigte Klage der Anwaltschaft über mangelnde Ho
norierung entgegengenommener Leistung wird überflüs
sig werden. Es ist dann auch nicht mehr notwendig, 
einen Ausweg zu gehen, der grundsätzlich weder im 
Interesse des Anwalts noch seines Mandanten liegt. Das 
ist die H o n o r a r v e r e i n b a r u n g  in Eh es ac hen  —- 
die Honorarvereinbarung auf jeden Fall. Es soll dabei 
selbstverständlich nichts gesagt werden gegen die Ver
einbarung eines Honorars über die gesetzlichen Gebühren 
hinaus, wenn die Lage des Einzelfalles es erfordert. Die 
Schwierigkeiten des besonderen Falles, die Notwendigkeit 
vorsichtigster Auseinandersetzung auch wegen der Be
lange der Nachkommenschaft, an der das Reich mehr 
noch interessiert ist als an der Ehe, die Lebensstellung 
der Eheleute — alles das können Momente sein, die die 
Vereinbarung eines auch hohen Sonderhonorars als min
destens angemessen erscheinen lassen. Aber es führt zu 
weit, wenn in jedem Falle, wie es leider tagtäglich vor
kommt, ein besonderes Honorar vereinbart wird.

Zur Zeit bei der immer inoch nicht erreichten Einheit
lichkeit und Einfachheit der in Schrifttum und Recht
sprechung aufgestellten Sätze kann sich aber der ge
wissenhafte Anwalt nicht anders helfen. Denn ihm, der 
mit aller Verantwortung eine Sache führt, kann nicht zu
gemutet werden, daß er des füglich erwarteten Honorars 
für die geleistete Arbeit verlustig geht. Eine solche Mög
lichkeit wird seiner unabhängigen Stellung ebensowenig 
gerecht. Unter den obwaltenden Umständen muß er aber 
damit rechnen, daß ihm weder die Vergleithsgebühr für 
die Ehesache noch für die mitverglichenen Ansprüche zu
erkannt wird, wenn eine Scheidungseinigung zu vermuten 
steht. Davor kann er sich nur durch die an sich un
erwünschte Honorärvereinbarung schützen.

B e w e i s g e b ü h r  i n1 Ehes ac hen
Eine Anerkennung der Vergleichsgebühr auch bei 

offensichtlicher Scheidungseinigung wird eine angemes
sene Vergütung sicherstellen und manche Honorarver
einbarung überflüssig machen. Etwas ähnliches g ilt hin
sichtlich der B e w e i s g e b ü h r .  Es werden immer noch 
zu viel Parteien informatorisch gehört und Akten zur In
formation des Gerichts herbeigezogen, auch in den Fällen, 
in denen offensichtlich wegen einer umstrittenen Be
hauptung Klarheit geschaffen werden soll. In Sachen, die 
nicht Armensachen sind, widerspricht eine derartige Maß
nahme sogar den fiskalischen Interessen. Denn es entfällt

dann die gerichtliche Beweisgebühr, die im Gegensatz 
zu der halben: Anwaltsgebühr für das Beweisverfahren 
eine ganze Gebühr16) ist.

Wie wenig die Zubilligung der Beweisgebühr in Armen
sachen für die Reichskasse ins Gewicht fällt, ist wegen 
des absolut und relativ am meisten mit Armensachen 
belasteten KG.-Bezirks an anderer Stelle aufgezeigt wor
den* 17). Wie zeitraubend und wie schwierig aber gerade 
in Armensachen oft die Anhörung der Parteien ist, weiß 
jeder Rechtswahrer, der mit Ehescheidungssachen vor 
Gericht befaßt wird. Auch hier wäre eine großzügigere 
Regelung am Platze.

D e r S t r e i t w e r t  i n  Eh es a c h en
Das Beschreiten1 aller dieser Wege bedeutet aber immer 

nur etwas Halbes und wird die Honorarvereinbarung 
auch in den Fällen, in denen sie dem verantwortungs
bewußten Anwalt selbst unerfreulich vorkommt, nicht 
verschwinden lassen, solange nicht eine angemessene 
F e s t s e t z u n g  des  S t r e i t w e r t e s  in Ehesachen 
sichergestellt ist. Es handelt sich hier auch um ein um
strittenes Gebiet. Seine Behandlung hat an Schwierig
keiten zugenommen, seitdem neben rechtlichen und volks
wirtschaftlichen Argumenten auch weltanschauliche zur 
Lösung herangezogen werden. Dabei wird niemand be
zweifeln, daß zunächst die Ehe eines jeden Paares für es 
selbst die gleiche Bedeutung hat wie seine Ehe für jedes 
andere Paar. Von dem Gesichtspunkte des Staates aus ist 
sicher ebensosehr die Ehe eines armen erbgesunden Land
arbeiters wichtiger als die Ehe eines reichen Müßig
gängers. Andererseits spielen, wie oft die äußeren Le
bensumstände, so auch für die Interessen des Staates die 
Einkommens- und Vermögensverhältnisse einen unent
behrlichen Maßstab. Man denke nur, bezogen auf die 
obigen beiden Beispiele an die Steueransprüche und an 
eine Geldstrafe, die bei Begehung des gleichen Deliktes 
verschieden hoch ausgeworfen werden würden. G a e - 
d ek e  hat sehr treffend gesagt, „so dokumentiert nach 
außen1 hin der in Geld ausgedrückte fiktive Wert des 
Gegenstandes des Ehestreites die Bedeutung der um
strittenen Ehe für die streitenden Ehegatten1, wie sie 
sich nach deren Gesamtlebenshaltung und ihrer Stellung 
innerhalb der Volksgemeinschaft, d. h. der Einschätzung, 
die sie auf Grund ihres Lebenszuschnittes innerhalb der 
Volksgemeinschaft erfahren, darstellen“ 18). Damit soll 
hier die rein theoretische Behandlung abgeschlossen sein.

Das Gesetz faßt sich sehr kurz. Es begreift die Ehe
sachen unter die nicht vermögensrechtlichen Streitig
keiten und bestimmt, daß, in Abweichung von der Be
messung in gewöhnlichen Zivilprozessen, der Streitwert 
nicht unter 2000 ¡UM angenommen werden darf19). Die 
Erläuterungsbücher20) geben gar keinen Aufschluß. Be' 
achtlich ist außer dem eben zitierten Aufsatz von Gae-  
d e k e 21) noch1 die Darlegung von K l e m m 22). Wegen 
der Armensachen ist eine Sonderregelung getroffen, die 
unabhängig von dem „Streitwert“  einen Pauschsatz von 
wieder 25 3iM für jede ganze Regelgebühr vorsieht.

Eine einheitliche Auffassung wegen der Bemessung 
des Streitwertes hat sich noch nicht durchgesetzt. Es ist 
zu fragen, was im Rahmen des Gesetzes und der unzu
länglichen menschlichen Möglichkeit, es ideal auszufüllen, 
als angemessen anzusehen ist. Dabei besteht Einigkn* 
darüber, daß der ideelle Mehr- oder Minderwert nien 
ausschlaggebend sein kann. Einer Herabsetzung unte 
2000 !ft,M widerspricht das Gesetz. Eine Heraufsetzung 
bei besonders wertvollen Ehen scheitert an der pekuniäre 
Möglichkeit der Parteien1, denen bei Anerkennung ue 
besonderen Wertes das Armenrecht nicht helfen wura , 
und die dann selbst nicht einmal die Gerichtskosten ß
zahlen können. . ±e

Auszugehen ist von dem Mindestwert. Er sollte neu 
nur noch — neben der Sonderregelung des Armenrecn . 
für das der Streitwert an sich in Ehesachen bedeutungsi

ic) § 20 Abs. 2 DOKO.; §13 Z iff. 4 RAGebO.
ii)  i b e r t :  DR. 1940,1589.
18) DR. 1939, 2140.
is) § 11 DG KG. „  ner

H i l l  a c h ,  „D er Streitwert“ , 1938, und B e r g e r ,  „  
Wert des Streitgegenstandes“ . , „  nD  10ao H39H-

=1) G a e d e k e ,  „D er Streitwert in Ehesachen : DR. 1J3L -  ...
22) K l e m m ,  „Zu r Festsetzung des Streitwertes in Ehesa 

DR. 1940, 14 ff.
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p i ~~ bei denjenigen festgesetzt werden, bei denen das 
Einkommen das Existenzminimum nur unwesentlich über
schreitet. Das ist in Anlehnung an Berliner Sätze grob 
gerechnet für Mann und Frau zusammen 200 M l,  nämlich 
‘Ur den Mann 150 M l  und für die Frau ein Drittel davon 
Tr 50 ¡RM, zusammen also 200 M l.  Die äußerste Grenze 
tur die Festsetzung des Mindestwertes dürfte etwa bei 
•j'nem jährlichen Einkommen von 3000 31M liegen, unter 
uer Voraussetzung, die auch für die anderen Fälle zu
nächst unterstellt wird, daß kein Vermögen vorhanden ist. 
Von da an bis etwa 8000 M l  wäre auf ungefähr zwei 
Ehittel des zusammengerechneten gemeinschaftlichen 
Jahreseinkommens festzusetzen. Darüber hinaus, auch bei 
höchstem Einkommen auf die Hälfte bis zur Grenze des 
§ JJ DGKG.

Gegenüber den Zahlen von G a e d e k e liegen die 
. genannten höher. Abgesehen von der beiden Vor

schlägen zukommenden Eigenschaft als Faustregeln 
spricht diese Tatsache nicht unbedingt gegen die hier 
vertretene Auffassung. Denn bei G a e d e k e  kommt zu 
venig zum Ausdruck, daß es sich bei einer Ehescheidung 
[m einen tunlichst zu vermeidenden, dann aber grundsätz- 
ch auch nur einmaligen Eingriff handeln soll, wie bei 
Wer Operation: dem nicht weniger Bedeutung zuzurech- 

c~n ist, weil er statt eines zwei Menschen betrifft und 
Ur den ebenso ungewöhnliche pekuniäre Anstrengungen 

Platze sind, wie bei dem Versuch, durch einen 
r a t ' * *  Sesl|ndheitliche Besserung zu erreichen. Bei Ope- 
selh°nen unc  ̂ den harmloseren Badekuren gilt es als 
s ,| Stverständlich, Rücklagen anzugreifen. Das gleiche 
j - * he bei Ehescheidungen der Fall sein. Auch die Kosten

r diese brauchen nicht so zu sein, daß sie mühelos aus 
soh* ■ autenden Einkommen bestritten werden. Schließlich 
ben hf-Chie Ehescheidung etwas Außergewöhnliches blei- 
Aun' . a durch die mit ihr meist notwendig werdende 
dersep1Jandersetzung auch das Vermögen eines oder bei- 
y  Eneleute ergriffen wird, muß das gemeinschaftliche 
Zu rmp£ei1 neben dem gemeinschaftlichen Einkommen 
zop- Ermittelung des angemessenen Objektes herange- 
daß n xYerden. Es braucht dabei nicht betont zu werden, 
habe^er*” ^ e Vermögen ebenso außer Betracht zu bleiben 
ist n ^ *e .ger*nge Einkommenserhöhungen. Was gering 
hestiInU Slch allerdings nach der Lage des Einzelfalles 
etWamcJ,nn Grundsätzlich wird man eine Substanz bis 
Wö 31M ausschalten können. Höhere Vermögen
Viertel jUtl3cllst mit etwa einem Fünftel, später mit einem 

ei der Gesamtsumme beachtet werden.

Als Faustregel wäre anzunehmen: das Objekt einer 
Ehesache beträgt ein Halb des zusammengerechneten 
Jahreseinkommens beider Eheleute zuzüglich einem Viertel 
der Summe beider Vermögen. So wäre bei nicht eng
herziger Ansetzung der verdienten Gebühren für die 
Tätigkeit der Anwälte eine angemessene Vergütung ge
währleistet. Die Unsicherheit fiele fort. M it ihr würde die 
Honorarvereinbarung in minder schwierigen, den nor
malen Fällen verschwinden. Den Interessen der Reichs
kasse wäre gedient. Auch ihr fielen mehr und höhere 
Kostenbeträge an.

Wie gesagt, würde unabhängig hiervon die B e r e c h 
n u n g  zu erfolgen haben, wenn neben der Ehesache ein 
anderer Anspruch verglichen wird. Ist dieser Anspruch 
etwa im Verfahren der einstweiligen Anordnung rechts
hängig gewesen, so ist für ihn die Prozeßgebühr aus 
§13 Abs. 1 RAGebO. entstanden. Ist der Anspruch nicht 
rechtshängig, so wird gemäß § 14 RAGebO. eine halbe 
Prozeßgebühr zuerkannt. Es herrscht meist noch die An
schauung, daß diese halbe Prozeßgebühr zu berechnen 
wäre von der Hälfte des Gebührensatzes, der übrig bleibt, 
wenn von der Prozeßgebühr für die zusammengezogenen 
Objekte die Prozeßgebühr für das ursprüngliche Objekt 
abgezogen wird. Das Gesetz gibt keine Notwendigkeit 
für diese verzwickte Rechnung. Es handelt sich in W irk
lichkeit, was die Prozeßgebühr anbetrifft, ja auch um 
einen selbständigen Prozeßteii. Deswegen wird gelegent
lich, da dieser Teil nur zum Vergleich kommen könne, 
wenn er rechtshängig geworden ist, auch die ganze 
Prozeßgebühr zugebilligt23).

Der Schluß ist nicht zwingend, da es auch außer
gerichtliche Vergleiche gibt. Da aber eine Zusammen
rechnung bei der Prozeßgebühr noch nicht erfolgt, 
schlägt der Gebührenausschuß der Rechtsanwaltskammer 
in Berlin wegen des den Ehestreit übersteigenden Teiles 
stets eine halbe Prozeßgebühr nach seinem eigenen Ob
jekt vor. Die Berechnung gestaltet sich dann so, daß in 
normalen Fällen nach dem Objekt des Ehestreites die 
Prozeß- und Verhandlungsgebühr berechnet wird, von 
dem weiter verglichenen Teil die halbe Prozeßgebühr 
und von der Summe beider Streitteile die ganze Ver
gleichsgebühr.

So kann eine gewisse Vereinheitlichung und Einfach
heit, die im Einklang mit dem Gesetz steht, erreicht 
werden.

23) JW. 1937, 1080; 1937,1429.

Rechtspolitik und Praxis
Die Inkognito-Adoption1)

eines1 rW? z )veck der Adoption, nämlich die Herstellung 
des zwk?necht*en Eltern-Kind-Verhältnis gleichenden Ban- 
die Heran r *1 ■̂■nnehmenden' und Kind zu ermöglichen, ist 
l,nerIäRliVn des Kindes aus seiner leiblichen Familie
üung *!' Wenn nun auch das BGB. dem dadurch Rech- 
tionsvertM d •es zu dem Zustandekommen des Adop- 
gUngserUo?68 ditr 311 strenge Form gebundene Einwilli- 
fordert der Kindeseltern bzw. der Kindesmutter
"■¡derrufl.VM .,ese Erklärung mit der Wirkung der Un- 
doch nicht ausstattet, so genügte diese Vorschrift 
E^ensverhau”  t a t s ä c h l i c h e n  Belangen des neuen 
Eage des p ln lsses> das nach wie vor, und zwar nach 
durch Anrrot?- • mehr oder weniger den Einwirkungen 
«! dieser h I ^ u  des Kindes ausgesetzt blieb. Um auch 
die Praxis Hp die: Adoptivfamilie zu sichern, führte 
nkognito-Ari +Adopti° nsverniiftiung frühzeitig die sog. 

sowohl des ‘°u ein- Darunter wird die Durchführung 
uonsverfahren 61kn- ungs- wie des gerichtlichen Adop- 
Schrift der hu u gleichzeitigem Verschweigen der An- 
gen verstaml,.! c” enden gegenüber den Kindesangehöri- 
?aß neben h;»' i,ur dle. Vermittlungsstelle bedeutet dies, 
uandlung. aupr auSTmeine Pflicht zur vertraulichen Be
sondere  in ;Y7°Pu°usfäne gegenüber Dritten noch die 
Segenuber einze'nen Fall tr itt, die zwar nur
" 7 *-----------:  Kindesangehörigen zu beachten ist, hin-

Vgl' LQ- D resden; DR. 1942, 532 «.

wiederum aber über ein passives Verhalten weit hin
ausgeht, da sie $ie Sperrung all der vielen Quellen bedeutet, 
durch die die Kindesangehörigen Kenntnis von der er
wähnten Anschrift erhalten könnten.

Welche Aufgaben diese Forderung im einzelnen an die 
Vermittlungsstelle heranträgt, soll am Gang eines Falles 
aus der Praxis der Reichsadoptionssteiie, die nach dem 
Gesetz v. 19. April 1939 zur Adoptionsvermittlung zuge- 
lassen ist, gezeigt werden: Nach Eingang einer (Kindes
oder Eltern-) Meldung wird die Adoptionstauglichkeit ge
prüft. Adoptionstauglichkeit ist gegeben bei einer Mel
dung, bei der in rassischer, erbbiologischer und gesund
heitlicher Hinsicht sowie allgemeiner Charakterwertig
keit nichts Nachteiliges festgestellt wird, wodurch das 
Zustandekommen des vom Gesetzgeber gewünschten 
Familienbandes verhindert werden könnte, die aber da
neben auch den weiteren gesetzlichem Anforderungen an 
beide Beteiligte genügt.

Steht nun auf Grund des sich aus den einzelnen Prü
fungen ergebenden Gesamtbildes die Tauglichkeit einer 
Kindermeldung fest, setzt die eigentliche Vermittlungs
tätigkeit ein. Sie besteht zunächst in der Auswahl eines 
gleichfalls als geeignet festgestellten Ehepaares, das 
seiner gesamten Anlage sowie seinem Herkommen nach 
der mutmaßlichen Anlage des Kindes und dessen Her
kunft entspricht.

An das ausgewählte Ehepaar ergeht nun der Kinder
vorschlag, der vorerst noch keine Namensnennung ent-



1310 Aufsätze [Deutsches Recht, Wochenausgabe

hält, dafür aber alle die Einzelheiten aufführt, aus denen 
sich die Eheleute ein Bild von dem betreffenden Kind 
machen und klar werden können, ob es für sie geeignet 
erscheint. Die Antwort der Eheleute ist meist bejahend, 
allerdings mit der Bedingung, daß der endgültige Ent
schluß von dem persönlichen Kennenlernen des Kindes 
abhängig gemacht werde. Zu diesem Zweck wird die 
Dienststelle um Angabe des Namens und der Pflegestelle 
des Kindes gebeten.

Die Pflegestelle des Kindes kann bei der eigenen Mut
ter, anderen Angehörigen, bei Fremden oder in einem 
Heime sein. Es ist ohne weiteres verständlich, daß die 
Gefahr der Aufdeckung des Inkognitos mit räumlicher 
Annäherung an die Kindesmutter wächst'. Fälle also, in 
denen das Kind bei der eigenen Mutter lebt, sind mit 
ganz besonderer Vorsicht zu behandeln. Eine verantwort
lich arbeitende Adoptionsstelle wird daher in einem 
solchen Falle das Kind niemals einem Elternpaar Vor
schlägen, das am gleichen Ort wohnt. Auch wird sie tun
lichst das Elternpaar nicht aus der näheren Umgebung 
wählen, um, insbesondere bei größeren Kindern, ein 
späteres Wiedererkennen zu vermeiden. Eine über ein 
großes Gebiet verfügende Dienststelle hat jedoch keine 
Schwierigkeiten, da ihr zumeist mehrere gleichwertige 
Ehepaare aus verschiedenen Gegenden bei der Auswahl 
zur Verfügung stehen. Sollte dies nicht der Fall sein, 
etwa, weil es sich um eine besondere Kindermeldung 
handelt, die sie bei Beachtung der erwähnten Vorsicht 
nun nicht vermitteln könnte, würde die Dienststelle die 
Meldung dem Reichsausgleich melden, so daß dann das 
betreffende Kind durch die Dienststelle eines anderen 
Gaues vermittelt werden könnte. Dabei würde selbstver
ständlich die stammesmäßige Herkunft des Kindes be
rücksichtigt.

Ganz gleich aber, in wessen Pflege sich das Kind be
findet, der Name der künftigen Adoptiveltern darf dort 
keinesfalls bekannt werden, da die Kindesmutter in der 
Regel persönliche Beziehungen zu der Pflegestelle hat. 
Aus diesem Grunde erhält das Ehepaar, das sich das 
vorgeschlagene Kind ansehen will, bei der Benennung 
der Anschrift des Kindes außer dem Rat, weder seinen 
eigenen Namen noch Wohnort anzugeben, eine von der 
Dienststelle ausgestellte Bescheinigung, durch die „der 
Überbringer berechtigt ist, sich das am . . .  geborene 
Kind . . . ,  in Pflege bei . . . ,  anzusehen“ . M it den in Frage 
kommenden Heimen bestehen in der Regel Vereinbarun
gen, daß bei Vorweisung eines solchen Scheines das Kind 
gezeigt werden darf. Andere Pflegestellen werden je
weils verständigt. Hält sich das Kind vor der Vermitt
lung bei der Mutter auf, so wird das Kennenlernen an 
einem dritten Ort — meist in der Kreisamtsleitung der 
NSV. — ermöglicht.

Entschließt sich nun das Ehepaar zur Aufnahme des 
Kindes, so wird davon unmittelbar die Kindesmutter bzw. 
werden die Kindeseltern in Kenntnis gesetzt. Dabei wer
den alle näheren, den Einwilligungsentschluß möglicher
weise bestimmenden Einzelheiten dieser Elternmeldung, 
selbstverständlich außer der Anschrift, mitgeteilt. Ein mit 
dem Aktenzeichen der Elternmeldung versehenes Form
blatt, durch das die Annehmenden zwar nicht benannt, 
aber bestimmbar sind, wird zur Beurkundung der Ein
willigungserklärung beigefügt (RGEntsch. v. 13. April 
1928). Erst nach Eingang der Erstausfertigung dieser Er
klärung, die in diesem Augenblick unwiderruflich wird, 
weil die Dienststelle bei deren Zugang die Adoptiveltern 
vertritt, wird die Übergabe an die künftigen Adoptiv
eltern eingeleitet. Wie schon erwähnt, handelt es sich 
zumeist um die Vermittlung unehelicher Kinder. Es ist 
daher der Amtsvormund, der in der Regel schon vorher 
von der Adoptionsabsicht unterrichtet wurde, um Ge
nehmigung dés Pflegestellenwechsels anzugehen. Bei 
dieser Gelegenheit wird ihm das Inkognito der Vermitt
lung micgeteut und die Anbringung eines sichtbaren 
Sperrvermerkes in den Akten beantragt. Das gleiche ge
schieht bei dem zuständigen VormGer.

Der Pflegestdle wird nun der Tag der Abholung be
kanntgegeben. Sie nimmt außerdem die Abmeldung des 
Kindes vor, wenn sie nicht von der mit der Abholung 
Beauftragten veranlaßt wird. Die Abmeldung erfolgt auf 
die Anschrift der Dienststelle, damit der Pflegestelle’ nicht

der spätere Wohnort des Kindes bekannt wird. Das Kind 
wird dann durch die Dienststelle auf die Anschrift der 
Annehmenden abgemeldet und an deren Wohnort die 
Sperrung der Anmeldung beantragt. Aber auch am Ab
zugsort muß der Sperrungsantrag gestellt werden, weil 
nach der Reichsmeldeordnung v. 6. Aug. 1938 §28 vom 
Zuzugsort Rückmeldung an den Abzugsort zu erfolgen 
hat und dadurch die neue Anschrift des Kindes der etwa 
nachfragenden Kindesmutter bekannt werden könnte. Das 
Recht, Sperrungsanträge zu stellen, steht nach dem 
RdErl. des R F ff  und ChdDtPol. v. 10. Jan. 1940 aus
schließlich den Jugendämtern sowie der Reichsadoptions
stelle und ihren Dienststellen zu.

Trotz dieser Maßnahmen entsteht zuweilen in diesem 
Zeitpunkt eine besondere Gefahr für das Inkognito: Das 
uneheliche Kind, das mindestens bis zum Alter von 
l i /2 Jahren, aber zumindest ein halbes Jahr bei den künf
tigen Adoptiveltern in Pflege sein muß, ehe der Vertrag 
geschlossen werden kann (vgl. RdErl. v. 2. Aug. 1941 V 1), 
untersteht als uneheliches Kind bis dahin der Amtsvor
mundschaft durch das Jugendamt, das auch so lange die 
Unterhaltsbeiträge vom Kindesvater beizuziehen hat; denn 
ein — im Hinblick auf die stets unentgeltliche Inpflege- 
nahme — etwa denkbarer Verzicht des Kindes aut künf
tigen Unterhalt würde nach § 1714 Abs. 2 BGB. nichtig 
sein. Solange nun das ursprünglich zuständige Jugendamt 
Unterhaltsbeiträge beizieht, ist dies für das Inkognito 
ohne Belang. Anders wird dies, wenn die Amtsvormund
schaft auf das für den neuen Wohnort zuständige Jugend
amt übergeleitet wird. Dadurch kann der Kindesvater 
und, da zwischen ihm und der Kindesmutter oft noch 
nicht alle Beziehungen gelöst sind, auch die Kindesmutter 
den Namen des Bezirks erfahren, in dem sich das Kind 
aufhält. Es wäre dadurch dann die Möglichkeit des Nach- 
forschens gegeben.

Um dieser Gefahr vorzubeugen, ist das bisherige 
Jugendamt unter Hinweis auf das Wohl des Mündels, 
um dessentwillen allein die Überleitung erfolgen soll, an
zuregen, die Amtsvormundschaft beizubehalten, widrigen
falls die Dienststelle nach § 39 Abs. 2 RJugWohlfG. eine 
Entscheidung des VormGer. herbeiführen kann.

Überhaupt wird erst nach Unterbringung des Kindes 
der Vermittlercharakter der Dienststelle besonders offen
bar. Aus der Fülle der bis zur Vertragsbestätigung an
fallenden Aufgaben soll nur auf die Beschaffung des 
„Krankenscheins“  für das Kind hingewiesen werden. Im 
allgemeinen ist das uneheliche Kind in der Krankenkasse 
der Mutter mitversichert, der Krankenschein also über 
diese zu beschaffen. Die Übersendung des Scheins, der 
Name und Aufenthalt enthält, durch den behandelnden 
Arzt kann das Inkognito gefährden. Es ist deshalb ein 
Antrag der Dienststelle auf Sperrung der Anschrift not
wendig.

Nach günstigem Ablauf der Probezeit wird der Adop
tionsvertrag geschlossen. Die Dienststelle reicht dann 
dem beurkundenden Gericht oder Notar die gesamten' 
Unterlagen nebst einem Bericht ein, die dem nach §43 
RJugWohlfG. zu hörenden Jugendamt, dem: Vormund
schaftsgericht, dem Bestätigungsgericht und der zuständi
gen höheren Verwaltungsbehörde zugeht und in dem auf 
die Inkognitovermittlung und die ihr entsprechende Ver
traulichkeit hingewiesen wird. Die Dienststelle regt die 
Adoptiveltern an oder veranlaßt selbst, daß im Vertrag 
nebst dem Antrag auf Bestätigung und dem auf Bei
schreibung eines Randvermerkes im Geburtenbuch des 
Kindes ein Antrag auf einen Sperrvermerk gestellt wird. 
Dadurch wird erreicht, daß bis zur Volljährigkeit des 
Kindes nur dessen gesetzlichem Vertreter, von da an nur 
dem Kinde beglaubigte Abschriften aus dem Geburten
buch oder Geburtsurkunden ausgestellt werden. Es wird 
damit vermieden, daß sich die Kindesmutter durch Be
schaffung einer solchen Urkunde Kenntnis vom Auf
enthaltsort und Adoptivnamen des Kindes verschaffen 
kann (vgl. RdErl. des RMdl. v. 5. Mai 1939).

Nach rechtskräftiger Vertragsbestätigung hat die Dienst
stelle die Ausstellung bzw. Umschreibung verschiedener 
Urkunden des Kindes auf dessen neuen Namen zu veranlas
sen. Es muß dabei jeweils die in Betracht kommende Stelle 
ausdrücklich auf das Inkognito und die dafür in deren 
Listen erforderlich werdenden Sperrungen hingewiesen
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werden, So bei der Umschreibung des Tauf- und Impfschei
nes, bei der Ausstellung des Staatsangehörigkeitsausweises 
des Kindes und bei der Beschaffung eines Abstammungs
bescheides vom Reichssippenamt. Gerade durch den Ab
stammungsbescheid wird die Beibehaltung des Inkognitos 
Wesentlich erleichtert. Er enthält außer dem Vermerk über 
die festgestellte deutschblütige Abstammung nur den 
vollständigen Adoptivnamen und Geburtsdatum und 
Geburtsort des Kindes. Hierdurch wird die Vorlage der 
sonst zum Nachweis der deutschbliitigen Abstammung er
forderlichen Urkunden vermieden, durch die der Kreis 
der Wissenden nur unnötig erweitert und das Inkognito 
erheblich gefährdet würde.

Damit sind im wesentlichen die Aufgaben der Dienst
stellen zur Wahrung des Inkognitos bei der Durch
führung des Adoptivverfahrens beendet. Es ist allerdings 
selbstverständlich, daß damit die Arbeit in den einzelnen 
Adoptionsfällen noch nicht zu Ende ist, da ja die Dienst
stelle nach wie vor zum Schutze des Inkognitos Mittler 
zwischen der neuen Adoptivfamilie und den Kindes
angehörigen bleibt.

Assessorin B l u h m ,  Dresden.

Der Name des Kindes bei einer Adoption 
durch eine Frau, sowie bei einer Namens

änderung der unehelichen Mutter
In letzter Zeit spielte beim hiesigen1 Vormundschafts

gericht in zwei Fällen bei einem Kinde die Änderung des 
Familiennamens eine Rolle.

I.
In dem einen Falle wollte ein Ehepaar ein bei ihnen 

bereits in Pflege befindliches fremdes Mädchen an Kindes 
Statt annehmen. Im Laufe der Vorverhandlungen stellte 
es sich jedoch heraus, daß der Ehemann den Vertrag 
nicht mit abschließen konnte, weil er aus einer früheren 
Ehe einen — übrigens nicht mehr in seinem Haushalt 
befindlichen — Sohn besaß. Da infolgedessen die An
nahme nur durch die Ehefrau erfolgen konnte, so hat 
das Kind auf Grund der ausdrücklichen Bestimmung des 
§ 1758 Abs. 1 Satz 2 BGB. den Mädchennamen der Mutter 
erhalten. Um nun nicht den Anschein zu erwecken, als 
ob es sich um ein voreheliches Kind der Frau handle, 
beantragte diese beim zuständigen Landrat als der un
teren Verwaltungsbehörde, auf Grund des Gesetzes über 
die Änderung von Familien- und Vornamen v. 5. Jan. 
1^38 (RGBl. I, 9) den durch die Adoption erlangten Na- 
rnen des — kurz vor der Einschulung stehenden — Kin
des, nämlich ihren Mädchennamen, in ihren1 jetzigen Ehe
namen abzuändern. Während vor dem Kriege diesem An
träge wahrscheinlich ohne weiteres stattgegeben worden 
wäre (vgl. auch RGRKomm., 9. Aufl., Anm. 2 zu § 1758 
EQB.), wurde der Antragstellerin vom Landrat mitgeteilt, 
die Bearbeitung von Namensänderungsangelegenheiten 
sei durch RdErl. des RMdl. v. 20. Okt. 1939 (RMBliV. 
1939, 2182) bis auf weiteres eingestellt. Das Mädchen 
^nß also zunächst noch weiter den Mädchennamen der 
Adoptivmutter tragen und unter ihm in die Schule ein- 
treten.

Diese Bestimmung des § 1758 BGB. über den Familien
namen eines von einer Frau adoptierten Kindes bedarf 
dringend einer Abänderung. Selbst wenn später wieder 
e,nmal die Sperre in der Bearbeitung der Namensände- 
rungsangelegenheiten aufgehoben sein sollte, erscheint 
es doch äußerst unzweckmäßig, daß der Angenommene 
Nor in einem besonderen Verfahren durch die höhere 
1. erwaltungsbehörde (Regierungspräsident usw.) den jet- 
jdgen Namen seiner verheirateten Adoptivmutter erhalten 
«ann. Da nach den Feststellungen von Dr. Ursula 

c h ü c k i n g ,  Sachbearbeiterin1 in der Reichsadoptions- 
ielle Berlin (DR. 1941, 2545), Fälle der eingangs er- 
ahnten Art in der Praxis nicht selten sind, so wird 
eshalb im künftigen deutschen Volksgesetzbuch — noch 
esser allerdings schon vorher gelegentlich einer weiteren 

g^J^'nfachungsVO. — die Bestimmung des § 1758 Abs. 1 
lz -  BGB. dahin abzuändern sein, daß mit gerichtlich 

p ,er n°tarisch beurkundeter Zustimmungserklärung des 
‘-nemannes, der nach §§ 1746, 1747 Abs. 3 BOB. ja ohne

hin in dieser Form seine Einwilligung geben muß, das 
Kind bereits auf Grund des Annahmevertrages seinen Fa
miliennamen erhält. Da ferner nach dem Erlaß des RJM. 
v. 25. Jan. 1935 (DJ. 164) die Adoption seitens schuldlos 
geschiedener kinderloser Frauen nach Möglichkeit ge
fördert werden soll, so wird man dieses vereinfachte 
Verfahren ausnahmsweise dann ebenfalls zulassen können, 
wenn der geschiedene Ehemann mit der Führung seines 
Familiennamens einverstanden ist. Dagegen wird in allen 
anderen Fällen, in denen eine Anhörung der Angehörigen 
des Mannes notwendig ist, insbesondere bei Witwen, 
auch weiterhin die Namensänderung durch die Verwal
tungsbehörde zu erfolgen haben.

Ein Mißbrauch dieser Möglichkeit, dem nur von der 
Frau adoptierten Kinde sogleich den Namen des Ehe
manns zu geben, ist kaum zu befürchten. Im übrigen ist 
aber gemäß § 1754 Abs. 4 BGB. die — ja auch für die 
Namensänderung zuständige — höhere Verwaltungs
behörde ohnehin vor der Entscheidung über die Bestäti
gung des Kindesannahmevertrages zu hören; sie hat da
her stets die Möglichkeit, etwaige Bedenken rechtzeitig 
vorzubringen.

Nach den Motiven (IV, 982) ist die Bestimmung des 
§ 1758 Abs. 1 Satz 2 BGB. deshalb getroffen worden, weil 
der Angenommene zu dem Ehegatten des Annehmenden 
und dessen Familie in keine Verbindung tritt. Aus dem 
gleichen Grund behält bekanntlich auch ein uneheliches 
Kind seinen Familiennamen, wenn die Mutter sich ver
heiratet. Der Ehemann kann jedoch nach § 1706 Abs. 2 
Satz 2 BGB. mit Einwilligung des Kindes und der Mutter 
ihm durÄi öffentlich beglaubigte Erklärung gegenüber 
dem Standesbeamten seinen Namen erteilen (sog. „Ein
benennung“ ), ohne daß dadurch zwischen ihnen irgend
welche familienrechtlichen Beziehungen entstehen. Wäh
rend hier ohne besonderen behördlichen Ausspruch eine 
Namenserteilung durch dem Ehemann möglich ist, um den 
mit der unehelichen Geburt verbundenen Makel nach 
außen hin möglichst zu beseitigen (so RGRKomm., 
9. Aufl., Anm. 2 zu § 1706), wird man dies bei der 
Kindesannahme durch eine verheiratete oder geschiedene 
Frau in der vorgeschlagenen vereinfachten Weise, also 
ohne nachträgliches Verfahren vor der Verwaltungsbe
hörde, ebenfalls zulassen müssen, um nicht den irrigen 
Eindruck hervorzurufen, als ob die Annehmende die un
eheliche Mutter des Kindes sei. Auch hier soll also das 
Kind der Frau ausnahmsweise ohne weiteres den Fami
liennamen des Mannes erhalten können, sofern letzterer 
mit der Namensführung einverstanden ist.

II.
Im zweiten Falle hatten die Braut eines im Felde ge>- 

fallenen Wehrmachtsangehörigen und das von ihm er
zeugte uneheliche Kind auf Grund des bereits^ erwähnten 
NamensänderungsG. v. 5. Jan. 1938 in Verbindung mit 
Abschnitt II e der „Richtlinien“  v. 8. Jan. 1938 (vgl. 
JW. 1938, 341) von der höheren Verwaltungsbehörde 
seinen Familiennamen erhalten. Bei , ,e
sei darauf hingewiesen1, daß nach dem RdErl. des RMdl. 
v. 14. Febr. 1940 (RMBliV. 1940, 313) für Namensände
rungsanträge von Bräuten und Brautkindern Kriegsge
fallener die im I. Teil erwähnte vorläufige Einstellung 
der Bearbeitung nicht gilt. Als später ein weiteres un
eheliches Kind geboren wurde, das von einem anderen 
Manne stammt, entstand die Frage, welchen Namen es 
zu führen hat.

Der Standesbeamte trug das Kind unter den jetzigen 
(geänderten) Familiennamen der Mutter in das Geburten
buch ein. Er hielt sich offenbar an den Wortlaut des 
§ 1706 Abs. 2 Satz 1 BGB., nach dem das uneheliche 
Kind nur dann, wenn die Mutter infolge ihrer V e r h e i 
r a t u n g  einen anderen Namen führt, ihren früheren 
Namen erhält. Da eine Verheiratung aber nicht stattge
funden hat, so muß nach dieser Ansicht das Kind den 
jetzigen Familiennamen seiner Mutter tragen.

Diese enge Anlehnung an den Wortlaut des Gesetzes 
entspricht jedoch nicht seinem Sinn und Zweck. Die Be
stimmung des § 1706 Abs. 2 Satz 1 BGB., daß das un
eheliche Kind nicht den Familiennamen des jetzigen oder 
früheren Ehemanns seiner Mutter führen darf, beruht 
nämlich aus der Erwägung, daß das Recht der Mutter,
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den Familiennamen des Mannes zu führen, ein höchst
persönliches ist, und daß das uneheliche Kind auch nicht 
seiner Familie, sondern der der Mutter angehört (Motive 
IV, 859). Erhält nun aber mit Rücksicht auf den Buch
staben des Gesetzes das zweite uneheliche Kind den 
jetzigen Namen seiner Mutter, also den Familiennamen 
des Verstorbenen, so wird dadurch im Widerspruch mit 
dem wirklichen Willen dieser Vorschrift fälschlicherweise 
der Eindruck erweckt, als ob es ebenfalls von ihm ab
stammt. Die Kindesmutter muß deshalb insoweit einer 
Witwe gleichgesetzt werden.

Als Ergebnis ist also festzustellen, daß ein uneheliches 
Kind grundsätzlich an jeder nicht auf Verheiratung be
ruhenden früheren Namensänderung seiner Mutter teil
nimmt. Eine Ausnahme hiervon gilt lediglich dann, wenn 
der Mutter durch besonderen staatlichen Hoheitsakt der 
Familienname ihres verstorbenen Bräutigams bewilligt 
worden ist. Diese Namensänderung ist zwar keine Ehe- 
Schließung im rechtlichen Sinne, denn die Braut wird da- 
durch weder Ehefrau bzw. Witwe, noch erlangt ein et
waiges Brautkind die Stellung eines ehelichen (gemäß 
§ 1719 BGB. legitimierten) Kindes; die Änderung soll aber 
nach außen hin einen Ersatz für die nicht mehr zur Aus
führung gelangte Verheiratung darstellen, wie auch dar
aus hervorgeht, daß nach Abs. 3 des RdErl. des RMdl. 
v. 24. Juni 1941 (RMBliV. 1941, 1181) dem neuen Namen 
der Braut der bisherige Geburtsname mit dem Wort 
,p-eb.“  angefügt werden darf. M it Rücksicht auf den 

Grundgedanken der Vorschrift des § 1706 Abs. 2 Satz 1 
BGB. muß man daher in diesem Sonderfall die Änderung 
des Familiennamens der Kindesmutter einer Eheschlie
ßung gleichsetzen. Nachträglich geborene uneheliche Kin
der die nicht Brautkinder sind, haben deshalb ausnahms
weise nicht den jetzigen, sondern den ursprünglichen 
Namen ihrer Mutter zu führen.

AGR. Dr. H e l l m u t h  S c h m i d t ,  Breslau.

Der Erbe des Schuldners als Mitverpflichteter 
in der Schuldenbereinigung

Sowohl in der Rechtsprechung als auch im Schrifttum 
zur Schuldenbereinigung besteht Übereinstimmung, daß 
der Erbe eines Schuldners die Schuldenberemigung nicht 
beantragen kann, wenn nur in der Person des Schuldners, 
nicht aber in der des Erben: selbst, die sachlichen Vor
aussetzungen der §§ 1 -3  SchuldBereinG. erfüllt sind. 
Soweit für diese Ansicht eine Begründung gegeben wird, 
besteht sie in dem Hinweis, daß der Erbe nach den Vor
schriften des BGB. schon die Möglichkeit habe, seine 
Haftung auf das durch den Erbfall Erlangte zu beschran
ken eine Notwendigkeit zur Ausdehnung der Schulden
bereinigung auf den Erben dann aber nicht mehr bejaht 
werden könnte.

Diese Beweisführung erscheint zunächst bestechend, 
sie ist aber doch nicht ohne Bedenken. Vor allem be
rücksichtigt sie nicht, daß das BGB. und das Schuld
BereinG. aus verschiedenen Zeiten stammen, deren An
schauungen von Recht und Rechtszweck grundlegend 
voneinander abweichen. Schutz des einzelnen und Siche
rung seiner privaten: Rechtssphäre war der oberste Leit
satz bei dem Erlaß des BGB., während die Befriedung 
der Gemeinschaft der Grund für die Schuldenbereinigung 
ist wifc die amtliche Begründung des Gesetzes eindring
lich hervorhebt. Diesen verschiedenen Ausgangspunkten 
trägt die jetzt herrschende Ansicht von der Rechtsstel
lung des Erben in: der Schuldenbereinigung keine Rech
nung. Sie sieht zu sehr die Einzelperson, nicht aoer die 
mögliche Auswirkung auf die Gemeinschaft. Wohl ist es 
richtig, daß der Erbe in seinem bisherigen — d. h. dem 
vor dem Erbfall — Vermögensstand durch die Haftungs
beschränkung auf den Nachlaß gesichert werden kann. 
Es ist aber durchaus denkbar, daß in manchen Fällen 
durch die Preisgabe des Nachlaßvermögens Werte, die 
der Gemeinschaft noch nutzbringend sein könnten, ver
lorengehen, weil der Erfolg für den betreibenden Gläu
biger in keinem Verhältnis zu dem Wertverlust steht, der 
durch die Zerschlagung einer Vermögensgesamtheit ent
stehen kann. Die Vollstreckung in eine alte Familienfirma 
wird dem Gläubiger kaum jem als eine d e ra rtig e  Befriedi

gung geben, daß sie den Wertverlust, der für die be
troffene Familie eintritt, aufwiegt. Dies gilt besonders 
dann, wenn, was hier immer unterstellt werden muß, die 
Firma infolge der Wirtschaftsnot vor der Machtüber
nahme überschuldet ist. Die immateriellen, durch die 
Vollstreckung nicht faßbaren Werte, wie Tradition, Fa
milienname usw. haben für die Angehörigen und Erben 
des Schuldners regelmäßig eine beträchtliche Bedeutung- 

Wird in einem derartigen Fall die Schuldenbereinigung 
abgelehnt, so können für die Beteiligten Härten ent
stehen, die ungerechtfertigt sind und die vermieden wer
den sollten. Sie können ausgeschaltet werden, wenn von 
der jetzigen Handhabung der Schuldenbereinigung ab
gegangen wird. Dieses sollte deshalb geschehen, wen 
auch die gesetzlichen Bestimmungen nicht zu der bisher 
vertretenen Ansicht zwingen.

Die Feststellung, daß der Erbe eines Schuldners nicht 
die Voraussetzungen der §§ 1—3 SchuldBereinG. erfüllt, 
ist rechtlich zutreffend und wohl kaum angreifbar. Damit 
ist aber die endgültige Entscheidung nicht gefunden. Die 
bisherige Praxis ist vielmehr auf dem halben Wege 
stehengeblieben, wern sie sich nach dieser Feststellung 
zur Ablehnung des Erbenantrages entschloß. Sie hatte 
weiter prüfen müssen, ob nicht nach dem SchuldBereinG- 
noch eine andere Möglichkeit bestand, den Erben zu hel
fen. Eine solche Handhabe bietet aber § 8 SchuldBereinG.

Unter §8 SchuldBereinG. fällt jeder Dritte, der dem 
Gläubiger ein Pfand oder eine sonstige Sicherheit ge
geben oder eine Bürgschaft übernommen hat. Diese Voi- 
aussetzungen erfüllt der Erbe nicht. Im Gesetz heißt 
dann aber weiter: „oder ist ein Dritter aus einem 
s o n s t i g e n  G r u n d e  Mitschuldner einer alten Ford '  
rung . . . “ . Die Beantwortung der Frage, ob diese Mög
lichkeit bei dem Erben in Betracht kommen kann, hang 
von der Rechtsstellung ab, die dem Erben durch die V o r
schriften des bürgerlichen Rechts zugewiesen ist.

Grundsätzlich tr itt der Erbe mit dem Erbfall kraft Ge
setzes in die Rechtsstellung des Erblassers ein. NacmaJ 
Verbindlichkeiten (§§ 1967 ff. BGB.) sind von diesen 
Zeitpunkt an gegen den Erben geltend zu machen, g  
nach dem System des BGB. der Erbe für die Nacn 
laßverbindlichkeiten grundsätzlich unbeschrankt, d. h. su 
wohl mit den ererbten als auch mit dem eigenen v«  
mögen haftet, oder ob seine Haftung grundsätzlich 
den Nachlaß beschränkt ist und nur ausnahmsweise a. 
sein eigenes Vermögen übergreift, ist bestritten, 
herrschende Meinung bejaht die grundsätzlich unu 
schränkte Haftung (RGRKomm., 9. Aufl., 1940 Vorbem- 
1 vor § 1967). Der Erbe tr itt also, soweit Nachlaßvermn 
lichkeiten in Frage stehen, an die Stelle des Schuldni ' 
Er haftet für die Erfüllung dieser Schuld. Jede Hart s 
ist aber Einstehen für eine fremde Schuld. .

Dieser Gesichtspunkt wird dann besonders deut i > 
wenn der Erbe von der Möglichkeit, die Haftung z ^  
schränken, Gebrauch macht. Dann werden zwelRecht 
mögensmassen gebildet, die unter verschiedenem ,„u_ 
stehen. Der eine Teil unterliegt dem Zugriff der 
biger, der andere ist ihm entzogen. Hier geht also 
BGB. selbst davon aus, daß eine vollständige vermo,, t 
rechtliche Einheit zwischen Erblasser und Erben ( 
eingetreten ist. , ffP2-eh

Dann kann aber wohl kaum ein Bedenken dag 
erhoben werden, wenn der Erbe auch im Recht d e r [lt 
denbereinigung nicht völlig dem Schuldner g i m  
wird. Der Erbfall ist vielmehr als „sonstiger Grunu ^  
Sinne des § 8 anzusehen, durch den der Erbe zum 
verpflichteten für die Schuld des Erblassers geworde ^  
Der Ausdruck „Mitverpflichteter“  ist neuartig, e ß 
keinen durch die frühere Gesetzgebung herausge . lmehr 
Inhalt. Die Praxis der Schuldenbereinigung muh v 
diesen Begriff erst mit Leben erfüllen. . , ,pr nur

Auch der Gesichtspunkt, daß als Mitverpfhch 
angesehen werden kann, wer infolge vertragnci nicht 
machung für die Schuld mit einzutreten hat, kan ^  
gegen die hier vertretene Ansicht geltendgem Er
den. Der Wortlaut des Gesetzes und die am ~ e{zes 
läuterung schließen eine Mitverpflichtung kra bejters
nicht aus. In dem Erläuterungsbuch des Sachbea^^j.^
im Ministerium heißt es sogar aHs* u?.̂  lcMh” ernflichtung 
ist, auf welchen Rechtsgrund sich die Mitverpiuc
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stützt, sie kann auf einem Vertrag oder auf Gesetz b<*- 
mhen“  ( V o g e l s ,  Anm. 3 zu §8 S. 155). Bei G e r k e n -  
V o g e l ,  „Schuldenbereinigung“ , 2. Aufl., Anm. 3 zu § 8 
ö. 96 wird hervorgehoben, daß der Kreis der Mitverpflich- 
jeten vom Gesetzgeber weit gezogen ist und daß die 

assung „sonstiger Grund“  eine Generalklausel dar
stellt.

Nach der alten Fassung des SchuIdBereinG. war die 
Bereinigung eines Mitverpflichteten dann nicht mehr 
Möglich, wenn der Hauptschuldner schon gestorben war 
jULG- München v. 27. Juli 1939: JFG. 21, 110 =  DR. 
y40, 1350). Die Neufassung hat diese Unbilligkeit im 

f  ° Abs. 2 Satz 2 ausdrücklich beseitigt (KG. v. 24. Juli 
941; DJ. 1941, 979; G er k e n - V o g e l ,  Anm. 10 zu 

V 101). Damit ist aber auch ein Bedenken entfallen, daß 
daraus hergeleitet werden könnte, daß der Erbe erst 
ann Mitverpflichteter wird, nachdem der Schuldner 

.ortgefallen ist. Für die Mitverpflichtung kann nach der 
pjeufassung des Gesetzes nur wesentlich sein, daß der 

rbe an _ die Stelle des Schuldners t r i t t ; wann dies ge
dieht, ist nicht ausschlaggebend.

N *st noch auf einen Billigkeitsgrund hinzuweisen,
n f r t  der Rechtsprechung kann dem Erben eines Mitver- 
i i  .^nteten Vertragshilfe gewährt werden (KG. v. 8. Jan. 
p7~: DR. 1942, 625). Dann sollte dies auch bei dem 

rben des Schuldners möglich sein. 
u Der hier gemachte Vorschlag gibt keinen Anlaß,, eine 
^gerechtfertigte Ausweitung der Schuldenbereinigung 
^befürchten. Er eröffnet nur die Möglichkeit, auch die 

.her noch nicht erfaßbaren Anträge von Erben einer 
S (.^fdigenden Lösung zuzuführen. Da die meisten 
nicht ner sch°n recht betagt sind, sind diese Fälle gar 
lg “ t so selten. Der Gläubiger, der ja auch bei einer 
Vert6ren Lebensdauer des Schuldners sich das richterliche 
cj ' “ 'ägshilfeverfahren hätte gefallen lassen müssen, wird 
V o j i *  § 8  SchuIdBereinG. angemessen geschützt. Diese 
S C * * *  '.eebietet die Vertragshilfe, wenn nicht der 
be r - . er che sachlichen Voraussetzungen der Schulden- 

emigung erfüllt. Ist eine Bereinigung möglich, so

bleiben grundsätzlich die Rechte des Gläubigers gegen 
den Erben unberührt. Nur wenn dies eine unbillige 
Härte darstellt, darf der Richter auch in diese Rechts
beziehungen eingreifen.

LGR. Dr. V o g e l ,  Hamburg.

Ehezerrüttung und Witwenpension 1
Zu dem Aufsatz R u m p f :  DR. 1942, 830 ist es viel

leicht nicht unzweckmäßig, bei Erörterung der Bestim
mungen des RBG. auf das früher in den sudetendeutschen 
Gebieten geltende Recht hinzuweisen'. Das Gesetz vom 
21. Febr. 1929 Slg. d. Ges. u. Vdg. Nr. 26 behandelt die 
Pensionsversicherung der Privatangestellten. Bezüglich 
der Witwenrente sagt der § 26, daß die Witwe keinen 
Anspruch auf die Witwenrente besitzt, wenn die Ehe im 
Zeitpunkt des Todes des Gatten ausschließlich aus Ver
schulden der Gattin geschieden oder aus ihrem Verschul
den oder aus Verschulden beider Ehegatten getrennt war. 
Diese Bestimmung nimmt auf die seinerzeitige tschecho
slowakische Gesetzeslage Rücksicht, welche zwischen1 
Scheidung und Trennung der Ehe unterschied. Die Tren
nung entspricht der heutigen Scheidung nach dem groß- 
deutschen Eherechte. Der erste Absatz des § 27 sagt 
dann:

„Schloß der getrennte Versicherte, dessen Ehe nicht 
aus Verschulden der Ehegattin oder aus Verschulden bei
der Gatten getrennt worden ist, eine neue Ehe, hat die 
getrennte Ehegattin — falls sie nicht gleichfalls neuerlich 
geheiratet hat — Anspruch auf einen Teil der Witwen
rente (§ 25), die sonst der berechtigten Witwe ganz zu
fallen würde. Die Witwenrente wird zwischen der Witwe 
und der getrennten Gattin im Verhältnis der Jahre der 
Ehe mit dem verstorbenen Versicherten aufgeteilt. Jedes 
begonnene Ehejahr wird als vollendet angesehen. Die 
Zeit von: der Scheidung bis zur Trennung wird hierbei 
jedoch nicht berücksichtigt.“

RA. O h m e y e r , Bodenbach a. d. E.

F ür den Rech tswahre r  im K r iegse insa tz

Die Entwicklung der Strafrechtspflege im  Kriege *)
V. Das Strafverfahrensrecht

Von Landgerichtsdirektor Dr. Hans  M i t t e l b a c h ,  Berlin

legend Gebiete des Strafverfahrensrechts sind grund- 
^Urchd'  A?^erungen m  verzeichnen. Sie sind zum Teil 
aber e Notwendigkeiten des Krieges bestimmt, lassen 
aus dp11 Umfange Rechtsgedanken erkennen, die
kannt ”  ■ Kriegsausbruch vorliegenden Entwürfen be- 
sozial icf-u unc' die Entwicklung im Sinne national- 
Unci B tlSr , i n .Rechtsdenkens fortführen. Vereinfachung 
der Be^t . un‘^ unK des Verfahrens, Kräfteersparnis in
kehrlici etzunK der Strafgerichte und Wegfall aller ent- 
Refonn^'rv Maßnahmen kennzeichnen den Weg der 
erhöhen Ule Schlagkraft der Strafrechtspflege galt es zu 
Das We’ l.11?1* t*en Kriegserfordernissen zu genügen *). 
e*ne D.v„, '?* zu einem gewissen Abschluß gelangt, der 
rers üh<T„ u au lohnenswert macht. Der Erlaß des Füh- 
1942 U ifu  .Besondere Vollmachten des RJM. v. 20. Aug. _ laut den ........ ..........  ----- --

D a s  H i i d  j  0  - . . . . . . . .  . .  . . . . . . . . . .
d e r s cr,pUa j er  G e r i c h t s v e r f a s s u n g  i s t  an-  
®-er*chtp r ° en- Die Schwurgerichte und Schöffen- 
richter gi/t weggefallen2), die Ausschaltung der Laien- 
~~~— -L_fL___.auc”  für Jugendsachen. Als Jugendgerichte

1?42, 6r i-  1912, 424: „Gesetzesänderungen im S tG B“ ; DR. 
» S t r a f r e c h t “  Kpfgsstrafrecht“  (Teil 1); DR. 1942, 668: „Das 
uafrecht“ - n p  DR. 1942, 1132: „Das Kriegswirtschafts-

’ ) Vgl. Erfaß’ c l 3 ~ l 269: .vDas Jugendstrafrecht“ .
P fS über die Vereinfachung der Rechts-

SUng Und de^R pi-htr3̂ 111611 au  ̂ t*em Gebiete der Gerlchtsverfas- uer Rechtspflege v. 1. Sept. 1939 (VereinfVO.).

entscheiden der Amtsrichter und die Strafkammer3), die 
nach Wegfall der Schöffen jetzt stets mit drei Berufs
richtern besetzt ist; ein Unterschied zwischen der kleinen 
und großen Strafkammer besteht nicht mehr. Bei dem 
Verzicht auf die Mitwirkung des Laienelements in der 
Rechtspflege handelt es sich um eine kriegsbedingte 
Notmaßnahme, die keinen Dauerzustand darstelien soll. 
Beim Volksgerichtshof hat man die Beteiligung der 
Volksrichter weiter bestehen lassen. Die Einsparung von 
Arbeitskräften führte zu einer Herabsetzung der Besetzung 
der Strafsenate beim OLG., sie sind auch als erkennende 
Gerichte 1. Instanz mit drei Berufsrichtern besetzt. Be
sondere Senate des RG. und des VGH. sind neu ge
bildet, sie bestehen aus dem Präsidenten und vier M it
gliedern, von denen zwei Senatspräsidenten oder Räte 
des RG. bzw. VGH. sein müssen4 * *). Für die anderen Bei
sitzer ist die Fähigkeit zum Richteramt nicht vorge
schrieben, was mit den besonderen, diesen Senaten zu
gedachten Aufgaben zusammenhängt. Die Mitarbeit haupt
amtlicher Beisitzer in gerichtlichen Entscheidungen ist 
eingeschränkt. Der Vorsitzer der Strafkammer, des Son
dergerichts und des Strafsenats beim OLG. kann die Ent-

3) VO. über die Zuständigkeit der Strafgerichte, die Sonder
gerichte und sonstige strafverfahrensrechtüche Vorschriften vom 
21. Febr. 1940 (ZuständVO.).

4) Gesetz zur Änderung der Vorschriften des allgemeinen Straf
verfahrens, des Wehrmachtstrafverfahrens und des Strafgesetz
buches v. 16. Sept. 1939 (ÄndG.).
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Scheidung allein (als Einzelrichter) treffen, wenn er die 
Mitwirkung der Beisitzer wegen der einfachen Sach- 
und Rechtslage für entbehrlich hält und der Staatsanwalt 
zustimmt6). Die Möglichkeit der Heranziehung von Hilfs- 
richtern ist erweitert, auch Referendare können hierzu 
herangezogen werden. Ein ungewohntes Bild bietet die 
Hauptverhandlung ohne Staatsanwalt: im Verfahren vor 
dem Amtsrichter kann der Staatsanwalt auf die Teil
nahme an der Haupt Verhandlung verzichten. Wie schon 
im Zivilprozeß ist jetzt auch im Strafprozeß die M itw ir
kung eines Schriftführers nicht unbedingt erforderlich.

Der Aufbau der erkennenden Gerichte hat sich im 
Laufe der Zeit wiederholt geändert. Die Zuständigkeiten 
wurden immer wieder nach verschiedenen Richtungen 
verlagert. Sie sind jetzt übersichtlich und klar gestaltet.

D ie  s a c h l i c h e  Z u s t ä n d i g k e i t  de r  G e r i c h t e
Als Gerichte erster Instanz kommen in allgemeinen 

Strafsachen der Amtsrichter und die Strafkammer in 
Frage, für Jugendsachen sind Jugendstrafkammern ein
gerichtet. Besondere Strafsachen sind dem VGH. (mit 
Abgabemöglichkeit an das OLG.) und den Sondergerich
ten zur Aburteilung zugewiesen. Ferner wird noch der 
Besondere Senat des RG. in Ausnahmefallen als erst
instanzliches Gericht tätig.

Die Z u s t ä n d i g k e i t s b e s t i m m u n g  erfolgte bisher 
regelmäßig nach der Art des zur Anklage stehenden, 
Delikts, wobei die dem StGB, zugrunde liegende Drei
teilung der Straftaten maßgeblich war. F ü r  d ie  a l l g e 
me i n e n  S t r a f s a c h e n  ist hier ein grundsätzlicher 
Wandel eingetreten. Von der abstrakten Betrachtung 
des Delikts ist man abgerückt und tr ifft die Auswahl 
des zuständigen Gerichts nach konkreten Gesichtspunk
ten, wodurch die Durchsetzung der materiellen Gerechtig
keit in jedem Einzelfall am besten gewährleistet ist. Maß
geblich ist nicht mehr der Deliktscharakter oder der ge
setzliche Strafrahmen, sondern die im Einzelfall verwirkte 
Strafe. Sie ist im Wege einer Vorausschau zu bestimmen, 
und hiernach ist vom Staatsanwalt das Gericht auszu
wählen. A m t s r i c h t e r u n d  S t r a f k a m m e r  s i n d  m i t
e i n e r  b e s t i m m t e n  S t r a f g e w a l t  a u s g e s t a t t e t ,  
in deren Grenzen sie Strafen und Maßnahmen verhangen 
können. Die Strafzumessungsfrage rückt damit schon 
bei Anklageerhebung in den Mittelpunkt des Interesses. 
Eine Erscheinung, die uns auch sonst im Kriegsstrafrecht 
begegnet: die Verurteilung nach der VolksschädlVO. er
fordert nach dem RG. die Zugehörigkeit zu diesem 
Tätertyp, diese Feststellung wiederum setzt voraus, daß 
der Täter zumindest eine Zuchthausstrafe verdient. M it
hin muß schon bei Anklageerhebung die zu erwartende, 
Strafe berücksichtigt werden.

Die S t r a f g e w a l t  des A m t s r i c h t e r s  (Einzelnch- 
ter) ist weit über die im Entwurf vorgesehenen Grenzen 
ausgedehnt3) und neuerdings noch erweitert worden* 13 * 1). 
Der Amtsrichter kann auf Zuchthaus, Gefängnis oder 
Festungshaft bis zu fünf Jahren und auf Haft sowie aut 
Geldstrafe erkennen. Verlust der bürgerlichen Ehren
rechte Nebenstrafen und Nebenfolgen kann er aus
sprechen, die Maßregeln der Sicherung und Besserung, 
mit Ausnahme der Sicherungsverwahrung und Ent
mannung, stehen ihm zu Gebote. Eine Überschreitung 
der Strafgewalt ist auch bei Bildung von Gesamtstrafen 
nicht zulässig6), soweit bei Tateinheit gesonderte Frei- 
heitsstrafen verhängt werden müssen (z. B. Haft neben 
Gefängnis), darf die Gesamtdauer der Freiheitsstrafen 
fünf Jahre nicht übersteigen. Die S t r a f g e w a l t  der  
S t r a f k a m m e r  ist unbeschränkt, sie umfaßt alle Stra
fen und Maßregeln der Sicherung und Besserung. Soweit 
die Gerichte in Jugendsachen tätig werden, können sie 
auf alle gesetzlich vorgesehenen Erziehungsmaßregeln 
erkennen.

InderHandderStaatsanwaltschaftliegtdie Entschließung,
ob die Anklage vor dem Amtsrichter oder vor der 
Strafkammer zu erheben ist. Ihrer Prüfung unterliegt, ob 
sie die Strafgewalt des Amtsrichters für ausreichend hält. 
Sie kann jedoch in jedem Falle die Sache vor die Straf
kammer bringen, wenn ihr dies wegen ihres Umfanges

6) Vgl. hierzu VO. zur Durclif. der ZuständVO. v. 13. März 1940.
t) VO. zur weiteren Vereinfachung der Strafrechtspflege vom

13 Auer 1942. Richtlinien für deren Anwendung gibt die AV. d. 
RJM. v. 31. Aug. 1942 (DJ. 1942, 574).

und ihrer Bedeutung oder aus anderen Gründen angezeigt 
erscheint. Der Amtsrichter lehnt die Anordnung der 
Hauptverhandlung wegen Unzuständigkeit ab, wenn nacn 
seiner Auffassung mit großer Wahrscheinlichkeit dam« 
zu rechnen ist, daß die zu verhängende Strafe oder Man- 
regel seine Strafgewalt überschreitet7). Die Ermessens
entscheidung der Staatsanwaltschaft, wodurch sie die Zu
ständigkeit der Strafkammer begründet, unterliegt keiner 
richterlichen Nachprüfung. Stellt sich erst im Laufe der 
Ffaupfverhandlung heraus, daß die Strafgewalt des Amts
richters nicht ausreicht, so erfolgt Verweisung an die 
Strafkammer durch Beschluß. Die Entscheidung über die 
sachliche Zuständigkeit ist damit fast ausschließlich m 
die Hand der Justizverwaltung gelegt. Die Vorteile dm 
neuen Regelung sind unverkennbar. Es wird aber auc 
auf die Bedenken hingewiesen, die bei der Vorausbereci- 
nung der zu erwartenden Strafe oder Maßregel n 
stehen. Sie könne in einzelnen Fällen Voreingenommen
heit nach sich ziehen und führe bei Verweisung oft z 
einer Erschwerung der Aufklärung. Verständnisvolle £■ 
sammenarbeit zwischen Gericht und Staatsanwauscna 
wird diese Schwierigkeiten leicht überwinden.

B e i den b e s o n u . r e n  S t r a f s a c h e n  g i l t  w e i 
t e r h i n  d i e  b i s h e r i g e  M e t h o d e  der  Z u s t a n d l g  
k e i t s b e s t i m m u n g .  Die ZuständVO. bringt ^eine z- 
sammenfassung der bisher in einzelnen Gesetzen 
Verordnungen zerstreuten Bestimmungen. Die Zuständig 
keit wird hier grundsätzlich nach der Art des abz 
urteilenden Delikts bestimmt.

Vor den V o l k s g e r i c h t s h o f  (zwei Berufsrichter, 
drei Volksrichter) gehören Straftaten, die sich unmituu 
bar gegen den Bestand des Reiches und seine wem 
kraft richten. Zu nennen sind: Hoch- und Landesverr > 
Angriffe gegen den Führer und Reichskanzler, schwe 
Fälle der Wehrmittelbeschädigung und Gefährdung d 
Wehrkraft befreundeter Staaten, Verschiebung von ve
mögen ins Ausland (sog. Wirtschaftssabotage) und 
Unterlassung von Verbrechensanzeigen, falls ein zur z- 
ständigkeit des VGH. gehöriges Delikt geP[ant ist- . ,  
Sachen von geringerer Bedeutung ist die Abgabe 
Überweisung an das OLG. möglich. Durch die ertoi , 
liehe Zustimmung des Oberreichsanwalts ist der u 
stimmende Einfluß der Justizverwaltung auch hier k 
sichert. Die Zuständigkeit des VGH. (bzw. des OL •/ 
ist ausschließlich, die Anklage muß auch dann vor diese 
Gerichten erhoben werden, wenn eine zu ihrer z- 
ständigkeit gehörende Straftat zugleich den Tatb 
einer anderen strafbaren Handlung erfüllt. Auen 
Rauschtat darf hier angeklagt werden, wenn die 
gangene Straftat hierher gehörte, ferner ist die Veru> 
düng mit anderen Straftaten möglich, wenn eine Gesa 
strafe mit einem zur Zuständigkeit des VOH. gehör „  
Delikt in Frage kommt. . te

Die S o n d e r g e r i c h t e  haben sich als Standgenc» 
der inneren Front bewährt und sind über den K' prden 
ihrer früheren Aufgaben hinausgewachsen. Es wjai 
im Bezirk jedes OLG. bei einem oder mehreren 
gerichten Sondergerichte gebildet, die mit drei Bei 
richtern besetzt sind. Die Zuständigkeit hat sich 
Laufe der Zeit wiederholt geändert. Die Zustandvw- ^  
stimmt nunmehr das Sondergericht als ausschlielii f_ 
ständig für bestimmte politische Verbrechen una 
gehen (Verstöße gegen das HeimtückeG^ 
von Staat und Bewegung), für die sog. Gangstei ^
chen (Straßenraub mittels Autofalle, erpresserischer g 
desraub), für bestimmte Kriegsverbrechen (I W?“,,iches 
nach S 1 W O , Rundfunkverbrechen, kriegsscha 
Verhalten nach § 1 KWVO.) und für G ew a ltve rb rec  _
nach der GewVerbrVO. Im übrigen ist es der Ani 
behörde überlassen, ob und welche anderen VerD ^  
oder Vergehen sie vor das Sondergericht bringei ^  
weil die sofortige Aburteilung wegen der bchwrn 
Verwerflichkeit der Tat, wegen der in der Gefälir- 
hervorgerufenen Erregung oder wegen ernster te„  
düng der öffentlichen Sicherheit oder Ordnu g S 
erscheint. Sie kann ferner Zuwiderhandlungen g e yjer- 
Ordnungen, die auf Grund der Bestimmungen “erstöße), 
jahresplanes ergangen sind (insbesondere

_______ . . gu-ah
1) VO. über die Beseitigung des Eröffnungsbeschlusses i

verfahren v. 13. Aug. 1942.
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yor dem Sondergericht anklagen. Die Zuständigkeit des 
VQH. schließt die Aburteilung durch das Sondergericht 
naturgemäß aus8). Sonst gelten vor dem Sondergericht 
für die Aburteilung anderer Straftaten die beim VGH. 
für die Verbindung dargelegten Grundsätze. Die Freiheit 
der Entschließung der Anklagebehörde ist auch insoweit 
gewahrt, als bei ausschließlicher Zuständigkeit des Son
dergerichts die Untersuchung zur Behandlung im ordent
lichen Verfahren abgegeben werden kann, wenn die als
baldige Aburteilung der Tat für die Aufrechterhaltung 
der öffentlichen Ordnung oder die Staatssicherheit von 
minderer Bedeutung oder der Beschuldigte ein Jugend- 
icher ist. Ist eine Sache vor dem Sondergericht ange
klagt, so bleibt das Sondergericht zur Entscheidung be
rufen, wenn sich nach dem Ergebnis der Hauptverhand- 
lung die Tat des Angeklagten als eine solche darstellt, 
dir die seine Zuständigkeit nicht begründet ist, nur bei 
Zuständigkeit des VGH. erfolgt Verweisung durch Be
schluß. Amtsrichter und Strafkammer haben zur aus
schließlichen Zuständigkeit des Sondergerichts gehörige 
Sachen an dieses zu überweisen.

Vor dem B e s o n d e r e n  S t r a f s e n a t  des Re i c hs -  
Ser i e  hts kann der Oberreichsanwalt Anklage in Straf
sachen, die nicht zur Zuständigkeit des VGH. oder des 
OLG. gehören, erheben, wenn er das wegen der Be
deutung der Sache für angezeigt hält. Die Bestimmung 
lst bisher in der Praxis nicht angewendet worden, sie 
'var bereits im ÄndG. enthalten und ist in die Zuständ- 
vO- übernommen.

Ä n d e r u n g e n  von  V e r f a h r e n s v o r s c h r i f t e n  
Die S t a a t s a n w a l t s c h a f t  wird in ihren Ent

schließungen freier gestellt. Das Legalitätsprinzip hat im 
kaufe der Zeit eine Reihe von Durchbrechungen er- 
tahren. Nunmehr kann der Staatsanwalt bei Antrags
delikten, auch wenn der Strafantrag gestellt ist, von der 
Verfolgung absehen, wenn hieran kein öffentliches In- 
icresse besteht. Das ist dort von Bedeutung, wo eine 
Verweisung auf den Weg der Privatklage nicht möglich 
‘st- Die Einstellung wegen Geringfügigkeit (§153 StPO.) 
Bedarf bei Vergehen nicht mehr der Zustimmung des 
(Vfntsrichters. Das Klageerzwingungsverfahren ist in Fort- 
fül gekommen, die Bestimmungen stehen mit unserer 
puffassung von der Einheit der Staatsgewalt nicht im 
kinklang und hatten ohnehin nur geringe praktische Be
eidung. Die Entscheidung über Maßnahmen zur Siche- 
ll|ig  des Strafverfahrens ist im Vorverfahren dem Staats
dy alt neben dem Amtsrichter übertragen, der Richter 
Oil Vori Etrischeidmiggn während der Untersuchungshaft 
«Hastet werden. Die schon bisher im Verwaltungswege 

.Staatsanwaltschaft übertragene Überwachung des 
u® rift- und Besuchsverkehrs der Untersuchungsgefange- 

? hat damit eine gesetzliche Regelung erfahren. Der 
V e r lie h e  Haftbefehl bleibt bestehen. Im Privätklage- 
sicl ?Inen ¡s(- ¿[er Staatsanwalt von der lästigen Durch- 
dip sämtlicher Verfahren befreit, das Gericht legt ihm 
t . Akten erst vor, wenn es die Übernahme der Ver

dung durch ihn für geboten hält6), 
vet feh dem System der StPO, fand bisher eine Haupf- 

rhandlung nur statt, wenn zuvor das Gericht im Er- 
ne nuJ]gsbeschluß festgestellt hatte, daß der Angeschuldigte 
k r Tat hinreichend verdächtig war. Der Eröffnungs- 
Itn h Uß bildete fortan die Grundlage des Verfahrens.

beschleunigten Verfahren und in den Verfahren vor 
Und1 Pesonderen Strafsenat (als 1. Instanz), dem VGH. 
Verl ° em Sondergericht wurde schon bisher zur Haupt- 
jL  Handlung geschritten, ohne daß es eines Eröffnungs- 
rens r SSeS bedurfte. Der Wegfall des Zwischenverfah- 
verf u(Entscheidung über die Eröffnung des Haupt- 
aiicrra” r®ns) trug zur Beschleunigung bei. Nunmehr ist 
g e k mem ^er E r ö f f n u n g s b e s c h l u ß  i n W e g f a l l  
über0,?1 men7)' Anseine Stelle treten die Bestimmungen 
licht t . »Anordnung der Hauptverhandlung“ . Hierauf 
kia„p ,si.cb der Antrag des Staatsanwalts in der An- 
das p  . Die Anordnung der Hauptverhandlung kann 
aUs • ablehnen, wenn nach seiner Überzeugung
--_ uisachlichen oder rechtlichen Gründen mit Sicher-

<W  auEmu- *m Verfahren vor dem VQH. oder dem OLG.,
s°  kann rf i /Ä S  Zuständigkeit des Sondergerichts gegeben ist, 
°üer di« i j r VQH oder das OLG. entweder selbst entscheiden 

auptverhandlung vor dem Sondergericht anordnen.

heit zu erwarten ist, daß der Ahgeschuldigte in der 
Hauptverhandlung nicht verurteilt wird. Ferner wegen 
Unzuständigkeit, wenn in seinem Bezirk kein Gerichts
stand begründet ist oder die Sache nicht zur sachlichen 
Zuständigkeit des angerufenen Gerichts gehört. Für den 
Amtsrichter kann hier der Umfang seiner Strafgewalt von 
Bedeutung sein. Gegen den ablehnenden Beschluß steht 
der Staatsanwaltschaft die sofortige Beschwerde zu, über 
sie entscheidet bei Beschluß des Amtsrichters die Straf
kammer, bei Beschluß der letzteren das RG. Das Be
schwerdegericht kann, wenn es der Beschwerde stattgibt, 
zugleich bestimmen, daß die Hauptverhandlung vor 
einem anderen Gericht gleicher Ordnung stattfindet. Ist 
die Anordnung der Hauptverhandlung durch unanfecht
baren Beschluß aus einem anderen Grunde als wegen 
Unzuständigkeit abgelehnt, so kann wegen der Tat nur 
auf Grund neuer Tatsachen oder Beweismittel Anklage 
erhoben werden. Es tr itt also dieselbe Wirkung ein, die 
früher die Ablehnung der Eröffnung mit sich brachte.

D ie  S t e l l u n g  des V o r s i t z e r s  w u r d e  g e 
s t ä r k t .  Er läßt wie bisher die Anklageschrift dem An
geschuldigten zustellen. Formlose Aushändigung genügt 
in bestimmten Fällen. Zur Erhebung von Einwendungen 
und zur Stellung von Beweisanträgen ist nur im Ver
fahren vor dem VGH., dem OLG. oder der Strafkammer 
eine Frist vorgesehen. Über Beweisanträge entscheidet 
der Vorsitzer. Er allein bestimmt Ort und Zeit der 
Hauptverhandlung, wenn er gegen die Anordnung keine 
Bedenken hat, und beschließt zugleich über die Fort
dauer der Untersuchungshaft oder der einstweiligen 
Unterbringung. Nur, wenn er gegen die A n o r d n u n g  
der  H a u p t  V e r h a n d l u n g  Bedenken hat, führt er die 
Entscheidung des Gerichts herbei. Teilt dieses seine Be
denken nicht, so bestimmt er wiederum Ort und Zeit 
der Hauptverhandlung. Besondere Regelung ist für die 
Fälle einer Voruntersuchung vorgesehen; die Entschei
dung, ob die Hauptverhandlung anzuordnen, der An
geschuldigte außer Verfolgung zu setzen oder das Ver
fahren vorläufig einzustellen ist, liegt hier stets beim 
Gericht.

Die Fälle einer vorläufigen Einstellung des Verfahrens 
sind erweitert. Sie kann durch Gerichtsbeschluß er
folgen, wenn der Hauptverhandlung für längere Zeit die 
Abwesenheit des Angeschuldigten oder ein anderes in 
seiner Person liegendes Hindernis (nicht nur Geistes
krankheit) entgegensteht. Die Praxis ist über den Wort
laut des Gesetzes hinweggehend schon bisher in dieser 
Weise verfahren. Stellt sich ein solches Verfahrens
hindernis nach Anordnung der Hauptverhandlung heraus, 
so erfolgt Einstellung außerhalb der Hauptverhandlung 
durch Gerichtsbeschluß. Hiergegen ist die sofortige Be
schwerde zugelassen.

Der Wegfall des Eröffnungsbeschlusses bedingt eine 
U m g e s t a l t u n g  der  H a u p t v e r h a n d l u n g .  An die 
Stelle seiner Verlesung tr itt der Vortrag der Anklage 
durch den Staatsanwalt, soweit nicht das Gericht die An
ordnung der Hauptverhandlung abgelehnt hat, was 
natürlich auch unter Beschränkung auf einzelne Fälle der 
Anklage geschehen kann. Wo bisher die Eröffnung der 
entscheidende Zeitpunkt war (z. B. unbeschränkter schrift
licher Verkehr des Verteidigers mit dem verhafteten An
geklagten), tr itt jetzt die Wirkung mit der Einreichung 
der Anklageschrift ein. Wo die Verlesung des Beschlusses 
von Bedeutung war, tr itt der Beginn der Vernehmung 
des Angeklagten zur Sache an ihre Stelle. Für die Ände
rung des rechtlichen Gesichtspunktes und ähnliches ist 
die Anklageschrift maßgeblich. Im Verfahren vor dem 
VGH. war die Handhabung schon bisher die gleiche. Die 
Zurücknahme der Anklage ist bis zum Beginn der ersten 
Haupt Verhandlung möglich. Eine A u s d e h n u n g  der  
A n k l a g e  in der  H a u p t  V e r h a n d l u n g  kann durch 
mündliche Anklageerhebung erfolgen. Das Gericht kann 
sie durch Beschluß zulassen, wenn der Angeklagte an
wesend ist und das Gericht für die weiteren Straftaten 
zuständig ist. Der Zustimmung des Angeklagten bedarf 
es nicht mehr, auch die Beschränkung auf Vergehen ist 
gefallen. Eine Unterbrechung der Verhandlung muß 
jedoch stattfinden, wenn es der Vorsitzer für erforder
lich hält oder der Angeklagte es beantragt und sein An
trag nicht offensichtlich mutwillig oder nur zur Ver
zögerung des Verfahrens gestellt ist. U n t e r b r o c h e n e
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H a u p t v e r h a n d l u n g e n  müssen nur dann von neuem 
begonnen werden, wenn es das Gericht aus besonderen 
Gründen für nötig hält oder die Unterbrechung mehr als 
30 Tage (bisher 11 Tage) betrug.

Die Möglichkeiten, die H a u p t v e r h a n d l u n g  ohne  
den A n g e k l a g t e n  durchzuführen, sind neu geregelt. 
Er muß ordnungsgemäß (niemals durch öffentliche Be
kanntmachung) geladen und in der Ladung auf die Zu
lässigkeit der Verhandlung in seiner Abwesenheit sowie 
deren mögliche Folgen hingewiesen sein. In solchen 
Verfahren kann eine höhere Strafe als Freiheitsstrafe bis 
zu sechs Monaten oder Geldstrafe nicht erkannt werden. 
Auch Maßregeln der Sicherung und Besserung dürfen in 
seiner Abwesenheit nicht verhängt werden. Auf Ge
fängnis darf nur erkannt werden, wenn der Angeklagte 
vom Richter oder Staatsanwalt schon vernommen ist. Die 
Niederschrift über diese Vernehmung kommt zur Ver
lesung. Das Urteil muß durch Übergabe zugestellt wer
den. Die Wiedereinsetzung ist unter bestimmten Voraus
setzungen zugelassen und stets gegeben, wenn er von 
der Ladung keine Kenntnis erlangt hat. Gegenüber der 
bisherigen Regelung (§§ 232, 233, 233 a StPO.) ist eine 
ausdrückliche Entbindung von der Erscheinungspflicht 
nicht mehr nötig, die Beschränkung auf bestimmte 
Deliktsarten ist gefallen, jedoch die Begrenzung in der 
Strafhöhe eingefügt. Interessant ist die Gleichstellung der 
richterlichen und staatsanwaltschaftlichen Vernehmung. 
Sie entspricht der Stellung des Staatsanwalts als Herr 
des Vorverfahrens.

Der Zug der Entwicklung drängt zu einer schnellen 
Justiz. Jede überflüssige Arbeit muß vermieden werden. 
Daher ist das Verfahren bei Zustellungen vereinfacht 
worden, neben der Staatsanwaltschaft kann auch das Ge
richt hierbei tätig werden, ein unnötiges Hin- und Her
schicken der Akten wird dadurch vermieden6). Arbeits
kräfte sollen eingespart werden. Bei der Leichenöffnung 
genügt die Anwesenheit eines Arztes, der nicht Gerichts
arzt zu sein braucht2).

Die F ä l l e  de r  n o t w e n d i g e n  V e r t e i d i g u n g  
sind erheblich eingeschränkt worden3). Nach wie vor 
bleibt die Verteidigung notwendig, wenn die Haupt
verhandlung vor einem der höchsten Gerichte (Beson
derer Strafsenat, VGH., OLG.) stattfihdet, wenn der An
geklagte taub oder stumm ist, wenn der Beschuldigte 
zur Beobachtung seines Geisteszustandes in eine Irren
anstalt gebracht wird (§ 81 StPO.) und im Auslieferungs
verfahren. Wo Taten zur Aburteilung kommen, die mit 
dem Tode oder lebenslangem Zuchthaus bedroht sind, 
bei Totschlag und Meineid, ferner wenn Sicherungsver
wahrung, Unterbringung in einer Heil- oder Pflegeanstalt 
oder Entmannung in Frage kommt, ist die Notwendig
keit der Verteidigung anerkannt. Eine eigenartige neue 
Regelung ist in den Fällen getroffen, in denen eine mit 
Zuchthaus bedrohte Tat vorliegt. Hier bestellt der Vor
sitzer dem Beschuldigten einen Verteidiger, wenn der 
Staatsanwalt die Bestellung beantragt. Dem Anträge ist 
zu entsprechen. Der Staatsanwalt wird den Antrag stel
len, wenn dies „zur Findung eines gerechten Urteils 
unter Berücksichtigung der berechtigten Belange des 
Beschuldigten geboten ist“ . Eine Stärkung der Einfluß
nahme der Justizverwaltung auf die Sachentscheidung 
ist hier unverkennbar. Im übrigen hat der Vorsitzer 
einen Verteidiger zu bestellen, wenn es wegen der 
Schwere der Tat oder wegen der Schwierigkeit der Sach- 
oder Rechtslage geboten erscheint, oder wenn sich der 
Beschuldigte seiner Persönlichkeit nach sich nicht selbst 
verteidigen kann.

In  d e r H a u p t v e r h a n d l u n g  erfolgt eine s t r e n g e  
K o n z e n t r i e r u n g  au f  das N o t w e n d i g e .  Die Be
weisaufnahme soll daher nur soweit durchgeführt wer
den, als es zur Erforschung der Wahrheit erforderlich 
ist. Die Ladungen erfolgen durch Gericht oder Staats
anwaltschaft. Die unmittelbare Ladung von Beweis
personen durch den Angeklagten, den Privat- und den 
Nebenkläger ist nicht mehr zugelassen 6). Sie hatte ohne
hin ihre Bedeutung eingebüßt. Ein Kreuzverhör, bei dem 
die Vernehmung der Zeugen der Staatsanwaltschaft und 
dem Verteidiger überlassen ist, gibt es nicht mehr6). Es 
erschien mit der Stellung des Vorsitzers nicht vereinbar. 
Er leitet die Verhandlung und kann ungeeignete oder 
nicht zur Sache gehörige Fragen des Staatsanwalts, des

Verteidigers und des Angeklagten bei der Beweisauf
nahme jederzeit zurückweisen. Bindungen des Gerichts 
an Anträge der Prozeßbeteiligten können zu einer un
gerechtfertigten Verzögerung führen. Bisher galt d e r  
G r u n d s a t z  des f r e i e n  Be we i s e s  nur dort, wo 
zwei Tatsacheninstanzen gegeben waren und im Ver
fahren vor den Sondergerichten. Nunmehr g ilt allgemein 
folgende Bestimmung (§24 VereinfVO.): „Das Gericht 
kann einen Beweisantrag ablehnen, wenn es nach seinem 
freien Ermessen die Erhebung des Beweises zur Er
forschung der Wahrheit nicht für erforderlich hält.“  Da
mit ist dem Gericht eine große Entschließungsfreiheii 
eingeräumt, die ihre Grenze lediglich in der ihm ob
liegenden Aufklärungspflicht findet. Die Bedeutung der 
Bestimmung wird nicht einheitlich beurteilt. Überwiegend 
sieht man nunmehr den Richter für berechtigt an, das 
Ergebnis einer beantragten Beweiserhebung vorwegzu
nehmen, zum Teil hält man ihn weiterhin an das Verbot 
einer solchen Vorwegnahme gebunden. Dem Sinn der 
neuen Bestimmung entspricht es, dem Richter zu er
lauben, nach seinem Ermessen den Inhalt des im Be- 
weisantrage aufgestellten Satzes bereits als widerlegt 
oder nicht mehr aufHärbar zu behandeln. Unverändert 
geblieben ist die Pflicht erschöpfender Würdigung und 
Prüfung des Beweisantrages, sowie der Angabe der 
Gründe für die Ablehnung, wobei allerdings der Wort
laut des § 24 VereinfVO. genügt. W ill das Gericht die 
früher in der Rechtsprechung entwickelten und in die 
Bestimmung des § 245 StPO, aufgenommenen Ablehnungs
gründe verwenden, so muß es sich auch hieran halten 
und die Unterlagen dafür anführen. Es ist nicht zu ver
kennen, daß die Änderung des Beweisrechts Gefahren 
birgt, die nur bei besonders strengen Anforderungen an 
die gesetzliche Aufklärungspflicht des Richters vermieden 
werden können.

Endet die Hauptverhandlung mit einer V e r w e i s u n g  
w e g e n  U n z u s t ä n d i g k e i t ,  so muß der Beschluß die 
dem Angeklagten zur Last gelegten Taten, die straf
baren Handlungen, die sie darstellen, und die anzuwen
denden Strafgesetze anführen. Bisher nahm man hier aut 
die Erfordernisse des Eröffnungsbeschlusses Bezug. Er
folgt die Verweisung en ein niedrigeres Gericht als das 
vom Staatsanwalt bezeichnete, so steht diesem die so
fortige Beschwerde zu. Im Falle eines Urteils soll der 
U r t e i l s s  p r u c h  v o l k s t ü m l i c h  gestaltet sein. Ef 
gibt die Tat, deren der Angeklagte schuldig gesprochen 
wird, und ihre Bezeichnung an. Die Fassung unterliegt 
dem Ermessen des Gerichts. Nur, was vollstreckt werden 
kann, wird aufgenommen. Neben Todesstrafe ist z. 
eine angeordnete Freiheitsstrafe oder Maßregel im Ur
teilstenor wegzulassen, die Gründe haben sich darübe 
auszusprechen. Ist kein Rechtsmittel eingelegt, so ist dl 
Begründung des Urteils auf die notwendigsten Angaben 
beschränkt.

B e s o n d e r e  V e r f a h r e n s a r t e n
Ein b e s c h l e u n i g t e s  V e r f a h r e n  (sog. Schnellver

fahren) kannte in engen Grenzen schon die StPO., SPT 
tere Verordnungen haben sein Anwendungsgebiet erwei- 
tert. Jetzt ist es vor dem Amtsrichter ohne Rücksicht au 
die Art des Delikts (nur Jugendsachen bleiben ausg '  
schlossen) zugelassen, wenn dessen Strafgewalt ausreicn > 
der Sachverhalt einfach und -die sofortige Aburteilung 
möglich is t3). Die Staatsanwaltschaft entscheidet na■ 
pflichtgemäßem Ermessen, ob sie den Antrag aut A 
urteilung im beschleunigten Verfahren stellt. Die A 
klage kann schriftlich oder mündlich erhoben werde > 
es wird Sofort zur Hauptverhandlung geschritten. Ein 
Ladung des Beschuldigten bedarf es nur, wenn er si 
weder freiw illig stellt, noch vorgeführt wird. Der AB 
richter lehnt die Aburteilung im beschleunigten V ^  
fahren ab, wenn sich die Sache hierzu nicht eignet- 
kann die Ablehnung auch noch in der Hauptverhandiu g 
aussprechen. Eine Anfechtung dieser Entscheidung W  . 
nicht statt, das Schnellverfahren geht dann in das orae 
liehe Verfahren über.

Das S t r a f b e f e h l s v e r f a h r e n  hat von jeh^J 
Fällen der kleineren Kriminalität eine schnelle bu 
unter Ersparung zeitraubender Verhandlung herbeigetu • 
Das Anwendungsgebiet ist erweitert: durch Stratbe 
kann Geldstrafe oder Freiheitsstrafe bis zu sechs M
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ten, sowie eine etwa verwirkte Einziehung oder eine Be
kanntmachung der Entscheidung festgesetzt werden2). 
Entgegen der früheren Regelung können jetzt auch Ver
brechen im Wege des Strafbefehls unter der gegebenen 
Beschränkung auf sechs Monate Freiheitsstrafe verfolgt 
Werden6). Im Rahmen der Kriegswirtschaftsstrafbestim- 
luungen wird in weitem Umfange vom Strafbefehlsver
fahren Gebrauch gemacht.

Für das P r i v a t k I a g e v e r f a h r e n haben sich 
grundlegende Änderungen ergeben6). Wegen Beleidigung 
kann die Privatklage erst nach einem Monat erhoben 
werden, seitdem der Berechtigte von der Handlung und1 
der Person des_ Täters Kenntnis erhalten hat. Sonst be
darf es einer besonderen Zulassung durch den Amts
richter. Das Verfahren führt nicht mehr in allen Fällen 
zum Urteil. Ist die Tat nicht so ernst, daß ihre straf
rechtliche Ahndung unerläßlich ist, fällt das Gericht 
einen unanfechtbaren F r i e d e n s s p r ü c h .  Die Haupt- 
Verhandlung kann dabei vermieden werden. Die Entschei
dung kann in einem zu gütlicher Einigung anberaumten 
Sühnetermin erfolgen. Der Spruch lautet auf Verwarnung, 
Eriedensbuße oder Friedensbürgschaft, daneben können 
besondere Maßnahmen zur Wiederherstellung des guten 
Rufs des Verletzten (auch Bekanntmachung) getroffen 
Werden. Die Begriffe der Friedensbuße und der Friedens
bürgschaft sind neu, sie werden im Gesetz näher um
schrieben 6). Wer der Entrichtung der Friedensbuße 
schuldhaft nicht nachkommt, kann durch unanfechtbaren 
Beschluß in Haft genommen werden. Die Möglichkeit 
der Widerklage ist jetzt auch in den Fällen eröffnet, in 
denen der Kläger nicht der Verletzte ist, der Verletzte 
Wird dann in das Verfahren hereingezogen.

Die Vorschriften über das V e r f a h r e n  v o r  den 
^ o n d e r g e r i c h t e n  sind einheitlich zusammengefaßts).

Interesse der Beschleunigung des Verfahrens ist der 
Gerichtsstand der Ergreifung und der behördlichen Ver
wahrung den anderen Gerichtsständen gleichgeordnet, 
^blehnungsantrage sollen zu keiner Verzögerung führen, 
dber sie entscheidet das Sondergericht unter Ersatz des 
abgelehnten Richters durch seinen Vertreter. Eine Ab- 
ehnung des Vertreters ist unzulässig. Der Beschluß über 

Ge Eröffnung des Hauptverfahrens fiel beim Sonder- 
gericht von jeher fort. Die für das Verfahren vor diesem 
Gericht sonst gegebenen Vorschriften sind jetzt allge
mein gültig. So die Entscheidung des Vorsitzers über die 
. ortdauer der Haft, die Anordnung der Hauptverhand- 
dng u. ä. Die Aburteilung muß sofort ohne Einhaltung 
°n Fristen erfolgen, wenn der Täter auf frischer Tat 
etroffen w,rcj 0(j er se;ne Schuld offen zutage liegt. Sonst 
eträgt die Ladungsfrist 24 Stunden. Die Ladungen be- 

y lrkt die Geschäftsstelle des Sondergerichts, damit jede 
„p^ögerung vermieden wird. Beschlüsse des Sonder- 
^nch ts  unterliegen keiner Beschwerde. Ein Rechtsmittel 
^gen  Sondergerichtsurteile ist nicht gegeben. Die Wie- 

Gaufnahme des Verfahrens ist erleichtert. Sie findet zu- 
stä n n des Verurteiltei1 auch dann statt, wenn Um- 
dipQ vor|iegen, die es erforderlich erscheinen lassen, 
Ent im ordentlichen Verfahren nachzuprüfen. Die
Str Sfi e'dung über die Wiederaufnahme liegt bei der 
Verb ammer am ^ itze des Sondergerichts, die Haupt- 
r ic h tndlung' ist vor dem zuständigen ordentlichen Ge
be, ,  anzuordnen. Die neu eingeführte Nichtigkeits- 
Nari erde unten) hat in manchen Fällen zu einer 
bei, Prüfun£ von Sondergerichtsurteilen geführt und

ugt einer Zersplitterung der Rechtsprechung vor.
Von % Schlagkraft und Wirkung der Strafrechtspflege ist 
U r)  alsbaldigen E i n t r i t t  der  R e c h t s k r a f t  des 
absrb 1» , abhängig, ein langer Rechtsmittelzug kann nur 
des v r -ü hend w irken. Die Urteile des Bes. Strafsenats, 
Und r, o' (hzw. OLG. bei dorthin abgegebenen Sachen) 
i,-„i aer Sondernerichte sind einer Anfprhfmirr mit nraont.lichpderDSondergerichte sind einer Anfechtung mit ordent- 
R e cb ¿Rechtsmitteln überhaupt entzogen. Sonst ist der 
jeweii t S m i t t e l z u g  einfach und klar geordnet. Es gibt 
richte! e.in Rechtsmittel. Gegen Urteile des Amts- 
gep-PnS ls* Berufung an die Strafkammer gegeben, 
die ?r.slinstanzliche Urteile der Strafkammer findet 
v erUt,V1Slon statt> diese Seht an das RG-. im Falle der 
dunrr b von Landesrecht ist das OLG. zur Entschei- 
Rechtsbrif ien' Die Vollstreckbarkeit des Urteils setzt die 
nietp „^ "aft „regelmäßig voraus, jedoch kann im beschleu- 

Verfahren die sofortige Vollstreckbarkeit ohne

Rücksicht hierauf augeordnet werden 5). Die gleiche Mög
lichkeit ist bei der Verhängung von Jugendarrest ge
geben. Die Vorschriften der Vollstreckungsordnung haben 
Änderungen erfahren, die auf eine Beschleunigung und 
Intensivierung der Vollstreckung Bedacht nehmen9).

Der G e b r a u c h  d e r  R e c h t s m i t t e l  i s t  e i n 
g e s c h r ä n k t  worden. Berufung und Beschwerde des 
Angeklagten, des Privatkiägers und Nebenklägers gegen 
eine nach der VO. V. 13. Aug. 1942 ergangene Entscheidung 
bedürfen einer besonderen Zulassung, die erteilt wird, wenn 
ihre Versagung unbillig wäre. Über die Zulassung der 
Beschwerde entscheidet der Vorsitzer des erkennenden 
Gerichts, über die Zulassung der Berufung der Vorsitzer 
der Berufungsstrafkammer. Er kann eine Entscheidung 
des Gerichts herbeiführen. Die Entscheidungen über die 
Zulassung bedürfen keiner Begründung und sind un
anfechtbar. Eine weitere Beschwerde gibt es überhaupt 
nicht mehr.

N e u e r u n g e n
a u f dem G e b i e t e  der  R e c h t s b e h e l f e

Von jeher hat das Gebot der Rechtssicherheit mit 
dem Gebot der materiellen Gerechtigkeit im Streit ge
legen. Immer wieder wird die Frage akut, ob und wann, 
eine Durchbrechung der Rechtskraft im Interesse der 
Gerechtigkeit zugelassen werden soll. Eine Zeit, die den 
Rechtsmittelzug in weitem Umfange ausschaltet, muß be
sondere Möglichkeiten der Korrektur ungerechter Ur
teile haben. Die Wiederaufnahme des Verfahrens genügt 
den Bedürfnissen: nicht10). Daher wurden z w e i  neue 
a u ß e r o r d e n t l i c h e  R e c h t s b e h e l f e  geschaffen, die 
gegen rechtskräftige Urteile eingelegt werden können. 
Es handelt sich um die Nichtigkeitsbeschwerde3), die an 
ein Vorbild des österreichischen Rechts anknüpft, und 
den außerordentlichen Einspruch1), der eine Neuschöp
fung darstellt und auf der Stellung des Führers als 
obersten Gerichtsherrn aufgebaut ist.

Die N i c h t i g k e i t s b e s c h w e r d e  ist gegen rechts
kräftige Urteile des Amtsrichters, der Strafkammer und 
des Sondergerichts zulässig. Den rechtskräftigen Ur
teilen sind rechtskräftige Strafbefehle und Beschlüsse 
gleichgestellt. Sie setzt entweder voraus, daß die Ent
scheidung wegen eines Fehlers bei der Anwendung des 
Rechts ungerecht ist oder (durch VO. v. 13. Aug. 1942 
hinzugefügt), daß erhebliche Bedenken gegen die Richtig
keit der in der Entscheidung festgestellten Tatsachen 
oder den Strafausspruch bestehen. Die hierzu erforder
lichen Beweise hat das Gericht zu erheben. Im ersten 
Falle muß wie bei der Revision eine fehlerhafte Rechts
anwendung vorliegen, darüber hinaus muß die Entschei
dung im konkreten Fähe ungerecht sein. M it der zweiten 
Alternative nähert sich jetzt die Nichtigkeitsbeschwerde 
dem Wesen des außerordentlichen Einspruchs. Die Ein
legung muß binnen eines Jahres nach Eintritt der Rechts
kraft schriftlich erfolgen, der Oberreichsanwalt ist hierzu 
berechtigt. Er kann die Sache an den Generaistaatsanwait 
beim OLG. abgeben. Zur Entscheidung ist das RG. 
(Strafsenat), im Falle der Abgabe der Strafsenat des 
OLG., berufen. Die Entscheidung ergeht entweder auf 
Grund einer Hauptverhandlung durch Urteil oder — mit 
Zustimmung des Oberreichsanwalts — durch Beschluß. 
Bei der Aufhebung des angefochtenen Urteils kann das 
RO. bzw. OLG. in der Sache selbst entscheiden oder die 
Sache zurückverweisen, wobei das Gericht an die recht
liche Beurteilung des RG. — entsprechend der Revision 
— gebunden ist. Wenn auch die Nichtigkeitsbeschwerde 
überwiegend der Wahrung der Gerechtigkeit im Einzel
fall dient, so tragen doch die Entscheidungen des RG. 
allgemein zur Ausrichtung der Rechtsprechung bei.

Während die Nichtigkeitsbeschwerde manche an das 
Revisionsverfahren erinnernde Züge aufweist, stellt der 
a u ß e r o r d e n t l i c h e  E i n s p r u c h  ein Novum dar. Er 
kann gegen rechtskräftige Urteile aller Gerichte in Straf
sachen binnen eines Jahres nach Rechtskraft erhoben 
werden, wenn wegen schwerwiegender Bedenken gegen 
die Richtigkeit des Urteils eine neue Verhandlung und

9) AV. d. RJM. v. 21. Jan. 1942.
10) Das Recht der Wiederaufnahme ist unverändert geblieben, 

jedoch können Anträge bis auf weiteres ausgesetzt werden, wenn 
nicht zwingende Gründe die alsbaldige Durchführung des Wieder
aufnahmeverfahrens erfordern (§ 26 VereinfVO.),
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Entscheidung in der Sache erforderlich erscheint. Rechts
kräftige Gerichtsbeschlüsse, die das Verfahren abschhe- 
ßen, werden auch hier den Urteilen gleichgestellt. Zur 
Entscheidung ist der B e s o n d e r e  S t r a f s e n a t  des  
R e i c h s g e r i c h t s  berufen. Soweit ein Urteil des VOM. 
in Frage steht, hat der bei ihm gebildete Besondere 
Senat zu entscheiden. Der Oberreichsanwalt beim KO 
bzw. VGH. ist ermächtigt, die den Einspruch enthaltende 
Willenserklärung dem Gericht gegenüber abzugeben. Mit 
der Einlegung des Einspruchs wird die Entscheiden,,, 
aegen die er sich richtet, hinfällig. Es ist also nicht über 
ihre Richtigkeit oder Begründetheit zu entscheiden son
dern die Sache ist neu, entsprechend dem Hauptverfahren 
eines ersten Rechtszuges zu verhandeln. Der außerordent
liche Einspruch muß aus der staatsrechtlichen Struktui 
unseres Reiches verstanden werden. Eine Trennung der 
Gewalten besteht nicht mehr, alle Gewalten sind im 
Führer vereinigt, der auch oberster Träger der Gerichts

gewalt ist. Hieraus erwächst ihm die Macht, die rechts 
kräftige Entscheidung eines Strafgerichts aufzuhebe^ 
Durch die getroffene Regelung ist die neue Entsc -
jedoch wieder in die Hände des Gerichts geiegt, V t 
Oberreichsanwalt ist lediglich formell berechtigt den i EW 
spruch einzulegen, die materielle Berechtigung mht alle 
beim Führer. Da der außerordentliche Einspruch an ein 
Anordnung des Führers gebunden ist, kommt er nur iu 
Fälle in Frage, deren richtige Entscheidung um der ah 
gemeinheit willen von besonderer Bedeutung »«• n 

Die im Laufe der Zeit ergangenen Bestimmungei 
haben das Bild des Strafprozesses in mancher Hinsicn_ 
verändert. Sie gehen z. T. über die im Entwurf vorge 
sehenen Maßnahmen hinaus. Daß sie e‘ne emlgultif
Regelung darstellen, ist nicht anzunehmen, jedoch durtte'
die späteren Reformen zu ihrem Verständnis die Ken 
der heutigen Lage voraussetzen. Die Ausfuhrungen „e 
den Stand v. 1. Sept. 1942 wieder.

V e r f a s s u n g - ,  V e r w a l t u n g s -  und Wi r t s c h a f t s g e s e t z i e  
der  V ö l k e r ,  Sektion Europa. Gesetze, Verordnungen und -r- 
lasse Herausgegeben von Dr. W i l h e l m  S t u c k a r t  Staats
sekretär im R M d l, und Dr. R e i n h a r d  H ö h n ,  o. o. P iof. an 
der Universität Berlin, Direktor des Instituts für Staatsforschung. 
B a n d  I :  Verfassungs-, Verwaltungs- und Wirtschaftsgese ze 
N o r w e g e n s .  Sammlung der wichtigsten Gesetze Verordnun
gen und Erlasse, Teil I, zusammengestellt, übersetz* m,t
einer Einführung versehen von den Herausgebern und H e r 
b e r t  S c h n e i d e r ,  RA. beim OLG. Karlsruhe. Darmstadt 1942. 
Verlag L. C. W ittich. 602 S. Preis 3 7 ,5 0 « .
Wenn” ich als Norweger mich dazu besonders veranlaßt fühle, 

in dieser Zeitschrift die Aufmerksamkeit auf dieses groß angelegte 
Weile zu lenken, so ist dies nicht am wenigsten dem besonderen 
Interesse zu verdanken, welches es für Norwegen hat indem un
sere wichtigsten Gesetze und Verordnungen auf dem Gebiete des 
Verfalsungi-, Verwaltungs- und Wirtschaftsrechts mittels Über
setzung ins Deutsche allen öffentlichen Behörden und Forschern 
in allen Ländern in einem weit größeren Umfange zugänglich ge
macht werden, als die natürlicherweise begrenzt verbreitete Kennt
nis der norwegischen Sprache dies sonst gestattet hatte, hur das 
neue Norwegen, welches unter der Leitung des Führers der Nasjonal 
Sämling, dem Ministerpräsidenten Vidkun Quisling, aus S?nzc 
Herzen für die Zusammenarbeit mit unserem großen germanischen 
Brudervolk eintritt, ist es auch eine Genugtuung, das Interesse 
für norwegische Gesetzgebung auf den einschlägigen wichtigen Ge
bieten, welches durch den ersten Band dieses Werkes deutscher
seits an den Tag gelegt wird, feststellen zu können. Aber ganz 
von dem mehr persönlichen Interesse für das U e rk  abgesehen, 
hege ich den Wunsch, die Aufmerksamkeit auf das verdienstvolle 
Unternehmen, das hier durchgeführt wird, zu lenken

Die hervorragenden Persönlichkeiten innerhalb des deutschen 
Rechtslebens, die als Herausgeber dieses umfassenden Werkes 
zeichnen, geben in ihrem Vorw ort diesen Ausdruck für die Idee, 
aus welcher das W erk hervorgegangen ist:

W ir stehen in einer Weltenwende und haben die Schwelle 
eines neuen Zeitalters bereits überschritten. Die Kontinente als 
Lebens- und Wirtschaftsräume werden von jungen zum Durch
bruch drängenden Kräften neu geordnet und geeint Das Denken 
in Staaten “und Ländern w ird Schritt für Schritt abgelost. durch 
ein Denken in Kontinenten und Großraumen. Dem entspricht 
eine immer engere Verflechtung der politischen, wirtschaftlichen, 
sozialen und verkehrsmäßigen Probleme und in ‘der Zukunft eine 
bisher für unmöglich gehaltene Verbindung zwischen den Volfeern 

Diese immer enger werdende Zusammenarbeit dei Volker auf 
allen Gebieten der Kultur und W irtschaft h ^ te  schon vor dem 
Kriege eine allgemeine Kenntnis der inneren Ordnung der Volkei 
auf allen entscheidenden Lebensgebieten notwendig erscheinen 
lassen. Doch hat sich dieses Bedürfnis bisher nur auf dem Ge
biet des bürgerlichen Rechtes, des Handelsrechtes, des geistigen 
Eigentums u .a .m . in systematischen Publikationen ausgewirkt, 
nicht dagegen auf dem Gebiet der Verfassung, der Verwaltung 
und der Wirtschaft. P

Diesem Mangel soll das vorliegende Gesamtwerk ähnelten, ts  
w ill über die jetzige verfassungsrechtliche Lage, die Grundlagen 
der Verwaltung und die fü r die einzelnen Völker wichtigsten Ge
biete der Wirtschaft durch die Veröffentlichung der entscheiden
den Gesetze, Verordnungen und Erlasse unterrichten. Es werden 
somit jeweils die Gesetze aufgenommen, deren Kenntnis zum Ver
ständnis der Grundlagen des heutigen Verfassungs-, Verwaltungs
und Wirtschaftslebens der einzelnen Völker notwendig ist.“

In Wahrheit eine große und bedeutungsvolle Aufgabe! Die Be
deutung der Vermittelung der Kenntnisse für die Ordnung auf 
den in^Frage kommenden lebenswichtigen Gebieten anderer Staa
ten und Völker ist einleuchtend. Ich bin nicht im Zweifel darüber,

daß erwartet werden kann, daß das W erk Antriebe von großem 
W ert für die Rechtsentwicklung innerhalb der einzelnen Lande '
mitteVn w ird und daß es außerdem ein vortreffliches Anschai.unp_
und Vergieichsmatenal fü r die Staats-, Verwalt f öht den Wert 
Schaftsforschung zur Verfügung stellen wird. Es erhöht den 
des Werkes, daß die Zusammenstellung df r Geset* L cTón not
systematischen Einleitung versehen 'd , welche -  verfassungs-. 
wendigerweise kurz abgefaßt -  den Leser m it dem Vertassu ig ^  
Verwaltungs- und Wirtschaftsrecht des betreffenden„„G esetzen 
traut macht und dadurch die Aneignung des m den Ges d¡e 
enthaltenen Stoffes erleichtert, wie es auch dem Interessier 
Grundlage für eingehendere Studien bietet behandelt

w esenVcuf T ^ 'd ls V e r fa s s u n g s - , Verw’altungs- und W irtschafts-

' Ĉ n V e m ^ b s c ín it t  I:  Staatsrecht sind u. a. abgedruckt die not^ 
wegische Verfassung vom Jahre 1814 (das sogenannte G rundes 
[Grunnlov]) mit Abänderungen bis zum Ausbruch des K i  g Qn
die Wahlgesetze, das Staatsangehongkeitsgesetz usw . und ^
der Zeit nach dem Kriegsausbruch der Erlaß des Fuhre s 
Ausübung der Regierungsbefugnisse in Norwegen v. 24:• AP™ ';cll. 
und mehrere auf dieser Grundlage gegebene staatsrechtllei» ,i-
tlge Verordnungen des Reichskommissars Terboven. Die m  ( 
greifende staatsrechtliche Neuordnung, die nach dem 1.| Feb¿ .hr¿r 
mit der Gründung der Nationalen Regmrung durch d z n j i  
der Nasjonal Sämling Vidkun Quisling stattfand und weiter b£_ 
findet hat dagegen nur kurz in der systematischen Einleitu „, 
rührt werden können. Die nähere Dä^tellüng der wei ere r
rechtlichen Entwicklung und die Zusammenstellung der indessen 
Verbindung bedeutenden Erlasse und 0 es®í“  ™er,de v ie mit- 
ihren Platz in Teil II  des ersten Bandes finden, der, wie 
geteilt wird, in Bearbeitung ist ’ ). . . d¡e

In dem zweiten Abschnitt des Bandes. Verwaltung und 
Gesetze, die als notwendig für das Verständnis desnA , „ ¿ “ führt, 
der Entwicklung der Verwaltung angesehen werden, autgei 
wie auch die umfassenden Gemeindeyerwaltungsgesetze vom 
1938 und die grundlegende Gemeindeverordnung vom D K  .
1940, welch letztere den Führer- und Verantwortungsgrundsatz
der Gemeindeverwaltung durchführt. vvr:rt-

Endlich ist im dritten Abschnitt das Rechtsgebiet de ks. 
schaftslebens vertreten durch die Gesetze über das Lian 
gewerbe, das Handelsgewerbe und die VersicheronggeseUjcn c)l 
ten. Auf diesem Gebiete -  w ie 'auch teilweise in dem Be ^
der Verwaltung -  hat somit nur ein begrenzter Teil der i j j ^ , ,
tracht kommenden Gesetze im Teil I des BandesjP 'at gfekün- 
können. Es ist indessen in dem Y.orw?r* .des ^®aad , ions?esetz- 
digt, daß u. a. die umfassende und wichtige Konzession^ was. 
gebung, die Aktiengesetzgebung, Seefahrtsgesetzgebung, d e¡nC 
ferrechtiiche Gesetzgebung, Forstwirtschaftsgesetzgebung_un de5 
Reihe der Fischereigesetze in den folgenden Teilen des 
aufgenommen werden. R d r nor-

Die äußere Anlage des Werkes ist so geordnet daß der 
wegische Gesetzestext neben der deutschen Übersetzung hefl 
Auch die einleitende systematische Übersicht liegt in nor g 
und deutschen Paralleltexten vor ist die

Soweit ich durch Stichproben habe feststellen kon tie n ,. ?u_ 
Übersetzung der norwegischen Gesetzestexte Sorgfalt g

^B e tre ffend  die Auswahl der Bestimmungen, die in dem A>

i) Eine kurze Darstellung unserer heutigen S taa tsve rfe su n g ^

ich in meinem kleinen Buche: Na* lonal,S-amvä gee|eben Vgl. auch 
lag Gunnar Stenersen, Oslo, 1942) s - 55—75 gegeö K Bt,chcs 
den Aufsatz DR. 1942,1107 und die Besprechung des obig 

■ DR. 1942, 1136,
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schnitt Staatsrecht herangezogen sind, stutzt man vielleicht ein 
JVenig darüber, daß der Beschluß des norwegischen Storting (Reichs- 
JaS) v. 7. Juni 1905 über die Auflösung der bis dahin bestehenden 
u nion m it Schweden m it abgedruckt ist. Allerdings war der Be
schluß von sehr weitreichender historischer Bedeutung für Nor- 
i ',egen, aber eine rechtliche Bedeutung für das Verständnis der 
nnutigen staatsrechtlichen Stellung hat derselbe kaum. Ebenso kann 
s Weniger natürlich erscheinen, die von mir gegebene Verord- 

nung v. 1. Febr. 1941 über den Dienst im Regiment Nordland als 
u dem staatsrechtlichen Gebiet gehörend zu betrachten, obwohl 

zugegeben werden muß, daß die Verordnung in ihrem § 2 eine 
^Stimmung hat, die eine — gewiß sehr spezifische und nicht 

ehr weittragende — Modifikation des Staatsangehörigkeitsgesetzes 
“ üt sich führt. Andererseits erwähne ich, daß die Königliche An
weisung für die Regierung v. 23. März 1909 in dem Abschnitt Ver
waltung abgedruckt ist, während dieselbe laut ihres Inhalts am 
elc™g,sten unter den Abschnitt Staatsrecht gehört. Die Anweisung 
nthält überwiegend Bestimmungen verfassungsmäßiger Art, die 
^.Grundgesetz ergänzen.

Ve ,-es s‘nd indessen allein systematische Einwände, welche selbst- 
g rständlich auf keine Weise den W ert des Werkes schmälern. 
Um*611- kleinen Einwand sachlicher A rt möchte ich doch erwähnen, 
m einem möglichen Mißverständnis vorzubeugen. Wie voran er- 

8ef~h’ ist das Grundgesetz vom Jahre 1814 in dem W ortlaut an- 
l ' uW , den es durch zahlreiche verfassungsändernde Bestimmun- 

bis zum Kriegsausbruch erhalten hat — m it einer Ausnahme: 
7, e Verfassungsbestimmung des Storting zur Änderung der §§54, 
q  u^d 79 des Grundgesetzes v. 22. April 1938 ist nicht in das 
a Ur"Jgesetz eingefügt, sondern an einer anderen Stelle besonders 
g ® ciührt, während die genannten Paragraphen in dem Grund- 
ab e~  ihrem W ortlaut vor der erwähnten Verfassungsänderung 
kiiKr rUclct sind. Diese Verfassungsänderung ging auf eine Ver- 
W ifC-Unl? der Wahlperiode des Storting von 3 auf 4 Jahre aus. 
es ln Note 2 auf S. XX V aufmerksam gemacht worden ist, ist 
Stör? 6 bedeutungsvolle und sehr bestrittene Frage, ob das
beson®’’ welches die Verfassungsänderung genehmigte, mangels 
sein | erer Bestimmung in dieser ein viertes Wahljahr versammelt 
zu Das Storting bejahte dies und trat am 11. Jan. 1940
Sitzu ” es seJbst und für das Land schicksalsschweren vierten 
fej der Wahlperiode zusammen. Indessen besteht kein Zwei
e n  aruber, daß die Verfassungsänderung in den Formen, welche 
sich jJ.fußügesetz erfordert, geschehen ist, und daß sie an und für 
des p° 'Se Gültigkeit hat, so daß die obenerwähnten Paragraphen 
r '-"Undgesetzes heute den W ortlaut haben, der in der Ände- 
ettyg v' 22. April 1938 festgesetzt wurde. Dies ist indessen dadurch 
Grunu U‘ ar geworden, weil die genannten Paragraphen in dem 
auch Qf?e?ef2 in ihrem früheren W ortlaut abgedruckt sind, wenn 
Jahre in n o 6'*'® *n e'ner Note auf  die Verfassungsänderung vom 

1938 verwiesen wird.
bestäi- r d‘e wenig bedeutende A rt der obengenannten Einwände 

Nor v‘eßeicht am besten die Solidität des Werkes, 
f o r u ^ g e n  steht heute in einem nationalen und sozialen Um
heute hfsprozeß v°n  revolutionärer A rt und Umfang. Es ist schon 
ganz h ar’ daß diese nationale und soziale norwegische Revolution 
den GehS‘0+^ers *'efe Spuren setzen w ird in der Gesetzgebung auf 
W a lW ÖIeter>. weirhe das W erk behandelt: das Verfassungs-, Ver- 
Heraus^ L Und Wirtschaftsrecht. Wie vorn erwähnt, haben die 
hiervon”?- angekündigt, daß sie in weitem Ausmaße den Folgen 
dadurch ™r d'e Dauerhaftigkeit des aktuellen Wertes des Werkes 
Band I ,Yorbeugen wollen, daß sie in den folgenden Teilen des 
1. Febr 194o^r*asse und Gesetze abdrucken wollen, die seit dem
Umform’uly 42 . »n zum Teil eingreifender Weise die Verfassungs- 
für en  ̂ n£ ji,nge!eitet haben. Es darf vorausgesehen werden, daß 
^ 'aHunffi>recaende Zufügungen auch auf dem Gebiete des Ver- 
iit dieser -̂ es Wirtschaftsrechts Bedarf sein wird. Ich nenne 
ferner Zuk rJ,*ndun£I nur, daß man voraussichtlich in nicht zu 
Gemeinrio, Unft eine Verschmelzung der beiden jetzt geltenden 
^Senden r rWa*tungsgesefze für i-and und Stadt m it der grund
igen  q  u ,emeindeverordnung vom Dezember 1940 zu einem ein
neues u  J ü  über die Gemeindeverwaltung erwarten kann. Ein 
hoffen daR ^F^sgesetz ist ebenfalls in Vorbereitung. Es ist zu 
können da m ^ ef ausg-eber des Werkes die Gelegenheit finden 
■ n- Es’ wiirri • m' t  der Entwicklung auf dem laufenden zu hal- 

ein B e itrag06 W d!.esem Falle in noch höherem Grade als sonst 
a r b e i t e i rivolLgröß ter Bedeutung für das neue z u s a m m e n -  
!lervorgehen 6 • j r2 ia sein> welches aus dem jetzigen Weltbrand 
ls* ja genant^iz . erste Voraussetzung einer Zusammenarbeit 
arbeite^ i e ,.Nenntnis der Eigentümlichkeiten eines jeden M it
gramm ein äi r sef  Hinsicht w ird das Werk gemäß seinem Pro- 

ußerst wertvoller Vermittler werden.

V ö l k

S v e r r e  R i i s n a e s ,
Minister für das Justizdepartement, Oslo.

f’ r h r ^ v ' ^ F ^ ^ i 16 N e u b i l d u n g e n  i m K r i e g  
deutschp.-'v;;ii.e y r a g h - L o r in g h o v e n .  Gemeins

ln der

_ e von A x e l  
GemeinschaftsarbeitP'-Uiscner VnlU„.' 7.7 ;* - w M i i g i i u v c i i ,  vjciucmsciiansarueii 

'agsanstalt 7necren •*°,rscher- Hamburg 1941. Hanseatische Ver- , ‘an. ZU S. Preis kart. 2 3tM.

e.urze Darstellung”  llmfassenden Abhandlung gibt der Verf. eine 
^rieges entwr>kMi^mi^ 6n unter dem Einfluß des gegenwärtigen 
fiUngen, die er v?'kerrechtlicher Neubildungen und Umbil- 

' Neubildnnp. *aa“  ümem einführenden allgemeinen Überblick 
ngen und Umbildungen) in den Abschnitten II. Das

Schutzrecht der Mutterstaaten, III .  Waffenstillstand, IV. Neutrali
tät und Nichtkriegführung und schließlich im Abschnitt V. Groß
raumordnung eingehender behandelt.

Von besonderem Interesse sind naturgemäß die Teile der Ab
handlung, die über die gegenwärtige Kriegszeit hinausgreifend 
sich m it der Ausgestaltung einer künftigen Friedensordnung und 
Friedenssicherung befassen, nämlich die Abschnitte über das 
S c h u t z r e c h t  d e r  M u t t e r  S t a a t e n  und die G r o ß r a u m 
o r d n u n g  als Institution des Völkerrechts. F r e y t a g h -  
L o r i n g h o v e n  zeigt, wie das Selbstbestimmungsrecht der Völ
ker — jener wichtigste Bestandteil des Wilsonschen Friedens
programmes — allen Völkern, vor allem den slawischen Stämmen, 
zugestanden, aber Deutschland vertragswidrig vorenthalten wor
den war und so Ansatzpunkt und schließlich Grundlage der deut
schen Befreiungspolitik wurde. Das Versagen des als Ersatz für 
das verweigerte Selbstbestimmungsrecht geschaffenen Minderheiten
schutzes löste die Forderung nach Schaffung eines allgemein gel
tenden Volksgruppenrechts aus und führte nach der Erstarkung 
des Deutschen Reichs dazu, daß der Führer in seiner Rede vom 
20. Febr. 1938 das Schutzrecht der Nationalstaaten über ihre unter 
fremder Herrschaft stehenden Volksgenossen — ohne Rücksicht 
auf die Staatsangehörigkeit — proklamierte. Seine praktische An
wendung fand das Schutzrecht anläßlich der sudetendeutschen 
Krise im Münchner Abkommen v. 29. Sept. 1938. Auch in der An
gliederung von Danzig und Westpreußen, von Eupen-Malmedy und 
Moresnet erblickt der Verf. Anwendungsfälle des Schutzrechts der 
Mutterstaaten und weist den polnischen, auf die LKO. gestützten 
Protest v. 26. Okt. 1939 unter näherer Darlegung der Staatenpraxis 
zurück. Inhalt und Wesen des Schutzrechts sind, wie der Verf. 
zugibt, noch reichlich ungeklärt. Die vollkommenste Form seiner 
Anwendung vollzieht sich bei vorhandener Grenzlage und ge
schlossener Siedlung in der staatlichen Angliederung (z. B. Sudeten
deutsche), in den anderen Fällen kommen Umsiedlung und Aus
tausch (Verträge des Reichs m it Lettland, Estland, Italien, Ungarn 
usw.) oder auch der Abschluß von Vereinbarungen über den 
Schutz der im Fremdstaat verbliebenen Volksgruppe (z. B. Ver
träge des Reichs m it Ungarn und Rumänien v. 30. Äug. 1940) in 
Frage.

Die Frage, ob das S e l b s t b e s t i m m u n g s r e c h t  d e r V ö l -  
k e r noch als fortbestehend anzusehen ist oder ob an seine Stelle 
nun das Schutzrecht des Mutterstaates getreten ist, läßt F r e y - 
t a g h - L o r i n g h o v e n  ausdrücklich offen. Die Beantwortung 
dieser Frage hinge grundsätzlich wie praktisch von den Bestim
mungen der künftigen Friedensverträge ab. — Immerhin ist dar
auf hinzuweisen, daß die Schaffung des Königreichs Kroatien im 
April 1940 unter ausdrücklicher Berufung auf das Selbstbestim
mungsrecht erfolgte.

M it der künftigen Friedensordnung befaßt sich der Abschnitt 
über G r o ß r a u m o r d n u n g .  Der Verf. legt die Grundlagen 
und Grundprinzipien des Berliner Dreimächtepakts dar: Voraus
setzung für einen dauernden Frieden ist, daß jede Nation der 
W elt den ihr gebührenden Raum erhält, daß es auch einer Auf
teilung unseres Erdballs in Großräume bedarf, deren jeder unter 
anderen Gesetzen steht und darum eine ihm gemäße Ordnung 
empfangen muß, die zu schaffen und aufrechtzuerhalten Pflicht 
derjenigen Mächte ist, denen die Natur und Geschichte den Raum 
zugewiesen hat. Ein Vergleich m it der Monroe-Doktrin klärt 
die fundamentalen Unterschiede zwischen ihr und der Großraum
ordnung, wenn auch eine gewisse Verwandtschaft der Grund
gedanken nicht bestritten wird.

Die Probleme des Neutralitätsrechts, die F r e y t a g h - L o r i n g -  
h o v e n  im Abschnitt N e u t r a l i t ä t  u n d  K r i e g f ü h r u n g  be
handelt, sind zum größten Teil schon im Weltkrieg zutage ge
treten, weil die in den Haager Abkommen festgelegte Regelung 
der Rechte und Pflichten der Neutralen angesichts der sich aus 
dem Wirtschaftskrieg und der totalen Kriegführung ergebenden 
Sach- und Interessenlage versagte. Nach dem Weltkrieg, insbeson
dere im Zusammenhang m it A rt. 16 der Völkerbundsatzung, sind 
diese Probleme häufig und ausgiebig erörtert worden, ohne daß 
sich indessen eine allgemein anerkannte Rechtsauffassung durch
zusetzen vermochte, die den Belangen der Kriegführenden wie den 
berechtigten Interessen der Neutralen gerecht wird. Der Vorgang 
der Schweiz (Ratsbeschluß v. 14. Mai 1938 und Bestätigung der 
Neutralität durch Deutschland und Italien) löst die Probleme nicht. 
— F r e y t a g h - L o r i n g h o v e n  sieht nun Versuche einer An
passung des Neutralitätsbegriffes an die „heutigen Verhältnisse*4 
in der Haltung Deutschlands während des Abessinienkrieges, ins
besondere im Gesetz v. 6. Nov. 1935 über die Ausfuhr von W af
fen, Munition und Kriegsgerät. Zweifellos liegt hier eine Abkehr 
von jenen Praktiken von Bürgern neutraler Länder vor, die im 
Kriege die Rolle der Kriegsgewinnler spielen. Ein allgemeines 
Waffen- und Kriegsgeräts-Ausfuhrverbot beseitigt sicherlich manche 
Mißstände des geltenden Neutralitätsrechts, aber noch lange nicht 
alle. Eine konsequente Durchführung des Prinzips vollkommener 
Nichtbeteiligung am Krieg auf wirtschaftlichem Gebiet ist 1937 in 
den Vereinigten Staaten versucht worden, worauf auch der Verf. 
eingeht. Die Bestrebungen, das Neutralitätsgesetz v. 31. Aug. 1935 
auch auf die Ausfuhr von Lebensmitteln und anderen kriegswich
tigen Waren auszudehnen, scheiterten (Cash and Carry v. l.M a i 
1937), weil geltend gemacht wurde, daß die eigene Wirtschaft 
sonst zum Erliegen käme. Viele Unklarheiten ergeben sich dar
aus, daß das Prinzip der Nichtbeteiligung am Kriege verkannt 
und m it dem Prinzip der Unparteilichkeit =  formelle Gleichbehand
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lung der Kriegführenden verwechselt oder von ihm nicht scharf 
geschieden w ird. Dies g ilt besonders hinsichtlich der „w  o h 1 - 
w o l l e n d e n  N e u t r a l i t ä t “ , die nach Auffassung des Verf. 
zu neuem Leben erwacht ist. ln  dieser allgemeinen Formulierung 
kann F r e y t a g h - L o r i n g h o v e n  wohl nicht zugestimmt wer
den. Meines Erachtens besteht lediglich die Möglichkeit, daß ein 
neutraler Staat in Angelegenheiten, die neutralitätsrechtlich Bin
dungen nicht unterliegen, seine Freiheit gebraucht oder miß
braucht, um einer kriegführenden Partei Entgegenkommen zu zei
gen. Wo — wie im Wirtschaftskrieg — rechtsetzende Kollektiv
verträge fehlen, sind die meisten Möglichkeiten gegeben. Hierauf 
sind auch die meisten Differenzen zurückzuführen, die schon im 
Weltkrieg und jetzt wieder entstanden sind.

F r e y t a g h - L o r i n g h o v e n  untersucht sodann noch das In
stitut der N i c h t k r i e g f ü h r u n g  und die völkerrechtliche Stel
lung jener Staaten, die im gegenwärtigen Kriege, wie Italien, 
Spanien und die Türkei, sich als „Nichtkriegführende“  bezeichnet 
haben, den befreundeten kriegführenden Staaten politische und 
wirtschaftliche Unterstützung gewähren, andererseits dadurch auf 
die Rechte verzichten, die den Neutralen zustehen. Behandelt ist 
in diesem Zusammenhang der Streit zwischen Italien und Eng
land wegen der Kontrolle der deutschen Kohlenausfuhr nach Ita-, 
lien auf dem Seewege. Daß der Begriff in Einzelheiten noch der 
Klärung bedarf, sich auch nicht m it der wohlwollenden Neutrali
tät deckt, ist überzeugend in der Schrift dargelegt.

Schließlich sei noch der Abschnitt „W  a f f  e n s t i 11 s t  a n d“  er
wähnt, in welchem der Verf. die unter dem Einfluß der totalen 
Kriegführung in den gegenwärtigen Entscheidungskämpfen voll
zogene Änderung gegenüber den früher üblichen, in der LKO. ge
regelten Waffenstillstandsverträgen darlegt (Waffenstreckung des 
ganzen Heeres, Unterbindung der Möglichkeit einer Wiederaufnahme 
der Feindseligkeiten, Schaffung der wesentlichen Voraussetzungen 
für den Frieden u. a. m.). Die Frage der Abschlußvollmacht ist 
besonders untersucht, auch die im Kriege abgeschlossenen Ka
pitulationsverträge sind behandelt. Inwiefern der Waffenstillstand 
von Versailles 1918 über gerechtfertigte Zwecke hinausging und 
mißbräuchlich demütigende und entehrende Bedingungen dem Be
siegten auf nötigte, legt F r e y t a g h - L o r i n g h o v e n  durch Ver
gleich m it dem deutsch-französischen Waffenstillstandsvertrag vom 
22. Juni 1940 und dem italienisch-französischen vom 24. Juni 1940 
im einzelnen dar. — Die Frage, ob Frankreich und England gegen
einander im Kriege stehen, w ird ebenfalls in diesem Abschnitt 
untersucht und bejaht. Zahlreiche andere durch den totalen Krieg 
bedingten Änderungen, z. B. des Land-, See- und Luftkriegsrechts, 
des Instituts der Vergeltung, der Vermittelung usw., sind in der 
Schrift nicht behandelt.

Vielfach ist der zeitliche Abstand noch zu gering, um manche 
Erscheinungen und ihre Auswirkungen endgültig zu klären und 
wissenschaftlich einzureihen, häufig die Entwicklung noch nicht 
übersehbar. Um so mehr ist der Versuch des Verf. zu begrüßen, 
schon jetzt einige wichtige, durch den gegenwärtigen Krieg akut 
gewordene Probleme wissenschaftlich zu durchdringen; seine Dar
stellung w ird der späteren entwicklungsgeschichtlichen Forschung 
und kritischen Würdigung wertvolles Material an die Hand geben.

LGR. Dr. B u m i l l e r ,  Tübingen, z. Z. Kriegsgerichtsrat.

V ö l k e r r e c h t  u n d  S t a a t s r e c h t i n  d e r  d e u t s c h e n  V e r 
f a s s u n g s g e s c h i c h t e  von C a r l  B i l f i n g e r .  (Gemein
schaftsarbeit deutscher Staatsrechtslehrer.) Hamburg 1941. Han
seatische Verlagsanstalt. 47 S. Preis kart. 1,90 3UI.
Die kurze, aber inhaltsreiche Schrift vermittelt einen anschau

lichen Überblick über die Berührung und Verflechtung von Völ
kerrecht und Staatsreclit in der deutschen Verfassungsgeschichte.

Beginnend m it dem Westfälischen Frieden 1648 untersucht B i l 
f i n g e r  die Verfassung des Deutschen Bundes, die Paulskirche- 
Verfassung 1848, die Bismarck-Verfassung und schließlich die Ver
fassung von Weimar. Er holt nicht zu weit aus. Den Zerfall des 
Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation hat der West
fälische Frieden in der Form des Rechts besiegelt, und zwar in 
einer Form, die nach dem ausdrücklichen W illen der vertrag
schließenden Parteien völkerrechtlichen und reichsrechtlichen Cha
rakter in sich vereinte; seither ist Deutschland Objekt der Welt
politik und die deutsche Verfassung der Gegenstand einer zer
setzenden Invasion völkerrechtlicher Denkformen, Einrichtungen 
und Bindungen gewesen.

Dies zeigt der Verf. an der Verfassung des Deutschen Bundes, 
der in der Schlußakte als „völkerrechtlicher Verein der deutschen 
souverainen Fürsten und freien Städten“  bezeichnet wird. B i l 
f i n g e r  würdigt anschließend auch die nicht in Kraft getretene 
Paulskirche-Verfassung von 1848, die den Versuch einer Abkehr 
von den völkerrechtlich-pluralistischen Verfassungen des Westfäli
schen Friedens und des Deutschen Bundes brachte, und unter
sucht dann das Werk Bismarcks, der die Reichsgründung ganz 
bewußt in der Weise einer Fortführung und zugleich Überleitung 
völkerrechtlicher Formen in staatsrechtliche vollzogen hat. Daß 
die Bismarcksche Verfassung eine in der W elt einzigartig und 
einmalig gebliebene Verschmelzung völkerrechtlicher und staats
rechtlicher Konstruktionen gewesen ist, w ird vom Verf. im ein
zelnen dargelegt (Stellung und Befugnisse der Bundesfürsten, des 
Bundesrats und der Bundesstaaten, insbesondere Umfang der 
völkerrechtlichen Vertretungs- und Handlungsbefugnis, anderer

seits Stellung des nach dem allgemeinen direkten Wahlrecht zu 
wählenden Reichstags).

Im letzten Abschnitt der Schrift ist das D iktat von Versailles 
und die Verfassung von Weimar behandelt. Über dieses Thema 
ist schon viel geschrieben worden. B i l f i n g e r  bringt eine kurze, 
eindrucksvolle Zusammenfassung. Behandelt w ird die Einfluß
nahme Wilsons auf die deutsche Verfassung in dem dem Waffen
stillstand von 1918 vorausgehenden Notenwechsel, die „wunsch
gemäße“  Beseitigung der Kommandogewalt, der preußischen He
gemonie, die Stellung des Reichsrats in der Weimarer Verfassung» 
insbesondere die Clausula antiborussica, die Belassung der In
struktionen der Reichsratsdelegierten durch ihre Regierung, uer 
Einfluß des Versailler Vertrags auf den Status und die Verfas
sung Deutschlands (Souveränität, Gleichberechtigung, Entwaffnung 
und Wehrpflicht, Völkerbundspakt, der „Anschlußartikel“  61 Abs.-, 
das Wiener Zoll-Unionsprotokoll von 1931), ferner Art. 178 Abs. 2 
der Weimarer Verfassung und schließlich der vielbehandelte Art. 4 
(Völkerrecht als Bestandteil des deutschen Verfassungsrechts). Als 
letzter Rest der völkerrechtlichen Handlungsfähigkeit der l  ander 
w ird schließlich Art. 78 Abs. 2 der Weimarer Verfassung behandelt» 
der den Ländern gestattete, in Angelegenheiten, deren Regelung 
der Landesgesetzgebung zusteht, m it auswärtigen Staaten untei 
Zustimmung des Reiches Verträge abzuschließen. . ,

Im abschließenden Überblick: „D er Gedanke des Bundes“  sind 
die Fragen Bund und Völkerrechtsgemeinschaft, Bundesexekutiof 
sowie europäische Gleicngewichtspölitik kurz behandelt, das Schluß
wort stellt die Beseitigung der letzten Reste völkerrechtlicher Zu
taten im deutschen Verfassungswesen durch Adolf H itle r im Grob- 
deutschen Reich fest.

I GR. Dr. B u m i l l e r ,  Tübingen, z. Z. Kriegsgerichtsrat.

D ie  n o r d i s c h e  E i n h e i t s b e w e g u n g .  Ihre politische Ent' 
Wicklung und ihre staats- und völkerrechtlichen Auswirkungen- 
Von Dr. jur. O t t o  D i e t r i c h  D e t h l e f s e n .  (3. Folge de 
Deutsch-Nordischen Schriftenreihe aus dem öffentlichen Recht / 
Seestadt Rostock 1941. Carl Hinstorffs Verlag. 190 S. I rel 
kart. 6,75 JUL
Verf. gibt unter Heranziehung des gangbaren Schrifttums einen 

Überblick über die politische Entwicklung dessen, was man a 
skandinavische Einheitsbewegung im weiteren Sinne bezeichne 
kann! Beginnend m it der Kalmarer Union schildert er die schW 
dische Großraumpolitik des 17. Jahrhunderts, die Entwicklung “  
dänisch-norwegischen Union, die Stellung Finnlands im skan 
navischen Raum, die schwedisch-norwegische LInion und das Ve 
hältnis Dänemarks zu Island, Grönland und den Färöer.

In weiteren Abschnitten behandelt Verf. die verschiedenen ska 
dinavischen Neutralitätsbündnisse und die einzelnen Gebiete “  
interskandinavischen Rechtsvereinheitlichung (Schiedsgerichtsv 
träge, Auslieferungsverträge, Staatsangehörigkeitsgesetze und 
skandinavische Münzunion). . . „

Verf. betont dabei m it Recht, daß die nahezu 400jährige Un 
zwischen Dänemark und Norwegen bis in die Jetztzeit wesenti 
tiefere Spuren hinterlassen hat als die Union zwischen N °rvv j5 ns 
und Schweden, während andererseits die Vereinigung Schwede - 
und Finnlands, die 1809 ihr Ende fand, im finnländischen Kec 
leben noch heute fo rtw irk t. . 0ft

Zusammenfassend kommt Verf. zu dem Ergebnis, daß d,e „ s_ 
so enttäuschungsvolle Geschichte der skandinavischen * rn.J,ung 
bestrebungen die gegenseitigen Schwächen stark in Erschein 
treten ließ und zu einem Zusammenbrechen vieler Illusionen s .s 
führt hat, andererseits aber doch das gegenseitige Verstau 
und das Gefühl der Zusammengehörigkeit aufrechterhielt. ,g_ 

Zum Schluß gibt Verf. der Erwartung Ausdruck, daß die n 
mäßige und kulturelle Verwandtschaft zwischen Skandinavien 
Deutschland die beste Grundlage auch für eine gegenseitige 
näherung der skandinavischen Völker bildet. , gep

Die Schrift ist gewandt geschrieben und ein erfreulicher 
trag zum skandinavischen Problem.

RA. H e r b e r t  S c h n e i d e r ,  Karlsru i c

I d e e  u n d  O r d n u n g  des  R e i c  hes.  Gemeinschaftsarbeit f 
scher Staatsrechtslehrer, herausgegeben von E r n s t  K {ait. 
H u b e r .  B a n d  I. Hamburg 1942. Hanseatische Verlags*
Preis geb. 15,80 JIM. . ,efl-
Das Werk, das im Rahmen des „Einsatzes der Geisteswis^_ 

schaft“  Geschichte und gegenwärtige Gestalt des Reiches gj fer 
fassung und Verwaltung durch grundlegende Arbeiten na ej„ . 
Gelehrter darstellt, enthält die folgenden Beiträge, die he ■ g3u 
zeln besprochen bzw. angezeigt worden sind: E. R .H .uB ’ ¿er 
und Gefüge des Reiches; Ha n s  Spanne r ,  Die Eingheae jeJJ. 
Ostmark; K. G. l i u g e l m a n n ,  Die Eingliederung “ es. - ^ r;ege
landes; J. P o p p i t z ,  Die Verwaltungsgerichtsbarkeit i „ j enst-
(DR. 1942, 565); W a c k e ,  Beamtenrecht und öffentliches v _ ht 
recht (DR. 1942,670); B i l f i n g e r ,  Völkerrecht und. t hier be' 
in der deutschen Verfassungsgeschichte (w ird demnächst und 
sprechen), sowie G. D a h m ,  Untersuchungen zur Verfas ß /pR. 
Strafrechtsgeschichte der italienischen Stadt im M itte “  ¡,-tschafI 
1942,464) und K. E m i g ,  Das Recht der Ernährung 
(DR. 1942,464). Schnttie
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** Abdruck in der amtlichen Sammlung der Entscheidungen des Reichsgerichts. — f  Anmerkung —
■ Besonders bedeutsame Entscheidungen

Unter den s tra frech tlichen  Entscheidungen dieses Heftes ist S. 1324 N r. 4 beachtlich, wenn auch keineswegs er
freulich. RQ. hält an seiner alten Auffassung fest, daß der Angeklagte gegen das Urteil, das ihn mangels Beweises 
■reispricht, kein Rechtsmittel mit dem Ziele einlegen kann, er wolle seine Unschuld festgestellt wissen. Seit der ersten 
Entschiedenen Attacke Georg Dahms ist diese Auffassung immer wieder angegriffen worden und erscheint mit unseren 
jEgriffen von Recht und Ehre nicht vereinbar. W ir verkennen nicht die Bedeutung einer konstanten Rechtsprechung, 
a*es darf aber nicht zu einer Abschließung gegen neue Gedanken führen, wie es hier der Fall ist.

Zum G rundstücksverkehrsrech t bringt RG. S. 1332 N r .  10 eine nicht unwichtige Ergänzung: Wird eine formlos 
«nd damit rechtsungültig übernommene Verpflichtung zur Abgabe eines Grundstücksverkaufsangebots später formgerecht 
rtullt, so heilt schon die Beurkundung des Angebotes den Formmangel. § 313 S. 2 BGB. wird — unter Aufgabe frü- 

nCn r Entscheidungen —■ entsprechend angewendet.
ULG. Danzig und RG. nehmen S. 1335 N r .  13 zu einer viel erörterten Frage des F am ilien rech ts  Stellung: Hat 

foer Ehemann die Frist zur Anfechtung der Ehelichkeit versäumt, so steht ihm auch die negative A bstam m ungs- 
cstste llungsklage nicht mehr offen. Nach fruchtlosem Ablauf der Anfechtungsfrist soll der Ehemann keine Klag- 

Jfoglichkeit mehr haben. Es ist zu hoffen, daß damit das letzte Wort zu dieser Frage gesprochen ist. RG. S.1335 
V\r - 14.nimmt das Thema des Aufsatzes von F ö rs te r: DR. 1942, 1297 wieder auf und klärt die Bedeutung eines erb- 

io lo g ischen G utachtens. Zur Frage der Aufhebung der häuslichen Gem einschaft in § 55 EheG, gibt RG. 
n " 1336.N r . 16 einige Hinweise (vgl. ausführlich dazu Kanka:  DR. 1942, 495ff.). Die Ausführungen des RG. S. 1336 

^  .über die vo re ilig e  Verzeihung werden nur mit Vorsicht von den Instanzgerichten verwertet werden können, 
aum ein Gebiet widerstrebt so der Ausbildung fester Grundsätze und ihrer Übertragung auf andere Fälle wie das Ehe- 

Scheidungsrecht.
v. - r.aSen des Testamentsgesetzes behandelt RG. S. 1340 N r. 21. RG. hält am U n te rsch riftse rfo rde rn is  auch 

c klarer Selbstbenennung im Testament selbst fest.

[ Strafrecht
* *
4. 1. RG. — §§ 20 a Abs. 2, 1 Ges. z. Änd. des RStGB. v. 

»ept. 1941 (RGBl. I, 549). 
e ' Zum Begriff der fortgesetzten Handlung und zu der 

°b sie zur Verurteilung aus § 20 a Abs. 2 StGB, füh- 
en kann.

lagert * ^ es‘ V' A erfordert keinen besonderen

strafT Angekk 's* schon zweimal wegen Diebstahls be- 
im p 4*nd deshalb aus dem Elternhaus verstoßen. Als er 

rebruar oder März 1941 aus dem Gefängnis entlassen 
ten ae’ er beschlossen, überhaupt nicht mehr zu arbei- 
lös’ SOndern seinen Lebensunterhalt lediglich aus dem Er
sen p0Il  zu stehlender Fahrräder zu bestreiten. Die- 
erfol^S ch luß  hat er auch bis zu seiner am 9. Nov. 1941 
d a h i n .  Polizeilichen Festnahme durchgeführt. Er hat bis 
die !!, min(iesfens 40 Fahrräder von der Straße gestohlen, 
D H eisten in G., in G.-B. und in H., einzelne auch in 
Se'ptg/'Hü B- Für den Juli 1941 sind ihm 5 und für den 
Die p T er.. 1941 sieben Fahrraddiebstähle nachzuweisen, 
•hm / . , rrader veräußerte er an den Hehler Sch., der sie 
nach v  e‘ner Ausnahme) mit 20—40 JUH bezahlte und 

Vornahme von Veränderungen weiterverkaufte. 
eine j bG. hat für die Mehrheit von Rechtsverletzungen 
des A rtgf setzte Handlung angenommen, weil alle Taten 
lichunJ1“  ■ ' aid einen einheitlichen, auf die Verwirk- 
V°rsa? eines vorgestellten Gesamterfolges gerichteten 
deren Vf 2 “ . Fat r r a rer, zu stehlen und von dem aus 
bestreit erkaid erzielten Erlös seinen Lebensunterhalt zu 
Rech,,“ ’ zurückzuführen seien, weil stets dasselbe 
taufenr, • v'e,detzt sei, und weil die gleichartig und fort- 

»  cjErselber1 Weise ausgeführten Handlungen sichals lincolU T. " U ö t  auogtium  ttn  u a iiu iu iig u i oiv.ii
darstellten Ausführungsabschnitte einer Straftat

ke its ttu Ansicht des Tatrichters wird von der Nichtig- 
Es i , * hWerde des Oberreichsanwalts bekämpft, 

bei gün=rwar zutreffend, daß der allgemeine Entschluß, 
üngeL;„ ’ger, Gelegenheit nach Art, Zeit und Ort noch 
ausreicht i - i e j c h e  Diebstähle zu begehen, noch nicht 
zu beurteil 16 Diebstähle als eine fortgesetzte Handlung 
Senat f u i  c / 1 Vgli. Z' B - RGSt. 23, 164, 166). Der Große 
gesetzten ? ; : ^ achet! hat in RGSt. 70, 243, 244 zur fort- 
des im Str-R besonders ausgeführt: Die Schaffung

• selbst nicht enthaltenen Begriffs der fort-

gesetzten Handlung erkläre sich ausschließlich aus den 
Bedürfnissen des Lebens. In den außerordentlich häufigen 
Fällen, in denen sich herausstelle, daß jemand in einem 
bestimmten Zeitabschnitt auf Grund eines einheitlichen 
Vorsatzes eine Unzahl von Diebstählen oder Betrügereien 
begangen habe, würde es als eine lästige, überflüssige 
und wunderlich anmutende Arbeit erscheinen, wenn in 
dem Urteil zunächst für jede dieser Straftaten eine be
sondere Strafe festgesetzt und aus diesen vielen Strafen 
dann gemäß dem § 74 StGB, eine Gesamtstrafe gebildet 
werden müßte. Bei Straftaten dieser A rt sei es für das 
allgemeine Rechtsgefühl erträglich, daß eine fortgesetzte 
Handlung auch dann angenommen werden könne, wenn 
sich die Straftaten gegen verschiedene Personen richteten.

Ob eine Reihe von Handlungen als fortgesetzte Straftat 
anzusehen ist, hängt von der tatsächlichen Gestaltung des 
Sachverhalts ab (RGSt. 73 a. a. O.). Im vorl. Falle hat 
der Angekl. den Entschluß gefaßt und durchgeführt, den 
Diebstahl von Fahrrädern auf der Straße sozusagen als 
Beruf oder Gewerbe auszuüben und von ihm'allein durch 
Absatz der Beute an einen und denselben Hehler unter 
Ablehnung jeder ehrlichen Arbeit seinen Lebensunterhalt 
zu bestreiten. Danach lag bei dem Angekl. nicht bloß eine 
allgemeine unbestimmte Bereitschaft vor, hin und wieder 
Fahrräder zu stehlen. Vielmehr stand es für ihn von 
vornherein fest, fortlaufend Fahrräder zu stehlen, damit 
er dadurch seine Existenz bestreiten konnte. Er hatte daher 
einen einheitlichen Ausführungswillen. Das regelmäßige 
Vorhandensein von Fahrrädern auf den öffentlichen Stra
ßen und Plätzen wollte der Angekl. als Dauergelegenheit 
ausniitzen; die Notwendigkeit, sich bei seiner Arbeits
scheu den Unterhalt zum Leben zu besorgen, führte ihn zu 
diesem Entschluß (vgl. die Entsch. v. 3. A pril 1941, 2D 
88/41: AkadZ. 1942, 59). Allerdings wußte der Angekl. 
nicht schon von vornherein, daß er z. B. gerade am 2. Okt. 
1941 vor der Ortskrankeukasse in G. ein Damenfahrrad 
mit der Nummer 093 855 stehlen werde. Indessen auch 
bei dem Einzelvorsatz läßt sich der genaue Kausalablauf 
nie voraussehen (RGSt. 70, 257, 258 und RG.: DR. 1941, 
584).

Für gewerbs- oder gewohnheitsmäßige Hehlerei z. B. 
hat das RG. nach Aufgeben des Begriffes der Sammelstraf
tat fortgesetzte Handlung u. a. auch dann angenommen, 
wenn ein Altwarenhändler wahllos Beute aus den verschie
densten Diebstählen von den verschiedensten Personen er
worben hat.

Die oben erörterten praktischen Bedürfnisse des Le-
166
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bens legen es nahe, auch in dem hier vorl. Fall die An- 
nahme einer Fortsetzungstat zuzulassen. Auf der anderen 
Seite darf nicht übersehen werden, daß nach der bisheri
gen Rspr. zu § 20 a Abs. 2 StGB, dadurch u. U. Fälle der 
Anwendung dieses Gesetzes entzogen werden können, bei 
denen sie besonders geboten erscheint, weil dazu min
destens drei vorsätzlich begangene Taten vorausgesetzt 
werden die Fortsetzungstat rechtlich aber nur eine ein- 
zige ist. Es würde sich dann die Frage ergeben, ob von 
dieser Rspr., die nicht immer zu dem Volksbewußtsein 
entsprechenden Ergebnissen führen würde, wenigstens für 
j .  e wie den vorliegenden abgegangen werden soll. Auf

,Bi64 en ue"  Jweif t schon der 2- StrSen. in einer DJ. 
1938, 1137 abgedruckten Entscheidung hin. Die lediglich 
aus praktischen Bedürfnissen heraus von der Rspr. ermöo-- 
hchte Zusammenfassung mehrerer Taten zum Beoriff der 
fortgesetzten Handlung darf nicht zu Folgerungen führen 
die mit den Bedürfnissen des Rechtslebens und dem gesun
den Rechtsgefiihl unvereinbar sind. Der gewerbs- oder ge
wohnheitsmäßige Hehler des oben gegebenen Beispiels, 
der seine Tat vielleicht über Jahre fortgesetzt hat soll 
nach RGSt. 68, 297, 298 deswegen nicht &als gefährlicher 
Gewohnheitsverbrecher bestraft werden können, obwohl 
er nach gesundem Volksempfinden weit gefährlicher als 
ein Hehler ist, der zwei einzelne Gelegenheitstaten be- 
gangen und damit die formellen Voraussetzungen des 
§ 20 a Abs. 2 StGB, erfüllt hat. Die aufgeworfene Fra^e 
kann indessen hier auf sich beruhen. Denn die Vorausset
zungen des § 20a Abs. 2 StGB, sind im angefochtenen Ur- 
teil anderweit ausreichend nachgewiesen.

Danach ist die Feststellung, daß der Angekl. ein ge
fährlicher Gewohnheitsverbrecher sei, rechtlich einwand- 
irei.
.„Dagegen ist das Urteil fehlerhaft und i. S. des §34 
ZVO. ungerecht, weil es die Prüfung unterläßt, ob § 1 Ges 
zur Änderung des RStGB. v. 4. Sept. 1941 (RGBl."l, 549) 
auf den Angekl. anzuwenden ist. '

Das Urteil hat festgestellt, daß der Angekl. ein hem
mungsloser Mensch ist, der seit Jahren wahllos Fahr
räder stiehlt, und somit eine Gefahr für die Alloemein- 
heit ist, weil er vorzugsweise minderbemittelte Volksgenos
sen schädigt, die sich im Kriege Ersatzräder nicht be
schaffen können.

Es sagt weiterhin, daß der Lebenslauf des Angekl. jede 
Hoffnung schwinden !äßt, daß er von seinem verbreche
rischen Hang noch einmal abzulassen vermöchte, und daß 
daher die öffentliche Sicherheit, für die er eine stete Ge- 
,ah.r bedeute, dringend die Anwendung des l e t z t e n  
M i t t e l s ,  nämlich seine Ausscheidung aus dem öffent
lichen Leben durch Anordnung der Sicherungsverwah
rung erfordere. Diese Erwägungen drängen nicht nur zur 
Anordnung der Sicherungsverwahrung, sondern auch zur 
Nachprüfung ob § 1 Ges. v. 4. Sept. 1941 anwendbar ist 
ob also der Schutz der Volksgemeinschaft oder das Be
dürfnis nach gerechter Sühne die Todesstrafe erfordert 
Da das angefochtene Urteil jede Erörterung nach dieser 
Richtung vermissen läßt, ist anzunehmen, daß diese Frao-e 
nicht geprüft worden ist. Bei Nachholung dieser Prüfung 
kommt es ohne Rücksicht auf einen besonderen Tätertyp 
darauf an, ob das Sittlichkeitsempfinden und das Gerech
tigkeitsgefühl der ihres Volkstums bewußten Volksge
meinschaft im ganzen die Unschädlichmachung des Täters 
aus den besonders auch durch die Kriegsverhältnisse be
gebenen Notwendigkeiten verlangt, welche die Wohlfahrt 
des deutschen Volkes bedingen. Maßgebend sind also die 
objektiven Notwendigkeiten.

U.? § S  17/42)™' V‘ 12' JUni 1942’ 4D 183/42’ 4 C 440/42
*

¡173 Abs. 1, 177, 176 Abs. 1 Nr. 1, 52** 2. RG. _
Abs. 1 StGB.

1. Auch der abgenötigle Beischlaf kann Blutschande der
K b i r i '  *?ie im § 177 s<gb- u,,d ™ §52 Ab*, i
no?wenfigk hneten Zwanes,aSen decken sich nicht

2. Bei einer fortgesetzten Handlung braucht die „Dro- 
h“ nS S e g e n w a n g e r  Gefahr für Leib oder Leben“  (§ 176 
Abs. 1 Nr. 1 StGB.) nicht bei jedem Einzelakt ausdrücklich

noch einmal zu erfolgen. Es kann auch genügen, daß sie 
allgemein für die Wiederkehr bestimmter Umstände ergeht, 
sofern nach dem Willen des Täters eine „Dauergefahr“ er
zeugt wird.

1. Das LG. hat den BeschwF. u. a. wegen einer fort
gesetzt an seiner Tochter Maria (auch) nach Vollendung 
ihres 18. Lebensjahres begangenen Notzucht verurteilt. 
Gleichzeitig hat es die Maria wegen ihres Geschlechts
verkehres, den sie nach diesem Zeitpunkte m it dem 
BeschwF hatte, der Blutschande (§ 173 Abs. 1 StGB.) 
für uberführt erachtet.

Unrech?eV s*e^  hierin einen Widerspruch, jedoch zu

Die Zwangslagen, die einerseits in §177 StGB, und 
andererseits in § 52 Abs. 1 StGB, gekennzeichnet sind, 
decken sich nicht notwendig.

Gewalt i. S. von § 177 StGB, wird schon dann ange
wandt, wenn in irgendeiner Weise körperliche Kraft zur 
Überwindung eines geleisteten oder erwarteten Wider
standes eingesetzt wird. Ein bestimmtes Maß von Ge
walt ist nicht erforderlich, insbes. nicht ein solches, 
dessen sich die ¿..gegriffene Person nicht mit Erfolg 
erwehren konnte (unwiderstehliche Gewalt). Es genügt 
auch, wenn die körperliche Gewalt nur darauf abzielt, 
die betreffende Person zu dem Entschlüsse zu bewegen, 
ihren Widerstand aufzugeben: (vgl. RGUrt. v 12 Aug- 
1938, 4 D 483/38: JW. 1938, 2734 7).

Entsprechendes g ilt im Rahmen des § 177 StGB, von 
der Drohung mit Leibesgefahr.

Auf der anderen Seite ist nach §52 Abs. 1 StGB. die 
Vergewaltigte wegen des in dem Beischlafe liegenden 
Vergehens der Blutschande (§ 173 Abs. 1 StGB.) nur 
daljn straflos, wenn die angewandte Gewalt unwider
stehlich (vgl. auch RGSt. 67, 264) oder die angedrohte 
Defahr auf andere Weise nicht abzuwenden und so er- 
heblich ist, daß sie das Begehen einer so schwerwiegen
den Tat, wie sie §173 Abs. 1 StGB, unter Strafe stellt, 
zu entschuldigen vermag (vgl. auch RGSt. 66, 400).

Die Notzucht, die der Täter an einer Verwandten ab
steigender Linie begeht, schließt daher ein Vergehen der 
Blutschande auf seiten der Vergewaltigten nicht aus. 
Umgekehrt ist die Annahme einer Blutschande bei ihr 
mit der Feststellung vereinbar, daß ihr der Beischlaf ab- 
genotigt (§177 StGB.) worden ist.

So liegt der Fall hier. Daß der BeschwF. (auch) für 
die hier in Frage kommende Zeit zur Erreichung des. 
Beischlafs bei seiner Tochter Maria Gewalt und Drohung 
im erörterten Sinne des § 177 StGB, angewandt hat, 
stellt das LG. fest. Andererseits hat es, wie der Urteils' 
Zusammenhang ergibt, ersichtlich verneinen wollen, daß 
die angewandten Nötigungsmittel im Hinblick auf das 
nunmehr vorgerücktere Alter der Maria den in §
Abs. 1 StGB, vorausgesetzten Grad besessen und darm 
ausgereicht hätten, um ihr den Schuldausschließungs- 
grund dieser Bestimmung zugute kommen zu lassen.

2. Soweit sich der BeschwF. weiter gegenüber seinen 
Töchtern Agnes, Franziska und Gertrud des Verbrechens 
gegen § 176 Abs. 1 Nr. 1 StGB, schuldig n-emacht hat, ist 
dazu folgendes zu bemerken.

Nötigungsmittel i. S. dieser Bestimmung ist nicht allein 
Gewalt, es genügt auch Drohung mit gegenwärtiger ue- 
fahr für Leib oder Leben. Bei einer fortgesetzten Han 
lung braucht eine solche Drohung nicht bei jedem E*11' 
zelakte ausdrücklich noch einmal zu erfolgen. Es kan 
auch genügen, daß sie allgemein für die — beliebig 
häufige — Wiederkehr bestimmter Umstände ergen • 
Voraussetzung ist dabei, daß nach dem Willen des ia- 
ters eine „Dauergefahr“  für Leib oder Leben des 
drohten — zum mindesten in dessen Vorstellung -7. e. 
zeugt wird, die bei Eintritt der betreffenden Umstand- 
von selbst auf den Bedrohten einwirkt in der gleicv,, 
Weise wie eine ausdrückliche Wiederholung der Be
drohung (vgl. auch RGSt. 66, 226).

Das hat das LG. hier ersichtlich in den Fällen ange 
nommen, in denen die drei Kinder auch ohne Gewa 
oder ausdrückliche Drohung dem BeschwF. zu Will 
waren. Denn es stellt fest, „sie hätten aus Angst v 
ihrem Vater die Vornahme dieser (Unzüchtigen) Dan 
hingen geduldet, er sei sehr strenge zu ihnen gevves -



Rechtsprechung 1323l2 - Jahrgang 1042 H eft 39]

hei. hätten bei der geringsten Kleinigkeit viel Prügel 
f e r n e n  und insbes. immer dann, wenn sie nicht so- 
hiK i(ge4an hätten, was der Vater von ihnen verlangt 
.pPe<; „sie seien mit den (unzüchtigen) Handlungen 

"»«wegs einverstanden gewesen, aus Angst vor Prü- 
An , ên sie sie aber über sich ergehen lassen“ ; „der 
dip e* l ‘ habe aher offenbar absichtlich seine Kinder in 
8 ®*er Angst vor sich erzogen. . Rechtliche Bedenken 

nc* hiergegen nicht zu erheben.
(RQ-, 4. StrSen. v. 19. Juni 1942, 4 D 209/42.)

*
«> _ _
?♦ RG- — §32 VO. über die Zuständigkeit der Straf- 

j|, r,chte v. 21. Febr. 1940 (RGBl. I, 405). Wenn eine An- 
Ele^l WeSen Mordes erhoben wird, liegt immer auch zu- 
4e » ?ie. Verurteilung nur wegen Totschlags im Bereich 
Unü vjhglichkeit, so daß deshalb ohne Rücksicht auf Art 
ein " Öhe der in Aussicht stehenden Strafe die Bestellung 

les Verteidigers zwingend vorgeschrieben ist. f )

de^A am Juni 1925 geborene, zur Zeit der Tat und 
v r Anklageerhebung 16 Jahre alte Angekl. ist u. a. des 

suchten Mordes beschuldigt. Sowohl die Anklage- 
daR * j a,s aucil der Eröffnungsbeschluß gehen davon aus, 
s„> <er § 1 der VO. zum Schutz gegen jugendliche 
den ^'Verbrecher v. 4. Okt. 1939 (RGBl. I, 2000) auf 
aJJ Angekl. nicht anwendbar sei. Am 10. Jan. 1942 be- 
La«+agte der Angekl., wegen der Schwere der ihm zur 
Sari geIeg*en Straftaten, wegen der Schwierigkeit der 
zu un.d Rechtslage und der Unmöglichkeit, sich selbst 

' le id ig e n  — er sei im Denken äußerst schwerfällig 
nicht Vermö.ge die Vorgänge in der Hauptverhandlung 
ihm soSle'ch in sich aufzunehmen und zu verwerten — 
Vor Plnen Verteidiger von Amts wegen zu bestellen. Der 
din s"zende der StrK. lehnte die Beiordnung eines Vertei- 
kej_pS mit der Begründung ab, der Sachverhalt biete 
spt,„ Schwierigkeiten, die von dem Angekl. nicht über- 

werden könnten.
hanmr AnSeW- war dementsprechend in der Hauptver- 
teiri: UnK vor dem LG. am 31. März 1942 ohne Ver
le g e r .  "  .............................Er wurde als Jugendlicher wegen versuchten 

wegen Verbrechens gegen den 8 176 Abs. 1
n 8 r u— c.\a. cuiti wcactmisiiaic

die 8« Jaflren Gefängnis und wegen Übertretung gegen

Nr 3 v ‘-»-»•ciia Kegen ucii g l/u  evos. 1
Von o .‘GB. und wegen Hehlerei zu einer Gesamtstrafe
- J* O la h ro v , ______• _____1 ___________ _____1 1—------ö --- - -----  11 c iu ilg  gv.gv.il

9. 1 4, 9 der PolVO. zum Schutze der Jugend vom
^  arz 1940 (RGBl. I, 499) zu 3 Wochen Haft verurteilt.

hätte6 u^ev' rügt in' veri ahrensrechtlicher Beziehung, es 
Sen r r t  Angekl. ein Verteidiger bestellt werden müs- 
der v r f  Verteidigung sei nach dem § 32 Abs. 1 Nr. 2 
2l, p.Jr’ über die Zuständigkeit der Strafgerichte vom 
geblirh t - 1940 (RGBl, f , 405) notwendig gewesen. Maß- 
Ümsta l ur die Anwendung des § 32 Abs. 1 Nr. 2 sei der 
Scf,vv nd>. daß eine Tat in Frage stehe, die wegen der 
mit ipK ‘hrer rechtlichen Bedeutung 
daranfeilL*ai3gern Zuchthaus bedroht

mit dem Tode oder 
sei, ohne Rücksicht 

Wirklich ° °  ,'m gesehenen Falle die genannten Strafen 
mit der jJerhängt würden. Das ergebe auch ein Vergleich 
ein Toto m 4 der genannten Bestimmung', nach der, wenn 
der Hr i h ! , ag in Frage komme, ungeachtet der Art und 
Ootwpnri-6 der angedrohten Strafe, die Verteidigung stets cimig sei.

des Vertpvr1 ^ em § 22 Abs- 2 a. a. O. sei die Bestellung 
ge\vesenleiCllg^rs Kemäß dem Antrag des Angekl. geboten 
nach nicht We,'l der Angekl. sich seiner Persönlichkeit 
¥erIetzu„ s,e.lbst habe verteidigen können. Die offenbare 

Ent < leser Vorschrift begründe ebenfalls die Rev. 
nach dem6« r, Meinung der Rev. ist die Verteidigung
^ enn napir j  Abs. 1 Nr. 2 a. a. O. nur dann notwendig, 
*st, daß «in d5n Vrorfändeti des Falles damit zu rechnen 
aUch tatop-'j ,-e.r in dieser Bestimmung genannten Strafen 
1940, 1281 5V " n  v.erhangt wird (RGSt. 74, 193 =  DR. 
dem’ s q war hier nicht zu rechnen, da nach
Angekl gegen den noch nicht 18 Jahre alten
nausstrafp er ?uf die Todesstrafe noch auf eine Zucht-
ykannt ,veige denn auf lebenslanges Zuchthaus,werden konnte.Erkannt
?'Rerhestpii,r4en konnte. Öb die Ablehnung der Vertei
le r  g e p e h - l, wchi em § 32 Abs. 2 a. a. O. unter den 
Möchte Umstanden die Rev. zu begründen ver-

’ n dahinstehen, da jedenfalls nach dem § 32

Abs. 1 Nr. 4 a. a. O. die Verteidigung notwendig und der 
Vorsitzende deshalb verpflichtet war, dem Angekl. von 
Amts wegen einen Verteidiger zu bestellen. Zwar be
stimmt die Nr. 4 des § 32 Abs. 1 ausdrücklich nur, daß 
der Vorsitzende dem Angekl. einen Verteidiger zu be
stellen habe, wenn ein Totschlag, und zwar auch in den 
Fällen des § 213 StGB., oder ein Meineid in Frage 
komme, es ist aber stets davon auszugehen, daß auch 
ein Totschlag in Frage kommt, wenn Mord unter An
klage steht. Das ergibt sich aus der inneren Verwandt
schaft dieser beiden Verbrechen, die in der Neufassung 
des § 212 StGB, durch das Gesetz zur Änderung des 
RStGB. v. 4. Sept. 1941 (RGBl. I, 549) dahin zum Aus
druck kommt, daß, wer einen Menschen vorsätzlich tötet, 
ohne Mörder zu sein, als Totschläger bestraft wird. Das, 
was den beiden strafrechtlichen Begriffen des Mordes 
und des Totschlags gemeinsam ist, ist die vorsätzliche 
Tötung eines Menschen. Sie wird als Mord dann bestraft, 
wenn die besonderen Voraussetzungen des § 211 StGB, 
in der Fassung des ÄnderungsG. v. 4. Sept. 1941 gegeben 
sind, in allen anderen Fällen als Totschlag. Ob die be
sonderen Voraussetzungen des § 211 StGB, vorliegen, 
kann in aller Regel erst die Hauptverhandlung ergeben, 
während die Tatsache, daß ein Mensch vorsätzlich ge
tötet worden ist, regelmäßig bereits vor der Hauptver
handlung feststeht. Wenn daher eine Anklage wegen 
Mordes erhoben wird, liegt immer auch zugleich die 
Verurteilung nur wegen Totschlags im Bereich der Mög
lichkeit, so daß deshalb ohne Rücksicht auf Art und Höhe 
der in Aussicht stehenden Strafe die Bestellung eines 
Verteidigers zwingend vorgeschrieben ist.

Die gegenteilige Auffassung ist abzulehnen. Sie würde 
zu dem unannehmbaren und vom Gesetzgeber nicht ge
wollten Ergebnis führen, daß ein Jugendlicher nach dem 
§ 211 StGB, verbunden mit dem § 9 JGG. zu 10 Jahren 
Gefängnis verurteilt werden könnte, ohne daß die Ver
teidigung notwendig wäre, während er bei einer Ver
urteilung nach den §§ 212, 213 StGB, verbunden mit dem 
§ 9 JGG. zu weniger als 6 Monaten Gefängnis verteidigt 
sein müßte. Da nach alledem die Hauptverhandlung in 
Abwesenheit einer Person, deren Anwesenheit das Gesetz 
vorschreibt, stattgefunden hat, ist der unbedingte Revi
sionsgrund des § 338 Nr. 5 StPO, gegeben. Das ange- 
fochtene Urteil muß deshalb aufgehoben werden.

(RG., 5. Strafsen. v. 25. Juni 1942, 5 D 177/42.) [He.]

Anmerkung: Auch dem jugendlichen Angekl. kann nur 
im Rahmen des § 32 ZuständVO. ein Pflichtverteidiger 
bestellt werden, nachdem § 29 JGG., der eine besondere 
Behandlung Jugendlicher vorsah, außer Kraft gesetzt 
wurde (§ 21 Abs. 2 Nr. 2 DurchfVO. v. 13. März 1940 
[RGBl. I, 489|).

Von den Fällen der notwendigen Verteidigung im § 32 
Abs. 1 ZuständVO. sind Nr. 2, 3 auf jugendliche Täter 
(von jugendlichen Schwerverbrechern i. S. der VO. vom
4. Okt. 1939 wird abgesehen) nicht anwendbar (ebenso: 
H a r t  u n g - N i e t h a m m e r ,  „Neues Strafverfahrens
recht“ , 1940, S. 320). Man kann nicht davon sprechen, 
daß ihre Taten mit dem Tode oder mit Zuchthaus 
„bedroht“  sind, da gegen sie nur auf Festungshaft oder 
Gefängnis als Freiheitsstrafe erkannt werden kann (§ 9 
JGG.). M it Recht schließt das Urteil § 32 Nr. 2 Zuständ
VO. aus, wobei es der auch sonst im Verfahrensrecht 
verwendeten konkreten Betrachtungsweise folgt. Die ein
gehende Begründung ist dem angeführten RG.-Urteil 
(DR. 1940, 1281 5 m. Anm. d. Verf.) zu entnehmen. Was 
die Rev. dagegen vorbringt, würde zu praktisch unmög
lichen Ergebnissen führen und die Fälle der notwendigen 
Verteidigung entgegen der erkennbaren Tendenz der die 
§§140, 141 StPO, abändernden Gesetze erweitern. Die 
aus dem Vergleich mit Nr. 4 der Bestimmung gezogene 
Schlußfolgerung ist nicht zwingend. Im übrigen hätte 
bei Unterstellung der Auffassung der Rev. § 32 Nr. 4 im 
Hinblick auf das ÄndG. v. 4. Sept. 1941 abgeändert wer
den müssen; nunmehr ist beim Totschlag lebenslanges 
Zuchthaus vorgesehen und würde stets schon § 32 Nr. 2 
Platz greifen, wenn man den1 abstrakten Strafrahmen für 
maßgeblich ansieht. Der Gesetzgeber hat in § 32 Nr. 2, 3 
die Fälle treffen wollen, in denen der Täter im Einzelfall 
mit besonders einschneidenden Strafen zu rechnen hat,

166*
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während nach wie vor in Nr. 4 Totschlag und Meineid 
im Hinblick auf ihre Bedeutung ohne Rücksicht aut die 
zu erwartende Strafe hervorgehoben sind.

Der Gesetzgeber hat dem Totschlag, nicht den Mord 
im § 32 Nr. 4 herausgestellt. Regelmäßig wird ohnehin 
für den Mord Nr. 2 in Betracht kommen. Beim Jugend
lichen! liegt der, Fall anders. Die Notwendigkeit der Ver- 
teidigung kann im vorliegenden! Fall dennoch auf Nr. 4 
gestützt werden. Den Ausführungen des Urteils wäre 
insoweit nichts hinzuzufügen. Sie besagen jedoch, daß 
„in aller Regel erst die Hauptverhandlung ergeben kann , 
ob die besonderen Voraussetzungen des § 211 StGB, vor
liegen. Ist dies der Fall, so steht eine Verurteilung wegen 
Totschlags stets „in Frage“ , wenn Anklage auf Mord 
erhoben ist. Eine befriedigende Endlösung ist damit je
doch nicht gefunden. Wie steht es, wenn schon bei An
klageerhebung mit Sicherheit der jugendliche Täter als 
Mörder erkannt ist und die besonderen Voraussetzungen 
des § 211 StGB, klar erwiesen sind? Die konkrete Be
trachtungsweise müßte dann zur Ablehnung der not
wendigen Verteidigung aus § 32 Nr. 4 führen. Daß dieses 
Ergebnis nicht richtig ist, zeigt der treffende Hinweis 
im Urteil. Eine auf dem Gesetz basierende andere Ent- 
Scheidung kann ihre Stütze nur im § 32 Abs. 2 Zustand- 
VO. finden.

g 32 Abs. 2 ist gerade für jugendliche Täter von be
sonderer Bedeutung. In weitem Umfange wird bei ihnen 
die Notwendigkeit der Verteidigung zu bejahen sein. Die 
Schwere der Tat ist beim versuchten Mord immer ein 
hinreichender Grund hierfür. Ob die weiteren von der 
Rev. geltend gemachten Gründe in der Persönlichkeit 
des Angekl. vorliegen, kann ohne nähere Kenntnis des 
Sachverhalts nicht entschieden werden. Es erweckt aber 
den Anschein, als ob das Instanzgericht insoweit zu eng
herzig verfahren ist.

Ist im Falle notwendiger Verteidigung die Bestellung 
des Verteidigers unterblieben und war der Angekl. ohne 
Verteidiger, so liegt ein unbedingter Revisionsgrund vor. 
Hierüber hat sich allerdings das RG. einmal hinweg
gesetzt (DR. 1940, 12815 m. Anm. d. Verf.). Der Sach
verhalt war jedoch insoweit besonderer Art, als infolge 
Änderung der Bestimmungen im Zeitpunkte der Revi
sionsentscheidung ein Fall notwendiger Verteidigung 
nicht mehr vorlag.

Dem Urteil ist im Ergebnis zuzustimmen.
LG Dir. Dr. H. M i t t e l b a c h ,  Berlin.

*

4 . r g . _  §§ 296, 371 Abs. 2 StPO. § 4 Abs. 2 Gesetz 
betr. die Entschädigung der im Wiederaufnahmeverfahren 
freigesprochenen Personen v. 20. Mai 1898.

Das RG. hält daran fest, daß dem Angekl. nach gelten
dem Recht kein Rechtsmittel gegen ein freisprechendes 
Urteil zusteht, daß er ein solches Urteil insbes. nicht des
halb anfechten kann, weil es ihn nur mangels Beweises 
freispricht, während er beansprucht, wegen erwiesener 
Unschuld freigesprochen zu werden, und daß er ein 
Rechtsmittel auch nicht darauf stützen kann, daß ihm das 
Gericht den Anspruch auf Entschädigung für unschuldig 
erlittene Strafhaft versagt hat. Dieser Grundsatz gilt auch 
im abgekürzten Verfahren nach §371 Abfc. 2 StPO.

Der Antrag, die Aufhebung des früheren Urteils be
kanntzugeben, ist an keine Frist gebunden; er kann auch 
noch wirksam gestellt werden, nachdem das Urteil erlas
sen, und auch noch, nachdem es rechtskräftig gewor
den ist. f )

Durch Urt. v. 11. Juni 1934 hatte das LG. in O. den 
Angekl. wegen Brandstiftung in drei Fällen zu einer Ge
fängnisstrafe von 2 Jahren verurteilt. Im Wiederaufnahme
verfahren hat es ihn ohne mündliche Verhandlung frei
gesprochen. Diese Entscheidung, gegen die sich die Rev. 
richtet, ist kein Beschluß, sondern ein Urteil (RGSt. 26, 
146; 47, 166).

Erlangt dieses Urteil die Rechtskraft, so steht fest, daß 
der Angekl. der Brandstiftung in den drei Fällen nicht 
schuldig ist. Einen weitergehenden Erfolg als seine Frei
sprechung konnte der Angekl. im Wiederaufnahmeverfah
ren nicht erreichen. Dann ist aber die Rev. unzulässig.

[Deutsches Recht, Wochenausgabe

Denn der Angekl. ist zur Anfechtung des Urteils nur be 
rechtigt, wenn er durch die Entscheidung beschwert i» • 
Für die Frage, ob eine Beschwerung vorliegt, ist der u 
teilssatz, nicht die Begründung des Urteils maßgebe • 
Der Angekl. kann daher nicht geltend machen, er sei a* 
durch beschwert, daß er nur mangels Beweises und nici 
wegen erwiesener Unschuld freigesprochen worden 
(RGSt. 67, 317). An dieser Rspr. hält das RG. auch naci 
erneuter Prüfung fest.

Allerdings hat die Auffassung, die das LG. in der 
Urteilsverkündung vertritt, zur Folge gehabt, daß es d®'. 
Angekl. keine Entschädigung gemäß dem Ges. v. 20. IV1 
1898 zugesprochen hat. Denn die Entschädigung hatte e 
nur dann erhalten können, wenn das Wiederaufnahme^® 
fahren seine Unschuld ergeben oder doch dargetan hat > 
daß kein begründeter Verdacht gegen den Angekl. m 
vorliege. Da aber der Beschluß, durch den über die rrag^> 
ob eine Entschädigung zu gewähren ist, gemäß dem 8 
Abs. 2 S. 2 Ges. v. 20. Mai 1898 nicht der Anfechtung 
durch ein Rechtsmittel unterliegt, kann nicht gegen a» 
Urteil ein Rechtsmittel mit dem Ziel eingelegt wer« ’ 
eine Nachprüfung d.r- Entschädigungsfrage zu erreiche_ 
Denn damit würde die Vorschrift des § 4 Abs. 2 S. 2 
v. 20. Mai 1898 umgangen (RGSt. 67, 317, 321).

Gemäß dem §371 Abs. 4 StPO, ist auf Verlangen des 
Angekl. die Aufhebung des früheren Urteils durch a 
DRAnz. bekanntzumachen. Das angefochtene Urteil n 
diese Bekanntmachung nicht ausgesprochen und konn 
sie nicht aussprechen, weil ein dahingehender Antrag u 
Angekl. damals fehlte. Dadurch, daß die Veröffentlichung 
nicht angeordnet ist, könnte der Angekl. nur beschw 
sein, wenn auf anderem Wege als durch die Aufheb » 
des Urteils keine Abhilfe geschaffen werden könnte, v  
ist aber nicht der Fall.

Das Verlangen, die Aufhebung des Urteils öffentlich b®‘ 
kanntzumachen, kann der Angekl. nur stellen, wenn Kei 
mündliche Verhandlung stattgefunden hat. Hat das 
dem Angekl. nicht vorher mitgeteilt, daß es ohne mu 
liehe Verhandlung entscheiden wolle (zu einer soicn 
Mitteilung ist es nicht verpflichtet), so hat er v 0/ ,  “ „g 
Erlaß des Urteils überhaupt keine. Gelegenheit und k®1 
Veranlassung gehabt, die Veröffentlichung zu beantrag 
Erst durch* die Zustellung des Urteils erfährt er in ein 
solchen Falle, daß die Voraussetzung für die Veroue 
lichung eingetreten ist. Erst jetzt sieht er sich vor 
Frage gestellt, ob er die Veröffentlichung beantragen w 
Das Gesetz hat keine Fristen gesetzt, innerhalb deren. 
Antrag gestellt werden müßte. Dann ist aber der An» 
auch jetzt noch in der Lage, die Veröffentlichung,zUdeirl 
antragen. Es wäre aber widersinnig und würde 
Zwecke des §371 StPO., der unnötige Verhandlungen^^ 
sparen will, widersprechen, wenn der Angekl. die ^  
öffentlichung nur dadurch herbeiführen könnte, dat .j 
gegen das ohne mündliche Verhandlung ergangene 
das zulässige Rechtsmittel einlegt. Daß die Rev. nie zU 
richtige Weg ist, um dem Angekl. zu seinem Kecnll,rteil 
verhelfen, folgt schon daraus, daß das angefochtene ^  .
gar keinen Rechtsfehler enthält, wenn es die Vero ^  
lichung nicht angeordnet hat. Der Umstand, dal) “  s. 
gefochtene Urteil dem Angekl. keine Veröffentu ge- 
befugnis zugesprochen hat, kann ihn also nien 
schweren.

Im übrigen wendet sich die Rev. 
rieht o h n e  m ü n d l i c h e  V e r h a n d l u n g  ®IU°';"' ¿as 
hat. Ihre Beschwerdepunkte treffen aber nicht n jfl 
Verfahren des LG. im vorl. Falle, sondern richten = ^
Wirklichkeit dagegen, daß das Gesetz dem Gern 
Möglichkeit gegeben hat, unter bestimmten Voraus* ^  
gen ohne mündliche Verhandlung zu entscheid ■ 
solche rechtliche Gesichtspunkte kann die Rev. m 
stützt werden.

(RG., 3. StrSen. v. 5-Febr. 1940, 3 D 657/39.)

Anmerkung: Die bereits vor einiger Zeit er£an^ "h tra g ' 
Scheidung des RG. ist wichtig genug, um noch na ßc, 
lieh veröffentlicht zu werden. Ergibt sich “ oyn ¿aß 
deutung schon ohne weiteres aus der Feststen s^po. 
ihre Leitsätze in dem führenden Kommentar zur faj,.

dagegen, daß das ^
a n d 1 u n g entschieo

von H a r t u n g -  N i e t h a m m e r
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i'ensrecht 1940, 150, 158, 175) mehrfach als offensichtlich 
grundsätzlich bemerkenswert wiedergegeben sind. Sie 
Enthält zumindwt wertvoll«« Material zur weiteren Er
örterung rechtspolitisch bedeutsamer Fragen, die im kom
menden Recht bewußt entgegengesetzt gelöst werden sol
len als nach bisheriger Rspr. und wohl noch herrschen
der Lehre. Wenn der OGH. in Kenntnis dieser Tatsache 
gleichwohl an seiner bisherigen Rechtsauffassung, daß 
der Urteilsspruch alleiniger Gegenstand des Rechtsmittels 
und eine Beschwer durch die Gründe deshalb nicht anzu
erkennen sei, festhalten zu müssen glaubt, obwohl sie von 
b a h m  („Das freisprechende Urteil im Strafverfahren“ , 
1935, 27) als „verwerflich und mit den Grundanschauungen 
des neuen Rechtsdenkens in Widerspruch stehend“  k r it i
siert worden ist, so genügt schon dieser allgemeine Hin
weis, um zu zeigen, daß der aufgeworfene Fragenbereich 
'n einem Brennpunkt rechtspolitischer Überlegungen liegt 
und daß ein weiteres Warten auf das Eingreifen des Ge
setzgebers wenig befriedigend erscheint.

Im Gegensatz zu der im Leitsatz mitgeteilten Stellung
nahme des RG. über die „Beschwer bei freisprechenden 
Urteilen“  ist im kommenden Strafverfahrensrecht vor
gesehen, Rechtsmittel auch gegen die Urteilsgründe zuzu
lassen, wenn sie den Angekl. „ernstlich beschweren“ ; ins- 
bes. soll ermöglicht werden, im Wege der Anfechtung 
einen Freispruch mangels Beweises in einen solchen wegen 
erwiesener Unschuld umzuwandeln (vgl. G ü r t n e r , 
»Das kommende deutsche Strafverfahren“ , S. 316, 322, 352 
9nd 436; N i e t h a m m e r - H a r t u n g  a. a. O.; über den 
Stand der Rspr. und herrschenden Lehre unterrichtet aus
führlich D a h m  a. a. O. S. 20 N. 25; abweichend und be
achtlich neuerdings auch v. H i p p e l ,  „Der deutsche 
Strafprozeß“  S. 564). Das RG. hätte demnach durchaus ge
nügend Anlaß finden können, sich mit den gegen seine 
Ansicht geltend gemachten Einwendungen und Bedenken 
9äher zu befassen und — statt ohne weiteres an seiner 
bisherigen Rspr. festzuhalten — deren Neuausrichtung 
’• S. der Vorschläge der amtlichen Strafprozeßkommission 
Wenigstens im Urteil zu prüfen. Denn wenn die der Ent
scheidung zugrunde liegende Rechtsauffassung das Ergeb- 
nis der rechtsgeschichtlichen — liberalistisch bedingten — 

Entwicklung ist (so D a h m  a. a. O.), dann sollte das 
fehlen einer ausdrücklichen einschlägigen Gesetzesbestim
mung um so mehr den rechtspolitisch erwünschten Um- 
chwung erleichtern. Das Urteil wagt diesen Schritt noch 

l'jcht; sein wenig befriedigendes Ergebnis unterstreicht 
a°er die Notwendigkeit einer Änderung der Rspr., die um 
„n dringlicher erscheint, je länger die Neuregelung des 

“ ‘afprozeßrechts hinausgeschoben werden muß.
l Der sich aus den Urteilsgründen ergebende Sachver- 
a‘t mag durch folgende ergänzende Hinweise erläutert 

s ®rden: Der BeschwF. hatte von Anfang an seine Un- 
chuid beteuert, sogar die Einreichung eines ihm als aus- 
‘chtsvoli geschilderten Gnadengesuchs abgelehnt, weil er 

»sein Recht“  haben wolle, und die zweijährige Gefängnis- 
rafe verbüßt. Er wurde im Wiederaufnahmeverfahren 

,brch denselben Anwalt vertreten, der ihn früher vertei- 
hatte, und ohne mündliche Verhandlung (§ 371 Abs. 2 

0 D.) „sofort“ , d. h. ohne daß er selbst nochmals gehört 
sein Anwalt zugezogen worden wäre, mangels Be- 

lin- es freigesprochen. Hierzu bedurfte es nach den Richt
ig 1611 für das Strafverfahren (Nr. 267) der Zustimmung 
Q,s.GenStA„ die nur ausnahmsweise erteilt werden soll, 
(j m^hzeitig mit dem Freispruch mangels Beweises erließ 
Sch i • öen Beschluß, daß die Reichskasse nach den Vor- 
Ent i.eri öes Ges. v. 20. Mai 1898 dem Verurteilten zur 
denSchädigung nicht verpflichtet sei. Unter diesen Umstän- 
V e r ^ i n t  es verständlich, wenn der BeschwF. und sein 
lip. te‘öiger die „sofortige“  Freisprechung als Benachtei- 
schn etnPfanden und geltend machten, daß — wenn 
gel nR°hne mündliche Verhandlung ein Freispruch man- 
riiitif»* 6we‘ses eri°Igt sei — es ihnen durch Stellung ge- 
Ha eter Anträge und zusätzliche Hinweise in einer 
er Ptverhandlung gelungen wäre, einen Freispruch wegen 
Schä.e?ener Unschuld zu erzielen, zumindest auch die Ent
ern ®teHengSfrage aul eine andere, günstigere Grundlage

das^f^5! suchte der Verteidiger mit der Rev. gegen 
^sprechende Urteil zu erreichen, die er — ohne ge

nauer zwischen einer Beschwer durch den Urteilstenor 
oder durch die Gründe zu unterscheiden — im wesent
lichen wie folgt begründete: Infolge der überraschenden, 
auch ihm, dem Verteidiger, vorher nicht angekündigten 
sofortigen Freisprechung ohne Hauptverhandlung sei dem 
Angekl. die Möglichkeit genommen worden, seine Un
schuld zu beweisen und damit die Voraussetzungen für 
die Bejahung der Entschädigungspflicht des Staates zu 
schaffen. Diese auf eine Rüge der unzulässigen Beschrän
kung der Verteidigung hinauslaufende RevBegr. wurde 
ausdrücklich auf § 338 Nr. 8 StPO, gestützt, der auch hier 
herangezogen werden könne, da das LG. durch „s till
schweigenden Beschluß die Eröffnung der Hauptverhand
lung im Wiederaufnahmeverfahren abgelehnt“  habe. Den 
Hauptwert aber legte die Rev. ersichtlich auf die Be
tonung des „Widerspruchs“ , der darin liege, daß das Ge
richt zwar genügend Beweise zur sofortigen Freispre
chung des Angekl. als dargetan erachtet, gleichzeitig aber 
den die Entschädigung ablehnenden Beschluß darauf ge
stützt habe, „ein begründeter Verdacht gegen den Angekl. 
liege immer noch vor“ . Außerdem sei die Anordnung der 
Urteilsveröffentlichung unterblieben und damit § 371 Abs. 4 
StPO, verletzt; auch insoweit hätte dem Verurteilten Ge
legenheit zur Antragstellung gegeben werden müssen. 
Eine derartige Handhabung des Wiederaufnahmeverfah
rens befriedige in keiner Weise; das Gericht hätte zumin
dest den Versuch machen müssen, in einer Hauptver
handlung die Unschuld des BeschwF. zu klären. Denn 
wenn auch nach § 371 Abs. 2 StPO, an sich ein Freispruch 
mangels Beweises ohne Hauptverhandlung gegen den W il
len des Verurteilten erfolgen könne, so stehe es hier doch 
„im  Widerspruch zu dem Geist der StPO.“ und sei es 
nach Lage der Sache nicht vertretbar gewesen, gemäß 
§371 Abs. 2 StPO. (Kann-Vorschrift!) zu verfahren, ohne 
hiervon den Verteidiger vorher zu benachrichtigen und 
ihn dazu zu hören.

Man kann schwerlich behaupten, daß diese RevBegr. 
— mag sie im einzelnen auch verschiedentlich angreifbar 
sein — ohne rechtliches Gewicht wäre, und der Senat hat 
sich auch einige Zeit genommen, ehe er seine vorstehende 
Entscheidung fällte. In dem Urteil macht er es sich aller
dings recht leicht, denn er hält zunächst einfach an der 
bisherigen Rspr. zur Frage der Beschwer durch die Ur
teilsgründe „auch nach erneuter Prüfung“  fest. Der knappe 
Hinweis auf RGSt. 67, 317, deren wichtiger Inhalt hier 
als bekannt vorausgesetzt wird, befriedigt allerdings 
wenig; denn seitdem ist gerade die rechtspolitische 
Berechtigung und damit auch die Richtigkeit dieses 
Grundsatzes, wie eingangs erwähnt, ganz erheblich in 
Frage gestellt worden. Gerade wenn man mit Recht 
davon ausgeht, daß das Straf- und das Entschädi
gungsverfahren auf demselben Sachverhalt beruhen, leuch
tet es um so weniger ein, daß der Angekl., der mit dem 
bloßen Freispruch mangels Beweises gleichzeitig seiner 
Entschädigung verlustig geht, dennoch nicht „beschwert“ 
sein soll. M. E. ist es zu bedauern, daß das RG. es nicht 
für nötig hielt, sich mit der seit 1933 erheblich veränder
ten Rechtsauffassung über diese Frage auseinanderzuset
zen. Aber vielleicht liegt es daran, daß der Senat, der im 
Hinblick auf die Entschädigungsfolgen vielleicht doch 
nicht so ganz abgeneigt wäre, eine Beschwer anzuerken
nen, noch einen weiteren entscheidenden Grund für 
seine Ansicht ins Feld führt, nämlich den Hinweis, daß 
die Nachprüfung der Entschädigungsfrage eine Umgehung 
des § 4 Abs. 2 des Gesetzes von 1898 darstelle und des
halb unzulässig sei. Damit wird also ein ganz neuer 
rechtlicher Gesichtspunkt, und zwar ein rein formaler, in 
die Erörterung geworfen, der uns von der sachgemäßen 
Beurteilung des Umfangs der Beschwer noch weiter ent
fernt und deshalb noch weniger überzeugt. Ganz abge
sehen davon, daß man nur vom Standpunkt des RG. aus, 
nämlich bei Verneinung einer Beschwer durch die Ur
teilsgründe, auf diesen Weg geführt wird, der dann als
bald durch den Hinweis auf die angebliche Umgehung 
des § 4 Abs. 2 a. a. O. gesperrt werden kann, scheint uns 
das grundsätzliche Problem ganz anders, nämlich um
gekehrt gelagert zu sein. Bei aller Bedeutung der Ent
schädigungsfrage handelt es sich hierbei doch nur um 
eine Folge des strafgerichtlichen Urteils, insoweit also 
um etwas Sekundäres. Die sachliche Frage, ob eine Be-

»
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schwer durch die Gründe zu bejahen oder zu verneinen 
ist, darf demnach, nicht davon abhängig gemacht werden, 
ob das Gesetz eine Nachprüfung der Entschädigungsfrage 
im Entschädigungsverfahren verbietet oder zuläßt; sie 
muß unabhängig davon entschieden werden, und wer sie 
mit uns — mangels einer entgegenstehenden Gesetzes
bestimmung, im Hinblick auf den eingetretenen Um- 
schwung des Rechtsdenkens und in Vorwegnahme der 
Reformvorschläge — schon heute grundsätzlich bejaht, der 
wird auch durch den Hinweis auf § 4 Abs. 2 a. a. O. seine 
Ansicht nicht zu ändern brauchen. Die finanzielle Seite 
mag wichtig sein und soll nicht unterschätzt werden; 
aber hier handelt es sich primär um die Ermöglichung 
einer sachgemäßen Entscheidung der Schuldfrage. Nach 
ihr hat sich gegebenenfalls auch die Gestaltung des Ent
schädigungsverfahrens zu richten — nicht umgekehrt! 
Sollte es nicht Verurteilte geben, die — unabhängig von 
der Frage der Entschädigung — um die Feststellung ihrer 
„Unschuld“ kämpfen, auf ihre Rehabilitierung entschei
denden Wert legen und nicht auf die Gewährung 
einer Entschädigungssumme? Sollte das zumindest nicht 
sichergestellt werden? Von diesem Standpunkt aus  ̂er
scheint uns die Beweisführung des RG. auch methodisch 
verfehlt. Soweit darf eben die Verkoppelung der Schuld- 
und Entschädigungsfrage nicht gehen, daß jeder Kampf 
um den Freispruch wegen erwiesener Unschuld durch Ein
legung eines Rechtsmittels als eine unzulässige Nachprü
fung der Entschädigungspflicht angesehen und unmöglich 
gemacht wird. Ein derartiges Verbot (vgl. auch seine 
Einschränkung auf die sachliche Richtigkeit des Be
schlusses, der form- und gesetzmäßig zustande gekommen 
sein muß: OLG. Jena: DJ. 1939, 752 zu §4 Abs. 3 S. 2 
EntschädG. v. 14. Juli 1904 und G r a u :  DStrR. 1934, 223) 
mag zweckmäßig oder sogar notwendig sein; aber 
brauchbare Argumente für die rechtspolitisch richtige 
Beantwortung der Frage nach der Beschwer durch die 
Urteilsgründe lassen sich daraus nicht herleiten.

Bei allem ist aber bisher die Besonderheit dieses Falles 
noch gar nicht einmal berücksichtigt. Denn selbst wenn 
man sich hinsichtlich der gewöhnlichen Freisprechung man
gels Beweises in der Hauptverhandlung mit der Ansicht des 
Urteils abfinden wollte, so erscheint dies doch kaum mög
lich, wenn ein derartiger Freispruch nach §371 Abs. 2 
StPO. — ohne Hauptverhandlung — zustande gekommen 
ist, der Verurteilte aber einen Freispruch wegen erwie
sener Unschuld mit einigermaßen einleuchtender Begrün
dung erstrebt. Zwar liegt in dem Verfahren des LG. noch 
kein „logischer Widerspruch“ , jedoch erscheint es nach 
den aus der RevBegr. ersichtlichen Umständen — wenn 
nicht unhaltbar, so doch — sehr angreifbar. Was der 
Senat hierzu ausführt, ist kaum geeignet, die sich alsbald 
aufdrängenden Bedenken zu zerstreuen. Denn die Rev. 
hatte durchaus eingeräumt, daß ein sofortiger Freispruch 
auch ohne Zustimmung des Verurteilten möglich sei, sich 
also nicht gegen die grundsätzliche Zulässigkeit eines 
solchen Verfahrens gewandt, vielmehr auf die Umstände 
des Falles abgestellt. Eigentlich hätte sich der Senat da
mit gar nicht zu befassen brauchen, nachdem er eine Be
schwer des Verurteilten und damit die Zulässigkeit der 
Rev. verneint hatte. Daß er es dennoch — wenn auch nur 
kurz — getan hat, deutet m. E. eine gewisse Unsicherheit 
in der Beurteilung der grundsätzlichen Vorfrage an, deren 
Problematik sich innerhalb des Verfahrens nach § 371 
Abs. 2 StPO, noch erheblich zuspitzt. Die Zweckmäßig
keit dieses abgekürzten Verfahrens, das vielfach als „un
gewöhnliche Prozeßform und mit wichtigen Prozeßprin
zipien, unvereinbar kritisiert“  worden ist, in Zukunft aber 
in erweitertem Umfang zugelassen werden soll, braucht 
hier nicht weiter untersucht zu werden. Bemerkenswert 
ist immerhin, daß frühere Entwürfe es von dem Einver
ständnis des Angekl. abhängig machen und in seinen Vor
aussetzungen auch insofern verschärfen wollten, als sie 
„die Unschuld (!) des Verurteilten oder den Mangel eines 
begründeten Verdachts“ forderten, womit eine hinreichende 
Übereinstimmung mit dem EntschädigungsG. erzielt wäre 
(vgl. L ö w e - R o s e n b e r g  §371 N. 3; N e u m a n n ,  
„System der strafprozessualen Wiederaufnahme“ , 1932,
S. 198 ff.; v. H e n t i g ,  „Wiederaufnahmerecht“  1930, 
S. 259 ff.; v. H i p p e l  a. a. O. S. 564). Wenn auch der An
sicht des OLG. Jena (JW. 1928, 229320), das eine sofortige
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Freisprechung nur zulassen w ill, wenn die Beweislag 
die „Unschuld“  des Verurteilten ergibt (niemals also ein 
Freisprechung mangels Beweises), nicht beigetreten w e - 
den kann, so muß doch bei Ausübung des Ermessens naci 
§371 Abs. 2 StPO, die Problematik dieser Sachlage, in» 
bes. berücksichtigt werden, daß es „sehr unpassend wäre, 
gegen den Willen des Verurteilten von der Erneuerung 
der Hauptverhandlung Abstand zu nehmen, da gerade' 
dieser der Verurteilte oftmals ein viel wirksameres A 
tel zur Wiederherstellung seiner Ehre (!) erblicken w ir“  
als in der öffentlichen Bekanntmachung, die Abs. 4 vo 
sieht“  ( L ö w e - R o s e n b e r g  a. a. O.). M it Recht sin 
deshalb bisher auch nur ganz anders gelagerte ra W )  
in dem abgekürzten Verfahren nach §371 Abs. 2 Stu • 
erledigt worden, in denen z. B. nachträglich ein Dritte 
als Täter oder der einzige Belastungszeuge wegen Mein 
eids bestraft worden oder die Verfolgungsverjährung n»‘ 
sichtlich der früheren Verurteilung eingetreten war; un 
es bedarf keiner weiteren Begründung, daß der Freispruc 
mangels Beweises ohne Hauptverhandlung dann hocri 
unangebracht sein muß, wenn der Verurteilte um se* , 
völlige Rehabilitier mg wegen erwiesener Unscnui 
kämpft. Sonst könnte — um den vom RG. herangezo^ene 
Gedankengang in diesem Zusammenhang zu wiederho 
— mit derartigen überraschenden Freisprüchen mang;e 
Beweises das ganze EntschädigungsG. umgangen werde- 
Das Recht auf ausreichendes Gehör, der Anspruch darauj 
von Beweisaufnahmeterminen vorher benachrichtigt 
werden und gegebenenfalls der Vernehmung von Zeug 
beizuwohnen, muß dem Verurteilten auch im abgekurz 
Verfahren gewährleistet bleiben. Schon im Jahre 
sich der damalige preußische Justizminister in einer i- 
kularverfügung gegen die mißbräuchliche Anwendung n 
ser fakultativen Verfahrensform gewandt und daraut n 
gewiesen, daß gerade im Wiederaufnahmeverfahren “  
mündliche Verhandlung regelmäßig um so weniger 
behrlich erscheine, als es sich in diesem meistens um ei 
Aufklärung von Widersprüchen und um ein beson?ten 
sorgfältiges Abwägen der für und wider vorgebracn 
Beweise handeln w ird (v. H e n t i g a. a. O. S. 260 N. )•

In der Prozeßlage, in der die Sache dem RG. vorge eg 
wurde, konnte diesen Erwägungen nur noch Recnnul & 
getragen und damit die Unbilligkeit des Ergebnisses 
seitigt (bzw. die Unbegründetheit der Rev. dargetan) w 
den, wenn man die Beschwer des Verurteilten und aa. 
die Zulässigkeit der Rev. bejahte. Gerade die Besonde 
des Sachverhalts hätte dem RG. Gelegenheit gegen ^  
seine bisherige Auffassung zu korrigieren, zurnindes1 
derartigen Fällen eine Beschwer durch die Urtensg 
anzuerkennen und so die wünschenswerte Nachpru* 
der Schuldfrage (also nicht primär der Entschädigung 
frage) im Rechtsmittelzug zu ermöglichen. Dann öra 
auch nicht mehr versucht zu werden, auf Umwegen, 
hier schließlich durch die Rüge der unterlassenen u r i 
Veröffentlichung, dennoch zur Bejahung einer Besci ejnt 
zu gelangen. Soweit das Urteil diese Möglichkeit ve .  ̂
und die Nachholung des Antrags gestattet, soll ihm ' 
widersprochen werden. Dieser Nebenpunkt hat rni vor. 
grundsätzlichen Problem wenig zu tun, das in de ,e[1 
stehenden Urteil leider einer höchst unbefriedig 
„Lösung“  zugeführt worden, ist. Denn dem Angekl. _ 
jetzt auch auf anderem Wege kaum noch gehonti fg.
den. Die Entscheidung des RG. ist der Nichtig defl
beschwerde entzogen; dasselbe gilt praktisch auch m ^  
die Entschädigung ablehnenden Beschluß des L-u-, der.
nach der Rspr. mit der Hauptentscheidung in einen ^
art engen Zusammenhang steht, daß er mit ihr ai gt 
Einheit anzusehen ist, die nur zugleich mit dieser ^  
beseitigt werden kann (vgl. RG.: HöchstRRspr^ „ „ .
nT ^ ; 1 D Ä  573; B r  e t 1 feT DJ. 1941, 567; F r * » '  
ke l :  DR. 1941, 3505; aber auch H ä r t e l :  DJ.
So bleibt deshalb nur übrig, aus der rechtspo 
Auswertung des Falles Nutzen zu ziehen.

Prof. Dr. B r u n s ,  P°sen'

i) Offenbar ähnlich denen, die trotz Amnestie eine 
baldige Freisprechung gestatten.

als'
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Zivilrecht

Preisbildungsrecht
** 5. RG. — § 2 DurchfG. VierJP1. v. 29. Okt. 1939.

Der Reichskommissar für die Preisbildung ist durch die 
vorstehend genannte Bestimmung nicht nur zur Ermäßi
gung, sondern auch zur Erhöhung der Preise befugt. Die 
mit der VO. v. 22. März 1939 (RfPr. V. — 21 — 1887 —1 
betr. Rabattstellung b. d. Vertrieb v. Braunkohlenbriketts) 
erteilte Genehmigung, die den Händlern erster und zweiter 
Hand erteilten Rabatte auf den Stand der nunmehr fest
gesetzten Rabatte zurückzuführen, umfaßt auch etwaige 
Händlern hinter der zweiten Hand zugesagte Rabatte.

Der KI. hat von der Bekl. für das Kohlenwirtschafts- 
jahr 1939/40 40000 t  Braunkohlenbriketts gekauft. Auf 
den Abschluß hat der KI. 15520,92 t geliefert erhalten und 
ohne Abzug eines Rabatts bezahlt. Da die Bekl. in ihrem 
Bestätigungsschreiben v. 9. Jan. 1939 erklärt hat, daß sie 
dem Kl. „den vom Syndikat jeweils festgesetzten Rabatt 
für die zweite Hand“  gewähren würde, verlangt dieser 
die Herauszahlung eines Preisnachlasses von 0,90 Ädi je 
Tonne. Die Bekl. hat geltend gemacht, nach den Bestim
mungen des Ostelbischen Braunkohlensyndikats dürfe 
dem KI., der zur Zeit des Vertragsschlusses und der Lie
ferungen nicht als Großhändler zweiter Hand anerkannt 
gewesen sei, ein Rabatt nicht gewährt werden. Auf 
Grund einer Verfügung des Reichskommissars für die 
Preisbildung (Preiskommissar) v. 22. März 1939 seien die 
dem Kl. früher gewährten Rabatte v. 1. April 1939 an 
fortgefallen.

Das BU. untersucht, ob dem Kl. etwa unabhängig 
von dem Bestätigungsschreiben auf Grund einer neben 
dieser bestehenden Parteiabrede der sog. schwarze Ra
batt von 0,70 JIM  je Tonne zusteht. Es ist dem BG. dar
in beizutreten, daß die Streichung dieses Rabatts beim 
Pehlen einer Ausnahmegenehmigung des Preiskommissars 
gegen § 1 der VO. über das Verbot von Preiserhöhungen 
v. 26. Nov. 1936 (RGBl. I, 955 — PreisstoppVO.) ver
büßen haben würde. Das BÜ. weist aber auf § 2 des Ge
setzes zur Durchführung des Vierjahresplanes v. 29. Okt. 
1936 (RGBl. I, 927) hin, wonach der Reichskommissar für 
die Preisbildung ermächtigt ist, die zur Sicherung volks
wirtschaftlich gerechtfertigter Preise und Entgelte erfor
derlichen Maßnahmen zu treffen, und führt mit Recht aus, 
daß darin die Ermächtigung liege, die Preise nicht nur zu 
ermäßigen, sondern auch zu erhöhen. Der Reichskommis
sar für die Preisbildung hat ungerechtfertigte Preisunter
bietungen ebenso zu unterbinden, wie ungerechtfertigte 
Preiserhöhungen. Er hat in der Anordnung v. 22. März 
*939 (RfPr. V — 21— 1887), die nach der Überschrift die 
jiRabattstellung bei dem Vertrieb von Braunkohlenbri
ketts“  betrifft, die dem Handel erster und zweiter Hand 
Gnzuräumenden Rabatte mit Wirkung v. 1. April 1939 an 
festgesetzt und zugleich auf Grund des § 3 PreisstoppVO., 
Soweit den Händlern erster und zweiter Hand bisher 
höhere als die vorstehenden Rabatte eingeräumt worden 
bnd, die Genehmigung erteilt, diese mit Wirkung vom 
I- April 1939 an auf den Stand der nunmehr festgesetzten 
Rabatte zurückzuführen. Das BG. hat berücksichtigt, daß 
9'e Anordnung ausdrücklich nur die Händler erster und 
^Weiter Hand, nicht aber auch die übrigen Händler er
wähnt; es'hat die Anordnung aber dahin ausgelegt, daß 
,?mit zugleich die Zulässigkeit eines Preisnachlasses für 

S’e übrigen Händler verneint und die Genehmigung zur 
I *feichung solcher bisher etwa gewährter Rabatte gegeben 
?*■ Diese Auslegung, die der freien Nachprüfung durch 

)jas. RevG. unterliegt, ist zutreffend. Die Anordnung will 
ersichtlich die Rabattgewährung beim Vertriebe von 
i/aunkohlenbriketts endgültig regeln und feste Preisver- 
?unisse schaffen. Das BU. führt mit Recht aus, daß es 

j ’cht der Sinn der Anordnung sein könne, für den hinter 
Händler zweiter Hand tätig werdenden Handel einen 

^beschränkten Rabatt zuzulassen. Ebenso kann es nicht 
pj.ni Sinn der Anordnung entsprechen, bisher an sonstige 
l andler entgegen den Lieferungsbedingungen der Syndi
ci®'® Sewährte sog. schwarze Rabatte bestehen zu lassen, 
ein ^ as <fem von *fem Preiskommissar verfolgten Zweck, 

ne feste Preisbildung im Handel mit Braunkohlenbriketts

zu schaffen, geradezu entgegengesetzt sein würde. Der 
Rev. kann auch darin nicht beigetreten werden, daß der 
Wortlaut der Anordnung der Auslegung, die ihm das BG. 
gegeben hat, entgegenstände. Im vorletzten Absatz des 
Erlasses ist gesagt, daß die Ausnahmegenehmigung sich 
nicht auf die Anwendung der Zahlungs- und Lieferungs
bedingungen erstrecke, und daß es insoweit, abgesehen 
von der einzurichtenden Syndikatskontrolle, bei der bis
herigen Handhabung verbleiben müsse. Der Satz bezieht 
sich nicht auf die Höhe des Preises, sondern auf die Zeit 
und Art der Zahlungen; würde er sich auf die Höhe der 
Zahlungen und insbesondere auf die Preisnachlässe be
ziehen, so würde er mit dem vorhergehenden Inhalt der 
Anordnung in Widerspruch1 stehen. Im letzten Absatz ist 
gesagt, der Preiskommissar gehe bei seiner Entsch. von 
der Erwartung aus, daß der Handel zweiter Hand nicht 
nur in dem bisherigen Ausmaße, sondern in jeder Hin
sicht gleichberechtigt mit anderen Abnehmern beliefert 
werde; er werde in einer Nichtbelieferung bisheriger Ab
nehmer einen Verstoß gegen die PreisstoppVO. erblicken, 
wenn nicht der zweifelsfreie Nachweis geführt werde, daß 
die Verlagerung aus anderen als preislichen und sonstigen 
Gründen eigenen Vorteils erfolgt sei. Aus diesem Absatz 
läßt sich nur entnehmen, daß diejenigen, die wirklich 
Händler zweiter Hand sind, nicht mit Rücksicht auf den 
Preisnachlaß zurückgesetzt werden dürfen, es geht aber 
nicht daraus hervor, daß sog. schwarze Rabatte weiter
gezahlt, oder daß der Kreis der Händler zweiter Hand 
über den Kreis derjenigen, die bisher von den Syndikaten 
als solche anerkannt worden sind, hinaus erweitert wer
den soll.

Die Anordnung regelt den Preisnachlaß mit Wirkung 
v. 1. April 1939, mithin für das gesamte Kohlenwirt- 
schaftsjahr 1939/40, auf das sich der hier streitige Ab
schluß der Parteien erstreckt. Die Anordnung ist deshalb 
für die Bekl. bindend und der unberechtigte Preisnachlaß 
darf nicht mehr gewährt werden1, obwohl die Bekl. den 
Abschluß mit dem KI. schon vor dem Erlaß der Anord
nung des Preiskommissars am 9. Jan. 1939 bestätigt hat. 
Das BU. läßt deshalb auch insoweit einen Rechtsirrtum 
nicht erkennen, als es die Wirkung der Anordnung auf 
alle im Kohlenwirtschaftsjahr 1939/40 fällig gewordenen 
Preisnachlässe erstreckt hat. Im übrigen hat das BG. 
zutreffend darauf hingewiesen, daß die auf Grund des 
PreisbildungsG. ergehenden Anordnungen nach § 6 dieses 
Gesetzes für die Gerichte bindend sind.

(RG., U. v. 25. Juni 1942, II 34/42.)

Bürgerliches Gesetzbuch
6 . RG. — § 25 BGB.
Ist in der Satzung eines Reitsportvereins die Entschei

dung über den Ausschluß des Mitglieds der zuständigen 
Sportsbehörde überfragen, so ist dies der Vorsitzende 
der in jeder Landesbauernschaft gebildeten Kommission 
für die Prüfungen von Warmblutpferden.

Die Rev. wendet sich zunächst gegen die Annahme des 
BU., der Landstallmeister K. sei für die Entsch. auf die 
Berufung der Kl. zuständig gewesen. Sie ist insoweit 
unbegründet. Das BU. ist allerdings in einem Punkte 
widerspruchsvoll. Auf S. 3 heißt es im vorletzten: Absatz, 
es könne dahingestellt bleiben, ob sich die Zuständigkeit 
der Kommission für die Prüfungen von Warmblutpferden 
für das Rheinland schon aus dem ministeriellen Erlaß 
v. 18. März 1939 ergebe, da die Oberste Behörde für die 
Prüfung von Warmblutpferden sich mindestens nachträg
lich mit der Vertretung durch die Kommission einverstan
den erklärt habe. Dagegen heißt es auf S. 4 oben, die 
Zuständigkeit der Obersten Behörde und, in ihrer Ver
tretung, der Kommission und für diese die Zuständigkeit 
des Vorsitzenden der Kommission zur Entsch. über die 
Berufungen der Kl. sei l e d i g l i c h  auf Grund der ge
setzlichen Bestimmungen und der Satzungen der Obersten 
Behörde und des beklagten Vereins festgestellt worden. 
Die Rev. greift den ersten der vorstehend aus dem BU. 
wiedergegebenen Sätze als unhaltbar an. Ob dieser An
g riff begründet ist, kann aber auf sich beruhen, weil die 
Zuständigkeit des Landstallmeisters K. jedenfalls, unab
hängig von dem nachträglichen Einverständnis der Ober
sten Behörde, schon aus den gesetzlichen Bestimmungen
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in Verbindung mit den Satzungen der drei in Frage kom
menden Stellen, nämlich des beklagten Vereins, der Kom
mission und der Obersten Behörde folgt.

Nach § 6 Abs. 3 der Satzung des beklagten Vereins 
steht dem Mitglied gegen einen Ausschließungsbeschluß 
die Berufung an die „zuständige Sportbehörde“  zu. Durch 
die VO. über die Übernahme des Pferderennwesens auf 
das Reich v. 25. Okt. 1934 (RGBl. I, 1083), ergangen auf 
Grund des Art. 5 des Gesetzes über den Neuaufbau des 
Reichs v. 30. Jan. 1934 (RGBl. I, 75), ist die Wahrneh
mung der Hoheitsrechte auf dem Gebiete des Pferderenn
wesens und der Leistungsprüfungen für Warmblut- und 
Kaltblutpferde auf das Reich übernommen worden. Die 
Zuständigkeiten auf diesem Gebiete sind auf den RM. f. 
EuL. übergegangen, dem der Erlaß der Ausführungsvor
schriften mit Zustimmung des RMdl. übertragen worden 
ist. Auf Grund dieser VO. ist durch eine weitere VO. 
über die Obersten Behörden für Vollblut-Zucht- und 
Rennen und für die Prüfungen von Warm- und Kaltblut
pferden v. 26. Jan. 1937 (RGBl. I, 100) die Oberste Be
hörde für die Prüfungen von Warm- und Kaltblutpferden 
mit der Stellung einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft 
errichtet worden. Aufgabe dieser Behörde ist nach § 1 
Abs. 1, auf ihrem Gebiet alle Maßnahmen zu treffen, die 
zur Erreichung ihres Zweckes — Förderung und einheit
liche Regelung der öffentlichen Leistungsprüfungen von 
Pferden — erforderlich sind. Nach § 2 werden Aufgaben, 
Zusammensetzung, gesetzliche Vertretung und Geschäfts
führung der Obersten Behörde durch die vom RM. f. 
EuL. erlassene Satzung geregelt. Endlich sind nach § 1 
der VO. über die Obersten Behörden für Vollblut-Zucht- 
und Rennen, für Traber-Zucht und Rennen und für die 
Prüfungen von Warm- und Kaltblutpferden v. 1. Juli 1938 
(RGBl. I, 849) an die Stelle der Obersten Behörde für die 
Prüfungen von Warm- und Kaltblutpferden je eine 
Oberste Behörde für die Prüfungen von Warmblutpferden 
und eine Oberste Behörde für die Prüfungen von Kalt
blutpferden getreten. Die Aufgaben der Obersten Be
hörde für die Prüfungen von Warmblutpferden sind in 
Stück 1 der Satzung sehr weit umschrieben; ihr obliegt 
die Förderung, Leitung und Beaufsichtigung der öffent
lichen Leistungsprüfungen von Warmblutpferden und sie 
hat auf diesem Gebiet alle Maßnahmen zu treffen, die zur 
Erreichung der genannten Zwecke erforderlich sind. Auf 
Grund des RdErl. d. RM1, f. EuL. v. 18. März 1939, III 
1438 (RMB1. d. Landw. Verw. 1939, 393) ist in jeder 
Landesbauernschaft eine Kommission für die Prüfungen 
von Warmblutpferden zu bilden. Diese Kommissionen 
unterstehen der Obersten Behörde und sind zugleich die 
Vertretung derselben für den Bereich der Landesbauern
schaft. Nach A 2 des RdErl. ist dabei besonderer Wert 
auf eine enge Zusammenarbeit der Kommission mit den 
Vereinen zu legen, die Prüfungen von Warmblutpferden 
veranstalten. Danach sind den Kommissionen gerade die 
Aufgaben übertragen, die sich aus der Betreuung der 
Reitsportvereine in den ihnen zugewiesenen Bezirken er
geben. Die Rev. wendet sich endlich dagegen, daß über 
die Berufung der Kl. der Landstallmeister K als Vor
sitzender der Kommission und nicht die Kommission als 
solche entschieden hat. Die Kommission besteht nach 
A 1 des RdErl. v. 18. März 1939 aus einem Vorsitzen
den, einem Geschäftsführer und einem Beirat. Der Aufbau 
entspricht insoweit dem der Obersten Behörde. Aus die- 
dem Aufbau in Verbindung mit dem allgemeinen Führer
grundsatz ist zu entnehmen, daß die Entsch. bei dem Vor
sitzenden der Kommission liegt, und daß ihm der Beirat, 
wie schon dessen Name besagt, nur beratend zur Seite 
steht. Für die Oberste Behörde ist das in Stück 4 der 
Satzung ausdrücklich ausgesprochen. Daß der Landstall
meister K. i. S. des § 6 Abs. 3 der Satzung des beklagten 
Vereins für die Entsch. auf die Berufung der Kl. zustän
dig war, ist auch die Auffassung der Obersten Behörde 
selbst, der sie in ihren1 Auskünften v. 9. Aug. 1941 und 
v. 20. Jan. 1942 Ausdruck gegeben hat. In  der Auskunft 
v. 20. Jan. 1942 ist noch hinzugesetzt, daß die Oberste 
Behörde in Kenntnis der ganzen. Vorgänge mit der Ent
scheidung durch den Landstallmeister K. einverstanden 
gewesen sei. Die gegen dessen Zuständigkeit erhobenen 
Bedenken sind somit unbegründet.

(RG., U. v. 2. Juli 1942, II 37/42.)

** 7. RG. — §§ 94, 912, 946 BGB. Die Vorschriften über 
den Grenzüberbau gelten auch dann, wenn der Eigentümei" 
eines Grundstücks auf ein anderes, ihm ebenfalls gehören
des Grundstück hinüberbaut.

Ein sog. Zwischenbau, der nur dazu dient, eine Lücke 
zwischen zwei auf verschiedenen Grundstücken auf stehen
den Gebäuden auszufüllen, und als weder allein zu dem 
einen, noch allein zu dem anderen Gebäude gehörig an
zusehen ist, ist kein Überbau im Rechtssinn, selbst wenn 
er Teilflächen beider Grundstücke in Anspruch nimmt. Aut 
ihn sind die Grundregeln der §§ 94 Abs. 1, 946 BGB. an
zuwenden.

Die Parteien streiten um das Eigentum an einem 
Teile der auf dem Grundstück Nr. 91 aufstehenden Ge
bäude. Der Streit wurzelt in der Baugeschichte der Häu
ser L.-Straße 93 und 91. Auf dem Grundstück Nr. 91 war 
im Jahre 1844 ein drei Stockwerke hohes Wohnhaus er
richtet worden, das nicht die ganze Straßenfront von 
Nr. 91 einnahm, vielmehr an der Seite nach dem Grund
stück Nr. 93 hin eine ungedeckte Einfahrt frei ließ. Diese 
Einfahrt bildete den Zugang zum Hof, von dem aus allem 
das Innere des Hausco Nr. 91 zu erreichen war. Im Jahre 
1847 war sodann auch auf dem Grundstück Nr. 93 ein 
dreistöckiges Wohnhaus aufgeführt worden, das nicht nui 
die ganze Straßenfront dieses Grundstücks ausfüllte, son
dern, nach der Behauptung des Bekl. in einer Breite bis 
zu 68 cm, noch auf die Nachbarparzelle, die offene Torein
fahrt von Nr. 91, hinübergriff. Das Haus Nr. 93 erhielt 
nach dieser Seite hin eine gedeckte (durch die oberen 
Stockwerke des Hauses überbaute) Toreinfahrt, dergestalt, 
daß die Toreinfahrten beider Häuser nunmehr nebenein
ander lagen.

Im Jahre 1876 stellte der damalige Eigentümer beider 
Grundstücke, der Hotelier W., in dem Zwischenraum zwi
schen beiden Häusern, also über der offenen Toreinfahrt 
von Nr. 91, einen Zwischenbau her, der die Lücke zwi
schen den beiden Häusern schloß, aber die Toreinfahrt 
als nunmehr gedeckte beibehielt. Diese Einfahrt diente 
fortan als gemeinsamer Zugang zum Hofraum beider 
Grundstücke. W. baute die Toreinfahrt von Nr. 93 zu una 
zog den so gewonnenen Raum zu den übrigen Räumen 
von Nr. 93, durchbrach aber die Brandmauer dieses HaU' 
ses und schuf auf diese Weise von der gemeinsamen Tor
einfahrt aus, etwa in deren Mitte, einen neuen Zugang 
zum Haus Nr. 93. Der Zwischenbau erhielt eine Höhe vo 
vier Stockwerken. Um ihn breiter erscheinen zu lassen 
er barg in den Obergeschossen nur je ein Zimmer —
W. den über der alten Toreinfahrt gelegenen Teil de 
Hauses Nr. 93 um ein Stockwerk höher, das er mit dem 
Zwischenbau verband. Er erzielte damit architektorusc 
das Bild einer Gebäudeeinheit, in der das aus dem Zw 
schenbau und dem eben erwähnten alten und neuen 3 e[ 
von Nr. 93 bestehende Mittelstück in angemessener Brei 
die beiden Seitenflügel, die alten Häuser Nr. 93 und ’  > 
überragte. Innerlich paßte W. den Zwischenbau wei 
gehend dem Hause Nr. 93 an. Er verringerte im zweit 
Oberstock dieses Hauses die zur Stütze des Zwische 
baues verwendete alte Brandmauer um einen Teil m 
Stärke und verband durch Mauerdurchbrüche die Ralt . je 
und Flure des Hauses Nr. 93 mit dem Zwischenbau. y  
dem Grundstück Nr. 93 zugewendet gewesenen Fens 
Öffnungen in der Brandmauer des Hauses Nr. 91, die ü 
Zwischenbau auf der anderen Seite als Stütze diente, 1 
W. zumauern. Nur im dritten Stockwerk wurde durch ^  
Giebelmauer eine Verbindung des Hauses Nr. 91 mit u 
Zwischenbau und damit mit dem Hause Nr. 93 hergest ^  
und zwar gelangte man, da die oberen Stockwerke 
Hauses Nr. 91 durchweg etwa 1 V2 m niedriger wfal,e.pSeIn 
die des Zwischenbaues und des Hauses Nr. 93, auf die ^  
Wege mittels einer eingebauten Treppe vonKHause JN • 
in den Zwischenbau. •

W. verwendete die Häuser Nr. 93 und 91 mit dem ^  
schenbau zum Betrieb seines Hotels. Sämtliche Gep 
dienten dem Fremdenverkehr. Die Hauptgesellschaitsr 
befanden sich im Hause Nr. 93. Der zunächst nur e 
Hofraum aus zugängliche Rauchsalon wurde im **. g. 
Nr. 91 eingerichtet. Später wurden einige Erdges ^.g 
räume dieses Hauses in Ladenlokale umgewanaei, .j 
Eingänge von der Straße her erhielten. Im Laut de
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wurden aber auch von dem gemeinsamen Torweg aus 
drei Türen zum Haus Nr. 91 gebrochen und damit neue 
Verbindungen mit diesem Hause geschaffen. Nach Ein
stellung des Hotelbetriebes fanden während der Zwangs
verwaltung die Räume in den oberen Stockwerken der 
drei Gebäude als Familienwohnungen Verwendung, wobei 
die oben beschriebene Scheidung des Hauses Nr. 91 von 
dem Zwischenbau und dem Hause Nr. 93 im wesentlichen 
beibehalten wurde. Nachdem die Bekl. in der Zwangsver
steigerung die Parzelle Nr. 43 mit dem Hause Nr. 91 er
worben hatte, beabsichtigte sie eine engere Vereinigung 
dieses Hauses mit dem Zwischenbau,, den sie als ihr 
Eigentum betrachtete, herzustellen.

Beide Parteien nehmen nunmehr das Eigentum an dem 
Zwischenbau und an dem Teile des Hauses Nr. 93, der 
schon 1847 über die Grenze gebaut wurde, je für sich in 
Anspruch.

Der Kl. hat auf Feststellung geklagt, daß die auf dem 
Grundstück Nr. 91 über der gemeinschaftlichen Torein
fahrt errichteten, wie auch die vom Straßeneingang aus 
links neben dieser Toreinfahrt aufstehenden, dem Hause 
Nr. 93 dienenden Bauwerke, sein Eigentum sind.

Das LG. hat die Klage abgewiesen, das OLG. die Be
rufung des Kl. mit der Maßgabe zurückgewiesen, daß die 
Entscheidung hinsichtlich der links neben der Toreinfahrt 
aufstehenden Teile des Hauses Nr. 93 einem Schiußurteil 
Vorbehalten werde. Das RG. bestätigte.

Das BG. hat nur über das Eigentum an dem von W. 
im Jahre 1876 hergestellten, die Lücke zwischen den Häu
sern Nr. 91 und 93 schließenden Bauwerk entschieden.

Dieser streitige Z w i s c h e n b a u  ist von dem das 
Eigentum der Bekl. an der Parzelle 43 und deren wesent
lichen Bestandteilen begründenden Zuschlagsbeschluß vom 
15. A pril 1939 dann nicht miterfaßt worden, vielmehr 
Eigentum der V.-Hotel-GmbH. als Eigentümerin der Par
zelle 44 geblieben und später mit dem Eigentum an die
ser Parzelle auf den Kl. übergegangen, wenn er einen von 
der Parzelle 44 (L.-Straße 93) auf die Parzelle 43 (L.- 
Straße 91) hinübergebauten Überbau i. S. der §§ 912 ff. 
BGB. darstellt und diese Vorschriften überhaupt Anwen
dung finden, obgleich der Zwischenbau bereits im Jahre 
1876, also unter der Herrschaft des im Landgrafentum 
Hessen bis zum 1. Jan. 1900 in Geltung gewesenen Ge
meinen Rechts hergestellt worden ist.

Das beim rechtmäßigen Grenzüberbau auf Grund des 
§912 BGB. — entgegen der Grundregel der §§946, 94 
Abs. 1 a. a. O. — entstehende Recht des überbauenden 
Grundeigentümers auf Duldung des Überbaues durch den 
Eigentümer des Nachbargrundstücks hat entsprechend der 
Vorschrift des §95 Abs. 1 S. 2 a. a. O. die Wirkung, daß 
der hinübergebaute Gebäudeteil nicht Bestandteil des 
Nachbargrundstücks wird, vielmehr gemäß §§ 93, 94 Abs. 2 
a- a. O. wesentlicher Bestandteil des Grundstücks bleibt, 

dem aus übergebaut wurde. Der Nachbar erhält als 
Entschädigung für die Beschränkung seines Eigentums 
nas im Gesetz vorgesehene Rentenrecht. Alles dies hat, wie 
der erk. Sen. in RGZ. 160, 166 ff. =  DR. 1939, 1159'« aus
gesprochen hat, auch dann zu gelten, wenn der Eigen- 
*ümer eines Grundstücks auf ein anderes ihm ebenfalls ge
iz ige s  Grundstück hinübergebaut hat (Eigenüberbau). 
JjIe angedeuteten Wirkungen treten hier freilich erst in 
Erscheinung, wenn die beiden Grundstücke in verschie- 
üene Hände übergehen. Bis dahin ruhen die erwähnten 
"echte und Pflichten. Der Umstand, daß im vorl. Falle W. 
»ei ihm gehörige Grundstücke — die Parzellen 44 und 

— für den streitigen Zwischenbau in Anspruch genom- 
Jüen hat, würde also an sich der Annahme, daß ein Über- 

au i. S. der angezogenen Vorschriften vorliege, nicht ent- 
kegenstehen, sofern diese Bestimmungen vom Standpunkte 
finn ze‘Eichen Statutenkollision aus überhaupt Anwendung 
üden können. Die bezeichneten Rechte und Pflichten 

?pnren dann mit der Erteilung des Zuschlags der Par- 
e de 43 (L.-Straße 91) an die Bekl., dem Zeitpunkt der 
tiu t6n Eigentumsspaltung, zugunsten und zuungunsten der 

niriehr verschiedenen Eigentümer in Kraft getreten, 
ürt mS EG- hat mit Recht angenommen, daß für die Be- 
¿ J 'N n g  der Eigentumsverhältnisse an dem streitigen 
in i Schenbau an sich die Vorschriften der §§912 ff. BGB. 
sat Fracht kommen. Nach dem gemeinrechtlichen Grund- 

»superficies solo cedit“ , der bis zum 1. Jan. 1900

im Landgrafentum Hessen in Geltung war, hat  ̂sich zwar 
das Eigentum an der Parzelle 43 (L.-Straße 9f) zunächst 
ohne weiteres auf den in seiner ganzen Ausdehnung auf 
ihr errichteten Zwischenbau erstreckt. Die Möglichkeit, 
daß diese Folge durch Begründung eines sog. superfizia- 
rischen Rechts zugunsten des Eigentümers der Parzelle 44 
(L.-Straße 93) abgewendet worden wäre, kommt nicht in 
Betracht, weil damals beide Grundstücke demselben Eigen
tümer gehörten. M it dem 1. Jan. 1900 griff aber Art. 181 
Abs. 1 EGBGB. ein, wonach auf das zu diesem Zeitpunkt 
bestehende Eigentum fortan die Vorschriften des BGB. 
Anwendung finden. Danach sind alle Fragen, die den I n 
h a l t  eines am 1. Jan. 1900 bestehenden Eigentums be
treffen, von diesem Zeitpunkte ab nach den Bestimmungen 
des neuen Rechts zu beantworten. Im vorl. Falle sind die 
beiden Grundstücke Parzellen 44 und 43 als solche in 
ihrem Bestände unberührt geblieben, ein Streit über den 
Erwerb des Eigentums an den beiden Grundstücken 
kommt nicht in Frage; streitig ist vielmehr nur, ob sich 
das Eigentum an der Parzelle 43 (L.-Straße 91) auch auf 
den Zwischenbau als wesentlichen Bestandteil dieses 
Grundstücks erstreckt oder ob der Zwischenbau als von 
der Parzelle 44 (L.-Straße 93) aus erfolgter Überbau von 
dem Eigentum an dieser Parzelle ergriffen wird. Es han
delt sich also um einen Streit über den Inhalt des Eigen
tums an den beiden Grundstücksparzellen, der gemäß 
Art. 181 Abs. 1 EGBGB. nunmehr nach den Vorschriften 
des BGB. und damit nach den Bestimmungen der §§ 912 ff. 
BGB., soweit im übrigen ihre Voraussetzungen gegeben 
sind, zu schlichten ist (vgl. hierzu S t a u d i n g e r ,  
10. Aufl., Erl. 5 und 11 zu Art. 181 EGBGB.; P l a n c k ,
3. Aufl., Anm. 4 b zu Art. 181 EGBGB.; H a b i c h t ,  „Die 
Einwirkung des BGB. auf zuvor entstandene Rechtsver
hältnisse“  in Fischers Abhandlungen zum Privatrecht und 
Zivilprozeß Bd.3; RGZ. 46, 143; 47, 114; 52, 15; 65, 73- 
72, 269; auch RGZ. 56, 243 und 288).

Das BG. hat hiernach die entscheidende Frage richtig 
dahin gestellt, ob der streitige Zwischenbau i. S. der 
§§ 912 ff. BGB. als ein Grenzüberbau vom Hause L.- 
Straße 93 (Parz. 44) anzusehen ist. Es hat die Frage ver
neint und hierzu folgendes erwogen: Der Zwischenbau 
sei im Zeitpunkt des Zuschlags des Grundstücks L.- 
Straße 91 an die Bekl. mit dem Hause Nr. 93 zwar zu 
einer engeren wirtschaftlichen Einheit verbunden gewesen 
als mit dem Hause Nr. 91, und jene Verbindung habe auch 
bautechnisch eine geschlossenere Lösung dargestellt als 
die Vereinigung mit dem letztgenannten Hause. Das recht- 
fertige aber nicht die Folgerung, daß der Zwischenbau 
wesentlicher Bestandteil des Hauses Nr. 93 geworden 
wäre. Der örtliche Befund ergebe, daß der Zwischenbau 
aus seiner Verbindung mit dem Hause Nr. 93 gelöst wer
den könne, ohne daß dadurch volkswirtschaftliche Werte 
unnützerweise zerstört würden. Es erscheine möglich, den 
Zwischenbau nach seiner Lösung aus der Vereinigung 
mit dem Hause Nr. 93 einer ebenso sinnvollen und w irt
schaftlich verwertbaren Verbindung mit dem Hause Nr. 91 
zuzuführen, so daß nicht zu befürchten sei, durch die von 
der Bekl. beabsichtigte Maßnahme möchten Gebäudeteile 
voneinander gerissen werden, die nach der Trennung nur 
noch wertloses Baumaterial oder tote Winkel darstellten. 
Teile einer Gebäudegruppe, die dergestalt voneinander ge
löst werden könnten, seien nicht wesentliche Bestandteile 
eines der Gebäude i. S. von § 93 BGB., sondern gehörten 
als wesentliche Bestandteile zu dem Boden, auf dem sie 
ständen (§ 94 Abs. 1 BGB.). Der streitige Zwischenbau 
stehe daher der Bekl. zu.

Das BG. hat hierbei allerdings folgendes nicht beachtet: 
Wenn sich ergab, daß der Zwischenbau nur mit dem 
Hause Nr. 93 bautechnisch und wirtschaftlich gesehen, 
e in  Gebäude bildete, das zum Teil auf dem Grundstück 
L.-Straße 93 und zum Teil auf dem Grund und Boden von 
L.-Straße 91 stand, so konnte das ganze der Eigenschaft 
eines Überbaues von L.-Straße 93 nicht dadurch ver
lustig gehen, daß es möglich war, den übergebauten Teil 
durch gewisse bauliche Maßnahmen, die, wenn auch nicht 
Werte zerstörend, so doch umgestaltend in sein Gefüge 
eingriffen, zu dem Hause Nr. 91 zu ziehen und eine bis
lang nicht vorhanden gewesene Einheit mit d i e s e m  
Hause herzustellen. Insoweit ist der Rev. recht zu geben, 
wenn sie im gegebenen Zusammenhang Verkennung des
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für die Anwendung des §§ 912 ff. maßgebenden Begriffs 
des Gebäudes rügt. Vom Standpunkt des BG. aus bildet 
der Zwischenbau mit dem Haus Nr. 93 eine Sacheinheit 
i. S. des § 94 Abs .  2 BGB., die wiederum gemäß § 93 
a. a. O. als wesentlicher Bestandteil des Grundstücks L.- 
Straße 93 unmöglich zugleich im Eigentum des Grund
herrn von Nr. 91 stehen kann. § 95 Abs. 1 BGB., der die 
im § 912 ausgesprochene Rechtsfolge rechtfertigt, greift 
ohne Rücksicht darauf ein, ob der Tatbestand des §93 
o d e r  des § 94 erfüllt ist (P a 1 a n d t , „BGB.“ , § 94 
Anm. 1 b).

Diese rechtsirrtümliche Beurteilung führt indessen nicht 
zur Aufhebung des Urteils, weil das BG. im Ergebnis doch 
richtig entschieden hat. Es ist nicht zu bezweifeln, daß 
auch dort von einem Grenzüberbau im Rechtssinne ge
sprochen werden kann, wo bei der Erweiterung eines be
reits vorhandenen Gebäudes dergestalt über die Grund
stücksgrenze gebaut wird, daß das erweiterte Gebäude 
nunmehr auf zwei Grundstücken steht, während bloße An
bauten den Rechtsbegriff des Überbaues nicht erfüllen. 
Aber auch ein sog. Z w i s c h e n b a u ,  der lediglich dazu 
dient, eine Lücke zwischen zwei auf verschiedenen Grund
stücken aufstehenden Gebäuden auszufüllen, und als weder 
allein zu dem einen, noch allein zu dem anderen Gebäude 
gehörig anzusehen ist, ist kein Überbau im Rechtssinn, 
selbst wenn er Teilflächen beider Grundstücke in An
spruch nimmt.

Ein Bau solcher A rt kommt hier in Frage. Der Zweck 
des streitigen Bauwerks war ersichtlich nicht allein, einer 
besseren wirtschaftlichen Ausnutzung eines bis dahin mehr 
oder minder brachliegenden Baugrundes, sondern vor 
allem einer rationelleren Führung des in den Häusern L.- 
Straße 93 und 91 unterhaltenen Hotelbetriebs zu dienen, 
die durch den Mangel einer Verbindung zwischen beiden 
Häusern nicht unerheblich beeinträchtigt erschien. So er
gab sich eine wirtschaftliche und bauliche Zugehörigkeit 
des Verbindungsbaues zu b e i d e n Häusern. Die Tatsache, 
daß er in seinem Innenzustande dem Hause Nr. 93 mehr 
angepaßt wurde als dem Hause Nr. 91, ändert daran 
nichts. Er blieb Erweiterungsbau für beide Häuser. Die 
Zugehörigkeit zum Hause Nr. 91 insbes. war nicht etwa 
dadurch in Frage gestellt, daß, abgesehen von jenem 
Brandmauerdurchbruch im zweiten Obergeschoß zunächst 
keine weitere unmittelbare Verbindung des Zwischenbaues 
mit den Räumen der oberen Stockwerke des Hauses Nr. 91 
hergestellt wurde. Sie trat vielmehr sogar sehr augen
fällig dadurch in die Erscheinung, daß der Zwischenbau 
die Torfahrt beider Grundstücke in sich aufnahm und auf 
diese Weise fortan den einzigen Zugang zum Hofraum 
beider Grundstücke und über diesen zu den oberen Stock
werken des Hauses Nr. 91 bildete. Der Umstand, daß 
äußerlich eine weitgehende Angleichung des Zwischen
baues an beide Häuser durch eine einheitliche Ausgestal
tung der Außenfront vorgenommen wurde, fällt dabei 
weniger in die Waagschale. Wenn also das BG. einer
seits mehrfach die durch die Errichtung des Zwischen
baues erzielte wirtschaftliche Einheit des geschlossenen 
Baublocks betont, andererseits aber großes Gewicht auf 
die Lösbarkeit der baulichen Vereinigung mit dem Hause 
Nr. 93 und die Herstellbarkeit einer engeren Verbindung 
des Zwischenbaues mit dem Hause Nr. 91 legt, so unter
streicht es nur die Tatsache einer gleichmäßigen w irt
schaftlichen und baulichen Zugehörigkeit des Zwischen
baues zu b e i d e n  Häusern.

Bei dieser Sachlage kann der streitige Zwischenbau 
n i c h t  als ein zum Hause Nr. 93 gehörender Ü b e r b a u  
i. S. der besonderen Vorschriften der §§ 912 ff. BGB. be
handelt werden. Es muß vielmehr, wenn nach dem Er
gebnis der Zwangsversteigerungen e i n Zusammenhang 
zerrissen werden muß, die Grundregel der §§94 Abs. 1, 
946 BGB. die Entscheidung bestimmen. Die Anwendung 
dieser Grundregel ist im vorl. Fall um so unbedenklicher, 
als sie nach den Feststellungen des BG. keine Zerstörung 
vorhandener Werte bedingen, vielmehr gestatten wird, den 
Zwischenbau nach seiner Lösung aus der Vereinigung mit 
dem Hause Nr. 93 einer sinnvollen und wirtschaftlich vor
teilhaften Verbindung mit dem Hause Nr. 91 zuzuführen.

(RG., V. ZivSen. v. 11. Mai 1942, V 124/41.) [N.]

*

8 . KG. — §§ 129, 2198 Abs. 1 BGB.; §§ 57, 58 RAO-
1. Verlangt das Gesetz zur Verwertbarkeit einer Ur

kunde in einem gerichtlichen Verfahren oder zur Rechis- 
wirksamkeit einer schriftlichen Erklärung eine gericht
liche, notarische oder (sonstige) öffentliche B e g 1 a u b i - 
gung, so gilt dies nur für Privaturkunden, während öffent
liche Urkunden einer solchen Beglaubigung überhaupt 
nicht fähig sind.

Der in 1 Wx 927/39 (JFG. 21, 100) aufgestellte Grund
satz wird insoweit aufgegeben.

2. Der Präsident einer Rechtsanwaltskammer wird, wenn 
er auf das entsprechende Ersuchen eines Erblassers einen 
Testamentsvollstrecker aus dem Kreise der Rechtsanwälte 
seines Bezirks ernennt, in seiner amtlichen Eigenschaft 
tätig.

In einem Testament hat der Erblasser bestimmt, daß 
der Vorsitzende der Anwaltskammer zu Berlin einen 
Testamentsvollstrecker aus der Zahl der Berliner Rechts
anwälte bestimmen solle. Der Präsident der Rechtsan
waltskammer hat daraufhin mittels einer bei dem Nach- 
laßgericht eingereichten, von ihm Unterzeichneten und mit 
dem Dienststempel d' - Kammer versehenen Erklärung den 
Rechtsanwalt W. zum Testamentsvollstrecker ernannt. Das 
Nachlaßgericht erachtete diese Erklärung nicht für form
gerecht und lehnte es deshalb ab, das von dem Ernann
ten beantragte Testamentsvollstreckerzeugnis zu erteilen- 
Eine Beschw. wurde vom LG. zurückgewiesen. Die wei
tere Beschw. hat Erfolg gehabt.

Hat der Erblasser die Bestimmung der Person des 
Testamentsvollstreckers gemäß § 2198 BGB. einem D rit
ten übertragen, so ist die die Bestimmung enthaltende 
Erklärung des Dritten in öffentlich beglaubigter Form ab
zugeben. Dritter i. S. dieser Vorschrift kann auch eine 
Behörde oder eine Körperschaft des öffentlichen Rechts 
sein, wenn nämlich die Ernennung des Testamentsvoll
streckers sich als eine in deren Geschäftskreis fallende 
Angelegenheit darstellt. Der BeschwF. vertritt, entgegen 
der Ansicht des LG., die Auffassung, daß dies bei dem 
Präsidenten der Rechtsanwaltskammer im vorl. Falle zu- 
treffe und daß das die Ernennung enthaltende Sehnt’" 
stück als öffentliche Urkunde einer öffentlichen Beglau
bigung nicht mehr bedürfe. .

Der Senat hat in dem Beschluß 1 Wx 190/38 v. 5. Mai 
1938 (DFG. 1938, 131 =  JW. 1938, 1900) ausgesprochen, 
daß der Präs, der Industrie- und Handelskammer bei dê  
Ernennung eines Kaufmanns zum Testamentsvollstreck 
nicht in Ausübung seiner amtlichen Befugnisse, sonder 
lediglich als Privatperson handele und deshalb seine t  
klärung öffentlich beglaubigen lassen müsse. Das LG. 13 
urteilt den vorliegenden Fall ebenso. Dem ist nicht zuz 
stimmen. Um die Ernennung des RA. Dr. W. als ei
Amtshandlung des Präs, der Rechtsanwaltskammer 
scheinen zu lassen, genügt allerdings, was die wen 
Beschw. verkennt, noch nicht die Tatsache, daß der t  
lasser ihm die Erledigung seines Ersuchens als eine ai 
liehe Aufgabe hat übertragen wollen und daß der • * ' 
der Rechtsanwaltskammer seinerseits sie als eine sm 
Aufgabe übernommen hat. Denn weder einem Drii 
noch der Behörde selbst ist es möglich, deren Gesctia 
kreis über den gesetzlichen Rahmen hinaus zu erwei 
(RGZ. 53, 1). Das könnte wesentlich sein. Denn die  ̂_ 
Ernennung eines Testamentsvollstreckers ist als a m ¡ 
l i c h e  Erklärung des Präs, der Rechtsanwaltskammer  ̂
Überschreitung seiner Zuständigkeit mindestens sacm^(/ 
unwirksam, während sie als eine p r i v a t e  Erkla ^  
noch der Beglaubigung bedürfte. Es kommt also a _ 
an, ob der Präs, der Rechtsanwaltskammer die LL a¿e 
nung des Testamentsvollstreckers als amtliche 
übernehmen k o n n t e .  Das ist aber anders als bei 
Präs, der Industrie- und Handelskammer zu beK rCh 
Allerdings gehört dieses Geschäft nicht zu den ihm g r 
das Gesetz ausdrücklich übertragenen Obliegenheit«! • .
ist demgemäß auch nicht verpflichtet, dem en[*P^:it jgt 
den Ersuchen eines Erblassers stattzugeben. Dam .fl 
aber noch nicht ausgeschlossen, daß er die Ernenn 
seiner amtlichen Eigenschaft übernehmen darf, m „  j,. 
ehern Falle er bei der Ausübung dieser Befugnis i®  -5¡. 
men seiner gesetzlichen Aufgaben verbleibt. Der g 
dent der Rechtsanwaltskammer hat die Berufsau 
der Rechtsanwälte seines Bezirkes zu überwactien v.



12, Jahrgang 1942 Heft 39] Rechtsprechung 1331

RAO.) und bei Streitigkeiten zwischen ihnen oder zwi
schen einem von ihnen und dessen Auftraggeber zu ver
mitteln (§ 58 RAO.). Zu der Berufsausübung der Rechts
anwälte gehört u. a. die Übernahme von Vermögensver
waltungen als Konkursverwalter, Nachlaßpfleger, Nach
laßverwalter oder Testamentsvollstrecker. Dann liegt es 
aber i. S. des Gesetzes, daß der Präs, von einer ihm ge
botenen Gelegenheit, für eine bestimmte Vermögensver
waltung einen besonders geeigneten Rechtsanwalt zu be
stellen und damit vielleicht künftigen Streitigkeiten vor
zubeugen, Gebrauch machen darf, wenn er dies nach sei
nem freien Ermessen für angebracht hält. Dem steht auch 
nicht die Erwägung entgegen, daß dann die ihm Vor
gesetzte Stelle allerdings in der Lage sein muß, ihn u. U. 
zur Vornahme der Ernennung anzuweisen, während, wie 
zur Klarstellung bemerkt sei, die vollzogene Ernennung 
als schlechthin unwiderruflich auch von der Vorgesetzten 
Stelle nicht geändert werden kann.

Ist mithin der Präs, der Rechtsanwaltskammer bei der 
Ernennung des Testamentsvollstreckers als öffentliche Be
hörde innerhalb seiner Amtsbefugnisse tätig gewesen und 
ist das diese Ernennung enthaltende, in gehöriger Form 
ausgestellte Schriftstück demgemäß eine öffentliche Ur
kunde (§ 415 ZPO.), so erhebt sich die weitere — vom 
LG. in Anlehnung an den vorerwähnten Beschluß des Se
nats ohne nähere Erörterung bejahte — Frage, ob danach 
die Einhaltung der im § 2198 Abs. 1 Satz 2 Halbs. 2 BGB. 
vorgeschriebenen Form der öffentlichen Beglaubigung ent
behrlich ist. Diese Frage ist in der Rspr. des Senats selbst 
verschieden beantwortet worden und aus Anlaß der letz
ten einschlägigen Entscheidung in 1 Wx 927/39 v. 8. Febr. 
1940 Gegenstand eingehender Erörterungen im Schrift
tum gewesen. In OLG. 7, 366; KGJ. 26 A85 und JFG. 2, 
408 hat das KG. urkundliche Erklärungen von Behörden 
in deren eigenen Angelegenheiten als Eintragungsunter
lagen i.S. des §29 GBO. (öffentliche o d e r  öffentlich be
glaubigte Urkunden) genügen lassen. Dagegen hat es die 
hiervon verschiedene Frage, ob solche Erklärungen auch 
ohne die vom bürgerlichen Recht sonst vorgeschriebenen 
formen der gerichtlichen oder notarischen Beurkundung 
°der der Beglaubigung rechtswirksam sind, in OLG. 3, 
261 unten und in KGJ. 38, A 175 verneint, in 1 Wx 305/37 
(HöchstRRspr. 1937 Nr. 1494) bejaht und in 1 Wx 927/39 
'JFG. 21, 100; DFG. 40, 44; DR. 1940, 504; HöchstRRspr. 
1940 Nr. 533; DNotZ. 1940, 239) wieder verneint. Im 
Schrifttum hat H e s s e  (DJ. 1940, 585) siel* dafür ein
gesetzt, daß Erklärungen von Behörden zu ihrer bürger- 
hch-rechtlichen Gültigkeit weder einer gerichtlichen oder 
n°tarischen oder einer sonstigen öffentlichen Beglaubi
gung noch einer gerichtlichen oder notarischen Beurkun
dung bedürften. Demgegenüber w ill W e b e r  (DJ. 1940, 
8?4) zwischen der Beglaubigung einerseits und der ge
mütlichen oder notarischen Beurkundung andererseits 
Unterscheiden und nur die erstere als entbehrlich aner
kannt wissen. Endlich verteidigt H i e b  e r  (DNotZ. 1940, 
^4 ) den in 1 Wx 927/39 (für einen Fall der gerichtlichen 
^der notarischen Beglaubigung) aufgestellten Grundsatz 

allgemeinen Geltung der bürgerlich-rechtlichen For
cen füj- Personen des öffentlichen Rechts, wobei er aber 

Erfüllung des Erfordernisses der „öffentlichen“  Be
glaubigung die von einer Person des öffentlichen Rechtes 
>P einer formgerechten öffentlichen Urkunde abgegebene 
'■■rklärung ohne besondere Beglaubigung genügen lassen 
p ul- Der Senat gelangt bei nochmaliger Prüfung der 
J jage zu dem Ergebnis, daß zwar die Personen des 
^deutlichen Rechts, soweit sie sich am bürgerlichen 
Jpdhtsverkehr beteiligen, grundsätzlich auch den dafür 

"enden Formvorschriften unterworfen sind, daß aber 
r ne Beglaubigung, sei es eine gerichtliche oder nota- 
Srh e’ se‘ es e'ne öffentliche, für öffentliche Urkunden 
ydon rechtsbegrifflich nicht in Betracht kommt, also zur 
¡gipzertbarkeit der Urkunde in einem gerichtlichen Ver- 
upen oder zur Rechtswirksamkeit der abgegebenen Er- 

rung nicht erforderlich sein kann.
de?*® von H i e b e r gemachte Unterscheidung zwischen 
pi(-, öffentlichen Beglaubigung, wie sie gerade in § 2198 
Uot • vorgesehen ist, einerseits und der gerichtlichen oder 
haHk'ISciien Beglaubigung andererseits ist rechtlich nicht 

"ar. Auch die öffentliche Beglaubigung kann nicht von

jeder beliebigen Behörde (vgl. wegen des Begriffes: 
G ü t h e - T  r i e b e l ,  „GBO.“ , Bd. II S. 1751; KG.: JFG. 
6, 247, 248 und 8, 308) vorgenommen werden, sondern 
nach Reichsrecht (§ 167 Abs. 2 FGG.) ebenfalls nur von 
den AG. und den Notaren und nach dem hier weiter 
geltenden Landesrecht darüber hinaus noch von an
deren, aber nur ganz bestimmten Behörden (vgl. z. B. 
Art. 31 ff. PrFGG.), zu denen der Präs, der Rechtsanwalts
kammer nicht gehört. Die Beglaubigung ist jedoch ganz 
allgemein bei öffentlichen Urkunden nicht geeignet, einen 
praktischen Zweck zu erfüllen. Der Zweck, und zwar der 
allein mögliche Zweck, jeder Beglaubigung ist, worauf 
H e s s e  und W e b e r  zutreffend hinweisen, die amtliche 
Sicherstellung der Echtheit einer Unterschrift und damit 
der Echtheit der ganzen Urkunde. Nun ist aber, wie 
schon in 1 Wx 927/39 hervorgehoben wurde, anzuerken
nen, daß die öffentliche Urkunde ihren Echtheitsnachweis 
in sich trägt, dies sogar in stärkerem Maße als eine von 
dem Vertreter einer juristischen oder natürlichen Person 
des Privatrechts ausgestellte Urkunde insofern, als die 
öffentliche Urkunde ohne weiteres auch die Vermutung 
der Vertretungsbefugnis des Unterzeichners begründet 
(vgl. auch § 1 Ges. betr. d. Begl. öff. Urk. v. 1. Mai 1878 
[RGBl. 89]). Kann mithin einerseits die Beglaubigung nur 
den Zweck der Sicherstellung der Echtheit der Urkunde 
haben und ist andererseits dieser Zweck bei öffentlichen 
Urkunden schon ohnehin derart gewährleistet, daß eine 
Beglaubigung gegenstandslos wäre, so folgt hieraus, daß 
die Vorschriften des bürgerlichen Rechts über die Be
glaubigung überhaupt nur für privatschriftliche Urkun
den passen, also auch nur für solche gegeben sein kön
nen (ebenso G ü t h e - T r i e b e l  §29 Anm. 103). Dem
gemäß muß überall dort, wo das Gesetz für schriftliche 
Erklärungen, sei es zu ihrer Verwertbarkeit in einem 
gerichtlichen Verfahren, sei es zu ihrer Rechtswirksamkeit 
eine Beglaubigung verlangt, eine öffentliche Urkunde auch 
ohne Beglaubigung genügen, aber nicht deshalb, weil das 
öffentliche Recht dies bestimmte, sondern deshalb, weil 
schon die richtig verstandenen Vorschriften des bürger
lichen Rechts selbst, welche die Beglaubigung einer — 
privatschriftlichen — Erklärung vorsehen, an die in der 
Form einer öffentlichen Urkunde abgegebenen Erklärun
gen keine besonderen Anforderungen stellen. Der Senat 
gibt damit die der Entsch. 1 Wx 927/39 zugrunde liegende 
Ansicht, daß alle Formvorschriften des bürgerlichen 
Rechts unterschiedslos für Behörden ebenso wie für Pri
vatpersonen von Bedeutung seien, hinsichtlich der Form 
der gerichtlichen, notarischen oder sonstigen öffentlichen 
B e g l a u b i g u n g  auf (vgl. auch N a d l e r - F e c h -  
n e r  , „Nachlaßwesen“ , 2. Aufl., §3 II 2; E n n e c c e r u s ,  
„BGB. I“ , § 147 A. 10).

(KG., 1. ZivSen., Beschl. v. 18. Juni 1942, 1 Wx 134/42.) 

*

** 9. RG. — §§ 276, 278, 242 BGB.
1. Grenzen der dem Gastwirt im Rahmen des Gastauf- 

nahmeverfrages obliegenden Sorgfalt.
2. Der Gast, der sich an einer in der Gaststätte stattfin

denden Vorführung beteiligt, übernimmt dem Gastwirt 
gegenüber die damit verbundene, ihm bekannte oder er
kennbare Gefahr.

Das BG. stellt fest, daß der KI., der sich neben ander,en 
Gästen der „Strandhalle“  auf Aufforderung des dort auf- 
tretenden Zauberkünstlers als „Beobachter“  an dessen 
Vorführung beteiligt hatte, nach Beendigung derselben 
über einen auf der glatten Tanzfläche liegenden Bierfilz 
ausgeglitten und gestürzt, bei dem Versuch, sich aufzu
richten, wiederum über einen Bierfilz zu Fall gekommen 
sei und sich hierbei Verletzungen zugezogen habe. Er 
stellt weiter fest, daß die für den Unfall ursächlichen 
Bierfilze nicht, wie es an vorhergehenden Abenden der 
Fall gewesen sei, von den an der Vorführung teilnehmen
den Gästen mitgebracht worden seien, sondern sich unter 
den Säulen des von dem Zauberkünstler benutzten Tra
pezes befunden hätten, beim Umstürzen desselben — ver
ursacht durch die heftige Bewegung eines Teilnehmers 
— auf die Bodenfläche des Vorführungsraumes (Tanz
fläche) gelangt und dort bis zum Ende der Vorführung

167*
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verblieben seien. Durch die Versäumung der alsbaldigen 
Beseitigung des dadurch bedingten Gefahrzustandes sei, 
so meint der BerR., die der Bekl. (Gastwirtin) aus dem 
Gastaufnahmevertrag obliegende, dem KI. gegenüber we
gen seiner Mitwirkung an der Vorführung in erhöhtem 
Maße gegebene Sorgfaltspflicht verletzt worden. Das 
Verschulden treffe zwar nach Lage der Sache den Zauber
künstler. Hierfür habe aber die Gastwirtin gemäß §278 
BGB. einzustehen.

Rechtlich zutreffend entnimmt der Vorderrichter dem 
Gastaufnahmevertrag die Verpflichtung des Gastwirtes, 
dafür Sorge zu tragen, daß die Einrichtungen seiner 
Gaststätte die Gäste nicht in Gefahr bringen, an Leben 
und Gesundheit Schaden zu erleiden (RGZ. 160, 153 
[155] =  DR. 1939, 100425). Es kann auch keinem Zwei
fel unterliegen, daß der Gastwirt das Verschulden der
jenigen Personen, deren er sich zur Erfüllung dieser 
Verbindlichkeit bedient, nach § 278 BGB. zu vertreten 
hat. Wenn ferner der BerR. im gegebenen Falle den 
Zauberkünstler für den ihm zur Ausführung seiner Dar
bietungen zur Verfügung gestellten Raum als Erfüllungs
gehilfen der Rechtsvorgängerin der Bekl. ansieht, so er
heben sich dagegen ebenfalls keine rechtlichen Be
denken.

Rechtsirrig erscheint indessen die Annahme, daß der 
Zauberkünstler nach dem festgestellten Sachverhalt die 
im Verkehr erforderliche Sorgfalt verletzt und damit den 
Unfall des KL verschuldet habe. Der BerR. erblickt dieses 
Verschulden darin, daß einmal der Zauberkünstler es 
unterlassen habe, die als „Beobachter“  an der Vor
führung neu teilnehmenden Gäste durch vorherige Unter
weisung zur Vermeidung heftiger, die Standfestigkeit des 
Trapezes gefährdender Bewegungen aufzufordern, daß er 
zum anderen nach dem Umsturz des Trapezes nicht für 
dessen ordnungsmäßige Wiederaufrichtung unter Wieder
anbringung der untergelegten Bierfilze gesorgt, es jeden
falls aber versäumt habe, die freigewordenen Bierfilze 
von der als Vorführungsraum dienenden glatten Tanz
fläche alsbald zu entfernen. M it diesen Erwägungen über
spannt der Vorderrichter die im Rahmen der verkehrs
üblichen Sorgfalt zu stellenden Anforderungen. Ernstlich 
kann es sich hierbei nur darum handeln, ob dem Zauber
künstler zuzumuten war, sofort, jedenfalls vor Beendi
gung seiner Vorführung, für die Entfernung der Bier
filze von der Tanzfläche Sorge zu tragen. Bei Beantwor
tung dieser Frage ist zu berücksichtigen, daß es sich — 
nach dem festgestellten Verwendungszweck — nur um 
eine geringe Anzahl von, Bierfilzen gehandelt haben kann, 
daß also deren Erscheinen auf der Tanzfläche bei der 
dort herrschenden Bewegung der Aufmerksamkeit des 
Zauberkünstlers leicht entgehen konnte, daß dieser ferner 
mit der eigenen Aufmerksamkeit der „Beobachter“  und 
vor allem damit rechnen durfte, daß diese beim Über
schreiten der glatten und daher ohnehin mit Vorsicht zu 
begehenden Tanzfläche auf etwa dort liegende Bierfilze 
achten würden. Dies g ilt um so mehr, als unstreitig bei 
den früheren Vorführungen, an denen namentlich der 
Kl. teilgenommen hatte, von den „Beobachtern“  Bierfilze 
zur „Isolierung“  ihrer Stühle mitgebracht worden waren. 
Ein die Haftung der Bekl. begründendes Verschulden des 
Zauberkünstlers muß bei dieser Sachlage verneint werden. 
Daß der Rechtsvorgängerin der Bekl. ejn eigenes Ver
schulden zur Last falle, nimmt auch der BerR. nicht an.

Der KI. würde aber auch aus einem weiteren Grunde 
jeder Schadensersatzanspruch zu versagen sein. Wenn ein 
Gast sich freiw illig an einer in der Gaststätte stattfinden
den Vorführung tätig beteiligt, so übernimmt er damit in 
aller Regel im Verhältnis zu dem Gaststätteninhaber die 
damit verbundene, ihm bekannte oder erkennbare Gefahr. 
Im gegebenen Falle mußte sich aber der Kl. nach den an 
den vorhergehenden Tagen gewonnenen Erfahrungen am 
Unfalltage darüber klar sdin, daß mit der Vorführung 
des Zauberkünstlers, die sich auf dem glatten Boden der 
Tanzfläche abspielte, von den als „Beobachtern“  mitwir- 
kenden Gästen lebhafte Bewegungen forderte und diesen 
zur Verwendung von Bierfilzen Veranlassung gegeben 
hatte, die Gefahr des Ausgleitens und Hinfallens ver
knüpft war. Diese Gefahr hat er also im Rahmen des 
Gastaufnahmevertrages auf sich genommen. Ob er, wenn 
den Zauberkünstler ein Verschulden träfe, gegen diesen

Schadensersatzansprüche geltend machen könnte, bedarf 
nicht der Erörterung.

(RG., VII. ZivSen., U. v. 19. Juni 1942, VII 12/42.)
[He.]

*

■ ** 10. RG. — § 313 BGB. Wird die formlos übernom
mene Verpflichtung zu einem Grundstücksverkaufsangebot
durch dessen formgerechte Abgabe erfüllt, so ist in ent
sprechender Anwendung des § 313 Satz 2 BGB. anzuneh
men, daß die Heilung des Formmangels bereits durch die 
vorschriftsmäßige Beurkundung des Verkaufsangebotes 
eintritt, nicht etwa erst mit der Auflassung und Eintra
gung.

Die KI. und die Bekl. schlossen am 18. Febr. 1938 
einen schriftlichen Pachtvertrag, in dem die KL das ihr 
gehörige Grundstück in B., F. Str., für die Zeit v. 1. Apen 
1938 bis 31. März 1941 zum jährlichen Pachtzinse von 
20000 3tM mit der Maßgabe verpachtete, daß die Päch
terin in dieser Zeit die Steuern und sonstigen Abgaben 
für das Grundstück zu tragen habe. Im § 3 wurde der 
Bekl. das Recht ei -geräumt, das Grundstück bis zum 
31. März 1941 von der KL zu einem Preise von 
400000 GM. zu erwerben. Anschließend ließ die KL 111 
notarischer Form ein bis zum 31. März 1941 befristetes 
Angehot an die Bekl. zum Abschluß folgenden Kaufver
trages beurkunden, indem sie zugleich die Eintragung 
einer Auflassungsvormerkung für jene bewilligte un 
beantragte: Gemäß §§ 1, 4 verkauft sie ihr Grundstück 
F. Straße an die Bekl. zumiPreise von 400000 GM., " 'i 
es steht und liegt, unter Ausschluß jeder Gewährleistung-

Die Bekl. hat am 31. März 1941 das Verkaufsangebot 
der KL in notarischer Form angenommen.

Mit der im Nov. 1940 erhobenen Klage hat die KL die 
Feststellung begehrt, daß das Verkaufsangebot und a 
Pachtvertrag nichtig seien. Das LG. hat nach dem Klag ' 
antrage erkannt, ebenso das KG. Das RG. hob auf u 
wies die Klage ab.

Das BG. entnimmt aus der Vorgeschichte, dem Gang 
der Verhandlungen zwischen den Parteien und dem 
halt der aufgenommenen Urkunden unter Würdigung u 
Beweisergebnisses, daß der Pachtvertrag und das v 
kaufsangebot nach dem Willen der Parteien trotz 
äußeren Trennung dergestalt eine Einheit bildeten, 
sie nur zusammen gelten sollten, und zieht daraus 
Schluß, daß^sie in vollem Umfange der Form d(S |  
BGB. bedurft hätten und wegen teilweiser Nichtn ^  
kundung nichtig seien. Diese Auffassung entspricht 
sich der Rspr. des RG., wonach der Beurkundungszw 
gemäß § 313 bei einem sog. Offertvertrage nicht nür 
bindende Angebot zur Veräußerung eines Grundstu ’ 
sondern auch die anderen vertraglichen Abmachung^ 
der Beteiligten erfaßt, die mit dem Angebot 
liehe Einheit bilden (RGZ. 53, 236; 62, 411; HRR•
Nr. 1099; 1934 Nr. 164). Gleichwohl ist sie zu bean 1 
den, weil sie der besonderen Sachlage im gegeD cj,t 
Falle nicht gerecht wird und insbesondere außer 313 
läßt, daß hier eine sinngemäße Anwendung des 8 
Satz 2 in Frage kommt. teien

In dem schriftlichen Pachtverträge, den die 1 ar „ en 
am 18. Febr. 1938 als Ergebnis ihrer Besprecht S 
schlossen, war für die Bekl. neben der pachtweisen ^  
lassung des Grundstücks das zeitlich befristete e„ 
vorgesehen, das Grundstück von der KL unter gev n. 
Bedingungen zu erwerben. Daß diese Bestimmung j lir 
gels der erforderlichen Form noch kein Ankautsrec 
die Bekl. begründen konnte, war den Beteiligten „ 
der Feststellung des BG. bekannt und deshalb von ^ er. 
die demnächstige Abgabe eines entsprechende vof. 
kaufsangebots in notarischer Form durch die ,V' mUJ1g 
gesehen worden. Der Sinn jener Vertragsbeso ^  
war daher die Feststellung einer Verpflichtung flCje 
zu einem solchen Verkaufsangebot, und die nacht iß e
Abgabe des Verkaufsangebots vor dem Notar st gg, 
Erfüllung dieser Verpflichtung dar. Als Erfu « s. 
schüft ist das Verkaufsangebot mit dem Verpm fern 
geschäft im schriftlichen Pachtverträge zwar r ieChts- 
rechtlich verknüpft, als in jener Verpflichtung ae „ j eser 
grund für die durch es bewirkte Leistung heg •
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dem Sachverhalt allein zu entnehmende Zusammenhang 
reicht jedoch nicht hin, die in getrennten Urkunden nie
dergelegten Willenserklärungen als bloße Teile eines 
einheitlichen Rechtsgeschäfts erscheinen zu lassen. Ver
kaufsangebot und Pachtvertrag müssen deshalb, was der 
BerR. verkannt hat, nach Form und Wirkungen selb
ständig je für sich beurteilt werden.

Die im Pachtverträge übernommene Verpflichtung der 
Kl. zur Abgabe eines formgerechten Verkaufsangebotes 
mit bestimmtem Inhalt war an sich ungültig, weil es sich 
insoweit um einen Vorvertrag zur Abgabe eines form
bedürftigen Verkaufsangebotes handelte und Vorverträge 
grundsätzlich der gleichen Form bedürfen wie das Haupt
geschäft. Die Formnichtigkeit der genannten Verpflich
tung bewirkte nach § 139 BGB. die Nichtigkeit des 
ganzen Pachtvertrages, mit dessen sonstigen Abmachun
gen sie, wie der festgestellte Sachverhalt ergibt, im Ein- 
heitszusammenhange stand. Die Formbedürftigkeit des 
Vorvertrages über die Abgabe eines Verkaufsangebotes 
beruht auf entsprechender Anwendung des §313 Satz 1 
BGB., der das Formerfordernis unmittelbar nur für einen 
Grundstücksveräußerungsvertrag aufstellt, aber nach sei
nem Grundgedanken durch die Formvorschrift jeden, der 
in irgendeiner, wenn auch1 nur mittelbaren Weise eine 
Verpflichtung zur Veräußerung eines Grundstücks ein
geht, vor Übereilungen schützen will. Das führt dazu, 
auch den zweiten Satz des § 313 zur sinngemäßen An
wendung zu bringen, wonach ein ohne Beobachtung der 
vorgeschriebenen Form geschlossener Vertrag seinem 
ganzen Inhalte nach gültig wird, wenn die Auflassung 
und Eintragung im Grundbuche erfolgen. Dieser Be
stimmung die in ihrer Fassung ganz auf den im Satz 1 
erwähnten Grundstücksveräußerungsvertrag abgestellt 
ist, liegt folgende Erwägung zugrunde: Die Formvor
schrift des § 313 dient dem Zwecke, den Grundstücks
veräußerer auf die besondere Wichtigkeit des beabsich
tigten Geschäfts hinzuweisen und ihm zugleich die Mög
lichkeit rechtskundiger Belehrung und Beratung nahe
zubringen. Dieser Zweck wird auch erreicht, wenn es 
nach einer formlos geschlossenen Grundstücksveräuße- 
aing zur Auflassung und Eintragung kommt. Deshalb 
läßt” das Gesetz in einem solchen Falle das zunächst 
formungültige Veräußerungsgeschäft nachträglich in 
vollem Umfange gültig werden. Der gleiche Rechts
gedanke findet sich auch in dem § 518 Abs. 2 BGB., 
§ 15 Abs. 4 GmbHG. verwirklicht, wenn dort die Heilung 
des Formmangels eines Schenkungsversprechens durch 
die Bewirkung der versprochenen Leistung und das 
nachträgliche Gültigwerden einer formlosen Verpflich
tung zur Abtretung eines GmbH.-Geschäftsanteils durch 
den formgerechten Abschluß des Abtretungsvertrages 
selbst bestimmt ist. Nicht anders aber steht es, wenn die 
formlos übernommene Verpflichtung zu einem Grund
stücksverkaufsangebot durch dessen formgerechte Ab
gabe erfüllt wird. Auch hier wird der Zweck, wegen 
dessen die entsprechende Anwendung des § 313 auf jenen 
Vorvertrag gerechtfertigt erscheint, durch die bei dem 
Verkaufsangebot gewahrte Form voll erreicht. Die sinn
gemäße Anwendung des § 313 Satz 2 muß deshalb dahin 
Sehen, die formheilende Wirkung für einen Vorvertrag 
der in Frage stehenden Art nicht erst mit der Auflassung 
Und Eintragung, sondern bereits mit der Erfüllung der 
seine Formbedürftigkeit begründenden Verpflichtung, 
uämlich der vorschriftsmäßigen Beurkundung des Ver
kaufsangebotes, eintreten zu lassen, so daß er damit in 
'ollem Umfange rechtsgültig wird. Soweit der erk. Sen. 
früher vereinzelt ohne nähere Begründung einen ab
weichenden Standpunkt vertreten hat (vgl. insbesondere 
Urteil V 115/33 v. 16. Sept. 1933: HRR. 1934 Nr. 162; 
J-Z. 1933 Sp. 1459/1461), kann dieser nicht aufrechter
kalten werden.

Die heilende Wirkung des notarischen Verkaufsange
botes im vorliegenden Falle setzt voraus, daß es voll
ständig, d. h. mit allen wesentlichen im Pachtverträge 
tUr den in Aussicht genommenen Grundstücksverkauf 
lestgelegten Bedingungen beurkundet war. Das ist nach 
^e,u Inhalt der beiden Urkunden v. 18. Febr. 1938 und 
aetl Feststellungen des BU. zu bejahen.

WO-, V. ZivSen, U. v. 15. Juni 1942, V 132/41.) [N.J 
*

11. RG. — § 566 BGB. Wenn zwischen einem Arzt und 
einer Krankenanstalt ein Vertrag dahin geschlossen wird, 
daß der Arzt sich verpflichtet, seine Patienten nur in der 
Krankenanstalt zu behandeln, und diese ihm dafür die not
wendigen Räume und Personal zur Verfügung stellt, so 
handelt es sich hier nicht um einen Mietvertrag, sondern 
um einen Vertrag eigener Art, der nicht der Schriftform 
des § 566 Satz 1 BGB. bedarf.

Im Jahre 1910 gründete der Bekl. gemeinsam mit 
dem Arzt Dr. L. die Kl. (Heilanstalt GmbH.). Gegen
stand des Unternehmens war nach §2 des Gesellschafts
vertrags „die Errichtung und der Betrieb einer Privat
heilanstalt“ . Seit Bestehen der Kl. nahm der Bekl. das 
von ihm sog. „Privileg“  in Anspruch, daß er allein das 
Recht habe, gynäkologische und geburthilfliche Kassen
patienten 3. Klasse in der Heilanstalt zu operieren und 
zu behandeln, und daß andere Ärzte geburthilfliche und 
gynäkologische Privatfälle nur mit seiner Genehmigung 
dort behandeln dürften.

Seit der Eröffnung des Anstaltsbetriebs hat der Bekl. 
dort für die Ausübung seines ärztlichen Berufs drei 
Räume (Wartezimmer, Behandlungszimmer und Arbeits
zimmer) zur Verfügung. Während er in den ersten zwölf 
Jahren des Bestehens der Kl. für die Benutzung dieser 
Räume sowie für weitere Leistungen der Kl. (Beleuch
tung, Heizung und Reinigung der Räume, Stellung von 
Berufswäsche, Bedienung und Benutzung des Fern
sprechers) und für die Inanspruchnahme der Kranken
schwestern und des Assistenzarztes keine Vergütung zu 
entrichten brauchte, änderte sich das später. Er zahlte 
eine mehrfach mit seinem Einverständnis erhöhte Ver
gütung dafür. Nachdem der Bekl. am 18. Febr. 1937 aus 
dem Aufsichtsrat der Kl. ausgeschieden war, beschloß 
dieser, mit Rücksicht auf die PreisstopVO. bei der zu
ständigen Stelle um die Genehmigung zu einer Erhöhung 
des Mietzinses auf monatlich 350 31M nachzusuchen. Auf 
eine Eingabe der Kl. v. 10. Mai 1937 genehmigte der 
OPräs. als Preisbildungsstelle durch Beschl. v. 26. Aug. 
1937, daß die Miete für die Praxisräume des Bekl. durch 
Aufschlag einer Pauschale von jährlich 1800 MJl als Ent
gelt für Licht, Heizung, Reinigung, Berufswäsche, Auf
wartung und Fernsprecher erhöht werde. Nunmehr be
schloß der Aufsichtsrat, vom 1. Okt. 1937 ab vom Bekl. 
die Zahlung von 1800 M l  neben der bisher entrichteten 
Miete zu verlangen. Der Bekl. verhielt sich ablehnend, 
erklärte sich aber zu Verhandlungen bereit. Diese führ
ten indessen zu keinem Ergebnis. Im Juli 1938 kündigte 
die Kl. dem Bekl. das „Mietverhältnis“  und ließ ihm am 
26. Nov. 1938 eine Klage auf Räumung zum 31. Dez. 1938 
zustellen. Dieser Rechtsstreit ruht.

M it der gegenwärtigen Klage fordert die Kl. eine 
höhere „Miete“ .

Das LG. gab der Kl. statt, das OLG. wies sie ab. 
Das RG. hob auf und verwies an das OLG. zurück.

Da der Bekl. seit der Eröffnung der Klinik der Kl. 
seine sämtlichen Patienten nur noch dorthin verlegte und 
dort behandelte, so bedurfte er auch der entsprechenden 
Räume. Soweit die Kl. sie ihm zur Verfügung stellte, 
gewährte sie hiermit die Gegenleistung gegenüber der 
Verpflichtung des Bekl., seine Patienten nur noch m der 
Klinik der Kl. zu behandeln. Daß es sich hierbei nicht 
um einen Vorteil handelte, der dem Bekl. als Gründer 
der klagenden GmbH, zugewandt werden sollte, ergibt 
sich schon daraus, daß dieselbe Rechtsstellung auch 
zwei anderen Ärzten, die nicht Gründer waren, ein
geräumt wurde, und zwar ebenfalls mit Rücksicht dar
auf, daß sie durch die Zuführung ihrer sämtlichen Pa
tienten, ebenso wie der Bekl., den wirtschaftlichen Be
stand der Klinik der Kl. gewährleisteten. Die Zurver
fügungstellung der Räume erfolgte daher unabhängig 
von der Gründertätigkeit des Bekl. und seiner Stellung 
als Gesellschafter als eine Gegenleistung gegenüber sei
ner Verpflichtung, seine sämtlichen Patienten nur noch 
in der Klinik der Kl. zu behandeln. Der Vertrag unter
lag somit nicht der Form Vorschrift des §53 GmbHG. 
An dieser Rechtslage ist auch dadurch nichts geändert 
worden, daß im Jahre 1923 eine übrigens mäßige Geld
entschädigung vereinbart wurde, welche in den folgen
den Jahren dann mehrmals erhöht wurde. Das schuld
rechtliche Verhältnis der Parteien hat seinen Schwer-
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punkt nicht in der Gewährung der Räume durch die 
KI. und deren Benutzung durch den Bekl. Das Wesent
liche an ihm ist vielmehr die Ausübung des ärztlichen 
Berufs des Bekl. in der Anstalt der Kl. mit der Ver
pflichtung, seine sämtlichen Patienten dort zu behandeln 
und keine Privatklinik mehr zu betreiben. Die Über
lassung der Räume ist nur die selbstverständliche Folge. 
Dazu kommt, daß seitens der KI. noch andere Gegen
leistungen zu gewähren sind, die m it der Ausübung 
des ärztlichen Berufs des Bekl. in engem Zusammen
hang stehen, so vor allem die Zurverfügungstellung der 
Schwestern und des Assistenzarztes. Es handelt sich also 
um einen Vertrag besonderer Art, der nicht unter eine 
der Vertragstypen des BGB. fällt, insbes. sind die Vor
schriften über die Miete auf ihn nicht anwendbar (vgl. 
auch RGZ. 108, 369). Demnach kommt die Formvorschrift 
des §566 Satz 1 BGB. nicht in Frage. Soweit besondere 
Anhaltspunkte fehlen, regeln sich die Vertragsbeziehun
gen der Parteien nach der Verkehrssitte und den Er
fordernissen von Treu und Glauben. Aus der Verpflich
tung des Bekl., seine sämtlichen Patienten in der Klinik 
der KI. zu behandeln, ergibt sich die Gegenverpflich
tung der Kl., die ihr obliegenden Leistungen für die 
Dauer der Ausübung des ärztlichen Berufs durch den 
Bekl. in ihrer Anstalt zu gewähren. Ein einseitiges Kün
digungsrecht steht der KI. nur beim Vorliegen eines 
wichtigen Grundes zu. Daß ein solcher nicht schon darin 
erblickt werden kann, daß der Bekl. sich weigert, die 
von dem OPräs. genehmigte Mieterhöhung in dem von 
der KI. beanspruchten Umfange anzuerkennen, hat das 
BG. zutreffend ausgeführt. Ebensowenig hat das Ver
tragsverhältnis der Parteien durch eine Erschütterung 
der Geschäftsgrundlage sein Ende gefunden. Daß das 
rechtswfrksame Bestehen des von dem Bekl. in An
spruch genommenen Gründerprivilegs jedenfalls für die 
Kl. nicht Geschäftsgrundlage war, ergibt sich schon 
daraus, daß sie auch jetzt noch an dem Fortbestand des 
Vertragsverhältnisses als solchen keinen Anstoß nimmt, 
sondern nur eine höhere Vergütung fordert. Ist hiernach 
das Vertragsverhältnis der Parteien als fortbestehend zu 
erachten, so folgt daraus aber noch nicht, daß die Kl. 
nicht berechtigt wäre, eine Erhöhung des von dem 
Bekl. bisher gezahlten Entgeltes zu fordern. Die Ent
wicklung der Vertragsbeziehungen der Parteien ergibt, 
daß diese das bare Entgelt nicht für alle Zukunft fest 
bestimmt haben. Sie haben vielmehr wiederholt der 
Veränderung der Verhältnisse Rechnung getragen und 
das Entgelt erhöht. Wenn daher auch bei Bemessung der 
im Jahre 1930 festgesetzten Vergütung alle damals in 
Betracht kommenden Umstände berücksichtigt sein 
mögen, so schließt dies nicht aus, daß jetzt Umstände 
vorliegen, die eine Erhöhung der Vergütung als an
gemessen erscheinen lassen. Da auch insoweit auf die 
Erfordernisse von Treu und Glauben abzustellen ist, so 
kommt es nicht gerade nur darauf an, ob etwa die Ver
hältnisse der Kl. sich gegen das Jahr 1930 wesentlich 
verschlechtert haben, vielmehr sind alle in Betracht 
kommenden Umstände zu würdigen. Dem Festsetzungs
bescheid des OPräs. kann allerdings eine ausschlag
gebende Bedeutung schon deshalb nicht beigemessen 
werden, weil er, veranlaßt durch die unrichtige Dar
stellung der Kl., von einer unzutreffenden Sachlage 
äusgeht. Ebensowenig kann der Umstand allein maß
gebend sein, daß die KI., wie sie behauptet, die Räume 
jederzeit an einen anderen Arzt für 300 3tM monatlichen, 
Mietzins vermieten könnte. Denn ein wesentlicher Teil 
der Gegenleistung des Bekl. besteht gerade darin, daß 
er seine Patienten nur in der Anstalt der Kl. behandelt 
und dadurch wesentlich zu deren wirtschaftlichem Be
stand beigetragen hat und beiträgt.

(RG., V.ZivSen., U. v. 8. Juni 1942, V 134/41.) [N.J 
*

12. KG. — §§ 1189, 1190 BGB. Höchstbetragshypothe
ken, bei denen der Gläubiger bestimmen soll, welche von 
mehreren Forderungen durch die einzelnen Hypotheken ge
sichert sein sollen, können auch für die Ansprüche aus 
Teilschuldverschreibungen bestellt werden, wenn für die 
Teilgläubiger ein Vertreter aus § 1189 BGB. vorhanden ist.

Die Schuldnerin einer Obligationsanleihe von 1000 000 SRM, 
deren Gläubiger von einem Treuhänder vertreten wer

den, bestellte zu deren Sicherung vier Höchstbetrags
hypotheken an verschiedenen Grundstücken in Höhe von 
je 50000 MJl mit der Bestimmung, daß der Gläubiger 
künftig nach seinem Ermessen seine Forderung oder 
seine mehreren Forderungen auf die mehreren Hypo
theken verteilen und daß er bestimmen könne, für wel
chen Teil die eine oder die andere Hypothek haften solle- 
Zugleich wurde der Treuhänder auch gemäß §1189 BGB. 
zum Vertreter der Gläubiger mit der Befugnis bestellt, 
mit Wirkung für und gegen jeden späteren Gläubiger 
sämtliche Verfügungen über die Hypothek zu treffen und 
den Gläubiger bei der Geltendmachung der Hypothek zu 
vertreten.

Der entsprechende Eintragungsantrag wurde vom 
Grundbuchamt dahin beanstandet, daß klar anzugeben sei, 
welcher Teil der Anleihe durch die an jedem Grundstück 
bestellte Hypothek gesichert werden solle, da für den
selben Forderungskreis nicht mehrere selbständige 
Höchstbetragshypotheken bestehen könnten. Eine Be
schwerde der Antragstellerin wurde vom LG. zurück
gewiesen. Die weitere Beschwerde hat Erfolg gehabt.

Wie das RG. in PGZ. 131, 16 ff. mit überzeugender 
Begründung näher dargelegt hat, können für einen Kreis 
von Forderungen mehrere selbständige Höchstbetrags
hypotheken in der Weise bestellt werden, daß der Gläu
biger demnächst frei bestimmen darf, für welche Forde
rungen die eine oder die andere Hypothek haften soll- 
Im Beschlüsse des Senats KGJ. 53, 213 kam diese recht
liche Möglichkeit noch nicht in Betracht. Soweit sie in 
dem Beschlüsse JFG. 1, 490 nicht berücksichtigt worden 
ist, wird an ihrer — stillschweigenden — Ablehnung 
nicht festgehalten. Das LG. trägt nun Bedenken, den 
Grundsatz des RG. hier anzuwenden, weil die durch die 
verschiedenen Höchstbetragshypotheken zu sichernden 
Forderungen nicht, wie ini Falle des RG., einem ein
zigen Gläubiger zuständen, sondern — mindestens in 
Zukunft — mehreren Gläubigern zustehen könnten. Denn 
dann sei, so meint es, nicht ersichtlich; wie die nach
trägliche Bestimmung über die Haftung der Hypotheken 
für die einzelnen Forderungen (bei etwaiger Uneinigkeit 
der Gläubiger) solle getroffen werden können. Hieran 
ändere auch der Umstand nichts, daß für die Gläubiger 
ein Treuhänder bestellt worden sei; denn dessen Befug
nisse gingen zwar dahin, mit Wirkung für und gege,t 
jeden späteren Gläubiger sämtliche Verfügungen über 
die Hypothek zu treffen, aber nicht auch dahin, zu1 be
stimmen, welche einzelnen Stücke der Anleihe durch die 
Hypothek gesichert werden sollten.

Hieran ist richtig, daß für Forderungen verschiedener 
Gläubiger im allgemeinen eine Höchstbetragshypothek 
nicht bestellt werden kann und auch nicht mehrere 
Höchstbetragshypotheken mit der Maßgabe bestellt wer
den können, daß die Gläubiger darüber zu bestimmen 
haben, inwieweit die Hypotheken fü r jede: ihrer Forde
rungen haften sollen. Der Grund hierfür liegt darin, dal 
die Bestimmung einheitlich von sämtlichen Gläubigern 
gemeinsam getroffen werden müßte, daß jedoch kein 
Gewähr für das Zustandekommen einer solchen B ' 
Stimmung besteht, was in der Zwangsversteigerung d 
Grundstücks zu unlöslichen Schwierigkeiten führen könnt ■ 
Dieser Grund entfällt aber dann, wenn für die mehre re 
Gläubiger ein Vertreter vorhanden ist, der, ohne daß 
Gläubiger daran etwas ändern können, befugt ist, d 
erforderliche einheitliche Bestimmung mit Wirkung * 
und gegen alle Gläubiger zu treffen. Der weiteren ri 
schwerde ist auch zuzugeben, daß der hier geIIl 
§ 1189 BGB. bestellte Vertreter diese Befugnis hat. rr 
LG. geht bei seiner gegenteiligen Annahme davon a ’ 
daß die Bestimmung nicht zu den Verfügungen über . 
Hypothek gehöre, zu denen der Vertreter nach § 1 . 
BGB. ermächtigt werden konnte und tatsächlich el'm‘L ni 
tig t worden ist. Dem vermag der Senat nicht beizutret • 
M it der dem bestellten Vertreter vorbehaltenen Bes 
rnung über die Haftung der einzelnen Hypotheken tm  ̂
einzelnen Forderungsteiie wird die in der Möguei 
(potentiell) zunächst bestehende Haftung der Hypotn 
für sämtliche Forderungsteile auf bestimmte ein 
Forderungsteile beschränkt. Darin liegt entweder . 
Änderung des Inhalts der Hypothek (ähnlich wi . 
einer Forderungsauswechselung i. S. des § 1186
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pder eine Teilentlassung des Grundstücks aus der Pfand- 
uaft, nämlich wegen der in Zukunft nicht mehr gesicher
ten Forderungsteile, auf jeden Fall also eine Verfügung 
Uber die Hypothek und damit eine Maßnahme, wie sie 
mer dem Vertreter in weitestem Umfange übertragen 
worden ist. Es besteht auch kein innerer Grund, einem 
Vertreter die in Frage stehende Maßnahme zu verwehren, 
während er andererseits in der Lage ist, sogar auf die 
ganze Hypothek zu verzichten. Dann ist aber das Ver
langen des Grundbuchamts nach einer näheren Um
grenzung des durch jede einzelne Hypothek zu sichern
den Anleiheteils unbegründet.

(KG., 1. ZivSen., Beschl. v. 9. Juli 1942, 1 Wx 206/42.) 
*

•  13. OLG. — § 1594 BGB. Nach Versäumung der Frist 
t jr  Anfechtung der Ehelichkeit eines Kindes kann der 
ynemann nicht mehr auf Feststellung des Nichtbestehens 
der blutmäßigen Abstammung klagen, f )

Für die Zeit v o r  Inkrafttreten des FamRÄndG. vom 
A April 1938 hat das RG. in RGZ. 152, 390 =  JW. 1937, 

1545 den gegenteiligen Rechtsstandpunkt eingenommen, 
^as OLG. Hamburg hat an dieser Rechtsanschauung auch 
doch für die Zeit n a c h  Inkrafttreten dieses Gesetzes in 
pR- 1941, 216 festgehalten, v. S c a n z o n i  pflichtet dieser 
Entscheidung mit gewissen Einschränkungen bei.

Nach Inkrafttreten des FamRÄndG. erscheint die Rechts
auffassung aber nicht mehr zutreffend. Die grundlegenden 
Änderungen dieses Gesetzes liegen darin, daß alle die 
jundernisse in Wegfall gekommen sind, die die Anfech- 
nngsmöglichkeiten so einengten, daß im Interesse der Er

mittelung der wahren Abstammung eine besondere Klage 
auf Feststellung des Nichtbestehens der blutmäßigen Va- 
ersehaft gewissermaßen zur Ergänzung mangelnder An- 
®ehtungsmöglichkeiten notwendig erschien. Die einjährige 

Ämechtungsfrist des Ehemanns der Mutter läuft nicht 
II br von der Geburt des Kindes an, sondern grundsätz- 
wh erst von dem Zeitpunkt, in dem der Mann Kenntnis 
on den Umständen erlangt, die für die Unehelichkeit des 

W'ndes sprechen. Vor allem aber ist ein unbefristetes 
II aatsanfechtungsrecht eingeführt: der StA. kann die Ehe- 
chkeit anfechten, wenn er dies im öffentlichen Interesse 

En*1 ’m. Interesse des Kindes für geboten erachtet. Die 
tun Cile,<̂ ung ^er StA. über die Frage, ob sie Anfech- 
(F’gsklage erheben w ill, kann auf Beschw. der Beteilig- 
d n durch alle Instanzen bis zum RJM. nachgeprüft wer- 
a] n- Bei einem so geordneten Anfechtungsrecht besteht in 
„  Regel — von ganz besonderen Umständen ab-
Ah * n — ke'n rechtliches Interesse an einer negativen 

ostammungsfeststellungsklage des säumigen Ehemanns 
p ®  (vgl. RGRKomm., 9. Aufl. 1940, zu § 1593 Anm.3; 
§ 1 sno n d t > III. Aufl., 1940 vor §1591 Anm. 2 und zu 
p ; 3 Anm. 1 und 3; G ü n t h e r :  JW. 1938, 1699ff.; 
0 'Tc ke r :  RVB1. 1938, 367 (368); Weh :  DR. 1939, 1260ff.; 
19/ 1° ;  K i e l :  °J - 1938- n64 i O L G .  S t u t t g a r t :  DR.1941

Di,
1559).

lech!6 Abstammungsfrage w ird nur dann nicht im An- 
üer p"gsProzeß zur Klärung gebracht, wenn einerseits 
säum* emann sein weitgespanntes Anfechtungsrecht ver
e i n t * nd außerdem weder ein öffentliches Interesse noch 
und ''deresse des Kindes an der Klärung der Ehelichkeit 
Ausn umit der Abstammung vorhanden ist. Diese seltenen 
Um ntah7 efälIe müssen — jedenfalls von ganz besonderen 
Nur “?nden abgesehen — in den Kauf genommen werden, 
einer p “ rch läßt sich verhüten, daß der Sinn und Zweck 
auch • ric t {ür die Anfechtung durch den Ehemann die 
irist n’m EamRAudG- beibehalten ist, im Gegensatz zu der 
Teiil - Anfechtung durch den StA. zum erheblichen 
der paeder hinfällig wird. Der Zweck der Beibehaltung 
daß Lns* heg* (vgl- Amtl. Begr.: DJ. 1938, 619) darin, 
Abstnl Mann gezwungen wird, die zur Klärung unklarer 
von ammungsverhältnisse erforderlichen Schritte alsbald 
'une-sro u fus zu tun und daß ein Mißbrauch des Anfech- 
aU8 «ne St lnsbes- durch dessen verzögerte Ausübung 
864) f^aehhehen Gründen, verhindert wird (RG.: DR. 1940, 
der AnfaSi i il ld und seine Mutter dürfen nicht dauernd von 
h i s t u n a u "  ̂ gsklage des Ehemanns bedroht sein; die Be- 
stellun5 SOli  SIe vor Wülhür und Erpressung, vor Bloß- 

s und dauernder Beunruhigung schützen (Rex-

r o t h :  DJ. 1938, 709). Dieser Zweck würde zum wesent
lichen Teil vereitelt, wenn sich dem Ehemann nach Frist
versäumnis eine neue Klage böte, mit der er, wenn auch 
nicht die Unehelichkeiterklärung, so doch die Erklärung 
des Nichtbestehens der blutmäßigen Vaterschaft herbeifüh
ren könnte (vgl. G ü n t h e r  a. a. O. S. 1701).

Dem KI. war daher das Recht zu versagen, nachdem er 
die Frist zur Anfechtung der Ehelichkeit der Bekl. ver
säumt hat, noch seinerseits auf Feststellung zu klagen, daß 
die Bekl. nicht blutmäßig von ihm abstammt.

(OLG. Danzig, Urt. v. 21. Mai 1942, 4 I IU  16/42.)

Bemerkung: RG. IV. ZivSen. hat durch Beschl. vom
4. Juli 1942, IV A 134/42 die vorstehende Rechtsauffassung 
gebilligt und ausgeführt: „Der Ansicht des BG., daß nach 
Versäumung der Frist zur Anfechtung der Ehelichkeit 
eines Kindes nicht auf Feststellung des Nichtbestehens der 
blutmäßigen Abstammung geklagt werden kann, ist beizu
treten.“  D. S.

*

■ ** 14. RG. — § 1717 BGB. Bedeutung des erbbiologi
schen Gutachtens, das mit hoher Wahrscheinlichkeit den 
Kl. als Vater ausschließt.

Das beklagte Kind ist am 5. Nov. 1933 unehelich ge
boren worden. Es hat 1934 den Kl. als seinen Erzeuger 
auf Unterhalt in Anspruch genommen. Der Kl. ist, da er 
den von ihm behaupteten Mehrverkehr der Kindesmutter 
nicht nachweisen konnte, zur Unterhaltszahlung verurteilt 
worden.

M it der vorl. Klage begehrt der Kl. die Feststellung, 
daß er nicht der Erzeuger des Bekl. sei. Das LG. hat die 
Klage abgewiesen. Auf die Berufung des Kl. hat das OLG. 
die vom Kl. begehrte Feststellung getroffen.

RG. hob auf und stellte das landgerichtliche Urteil wie
der her.

Das BG. gelangt zu dem Ergebnis, daß der Kl. nicht 
der blutmäßige Vater des Bekl. sei. Er habe zwar inner
halb der Empfängniszeit mit der Kindesmutter Ge
schlechtsverkehr gehabt, doch habe die Kindesmutter, die 
geschlechtlich außerordentlich leicht zugänglich sei, sehr 
wahrscheinlich innerhalb der Empfängniszeit auch noch 
mit anderen Männern geschlechtlich verkehrt. Sie sei un
glaubwürdig und habe im übrigen im ersten Rechtszuge 
des jetzigen Rechtsstreits die Aussage verweigert. Da die 
Blutgruppen- und Blutfaktorenbestimmung ergebnislos ge 
blieben sei, müsse das Ergebnis der erbbiologischen Un
tersuchung entscheidend sein. Der Gutachter sei zu dem 
Schluß gelangt, daß der Kl. mit hoher erbbiologischer 
Wahrscheinlichkeit nicht der Erzeuger des Bekl. sei, daß 
er allerdings, solange weitere Beischläfer nicht bekannt 
seien, nicht mit aller Sicherheit ausgeschlossen werden 
könne. Diese hohe Wahrscheinlichkeit eines Ausschlusses 
der Vaterschaft des Kl. genüge zu der vom Kl. begehrten 
Feststellung.

Entgegen der Ansicht des BG. läßt sich der KI. nach 
dem Beweisergebnis nicht mit genügender Sicherheit als 
Vater des Bekl. ausschließen. Wenn das erbbiologische 
Gutachten mit hoher Wahrscheinlichkeit den Kl. als Vater 
ausschließt, so kommt dem offenbar nicht die gleiche Be
deutung zu, als wenn bei der Frage der positiven Fest
stellung der Vaterschaft sich erbbiologisch eine hohe 
Wahrscheinlichkeit im positiven Sinne ergibt. In dem Gut
achten ist ausdrücklich gesagt, daß große und größte Un
ähnlichkeit auch bei Vater und Kind Vorkommen können, 
wenngleich das natürlich eine Ausnahme bildet. Unter die
sen Umständen wird man mit dem LG. davon ausgehen 
müssen, daß das Ergebnis des Gutachtens, so erhebliche 
Bedeutung ihm für die Entscheidung auch fraglos zu
kommt, doch nicht bestimmt genug ist, um für sich allein 
die Überzeugung zu begründen, daß der Kl. nicht der 
Vater des Bekl. ist. Die sonstigen Feststellungen des BerR. 
sind aber nicht geeignet, das Ergebnis der erbbiologischen 
Untersuchung zu verstärken. Daß der Kl. mit der Kindes
mutter innerhalb der Empfängniszeit verkehrt hat, steht 
fest. Wenn das BG. Mehrverkehr der Kindesmutter für 
möglich und sogar für wahrscheinlich hält, so läßt sich 
dem nach Lage der Dinge nicht entgegentreten. Allerdings 
wird man schwerlich sagen können, daß das Verhalten
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der Kindesmutter in den Rechtsstreitigkeiten besonders 
auf solchen Mehrverkehr hindeute. Es ist auch zu berück
sichtigen, daß es sich hier um kleine ländliche Verhält
nisse handelt, in denen die Beteiligten im allgemeinen gut 
darüber Bescheid wissen, wer für einen Verkehr in Frage 
kommt. Wenn sich trotzdem in dieser Hinsicht nichts 
irgendwie Positives ergeben hat, so muß ein Mehrverkehr 
immerhin zweifelhaft erscheinen. Steht aber nicht einmal 
ein Mehrverkehr der Kindesmutter mit S i c h e r h e i t  
fest, so läßt sich auch unter Berücksichtigung des erb
biologischen Gutachtens nicht mit genügender Sicherheit 
feststellen, daß der Kl. als Vater des Bekl. ausscheidet.

(RG., IV. ZivSen., U. v. 20. Mai 1942, IV 47/42.) [He.]
*

15. KG. — §§2354 Abs. 1 Ziff. 2, 2356 Abs. 1 Satz 1 
BGB.; §§60, 66 PersStG. Eine Eheschließung kann im Erb
scheinsverfahren nicht durch die Sterbeurkunde des einen 
Ehegatten oder durch die Geburtsurkunde eines Kindes, 
sondern nur durch die Heiratsurkunde bewiesen werden.

Der Antragsteller D. betreibt als Ehemann der am 
8. Juni 1941 verstorbenen Erblasserin die Ausstellung eines 
Erbscheins dahingehend, daß er selbst zu 1U und seine 
fünf Kinder zu je 3/»o gesetzliche Erben geworden seien. 
Er reichte dazu beim Nachlaßgericht die Sterbeurkunde 
der Erblasserin und die Geburtsurkunden der Kinder ein, 
weigerte sich aber trotz einer vom Nachlaßgericht erlas
senen Zwischenverfügung, auch die Heiratsurkunde bei
zubringen. Das Nachlaßgericht lehnte aus diesem Grunde 
die Erteilung des Erbscheins ab. Eine Beschw. wurde vom 
LG. zurückgewiesen. Die weitere Beschw. hat keinen Er
folg gehabt.

Der Antragsteller hat nach §§ 2354 Abs. 1 Ziff. 2, 2356 
Abs. 1 BGB. das Verhältnis, auf dem sein Erbrecht be
ruht, d. h. die Ehe mit der Erblasserin, durch eine öffent
liche Urkunde nachzuweisen. Dazu genügen die ein
gereichten standesamtlichen Urkunden nicht, da sie nur 
den Tod der Erblasserin und die Geburt der Kinder zu 
beweisen geeignet sind.

Die über Geburts- und Todesfälle in Personenstands
bücher aufgenommenen Eintragungen stellen sich als Ur
kunden dar, die von einer öffentlichen Behörde innerhalb 
der Grenzen ihrer Amtsbefugnisse in der vorgeschrie
benen Form Uber eine vor der Behörde abgegebene Er
klärung, nämlich über die tatsächlichen Angaben der die 
Geburt oder den Sterbefall anzeigenden Person, errichtet 
worden sind. Solche Urkunden begründen nach § 415 
Abs. 1 ZPO. grundsätzlich den vollen Beweis für den 
durch die Behörde beurkundeten Vorgang, d. h. hier für 
die Tatsache, daß der Anzeigende die beurkundeten Er
klärungen abgegeben hat, dagegen nicht auch für die in
haltliche Richtigkeit dieser Erklärungen. Die Beweiskraft 
ist nun bezüglich der Eintragungen in den Personen
standsbüchern sowie der beglaubigten Abschriften dar
aus und der standesamtlichen Urkunden durch die beson
deren Vorschriften des PersStG. erheblich erweitert wor
den. Die Eintragungen im ersten Teile des Familienbuches, 
im Geburtenbuche und im Sterbebuche beweisen nämlich 
nach §60 PersStG. bei ordnungsmäßiger Führung der 
Bücher Heirat, Geburt und Tod und die darüber gemach
ten näheren Angaben, d. h. die Eintragung im ersten Teile 
des Familienbuches die Heirat, die Eintragung im Gebur
tenbuche die Geburt und die Eintragung im Sterbebuche 
den Tod. Die gleiche Beweiskraft haben nach § 66 die be
glaubigten Abschriften aus den Büchern und die standes
amtlichen Urkunden. Diese Vorschriften gelten nach §99 
auch für die früher (v. 1. Jan. 1876 an) geführten Standes
register. Es kann nun dahingestellt bleiben, ob eine Ge
burtsurkunde außer der Geburt selbst etwa auch die ehe
liche Abstammung des Kindes von den in der Urkunde 
angegebenen Eltern beweist, ob also insoweit die Bei
bringung einer Heiratsurkunde der Eltern entbehrlich sein 
würde, was von E m i g PerstStG. § 60 Anm. 3 verneint 
wird. Denn es steht jedenfalls außer Zweifel, daß die An
gaben über die Eltern in der Geburtsurkunde und über den 
Ehegatten in der Sterbeurkunde die Tatsache der Heirat 
als solche (losgelöst von ihrer Beziehung zu dem Ge
burts- oder Sterbefall) nicht beweisen. Die gesetzliche Re
gelung hat ihren guten Grund. Denn zum Beweise einer 
Heirat ist eben die Eintragung im ersten Teile des Fami

lienbuches und sind die auf Grund der Eintragung aus
gestellten Urkunden bestimmt. Diese Eintragung bietet 
auch eine größere Gewähr für ihre Richtigkeit als der 
Vermerk über die Eltern im Geburtenbuche und über den 
Ehegatten im Sterbebuche. Sie beruht nämlich auf der 
eigenen Wahrnehmung des Standesbeamten, vor dem die 
Verlobten die Ehe geschlossen haben, während die Ein
tragungen im Geburten- und im Sterbebuche nur Angaben 
über Erklärungen dritter Personen wiedergeben, deren in
haltliche Richtigkeit der Standesbeamte regelmäßig nicht 
nachprüfen, also auch nicht gewährleisten kann. Wenn der 
Gesetzgeber gleichwohl die Eintragungen im Geburten- 
und im Sterbebuche als vollgültigen Beweis für die Geburt 
und den Tod genügen läßt, so ist der Grund dafür der, 
daß sich andernfalls ein urkundlicher Beweis dieser Tat
sachen, für dessen Ermöglichung andererseits ein dringen' 
des Bedürfnis besteht, überhaupt nicht würde führen las
sen. Es bestand aber kein Anlaß, die über die Regel des 
§415 ZPO. hinausgehende Beweiskraft auch auf die Tat
sache einer lediglich von einem Dritten bezeugten Ehe
schließung zu erstrecken, da ja eine solche durch die Hei
ratsurkunde in e r h f i c h  sichererer Weise nachgewiesen 
werden kann.

(KG., 1. ZivSen., Beschl. v. 25. Juni 1942, 1 Wx 174/42.)

Ehegesetz
H ** 16* RG. — §55 EheG. Zur Auslegung des Begriff9 
„Aufhebung der häuslichen Gemeinschaft“ .

Das RG. hat in seiner Rspr. (RGZ. 160, 246 =  D ^ ’ 
1939, 12457; RGZ. 160, 280 =  DR. 1939, 15787 u. 1685 
in einer kurzen Unterbrechung der häuslichen Trennung 
der Ehegatten ohne Einrichtung einer gemeinsamen 
Häuslichkeit keine den Lauf der Trennungsfrist des § 03 
EheG, hindernden Tatsache gesehen, und selbst dann, 
wenn es bei diesen Gelegenheiten zum geschlechtlichen 
Verkehr gekommen ist. Qn

Nach der Rspr. des RG. (RGZ. 160, 246 =  DR. 193 ’ 
12457; v. 1. April 1942, IV 20/42) setzt die Aufhebung 
der häuslichen Gemeinschaft auch nicht die Absicht vor
aus, die Gemeinschaft dauernd aufzuheben oder sich v0 
der Ehe loszusagen. Diese innere Einstellung der Ent 
gatten gewinnt nur für die Frage der Ehezerrüttung b , 
deutung, ist aber nicht Voraussetzung des Beginns un 
des Laufs der gesetzlichen Trennungsfrist. Aus welche 
Grund es zur Trennung der Ehegatten gekommen ist, 
hier für dieses Erfordernis der häuslichen Trennu b 
grundsätzlich bedeutungslos.

Zu beachten ist aber, daß eine vorübergehende 
nung, unter Umständen solange sie als eine natürlic 
und aus dem regelmäßigen Lauf der Dinge sich 
gebende, auf geschäftlichen, beruflichen oder ge93.„c 
heitlichen Gründen etwa beruhende sich darstellt, ke ^  
solche Aufhebung der häuslichen Gemeinschaft der E 
gatten1 nach dieser Gesetzesstelle ist. Regelmäßig v n 
das der Fall sein1, wenn der Mann an einen ande  ̂
Dienstort versetzt wird und nun regelmäßig einige ,te|, 
für die Beschaffung einer den Bedürfnissen der Ehegay^ 
entsprechenden Wohnung sowie zur Durchführung ^  
Übersiedlung notwendig ist (RGZ. v. 1. April 1"4A 
20/42). Diese Zeitspanne wird nach den Umständen 
recht verschiedene sein, sich insbesondere nach den 
weils am Ort bestehenden Wohnungsverhältnissen ric ^

(RG., IV. ZivSen., Beschl. v. 4. Juli 1942, IV 73/42.) tHeJ
*

B ** IT .  RG. — § 56 EheG. Voreilige Verzeihungserl^ 
rungen, die der Ehegatte in der ersten hochgradigen ^  
regung über die erlittene Kränkung abgegeben hat, e . erl 
sich zu einem vernünftigen Entschluß durchgerungen ¡cjj. 
konnte, sind nicht als eine das Scheidungsrecht ver 
tende Verzeihung anzusehen, t )

Der Kl. ist 1899, die Bekl. 1896 geboren. Aus f  nervor- 
geschlossenen Ehe der Parteien sind Kinder nicht ne 
gegangen. Die Bekl. war im Jahre 1940 beim Posta _ ^  
Postfacharbeiterin beschäftigt, während der Kl. 91 R ¡jj., 
mals im Felde befand. Im Juli 1940 entwendete die 
die auf der Post bei der Verteilung von Feldpostsen ® 
zu tun hatte, in mehreren Fällen Zigaretten, au
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Päckchen Katzenzungen, meistens aus beschädigten Päck
chen. Sie wurde ertappt, in Haft genommen und am 
27. Sept. 1940 vom SondGer. wegen Verbrechens nach § 4 
VolksschädlVO. in Verbindung mit fortgesetztem, teils 
versuchtem Vergehen gegen §354 StGB, in Tateinheit mit 
8133 Abs. 2 StGB, zu zwei Jahren Zuchthaus und zum 
Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte auf die Dauer von 
drei Jahren verurteilt. Sie verbüßt zur Zeit die Zuchthaus
strafe.
. Die Bekl. hatte dem Kl. mit Brief v. 28. Juli 1940 von 
ihren Verfehlungen und ihrer Inhaftnahme Mitteilung ge
macht, ihm auch geschrieben, sie hätte die Tat begangen, 
weil Zigaretten im Laden knapp seien und sie ihm die 
Zigaretten zum Dank für aus dem Felde erhaltene Ge
schenke habe schicken wollen. Der Kl. antwortete ihr mit 
einem Brief v. 8. Aug. 1940, in dem er seine Liebe und 
sein Mitleid zum Ausdruck brachte, und erklärte, daß er 
sie wegen ihrer schwachen Stunde nicht verstoße, ver
gesse oder verachte. Als er einige Zeit später auf Urlaub 
kam, nahm er in der Angelegenheit mit einem Richter 
°der StA. Rücksprache, bat in einem Gesuch v. 7. Sept. 
Um Beurlaubung seiner Frau und milde Beurteilung für 
diese, die ihm, wie er glaube, mit den Zigaretten eine 
Preude habe machen wollen. Einige Tage später, nämlich 
am 12. Sept. 1940, also noch vor der Verhandlung, schrieb 
er der Bekl. jedoch, daß er, weil er jetzt alles wisse, daß 
sie nämlich sich 1939 und 1940, während er im Felde ge
wesen sei, mit anderen Männern herumgetrieben habe, 
Was auch die Ursache zu ihrem Feldpostdiebstahl sei, sich 
veranlaßt sehe, sofort die Ehescheidung zu beantragen. 
Pier Kl. wurde etwa Anfang 1941 aus dem Heeresdienst 
entlassen. Im Mai 1941 suchte er das Armenrecht für die 
thescheidungsklage nach, die er nach Bewilligung er
hoben hat. Damit begehrt er Scheidung aus §49 EheG. 
Pr hat die Scheidung auf die Straftat der Bekl., später 
?uch auf angeblich liederlichen Lebenswandel der Frau, 
insbes. auch Herumtreiben mit anderen Männern gestützt, 
klie Bekl. hat eingewendet, daß der Kl. ih r die Straf
taten verziehen habe, im übrigen hat sie die ihr neu vor- 
geworfenen Eheverfehlungen bestritten. Das LG. und 
u LG. haben die Klage abgewiesen. Die Rev. hatte Erfolg.

Entgegen der Ansicht des BG. ist das Scheidungsbegeh- 
Letl des Kl. als begründet zu erachten. Zwar kann die 
twv. mit der Anzweifelung der Glaubwürdigkeit der per- 
s°nlich vernommenen Bekl. nichts erreichen. Denn auch 
tvenn von der Aussage der Bekl. abgesehen wird, so 
meibt doch die Feststellung des BG., daß ein Beweis für 
®men liederlichen Lebenswandel der Bekl. und ehewidrige 
^Ziehungen derselben zu anderen Männern nicht erbracht 
e> und daß sich insoweit auch kein Anhalt für Verteil
ungen der Bekl. ergeben habe. Die Scheidungsklage ist 
t>er wegen des von der Bekl. begangenen Verbrechens, 

pttrch das sie sich eine schwere Bestrafung zugezogen 
p t ,  begründet. Das Verbrechen ist schwere Eheverfeh- 
,UnS und zugleich ehrloses Verhalten. Nach der Erfahrung 
g.es Lebens wird in der Regel dadurch, daß ein Ehegatte 

derartiges, die schwersten Folgen nach sich ziehendes 
erbrechen begeht, die Ehe so tief zerrüttet, daß die 

, lederherstellung einer ihrem Wesen entsprechenden Le- 
ensgemeinschaft nicht erwartet werden kann. Daß diese 

j-pge hier eingetreten ist, wenn dabei auch Zuträgereien 
o. er. angebliche Treupflichtverletzungen der Bekl. mit- 
m %Irkt haben mögen, zieht das BG. offensichtlich nicht 
dp ^ vYe'fel. Zwar nimmt es auf Grund des Inhaltes und 
a s zärtlichen Tones des Briefes des Kl. v. 8. Aug. 1940 
na’ der Kl. in diesem Augenblick, also unmittelbar 

ch Kenntniserlangung, die Straftaten der Bekl. nicht als 
jji Zerrüttend empfunden habe, daß er nicht darüber habe 
ti ,Vvegk°mmen können. Es schildert weiter das versöhn
i n 6 Verhalten, das der Kl. in der folgenden Zeit, zuletzt 
Ta seiner Eingabe v. 7. Sept. 1940 an die StA. an den 

Jelegt hat. Wenn es dann jedoch der Ansicht ist, daß 
infr,i 'eheidungsrecht des Kl. wegen der Straftat der Bekl. 
entn 6 Verzeihung (§ 6 EheG.) entfalle, so kann daraus 
t|(ln ,m.men werden, daß es den E intritt der ehezerstören- 
v0l. Wirkung i. S. des § 49 EheG, als Folge der Straftat 
„ e r s e tz t .  Ein ernstlicher Zweifel kann daran nach Lage 

Sache auch nicht bestehen.
em BG. kann nun aber darin nicht beigetreten wer

den, daß das in Frage stehende Verhalten des Kl. in der 
Zeit v. 8. Aug. bis 7. Sept. 1940 rechtlich als Verzeihung 
i. S. des § 56 EheG, zu würdigen sei. Zwar ist davon 
auszugehen, daß der Kl. die von der Bekl. begangene 
Straftat selbst einschließlich der Umstände, die für die 
Beurteilung durch ihn als Ehemann und sein Empfinden 
maßgebend waren, nicht in falschem Licht gesehen hat. 
Wenn die Bekl. auch selbst sich das Rauchen von Ziga
retten „angewöhnt“  hatte, was der Kl. nicht wußte, so 
schließt das nicht aus, daß der Wunsch, ihrem Manne 
eine Freude zu machen und sich für dessen Geschenke 
erkenntlich zu zeigen, der ausschließliche Beweggrund für 
ihr Verbrechen gewesen ist. Es mag weiter unterstellt 
werden, daß der Kl., als er der Bekl. seine versöhnliche 
Gesinnung bekundete und sich für seine Frau einsetzte, 
nicht nur mit einer s c h w e r e n  Bestrafung, sondern 
auch gerade mit der Möglichkeit einer l ä n g e r e n  
Z u c h t h a u s s t r a f e  rechnete. Selbst wenn der Kl., wie 
das LG. annimmt, diese Wirkung der Verfehlung hat in 
Kauf nehmen wollen, so folgt daraus keineswegs, daß er 
die volle Tragweite des von der Bekl. begangenen Ver
brechens für das weitere Eheleben erfaßt hatte, als er 
seine versöhnliche Gesinnung und den Willen, trotz der 
Verfehlung der Frau die Ehe mit ihr fortzusetzen, be
kundete. Die Fähigkeit, die Verfehlung im Hinblick auf 
deren Folgen für die zukünftige Gestaltung des Ehelebens 
richtig zu würdigen, fehlt häufig, wenn der gekränkte 
Ehegatte sich in einem Zustand der Gemütserregung be
findet und in diesem Zustand eine versöhnliche innere 
Einstellung zum Ausdruck bringt. Daher sind auch „vor
eilige Verzeihungserklärungen, die der Ehegatte in der 
ersten hochgradigen Erregung über die erlittene Krän
kung abgegeben hat, ehe er sich zu einem vernünftigen 
Entschluß durchgerungen haben konnte“ , mit Recht nicht 
als eine das Scheidungsrecht vernichtende Verzeihung an
zusehen (vgl. hierzu Erl. 3 a zu § 56 EheG, im RGRKomm. 
z. BGB.). Nach diesem Grundsatz ist zunächst der Brief 
v. 8. Aug. 1940 zu würdigen, den der Kl. an die Bekl. 
nach Empfang des ihn von der Straftat und der Verfeh
lung der Bekl. in Kenntnis setzenden Briefes v. 28. Juli 
1940 aus dem Felde geschrieben hat. Dieser das Unglück 
beklagende und die Frau tröstende Brief läßt keinen 
Zweifel über die tiefe Gemütserregung, in der sich der 
Kl., der sich als „stark mitschuldig“  und seelisch krank 
bezeichnet, bei Abfassung dieses Briefes befunden hat. Zu 
einer ruhigen und vernünftigen Überlegung war er damals 
offensichtlich nicht fähig. Als er Anfang September auf 
Urlaub kam, waren zwar einige Wochen vergangen. Aber 
zu Hause trafen ihn neue, seinen seelischen Zustand er
schütternde Aufregungen. Unter diesen Umständen kann 
weder sein persönlicher und dann schriftlicher Versuch, 
eine Beurlaubung seiner Frau aus der Untersuchungshaft 
zu erreichen, noch der Besuch der Bekl. in der Haft und 
sein dabei wieder gezeigtes versöhnliches Verhalten, bei 
dem er der Frau Mut zusprach, als eine für den Schei
dungsanspruch bedeutsame „Verzeihung“  erachtet werden. 
Die Bekl. erklärt selbst, daß der Kl. bei diesem Besuch, 
ebenso wie sie selbst geweint habe. Der Kl. ist zu einer 
ruhigeren Betrachtung, die ihn wirklich ermessen ließ, 
was die Straftat der Bekl. mit ihren Folgen für das zu
künftige Eheleben bedeutete,' erst gekommen, nachdem 
er die neuen seelischen Erschütterungen hinter sich hatte, 
denen er in seinen ersten Urlaubstagen im Sept. 1940 
ausgesetzt war. In der Zeit, die nach diesen ersten Sep
tembertagen liegt, hat sich aber nichts ereignet, was als 
Verzeihung i. S. des Eherechts gedeutet werden könnte. 
Daß er die im Brief v. 12. Sept. 1940 an die Bekl. erklärte 
Absicht, die „Ehescheidung sofort zu beantragen“ , nicht 
gleich verwirklicht und auch nach seiner Entlassung aus 
dem Heeresdienst Anfang 1941 sich in dieser Richtung 
untätig verhalten hat, kann für sich allein nicht als Zei
chen einer versöhnlichen Gesinnung und Bereitwilligkeit 
zur Fortsetzung der Ehe mit der inzwischen zu Zuchthaus 
und Ehrverlust verurteilten Bekl. angesehen werden.

(RG„ IV. ZivSen., U. v. 10. Juni 1942, IV 12/42.) [He.]

Anmerkung: Diese Entscheidung bewegt sich auf einem 
überaus heiklen, gefahrvollen Gebiet: sie behandelt die 
Frage, ob und- wieweit V e r z e i h u n g s  akte aus dem

168
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Gesichtspunkt der Überstürzung oder der mangelnden 
Selbsterkenntnis, des mangelnden Überblicks über die Fol
gen der verziehenen Eheverfehlung für das künftige Ehe
leben als wirkungslos betrachtet werden können.

Die neueste Rspr. hat bekanntlich unter Führung des RG. 
den Kreis der Umstände, die dem gekränkten Ehegatten 
bekannt sein müssen, um eine rechtswirksame Verzeihung 
annehmen zu können, erheblich e r w e i t e r t :

RGZ. 154, 255 sagt: „Eine wirksame Verzeihung setzt... 
die volle Kenntnis des Fehltritts voraus, und zwar nicht 
bloß die Handlung des anderen Ehegatten selbst, sondern 
auch ihrer Tragweite für das künftige Eheleben“ . Als Bei
spiele führt das RG. allerdings noch sehr einschränkend 
nur die zwei Fälle an: daß der verletzte Ehegatte nicht 
weiß, daß der andere sich beim Ehebruch mit einer Ge
schlechtskrankheit angesteckt, oder daß der Ehebruch zur 
Erzeugung eines Kindes geführt hat.

In RGZ. 155, 295 geht der Höchste Gerichtshof schon 
einen Schritt weiter, indem er als Fall mangelnder Kennt
nis der „Tragweite für das künftige Eheleben“ die Mög
lichkeit anführt, „daß sich die Bekl. zur Zeit der Verzei
hung der ih r . . .  drohenden Gefahr, sich im Falle des Wie
derzusammenlebens mit dem Kl. von dem Kinde trennen 
zu müssen, nicht bewußt geworden sei und diese Folge 
bei der Verzeihung auch nicht mit in Kauf genommen 
habe“ .

Der Unterschied springt in die Augen: während in RGZ. 
154, 255 der Umstand, der die Tragweite der Verzeihung 
für das künftige Eheleben beeinflußt, doch immerhin noch 
die Eheverfehlung als solche betrifft, durch die der Ehe
gatte gekränkt worden ist (Geschlechtskrankheit; unehe
liches Kind), handelt es sich bei dem Falle von RGZ. 155, 
295 um eine bloße F o l g e  der Verzeihung, nicht einmal 
unmittelbar der Eheverfehlung selbst.

Ich habe schon in DR. 1942, 842 bei Besprechung einer 
Aufhebungs-Entscheidung und des darin erörterten, ver
zeihungsverwandten Rechtsbegriffes der Ehe-B e s t ä t i - 
g u n g davor warnen zu müssen geglaubt, das Aufhebungs
recht des irrenden oder getäuschten Ehegatten über die 
Grenzen des unmittelbaren Irrtums hinaus allzu weit auf 
bloße A u s w i r k u n g e n  des die Person des anderen 
Gatten betreffenden Umstandes auszudehnen.

Auch hier bei der Verzeihung g ilt das Gleiche. Gewiß 
muß — wie es in RGZ. 123, 237 heißt — „die für den 
Entschluß wesentliche Nichtkenntnis des Sachverhalts, der 
sein Zustandekommen verhindert haben würde. . .  auch bei 
der Verzeihung — obschon auf sie die §§119 und 121 
BGB. keine Anwendung finden — die Wirksamkeit der 
Willenserklärung zunichte machen“ . Gewiß umfaßt der 
hierfür in Betracht kommende Sachverhalt nicht nur den 
Scheidungsgrund selbst, „sondern auch a l l e  Umstände, 
die für die Schwere der Verfehlung u n d  i h r e  F o l g e 
e r s c h e i n u n g e n  von Bedeutung sind“ . Allein es 
scheint mir zu weit zu gehen, wenn das RG. in der obigen 
Entscheidung dem gekränkten Ehegatten, der in voller 
Kenntnis aller Tatumstände der vom anderen Teil began
genen Eheverfehlung diesem mit Brief v. 8. Aug. 1940 
„seine Liebe und sein M itleid zum Ausdruck brachte und 
erklärte, daß er sie wegen ihrer schwachen Stunde nicht 
verstoße, vergesse oder verachte“ , der auch noch in der 
Folgezeit ein versöhnliches Verhalten an den Tag legte, 
ja sogar noch am 7. Sept. 1940 sich bei der StA. für den 
straffälligen Ehegatten einsetzt —, gestattet, über einen 
Monat später jene briefliche Erklärung zu widerrufen, 
und erst im Mai des nächsten Jahres Scheidungsklage zu 
erheben.

Das RG. stützt sich hierbei auf die im RGRKomm. 
Bern. 3 a zu § 56 angeführte Entsch. v. 17. Dez. 1910 (IV 
53/10), wonach v o r e i l i g e  Verzeihungserklärungen, die 
der Ehegatte in  d e r  e r s t e n  h o c h g r a d i g e n  E r 
r e g u n g  über die erlittene Kränkung abgegeben hat, ehe 
er sich zu einem vernünftigen Entschluß durchgerungen 
haben konnte, unbeachtlich seien. Demgegenüber dürfte 
aber doch der Hinweis am Platze sein, daß psychologisch 
die erste hochgradige Erregung beim Erfahren eines Fehl
trittes des anderen Eheteils stets eher eine s c h ä r f e r e  
Beurteilung zur Folge hat, die dann bei ruhiger Über
legung meist einer m i l d e r e n  Stellungnahme Platz

macht; daß ferner eine etwa wirklich unüberlegte, zu im
pulsive Briefäußerung spätestens nach einigen Tagen, 
nicht aber erst über einen Monat später zum brieflichen 
oder mündlichen Widerruf hätte führen müssen. Die Ent
scheidung v. 17. Dez. 1910 hatte sicherlich nur einen sol
chen Fall der „Voreiligkeit“  von Stunden oder Tagen im 
Auge; denn „erste hochgradige Erregungen“  dauern er
fahrungsgemäß nicht Tage oder Wochen lang. Das lieg' 
im Wesen der Erregung, die sehr bald von Ruhe und Nie
dergeschlagenheit abgelöst wird.

Eine Entscheidung wie die obige birgt die Gefahr m 
sich, daß Ehegatten, die eine vor längerer Zeit einwand
frei gewährte Verzeihung später aus irgendeinem a n d e 
r en  Grunde b e r e u e n ,  sich darauf berufen werden, sie 
hätten in der ersten Gemütserregung, die die Entdeckung 
des Fehltrittes mit sich brachte, ohne ruhige und ver
nünftige Überlegung gehandelt und damals die Tragweite 
der Verzeihung für das künftige Eheleben nicht voraus
gesehen.

Der Praktiker w ird sich angesichts der obigen Ent
scheidung auch die Frage vorlegen müssen, wie die ein
gewendete Tatsache einer nur in erster hochgradiger Ge
mütserregung gewährten Verzeihung dem Scheidungsricn- 
ter b e w i e s e n  werden soll, nachdem es sich hier um 
einen rein i n n e r e n  Vorgang handelt, über den eigent
lich nur der damals angeblich Erregte selbst — der Be
weispflichtige! — Auskunft geben kann.

Vielleicht kann man zu dem an sich durchaus befriedi
genden Schlußergebnis auf einem Wege gelangen, der 
keine Verkümmerung des Rechtsbegriffes „Verzeihung 
notwendig macht:

M it dem BG. bin ich nämlich der Auffassung, daß der 
Brief v. 8. Aug. 1940 auf ein m a n g e l n d e s  Z e r r u t -  
t u n g s e m p f i n d e n  des Kl. im Augenblick der Abfas
sung dieses Briefes schließen läßt. W e n n  er aber in die
sem Zeitpunkt die Straftaten der Ehefrau nicht als e h e z e r
störend empfunden hat, so kam d a m a l s  eine Verzeihung 
überhaupt nicht in Betracht; denn die Verzeihung setz 
begrifflich das Bewußtsein zugefügter Unbill voraus.

Das Zerrüttungsempfinden ist nicht wie die Verzeihung 
an eine gewisse Zeit gebunden. Es ist auch vom WiOe 
des verletzten Ehegatten völlig unabhängig und w ird  nicn 
einfach durch einen (der Verzeihung ähnlichen) W illen 
akt, nämlich durch die Erklärung, die Handlung des a 
deren nicht als zerrüttend zu empfinden, beseitigt. An* 
rungen dieser A rt sind hier höchstens Beweisanzeicn > 
können nicht — wie bei der Verzeihung — neue Recm 
tatsachen schaffen. ,

Hat der verletzte Ehegatte in dem Augenblick, *n .Wgn 
ehern er die Straftaten des anderen Teiles erfuhr, der 
ehezerstörende Wirkung nicht empfunden, weil etwa “  
Mitleid mit dem traurigen Schicksal des Lebensgefahr^^ 
alle anderen Gefühle zunächst überdeckte, so kann s 
dieses Zerrüttungsempfinden später bei ruhiger, " unon 
Überlegung sehr wohl noch einstellen. Und e r s t  v 
d a a b kann überhaupt die Frage entstehen, ob der u
kränkte Ehegatte die n u n m e h r  als ehezerstörend e jjj 
fundenen Handlungen des anderen Teiles verzeihen 
oder nicht. M. a. W. während der R e g e l  nach der i , g 
gel des Zerrüttungsempfindens eine totale und d a u e r  ^ 
Gleichgültigkeit des Ehemannes gegenüber dem I nn 
Lassen des anderen Teiles bedeutet und den Scheidu 
grund radikaler vernichtet (wenn nicht überhaupt aI* (T1 
Entstehung hindert) als die Verzeihung, kann in e 
A u s n a h m e  fall wie hier das Zerrüttungsempfinden> 
bei Bekanntwerden der Eheverfehlung noch durch an 
stärkere Gefühle (z. B. Mitleid) überlagert war, ers 'ten 
ter in das Bewußtsein des gekränkten Ehegatten 
und n u n m e h r  zur Grundlage für die Gewährung 
Verweigerung der Verzeihung werden.

Dr. G. v. S c a n z o n i ,  München-

1 8 . RG. — § 118 EheG. Nach dem Inkrafttreten^^
Großdeutschen Ehegesetzes sind die einer vorher S ¡m 
senen Ehe anhaftenden Mängel je nach der Behanfl <gage 
Ehegesetz mit der Nichtigkeits- oder Aufhebu g jage 
geltend zu machen. Der Fortfall der Aberkennu S
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hat nicht die Bedeutung, daß die Mängel als geheilt anzu
sehen sind.

Nachdem die erste Ehe, die der Mann als Österreicher 
im Ausland in der dort vorgesehenen Form vor dem Stan
desbeamten im Jahre 1929 abgeschlossen hatte, von einem 
inländischen Gericht im Jahre 1931 einverständlich von 
Tisch und Bett geschieden worden war, heiratete der Mann, 
der inzwischen staatenlos geworden war, zu Lebzeiten der 
ersten Frau 1934 unter Geltung des Eherechts des Kon
kordates in Österreich ein zweites Mal. Seine zur Zeit der 
Geltung des Großdeutschen Ehegesetzes eingebrachte 
Klage auf Ungtiltigerklärung der zweiten Ehe wegen Be
stehens der ersten Ehe hatte im ersten Rechtsgang Erfolg, 
das Gericht erklärte die Ehe für nichtig und stellte fest, 
daß die Ungültigkeit den Parteien beim Eheabschluß nicht 
bekannt war. Das BG. wies infolge Berufung der Frau das 
Begehren ab. Gegen dieses Urteil hat der klagende Mann 
die Rev. wegen unrichtiger rechtlicher Beurteilung der 
Rechtssache eingebracht und beantragt, das Urteil abzu
ändern und das Urteil des ersten Gerichts wiederherzu
stellen, also die Nichtigkeit der Ehe mit dem Ausspruch, 
daß keinem Ehegatten beim Eheabschluß die Nichtigkeit 
bekannt gewesen sei, auszusprechen.

Die Rev. ist begründet.
Außer Streit steht, daß die erste Ehe zur Zeit des Ab

schlusses der zweiten Ehe dem Bande nach noch bestand 
und den gültigen Abschluß der zweiten Ehe nach § 62 
ABGB. verhinderte, mag auch nach kirchlichem Recht die 
zweite Ehe gültig gewesen sein.

Beide Vorinst, haben daraus zutreffend gefolgert, daß die 
zweite Ehe im Trauungsbuch nicht hätte beurkundet wer
den sollen und ihr unter der Herrschaft des Eherechts des 
Konkordates die bürgerlichen Rechtswirkungen nach § 2 
Abs. 1 a und § 6 Abs. 1 Ges. v. 4. Mai 1934, BGB. II 8, be
treffend Vorschriften auf dem Gebiet des Eherechtes zur 
Durchführung des Konkordates zwischen dem Heiligen 
Stuhl und Österreich v. 5. Juni 1933 (RGB.l. 1934 Nr. 2) 
hätten aberkannt werden können. Während das erste Ge
richt darin auch die Voraussetzung erblickte, die Ehe nach 
den geltenden Bestimmungen des Großdeutschen Ehege
setzes für nichtig zu erklären, lehnte das BG. dies ab und 
kam zu dem Ergebnis, daß gegenwärtig, wo nach dem 
Inkrafttreten des Ehegesetzes eine die bürgerlichen Rechts
wirkungen der Ehe aberkennende Entscheidung gesetzlich 
nicht mehr in Frage komme, gegen das Bestehen dieser 
Ehe mit Erfolg überhaupt keine Schritte mehr unternommen 
werden könnten. Dem vermag sich das RevG. nicht anzu
schließen.

Die Gültigkeit einer vor Inkrafttreten des Großdeutschen 
Ehegesetzes geschlossenen Ehe bestimmt sich gemäß § 118 
EheG, nach den bisherigen Gesetzen. Danach waren für 
eine während der Geltung des Konkordats geschlossene 
und ihm unterstehende Ehe die Vorschriften der Konkor
datsgesetze maßgebend. Die Gültigkeit einer solchen Ehe 
bestimmte sich also in erster Linie nach dem kirchlichen 
Recht; das staatliche Recht griff aber insofern ergänzend 
ein, als u. a. in den Fällen eines Ehehindernisses des Ehe
bandes der unzulässigerweise in das Trauungsbuch einge
tragenen Ehe die Rechtswirkungen für den Bereich des 
Staats aberkannt werden konnten. In sachlich-rechtlicher 
Hinsicht besagt diese Regelung, daß für den Staat in sol
chen Fällen die Ehe von vornherein mit einem absoluten 
Ehehindernis behaftet war. Der Umstand, daß nach der 
Konkordatsgesetzgebung die mit dem Mangel behaftete 
Ehe nicht mehr wie vordem für nichtig zu erklären sei, 
sondern ihr die Rechtswirkungen für den Bereich des 
Staates abzuerkennen waren, betrifft nur das Verfahren, er 
änderte dagegen nichts an dem sachlich-rechtlichen Cha
rakter des Mangels. Nach dem Inkrafttreten des Großdeut- 
|chen Ehegesetzes sind die einer vorher abgeschlossenen 
Ehe anhaftenden Mängel nach § 118 EheG, je nach der 
rechtlichen Behandlung des Mangels im Ehegestz mit der 
Nichtigkeitsklage oder der Aufhebungsklage geltendzu- 
juachen, der vorliegende Mangel demnach mit Nichtigkeits
klage. Wenn das BG. aus dem Fortfall der Aberkennungs
klage eine Heilung des Mangels glaubt entnehmen zu sol- 
en, so übersieht es den Unterschied zwischen der mate- 
JJellen und der verfahrensrechtlichen Seite der Sache. M it 

Fortfall des bisherigen Rechtsbehelfs ist den Ehegatten 
nicht die Geltendmachung des Mangels schlechthin abge

schnitten, sondern lediglich der bisher gegebene prozes
suale Weg versperrt mit der Folge, daß nunmehr der im 
EheG, für diesen Fall vorgesehene Weg zu beschreiten ist. 
Die gegenteilige Auffassung würde dazu führen, daß 
in offensichtlichem Widerspruch zu dem Grundgedanken 
des Ehegesetzes gleichzeitig zwei Ehen als rechtsbeständig 
angesehen werden müßten. Ebensowenig würde es angehen, 
die im Ehegesetz für die sogenannte Dispensehe getroffene 
Regelung — die Sanktionierung der zweiten Ehe unter Lö
sung der ersten — entgegen der eindeutigen Gesetzesvor- 
schrift auf Fälle auszudehnen, in denen ein Dispens nicht 
erteilt war.

(RG., U. v. 13. Mai 1942, IV 35/42.)

Testamentsgesetz
19. KG. -  §§ 8, 24 TestG.
1. Zeuge ist bei einem Dreizeugentestament nur der

jenige, der das Bewußtsein hat, für die richtige schrift
liche Wiedergabe der Erklärungen des Erblassers mitver
antwortlich zu sein.

2. Ist ein wesentlicher Errichtungsakt, z. B. die Vorle
sung der Niederschrift, von dem Bedachten allein vor
genommen worden, so ist die zu seinen Gunsten getrof
fene Verfügung auch beim Vorhandensein von drei wei
teren Zeugen nichtig.

Nachdem die Erblasserin am 26. Jan. 1942 in ihrer 
Wohnung in Berlin einen Schlaganfail erlitten hatte und 
am 29. Jan. 1942 gestorben war, wurde als Testament ein 
mit „Berlin, den 26. Jan. 1942“  datiertes, von der Hand 
ihrer Nichte Frau Erna M. herrührendes Schriftstück er
öffnet, das von der Erblasserin und von zwei Zeugen 
unterschrieben war. Das Schriftstück enthält die Erb
einsetzung der Erna M. Diese beantragte demgemäß, ihr 
einen Erbschein dahin zu erteilen, daß sie Alleinerbin sei.

Über das Zustandekommen des Testamentes hat die 
Zeugin Frau B. folgendes bekundet: Nachdem sie ge
meinsam mit Erna M. und einer Frau K. die Erblasserin 
nach dem Schlaganfall mit linksseitiger Lähmung vor
gefunden habe, habe die Erblasserin mit den Worten: 
„Erna schreiben“  zu verstehen gegeben, daß sie ein 
Testament machen wolle. Frau M. habe demgemäß nie
dergeschrieben, worüber sie öfters mit der Erblasserin 
gesprochen habe, und dann das Schriftstück vorgelesen. 
Die Erblasserin habe dazu gesagt: „Ja, ja“  und das 
Schriftstück unterschrieben. Die Zeugin B. und die bei 
der Testamentserric'htung ebenfalls zugegen gewesene 
Frau K. haben das Schriftstück mitunterschrieben. Nach 
der Bekundung der letzteren hat die Erblasserin von 
vornherein gesagt, Erna M. solle schreiben, daß sie alles 
bekomme. Eine Frau H. gibt als Zeugin folgende Dar
stellung. Die Erblasserin habe gesagt: „Erna, hole Papier 
und schreibe das Testament.“  Bei der Niederschrift sei 
sie, die Zeugin, nicht zugegen gewesen. Sie sei erst 
wieder dazugekommen, als das Schriftstück vorgelesen 
worden sei, und wisse nicht, ob sie alles gehört habe. 
Von ihr sei eine Unterschrift nicht verlangt worden. 
Später habe sie denken müssen, daß es doch wohl drei 
Zeugen hätten sein müssen.

Das Nachlaßgericht erachtet das Testament für nichtig, 
weil nur zwei Zeugen mitgewirkt hätten. Es hat deshalb 
im Hinblick auf das Vorhandensein von weiteren gesetz
lichen Erben die Erteilung des Erbscheins abgelehnt. 
Eine Beschwerde der Antragstellerin wurde vom LG. 
zurückgewiesen. Die weitere Beschwerde hat keinen 
Erfolg gehabt.

Wer sich in so naher Todesgefahr befindet, daß vor
aussichtlich nicht einmal eine Testamentserrichtung vor 
dem Bürgermeister mehr möglich ist, kann nach § 24 
Abs. 2 TestG. das Testament durch mündliche Erklärung 
vor drei Zeugen errichten. Über die Errichtung muß eine 
Niederschrift aufgenommen werden. Doch sind Form
fehler, die bei der Abfassung der Niederschrift unter
laufen, unschädlich, wenn mit Sicherheit anzunehmen 
ist, daß das Testament eine zuverlässige Wiedergabe der 
Erklärung des Erblassers enthält.

Das LG. stimmt dem AG. darin bei, daß es an der
168*
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Mitwirkung eines dritten Zeugen gefehlt habe, weil nicht 
nait Skfaasfi&it testwsMftn sei, deß Frau H. bei der Vor
lesung der Niederschrift dauernd zugegen gewesen sei. 
Scho* dieser Grund ist rechtlich beöenkenfrei und ge
eignet, den Schluß auf die Formnichtigkeit des Testa
mentes zu rechtfertigen. Die Mitwirkung eines dritten 
Zeugen ist für die Gültigkeit des Testamentes aus § 24 
Abs. 2 TestG. schlechthin unentbehrlich. Ein Zeuge hat 
aber nicht vollständig mitgewirkt, wenn er, womit hier 
zu rechnen ist, bei der ebenfalls unentbehrlichen, weil 
mit zur „Abfassung“ der Niederschrift gehörigen Vor
lesung auch nur zeitweise nicht zugegen gewesen ist. 
Übrigens ist Frau H. auch noch aus einem anderen 
Grunde überhaupt nicht Testamentszeugin gewesen. Als 
Zeuge i. S. des § 24 Abs. 2 TestG. kann nämlich, wie 
der Senat wiederholt ausgesprochen hat, nur derjenige 
angesehen werden, der bei der Testamentserrichtung 
sich bewußt gewesen ist, für die richtige schriftliche 
Wiedergabe der Erklärungen des Erblassers mitverant
wortlich zu sein. Dieses Bewußtsein kann Frau H. nicht 
gehabt haben, wenn sie selbst sagt, sie wisse nicht, ob 
sie von der Vorlesung des Testamentes alles gehört 
habe, und wenn sie sich später gedacht hat, es hätten 
doch wohl drei Zeugen1 sein müssen.

Aber auch noch ein anderer Nichtigkeitsgrund greift 
unzweifelhaft durch. Nach dem auf die Zeugen des § 24 
Abs. 2, 3 TestG. ausdrücklich erstreckten § 8 TestG. 
darf als Richter, Notar, Urkundsbeamter der Geschäfts
stelle oder Zeuge bei der Errichtung des Testamentes 
nicht mitwirken, wer in dem Testament bedacht wird. 
Aus diesem Grunde kommt die Antragstellerin Erna M. 
selbst als geeignete dritte Zeugin nicht in Betracht. Aber 
auch die von ihr ausschließlich vorgenommenen Errich
tungsakte scheiden hinsichtlich ihrer eigenen Bedenkung, 
in weicher der Inhalt des vorliegenden Testamentes sich 
erschöpft (§ 8 Abs. 2 TestG.), als unwirksam aus, da 
der Zweck des § 8 Abs. 1 gerade der ist, den Bedachten 
von einer maßgebenden Einflußnahme auf die Errichtung 
des Testamentes fernzuhalten. Demnach fehlt es zum 
mindesten an einer wirksamen Vorlesung des Testa
mentes, das von anderer Seite zweifellos nicht vorgelesen 
worden ist, und damit an einer für die Gültigkeit des 
Testamentes schlechthin unentbehrlichen Voraussetzung, 
die auch, weil sie über die bloße Abfassung der Nieder
schrift hinausgeht, nicht gemäß §§ 24 Abs. 3 Satz 2 
Halbs. 1, 23 Abs. 6 TestG. durch die Feststellung ersetzt 
werden kann, daß das Testament die Erklärung der Erb
lasserin zuverlässig wiedergibt (vgl. KG. 1 W x 847/39 in 
JFG. 21, 42 =  DR. 1940, 544 =  DFG. 1940, 15 =  HRR. 
1940 Nr. 500; DNotZ. 1942, 103, ebenso P a l a n d t ,  
BGB. zum TestG. § 24 Anm. 3 und V o g e l s :  DR. 1940, 
545.)

(KG., l.ZivSen., Beschi. v. 16. Juli 1942, I W 237/42.)

*

** 20. RG. — §21 TestG. Hat der Erblasser auf einem 
Fragebogen, den die Erbschaftssfeuerbehörde ihm anläß
lich des Todes seiner Ehefrau zugesandt hatte, Bestim
mungen über seinen eigenen Nachlaß niedergeschrieben, 
so kann darin ein wirksames Testament nur gesehen wer
den, wenn erwiesen ist, daß er damit eine,rechtsgeschäft
liche Anordnung treffen wollte.

Zwischen den Kl. einerseits und1 den Beki. andererseits 
besteht Streit über die Erbfolge nach dem am 20. Okt. 
1937 in Stralsund ohne Hinterlassung einer Witwe oder 
von Abkömmlingen verstorbenen Heinrich P. Die KI. be
gehren als Schwestern des Verstorbenen kraft ihres 
.gesetzlichen Erbrechts die Feststellung, daß den Beki. 
kein Erbrecht zustehe. Die Beki. betrachten sich als 
durch Testament zur Erbfolge berufen und beantragen 
mit der Widerklage eine dementsprechende Feststellung. 
Die Beki. zu 1 war von den Eheleuten P. als Pflegekind 
großgezogen worden, die Beki. zu 2 ist ihre uneheliche 
Tochter. Die letztwillige Verfügung des Erblassers er
blicken sie darin, daß dieser unterm 19. Juni 1936 in 
einem ihm vom Finanzamt S. zum Zwecke der Erbschafts
steuerfestsetzung nach seiner 1935 verstorbenen Ehe
frau zugegangenen Fragebogen die Frage „Falls keine 
Kinder vorhanden, wer ist neben1 Ihnen Erbe geworden?“

mit „Keine“  beantwortet und hinzugefügt hat: „Nach 
meinem Tode soll meine Pflegetochter Hertha A. geb. N 
und ihre Tochter Ursula S. Erben sein.“  Dieser Frage" 
bogen ist vom Erblasser unterschriebe* ans Finanzamt 
zurückgereicht worden.

Das LG. hat der Klage stattgegeben und die Wider
klage abgewiesen, das BG. hat im gegenteiligen Sinne 
erkannt. RG. hob auf und verwies zurück.

M it Recht rügt die Rev. die Auslegung der im Frage
bogen des Finanzamts S. zur Frage 6 b vom Erblasser 
abgegebenen schriftlichen Erklärung als einer Ietztwil- 
ligen1 Verfügung durch das angefochtene Urteil als recht
lich bedenklich. Das BG. gelangt dazu, indem es aus der 
übrigens seiner eigenen Annahme nach kein einheitliches 
Bild ergebenden Beweisaufnahme den Willen des Erb
lassers entnimmt, sein Vermögen den Beki. zuzuwenden. 
Die eingehenden Ausführungen des Urteils zur Frage 
der Beweiswürdigung können jedoch auf sich beruhen 
bleiben, weil mit der Feststellung eines derartigen Wil
lens des Verstorbenen noch nichts für die Beantwortung 
der entscheidenden Frage gewonnen ist, ob er zur Er
klärung dieses Willens im Sinne einer Verfügung von 
Todes wegen (§ 193/ BGB.) gerade den Inhalt des er
wähnten Fragebogens hat benutzen1 wollen. Als Bestand
teil einer vom Finanzamt zum Nachlaß der vorverstor
benen Frau des Erblassers geforderten steuerlichen Er
klärung war der Inhalt des Fragebogens an sich zur Vor
nahme von Rechtsgeschäften des bürgerlichen Rechts, 
insbesondere zu einer noch dazu den Nachlaß des Wit
wers betreffenden letztwilligen Verfügung, zweifellos 
nicht der geeignete und verkehrsübliche Ort, und es 
hätte danach auch bei äußerer Erfüllung der Testaments
form durch den bei Beantwortung der Frage 6 b offen
sichtlich von einem Mißverständnis geleiteten Erblasser 
besonderer von den Beki. darzulegender Umstände be
durft, um die Annahme, der Erblasser habe dessen
ungeachtet seinen letzten Willen1 gerade auf diesem 
Wege aussprechen wollen, zu rechtfertigen. Eine Fest
stellung solcher Umstände aber läßt das angefochtene 
Urteil vermissen. Daß sich der Erblasser angesichts des 
Fragebogens über sein Vermögen Gedanken gemaem 
und auch die verbindliche Niederschrift dieser Gedanken 
ins Auge gefaßt haben mag, wäre noch kein Grund ge
wesen, zur Regelung se i nes  Nachlasses eine für di 
Steuerbehörde bestimmte, den Nachlaß seiner F rau  
betreffende Auskunft zu verwenden. Dem Vorderrichte 
aber genügt jene Erwägung zu der Schlußfolgerung, dm 
der Erblasser mit der Beantwortung der Frage 6 b ein 
formgültige, verbindliche Erbeinsetzung der Beki. bean- 
sichtigt habe. Ist diese Auslegung seiner Erklärung auc 
nicht als rechtlich unmöglich zu bezeichnen, so ermange* 
sie doch1 der Feststellung tatsächlicher Grundlagen m 
eine entsprechende Willensrichtung des Erblassers; dies 
mußte vielmehr beweismäßig geklärt werden, und vo 
dieser Klärung ist die Entsch. des Rechtsstreits abhäng'S- 
Dabei ist die vom BG. herangezogene Entsch. des Reicn 
Wirtschaftsgerichts: JW, 1923, 1972 für seinen Standpun 
unverwertbar, da die dort als letztwillige Verfügung & 
trachtete, bei der Behörde bewirkte Anmeldung von Au 
iandsschäden die Frage zu regeln bestimmt war, we 
die Schadens Vergütung im Todesfälle zufließen solle-

(RG., VII. ZivSen., U. v. 1.7. Juli 1942, V I I7/42.) [HeJ

■ 21. RG. — §21 TestG. Eine nur am Anfang des TeS 
ments stehende Selbstbenennung des Erblassers ist kei 
ausreichende Unterschrift des Testaments.

Am 10. März 1941 ist Johann KI. freiw illig aUSR ¡/f- 
Leben geschieden. Es wurde ein verschlossener Br 
Umschlag mit der Aufschrift „Testament“  vorgefun > 
der eine letztwillige Verfügung folgenden Wortlai 
enthielt:

„G., am 21. Febr. W l - 
T e s t a m e n t .  ^

Ich1, Johann Franz KI., setze als Universalerben, n® e 
meinem Ableben meine Schwägerin Frau Wilhelm 
Theresia B. und meine Nichte Frau Friederike Sem, 
Universalerbin ein.“  r
Unbestritten ist, daß das Schriftstück vom Erblass 

eigenhändig geschrieben wurde.
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Das TestG. v. 31. Juli 1938 (RGBl. I, 973) sieht in 
§ 21 Abs. 1 ähnlich den Bestimmungen des § 578 ABGB. 
und § 2231 Abs. 2 BGB. die Errichtung eines Testamen
tes durch „eigenhändig geschriebene und unterschriebene 
Erklärung“  vor. Der erk. Sen. hat bereits in seiner Ent
scheidung v. 12. Nov. 1941 (EvBI. 1942 Nr. 3 S. 1) die 
Ansicht vertreten, daß nur die Art, wie der Erblasser zu 
unterschreiben habe, durch § 21 Abs. 3 vom strengen 
Formalismus befreit wurde, das Erfordernis, daß er seine 
Unterschrift auf die selbstgeschriebene Erklärung zu 
setzen habe, aber geblieben ist, so daß das Fehlen der 
Unterfertigung einem Schriftstücke die Wirkung eines 
Testamentes nimmt. Es genügt nicht, daif auch ohne 
solche Unterschrift die Urheberschaft des Erblassers und 
die Ernstlichkeit seiner Erklärung auf andere Weise klar
gestellt wird.

Das BG. hat von dieser Entsch. ausgehend in zutreffen
der Weise dargelegt, daß der Ausdruck „Unterschrei
ben“  schon sprachlich die rechtliche Bedeutung der 
Unterschrift als Vollendung und Abschluß der letztwilli
gen Erklärung kennzeichnet und diese Unterschrift daher 
am Schlüsse der Schrift zu stehen habe, weil durch sie 
die eigenhändig geschriebene letztwillige Verfügung eben 
abgeschlossen und gedeckt werden soll. Dies ist nicht 
nur in der Ostmark zu § 578 ABGB. die Ansicht der 
Redaktoren und die fast ausnahmslose Ansicht im Schrift
tun  und in der Rspr. gewesen, sondern es hat auch im 
Altfeich unter der Geltung des § 2231 Abs. 2 BGB. kein 
Zweifel darüber bestanden, daß die Unterschrift den 
eigentlichen Abschluß des Testamentes zu bilden und als 
solche am Schlüsse der Erklärung oder doch in einem 
solchen räumlichen Verhältnisse zum Texte der letzt- 
willigen Verfügung zu stehen habe, daß sie als deren 
Abschluß und nach der Verkehrsauffassung diese deckend 
angesehen werden kann, wie dies auch in der in der Rev. 
bezogenen1 Entsch. RGZ. 110, 166 der Fall ist. Diese 
Rechtsübung hat auch durch das TestG. ihre Berechti
gung nicht verloren, zumal durch § 21 Abs. 3 TestG. 
nur dem Streite darüber ein Ende gemacht werden sollte, 
ob die Unterzeichnung allein mit dem Vornamen oder 
durch Angabe der Familienstellung als Unterschrift aus
reicht. (Amtliche Begründung zum TestG. DRM. 1938, 
134.) Hieraus schließt das BG. mit Recht, daß eine nur 
am Anfang der Erklärung stehende Selbstbennung des 
Erblassers als Unterschrift i. S. des TestG. nicht aus
reicht, da am Schlüsse die Unterschrift fehlt, eine eigen
händig „unterschriebene“  Erklärung daher nicht vorliegt 
( Vo ge l s ,  TestG. 1939 S. 162).

Auf die in der Rev. bezogene Entsch. des KG. vom 
*3. Febr. 1941 kann sich die klagende Partei schon des
halb nicht mit Erfolg berufen, weil es fraglich bleibt, ob 
der Erblasser in diesem Falle durch seine Selbstbenen- 
nung in Verbindung mit den unter die Erklärung gesetz- 
Rn Worten „geschrieben in meiner Wohnung, Kiefern
halde 7“  die Erklärung zu einem Abschluß gebracht hat, 
das Testament daher wirklich einen aus ihm selber er
kennbaren Abschluß aufweist ( H i p p e l ,  „Die Unter
schrift des eigenhändigen Testaments“  in der AkadZ.
942, 270).
(RG., U. V . 1. Juli 1942, V III 37/42.)

*

. -2 .  RG. — |  138 BGB.; § 48 TestG. Gegenüber dem 
p'netn Vermächtnis an die Geliebte eines ehebrecherischen 
-rblassers anhaftenden sittenwidrigen Charakter trifft die 

dachte die Darlegungs- und Beweispflicht für die die
"Sittlichkeit ausschließenden besonderen Umstände des

Falles.
h j-)er am 17. Juni 1939 verstorbene Ehemann der Erst- 
®.‘- und Vater der beiden anderen Bekl. F. W., hat in 
>nem Testament v. 19. April 1939 seine Ehefrau zu 

A und seine Kinder zu je s/g des Nachlasses als Erben 
‘"gesetzt, die Kl. aber mit einem eine Woche nach der 

arne"tseröffnung zahlbaren Vermächtnis von 10000 ShM 
dacht. M it der Klage forderte die Kl. im ersten] Rechts- 

Bef e e'nc,n, Teilbetrag von 5003iM, im zweitenden vollen 
als t*‘e®es Vermächtnisses samt Zinsen von den Bekl. 
des V.esanRschuldnern, während diese wegen Nichtigkeit 

Vermächtnisses Klageabweisung begehrten und mit

tels Widerklage die Feststellung erstrebten, daß der KI. 
aus dem Vermächtnis keine Ansprüche zustehen.

Alle Rechtszüge haben den Anträgen der Bekl. statt- 
gegeben.

Die Rechtsgrundsätze, die der Vorderrichier der Be
trachtung der Streitsache aus den Gesichtspunkten des 
§ 138 BGB., § 48 TestG. zugrunde legt, entsprechen der 
anerkannten Rspr. Insbesondere ist es auch nicht fehl- 
sam, wenn er gegenüber dem dem Vermächtnis des Erb
lassers angesichts seines langjährigen ehebrecherischen 
Umgangs mit der um rund vierzig Jahre jüngeren KI. 
anhaftenden sittenwidrigen Charakter die Darlegung der 
besonderen, die Anwendung des § 138 BGB. ausschlie
ßenden Umstände und die Beweisführung darüber als 
Obliegenheit der Kl. betrachtet. Wenn ei; von diesem 
zutreffenden Standpunkt aus das Vorbringen der KI. als 
unzureichend ansieht, so liegen die Erwägungen des 
BU. insoweit weitgehend auf tatsächlichem Gebiet; sie 
enthalten auch im übrigen keinen Rechtsverstoß. Ge
würdigt hat das BG. alle von der KI. vorgetragenen 
Umstände. Sie schließen nach keiner Richtung die An
nahme des Vorderrichters aus, daß die Belohnung der 
KI. für ihre geschlechtliche Hingabe den Hauptanlaß und 
Zweck des Vermächtnisses gebildet hat. Die angeblichen 
Dienstleistungen der Kl. als Reisebegleiterin und -pfle- 
gerin des Erblassers können keinesfalls erheblich ge
wesen sein und würden im Rahmen des nahen Verhält
nisses der beiden Genannten nichts Ungewöhnliches 
darstellen1.

<RG., V if. ZivSen., U. v. 31. Juli 1942, V II 22/42.) [He.]

Verfahren
23. RG. — Eine Klage auf Feststellung der blutmäßi

gen Abstammung eines außerehelichen Kindes von einem 
anderen als dem späteren Ehegatten der Mutter, der das 
Kind legitimiert hat, ist nach österr. Verfahrensrecht zu
lässig.

Die am 25. Aug. 1882 außer der Ehe geborene KI. 
wurde nach der Verehelichung ihrer Mutter mit Freiherrn 
von G. nach ihrer Behauptung von dem Ehemann ihrer 
Mutter legitimiert. Sie begehrt in der vorliegenden Klage 
gegen den Kurator zur Verteidigung der blutmäßigen 
Abstammung die gerichtliche Feststellung, daß sie blut
mäßig nicht von dem Ehemann ihrer Mutter, sondern 
von1 dem inzwischen verstorbenen Th. abstamme.

Es ist allerdings nicht notwendig, nach dem im Lande 
Österreich geltenden Recht für Klagen der Kinder auf 
bejahende oder verneinende Feststellung der blutmäßigen 
Abstammung die Frage des besonderen rechtlichen Inter
esses an der alsbaldigen Feststellung zu prüfen (RGZ. 
166, 157). Aber mit Recht hat das BG. ausgesprochen, 
daß die bestehende Legitimierung der KI. kein Hindernis 
dafür sein kann, ungeachtet dessen, daß die Gültigkeit 
und Wirksamkeit der Legitimierung nicht vorher im Pro
zeßwege beseitigt wurde, eine urteilsmäßige Feststellung 
der wahren blutmäßigen Abstammung zu begehren. Auch 
bei ehelichen Kindern, hinsichtlich deren eine Bestreitung 
der ehelichen! Geburt i. S. der §§ 158 ff. ABGB. nicht 
erfolgt ist, und hinsichtlich deren daher die familien
rechtliche Feststellung feststeht, ist kein Zweifel mehr 
an der Zulässigkeit der Klage auf Feststellung einer da
von abweichenden blutmäßigen Abstammung, wobei sich 
die Rspr. des RG. bewußt ist, daß diese Klage nur ein 
Behelf bis zur gesetzlichen Regelung der Wirkungen der 
blutmäßigen Abstammung auf den Familienstand ist, der 
aber derzeit unentbehrlich ist (RGZ. 166, 159). Das Be
denken des LG. und damit auch jenes des Bekl., es 
könne jemand alle familienrechtlichen Vorteile einer Ab
stammung genießen, obwohl er dem betreffenden Fami- 
iienverband blutmäßig gar nicht angehöre, kann dem
gegenüber nicht durchschlagen. Das Kind, das durch 
Legitimierung die Rechtsstellung des ehelichen Kindes 
erlangt hat, hann jedoch nicht ungünstiger gestellt wer
den als das eheliche Kind, hinsichtlich dessen eine Be
streitung der ehelichen Geburt fristgerecht nicht erfolgt 
ist. Der in der Entsch. des ehemaligen Obersten Gerichts
hofes in Wien SZ V III 79 vertretene Standpunkt, der nur
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die familienrechtlichen Beziehungen betrifft, kann daher 
dort, wo es sich um eine Klage auf Feststellung der blut
mäßigen Abstammung handelt, nicht angewandt werden.

(RO., Beschl. v. 22. Juli 1942, V III 65/42.)
*

24. RG. — Auch in Ehesachen setzt — trotz § 614 ZPO. 
— jedes Rechtsmittel grundsätzlich eine Beschwer voraus. 
Eine Ausnahme ist nur für den Fall anzuerkennen, daß der 
siegreiche Scheidungskläger das Rechtsmittel dazu benutzen 
will, die Urteilsfolgen durch Klagezurücknahme oder Ver
zicht nach § 306 ZPO. zu beseitigen.

War der Kl. in erster Instanz prozeßunfähig, so ist für 
die Frage der peschwer ausschlaggebend, was sein gesetz
licher Vertreter mit der Klage beantragt hat und erreichen 
wollte, f )

Die KI. und der Bekl. haben 1926 die Ehe geschlossen, 
aus der eine Tochter hervorgegangen ist. Seit Febr. 1937 
leben die Parteien getrennt. Im Jahre 1936 hat die Kl. 
eine auf § 1568 BGB. gestützte Scheidungsklage er
hoben, diese Klage aber zurückgenommen. Durch Be
schluß v. 16. Juni 1938 ist sie wegen Geisteskrankheit 
entmündigt worden.

M it der vorliegenden, von ihrem gesetzlichen Vertreter 
mit Genehmigung des Vormundschaftsgerichts erhobenen 
Klage hat sie den! Antrag gestellt, die Ehe der Parteien 
zu scheiden. Der Bekl. hat um Abweisung der Klage 
gebeten. Das LG. hat die Ehe auf Grund des § 55 EheG, 
ohne einen Schuldausspruch geschieden. Hiergegen hat 
die KI. Berufung eingelegt und beantragt, die Ehe auf 
Grund des § 49 EheG, aus Alleinschuld des Bekl. zu 
scheiden. Der Bekl. hat beantragt, die Berufung zu ver
werfen, hilfsweise sie zurückzuweisen. Das KG. hat die 
Berufung als unzulässig verworfen.

Das BG. hält die Berufung der KI. mangels einer 
Beschwer für unstatthaft, da die KI. “im ersten Rechts
zuge ihr Scheidungsbegehren nur auf,§ 55 EheG, gestützt 
und das LG. diesem Anträge ohne Schuldausspruch 
gegen die Kl. entsprochen habe. Die Rev. ist der Auf
fassung, daß mit Rücksicht auf § 614 ZPO., der die 
Geltendmachung neuer Klagegründe auch im Berufungs
verfahren zulasse, von dem Erfordernis einer Beschwer 
in Ehescheidungssachen Abstand genommen werden 
müsse. An dem vom RG. in ständiger Rspr., auch nach 
dem Inkrafttreten des EheG. (Beschluß v. 14. Nov. 1940, 
IV B 47/40: WarnRspr. 1941 Nr. 29 =  DR. 1941, 106 
Urt. v. 22. Okt. 1941, IV 114/41: RGZ. 167, 301 [302]), 
aufgestellten Grundsätze, daß auch in Ehesachen jedes 
Rechtsmittel eine Beschwer voraussetzt, ist jedoch fest
zuhalten. Eine Ausnahme von diesem Grundsätze hat das 
RG. bisher nur für den Fall anerkannt, daß der sieg
reiche Scheidungskläger das Rechtsmittel dazu benutzen 
will, die Urteilsfolgen durch Klagerücknahme oder Ver
zicht nach § 306 ZPO. zu beseitigen. Ob eine weitere 
Ausnahme für den Fall zuzulassen ist, daß der KI. einen 
ihm erst nach der letzten mündlichen Verhandlung vor 
dem LG. bekannt gewordenen, schwerer wirkenden Schei
dungsgrund geltend machen will, bedarf hier nicht der 
Erörterung, da dem gesetzlichen Vertreter der Kl. die 
Tatsachen, auf die im zweiten Rechtszuge das Schei
dungsbegehren aus § 49 EheG, gestützt worden ist, 
bereits bei der letzten mündlichen Verhandlung des ersten 
Rechtszuges bekannt waren, wie der Akteninhalt ohne 
weiteres ergibt und das BG. auch ausdrücklich feststellt. 
Daß der Bekl., wie die KI. unter Erhebung einer Ver
fahrensrüge aus § 139 ZPO. geltend macht, die von ihr 
behaupteten ehewidrigen Beziehungen zu anderen Frauen 
auch noch nach der letzten mündlichen Verhandlung 
vor dem LG. fortgesetzt hat, ist hierbei ohne Belang.

Die Entsch. hängt mithin davon ab, ob das BG. mit 
Recht angenommen hat, daß das Scheidungsbegehren im 
ersten Rechtszuge nur auf § 55 EheG, gestützt worden 
sei. Daß die KI. nicht ausdrücklich die Schuldigerklärung 
des Bekl. beantragt hat, ist für sich allein nicht aus
schlaggebend, da das Verschulden an der Scheidung 
gegebenenfalls von Amts wegen auszusprechen gewesen 
wäre (§ 60 Abs. 1 und 2, § 61 Abs. 1 EheG.). Wohl aber 
ist es von Bedeutung, daß sich die KI. wiederholt aus
drücklich auf die Vorschrift des § 55 EheG., und nur 
auf diese, berufen hat. Allerdings hat sie auch ausge

führt, daß die Zerrüttung der Ehe auf einem Verschulden 
des Bekl., nämlich auf seinen ehewidrigen, wenn nicht 
sogar ehebrecherischen Beziehungen zu anderen Frauen 
beruhe. Die Rev. ist der Ansicht, aus diesen Ausführun
gen gehe hervor, daß die Kl. ihr Scheidungsbegehren in 
erster Linie auf schweres sittliches Verschulden des Bekl- 
gestützt habe. Demgegenüber ist darauf hinzuweisen, 
daß die Ausführungen der KI. über das Verschulden des 
Bekl. an1 der Ehezerrüttung auch im Rahmen des Schei
dungsanspruchs aus § 55 EheG, nicht bedeutungslos 
waren, sondern als eine Vorwegnahme der Erwiderung 
auf den etwaigen Einwand des Bekl. aus § 55 Abs. 3 
Satz 1 gemeint sein konnten, daß die Zerrüttung der Ehe 
ganz oder überwiegend von der KI. verschuldet, der 
Bekl. also zum Widerspruch gegen die Scheidung be
rechtigt sei. Auch wenn aber angenommen wird, daß in 
den Darlegungen über das Verschulden des Bekl. an der- 
Ehezerrüttung der — allein maßgebende — Wille des 
gesetzlichen Vertreters der KI., in erster Linie die Schei
dung aus § 49 EheG, zu begehren, einen, wenn auch 
unvollkommenen, Ausdruck gefunden habe, so könnte 
sich doch die Kl. hierauf nur dann mit Erfolg berufen, 
wenn ein solcher Wille des gesetzlichen Vertreters iu 
der Tat bestanden hätte. Eine solche Feststellung läßt 
sich jedoch nicht treffen. Die im zweiten Rechtszuge ab
gegebenen Erklärungen lassen im Gegenteil erkennen, 
daß dei Vormund im ersten Rechtszuge die Klage zwar 
gegen den Willen der Kl., aber mit Zustimmung des 
Vormundschaftsgerichts nur auf § 55 EheG, stützen 
w o l l t e .  Die Kl. selbst hat dies in ihrer persönlichen 
Eingabe an das LG. auch bestätigt, in der sie sich über 
den Vormund mit der Begründung beschwert, daß er 
verpflichtet sei, ihrem Wunsche nachzukommen, die 
Scheidung auch wegen Ehebruchs und ehewidrigen Ver
haltens des Bekl. durchzuführen, daß er dies aber nie 
tun werde. Die Rev. macht noch geltend, daß das LG- 
die in der Verhandlung anwesende KI. zu befragen ver
pflichtet gewesen wäre, ob sie die Scheidung der Ehe 
auch aus Verschulden des Bekl. wünsche. Eine solche 
Verpflichtung des LG. bestand jedloch schon deshalb 
nicht, weil eine derartige Erklärung der KI. rechtlich un
erheblich gewesen wäre. Entgegen der Behauptung der 
Rev. liegt auch nichts dafür vor, daß der Vormund einem 
solchen Wunsche der Kl. stattgegeben haben würde.

Die Rev. muß hiernach zurückgewiesen werden.
(RG., IV. ZivSen., U. v. 20. Juni 1942, IV 31/42.)

Anmerkung: 1. Aus der Entsch. ist nicht klar ersicht
lich, ob die KI. auch in zweiter Instanz noch wegen 
Geisteskrankheit entmündigt war, und aus welchen Grün
den — w e n n  dies der Fall war — ihr Vormund gegen 
das Urteil, das seiner Klage aus § 55 EheG, ohne we' 
teres im vollen Umfange stattgab, Berufung eingelegtTa-

War die Kl. auch nach Verkündung des landgerictt- 
liehen Urteils noch weiterhin prozeßunfähig, so konn 
n u r  d e r  V o r m u n d  es mit dem Rechtsmittel angreu® 
(§ 612 Abs. 2 ZPO.). Dieser w o l l t e  aber nach den Um 
stellungen des RG. in erster Instanz die Klage nur a 
§ 55 EheG, stützen und scheint sich die Unzufriedenn 
der KI. zugezogen zu haben, weil er die Scheidung nm 
wegen Ehebruchs und ehewidrigen Verhaltens des Be 
durchführen wollte. .¡e

Abweichend vom RG. bin ich der Ansicht, daß 
W e g l a s s u n g  des S c h u l d a u s s p r u c h s  aus « ^  
Klageanträge se h r  b e d e u t u n g s v o l l  i s t ,  da s,e n 
auch wenn die Schuldigerklärung gegebenenfalls .
A m t s  w e g e n  zu erfolgen hat — doch ein klares 
eindeutiges Beweisanzeichen dafür ist, welche Klag 
a r t  von dem Prozeßbevollmächtigten gemeint und g 
wollt war. , s

Soweit es also ausschließlich auf den W i l le 11 . 
V o r m u n d s  ankommt, der mit Zustimmung des j
mundschaftsgerichts die Scheidungsklage eingereicht |
in erster Instanz durchgeführt hat, kann kein ^ w ver- 
sein, daß seine Berufung mangels Beschwer zu 
werfen war. aper

2. Sehr interessant und keineswegs einfach läge , g 
der Fall, wenn etwa die Kl. vor Einlegung der Bm" 
infolge Aufhebung der Vormundschaft prozeßfahig 
worden wäre, o d e r  wenn nach Verkündung des _
gerichtlichen Urteils ein Wechsel in der Person des
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munds eingetreten wäre, und der neue Vormund im 
Interesse des Mündels (z. B. wegen des Verlusts jedes 
Unterhaltsanspruchs für den aus § 55 EheG, k l a g e n 
den Teil! — aber auch aus ideellen Gründen) die Be
rufung zwecks Umstellung der objektiven Klage in eine 
Verschuldensklage für erforderlich gehalten hätte.

Ich verweise auf meine Ausführungen zu KG.: DR. 
1941, 22937 über eine a u s n a h m s w e i s e  Durchbre
chung des Grundsatzes der Rechtskraft, die in ganz be
stimmten und ganz vereinzelten Fällen „sachgemäßer 
erscheine und auch neurechtlichen Auffassungen näher 
kommen dürfte als die Verwerfung der Berufung in Ver
tretung eines doch mehr förmlichen und weniger be
friedigenden Standpunktes“  (vgl. OLG. Dresden: JW. 
1936, 348066; OLG. München: JW. 1937, 24837).

In Ausnahmefällen der gedachten Art (Wiederherstel
lung der Prozeßfähigkeit der KI.; Personenwechsel in 
her Vormundschaft) würde die Zulassung der Berufung 
hoch nur den umständlichen und kostspieligen Weg einer 
Zurücknahme der Heimtrennungsklage und sofortigen Er
hebung der Verschuldensklage ersparen.

Es darf auch bei §, 612 Abs. 2 ZPO. nicht übersehen 
Werden, daß der Eintritt des gesetzlichen Vertreters nur 
für den P r o z e ß  Bedeutung hat, in die materiellrechtliche 
Beziehung aber nicht eingreift, weshalb es z. B. für die 
Frage, ob und in welchem Grade eine eheliche Verfeh- 
' “ ng als eine solche e m p f u n d e n  worden ist, a u s 
s c h l i e ß l i c h  auf die Einstellung der g e s c h ä f t s u n 
f ä h i g e n  P r o z e ß p a r t e i ,  nicht auf die Auffassung des 
gesetzlichen Vertreters ankommt ( J o n a s - P o h l e ,  Bern. 
‘ II z. § 612); wie ja auch bereits RGZ. 86, 16 sagt, es 
sei zwar erwogen, „daß es einem praktischen Bedürfnis 
entspreche, die Erhebung der Scheidungs- und der An
fechtungsklage durch den gesetzlichen Vertreter des ge
schäftsunfähigen Ehegatten zuzulassen“ ; aber „ a n g e 
s i c h t s  d e r  w e i t t r a g e n d e n ;  F o l g e n “  werde Vor- 
s?rge zu treffen sein, daß die Klage nicht mißbräuchlich, 
» i n s b e s o n d e r e  n i c h t  g e g e n  den m u t m a ß -  
‘ i chen  W i l l e n  des g e s c h ä f t s u n f ä h i g e n  E h e 
g a t t e n  zur Anwendung komme“ .

Im vorliegenden Falle ist der „mutmaßliche Wille“  
der Kl. in erster Instanz offenbar völlig unberücksichtigt 
geblieben. Ob dies in den gedachten Fällen der Wieder
herstellung ihrer Geschäftsfähigkeit oder einer völlig ver- 
nderten Auffassung des an die Stelle des bisherigen1 ge- 

s n fnen neuen  Vormundes nicht Veranlassung sein 
oilte, aus dem Gesichtspunkt einer mindestens fiktiven, 

nachträglich zutage getretenen B e s c h w e r  aus
nahmsweise die Berufung — trotz des f o r m a l e n  VoII- 
de k u S in erster Instanz — zuzulassen, dürfte bei Wie- 

rkehr eines solchen (freilich äußerst seltenen) Falles 
u erwägen sein.

RA. Dr. G. v. S c a n z o n i ,  München.

riinff — Art.  ̂ ®es- v- 12- Sept. 1938 über die Ände- 
Üb„„ hnd Ergänzung familienrechtlicher Vorschriften und 
Sr icq e Rechtsstellung der Staatenlosen (RGBl. I, 380); 
sich P ABGB. Art. 3 Ges. v. 12. Sept. 1938, wonach 
keif. 1 arteien und Zeugen in familienrechtlichen Streitig- 
Kindn’ soweit dies zur Feststellung der Abstammung eines 
sUchües “olwendig ist, erb- und rassenkundlichen Unter- 
Blutn^fn zu unferwerfen und insbes. die Entnahme von 
tB»lden°u ü zur!1 Zwecke der Blutgruppenuntersuchung zu 
auch h “aben> ‘sf auf einen im Altreich ansässigen Zeugen 
mark .ann anwendbar, wenn der Rechtsstreit in der Ost- 
gefüi,’ ,ln die das Ges. v. 12. Sept. 1938 noch nicht ein- 

jy worden ist, geführt wird.
deuflfr-uKr-,.wurcIe am 30. Sept. 1919 in Wien von der 
Welch P „ ■r’^en Hedwig W., geborenen B., geboren, 
verheirD+i lü-Mai 1912 mit dem Juden Wilhelm Israel W. 
durch t rf* ,war- Diese Ehe wurde erst am 13. Aug. 1938 
geschieUp 1 p-es ^Q. B. aus Verschulden des Ehemannes 
Geburt r?n' ; ; lne Wage auf Bestreitung der ehelichen 
Bracht „  / .  ,e/ trude Sara W. (Kl.) wurde nicht einge- 
feststehi cS la, die familienrechtliche Stellung der Kl. 
^ I s m ä ß ü J ^ W  aber mit der vorl. Klage die ur- 
^ilhelm  daß sie blutmäßig nicht von

ael W., sondern von dem Arier M. ab

stamme, welcher m it ihrer Mutter um die Jahreswende 
1918/1919 Geschlechtsverkehr gehabt habe. Das Prozeß
gericht hat die Klage abgewiesen, weil es trotz der Aus
sage der Kindesmutter Hedwig W. den behaupteten Ge
schlechtsverkehr mit M. nicht als erwiesen annahm und 
auf Grund des Sachverständigengutachtens des Dr. T. 
auch nicht die Unmöglichkeit der Zeugung der KI. durch 
den Ehemann der Mutter, welcher mit seiner Gattin in 
der Empfängniszeit wiederholt den Geschlechtsverkehr 
ausgeübt hatte, feststellen konnte. Eine Ergänzung des 
Sachverständigenbeweises durch die Einbeziehung der 
charakterologischen Grundlagen lehnte das Gericht ab. 
Das BG. hat dieses Urteil bestätiget.

Das RG. hob auf und verwies die Sache an das LG. 
zurück.

Die Kl. wurde zwar während des Bestandes der Ehe 
ihrer Mutter geboren; die normale gesetzliche Empfäng
niszeit, wie sie in § 163 ABGB. fü r außereheliche Kinder 
aufgestellt ist, fä llt gleichfalls in die Dauer dieser Ehe, 
und gern. § 138 ABGB. streitet für die KI. die Ver
mutung der ehelichen Geburt. Wenn nun auch infolge 
Unterlassung der Anfechtung der Ehelichkeit der Geburt 
die familienrechtlichen Beziehungen der KI. rechtsgültig 
festgestellt sind, so schließt dies doch nach der ständigen 
Rspr. des RG. nicht aus, durch gerichtliches Urteil fest
zustellen, daß die blutmäßige Abstammung eine andere 
ist und sich mit der vom Gesetz aufgestellten Annahme 
der ehelichen Geburt nicht deckt. Freilich schließt die 
familienrechtliche Abstammung bis zur Erbringung des 
Gegenbeweises auch die Vermutung der blutmäßigen Ab
stammung in sich. Die dem Zwecke der Widerlegung 
dieser Vermutung dienende Feststellungsklage setzt aber 
ebenso wie die Klage nach § 158 ABGB. den Nachweis 
der Unmöglichkeit der Zeugung durch den Ehemann der 
Mutter voraus, wie bereits in der Entsch. RGZ. 163, 401 
eindeutig ausgesprochen ist. Auf welche Weise jedoch 
der Beweis zur Feststellung der blutmäßigen Abstam
mung zu erbringen ist, ist durch keine gesetzliche Be
weisregel vorgeschrieben, und es steht auch hier dem 
Gericht das durch § 272 ZPO. gewährleistete Recht der 
freien Beweiswürdigung unter sorgfältiger Berücksich
tigung der Ergebnisse der gesamten Verhandlung und 
Beweise zu. Für die Feststellung, daß das gesetzlich als 
ehelich anerkannte Kind blutmäßig nicht von seinem ge
setzlichen Vater abstamme, muß also die aus §158 ABGB. 
sich ergebende Voraussetzung widerlegt werden, es muß 
die Unmöglichkeit der durch den gesetzlichen Vater er
folgten Zeugung bewiesen werden. Für diese Auslegung 
spricht nämlich auch die Erwägung, daß die Feststellung 
der physiologischen Zeugung eines Kindes durch einen 
bestimmten Geschlechtsverkehr beim Nachweise eines 
Geschlechtsverkehrs der Kindesmutter mit verschiedenen 
Männern in der Empfängniszeit zum mindesten äußerst 
schwierig, wenn nicht unmöglich ist, sofern nicht erb
biologische oder anthropologische Gutachten die Ergeb
nisse der Beweisführung in einem bestimmten Sinne zu 
beeinflussen geeignet sind.

Die Klage auf bejahende oder verneinende Feststellung 
der blutmäßigen Abstammung gehört als Standesklage 
nach der ständigen Rspr. des RG. (RGZ. 166, 157; 167, 
120 und 403) zu jenen Klagen, in welchen das Gericht in 
ganz besonderem Maße auf die Ermittlung der objektiven 
Wahrheit hinzuwirken hat, was sich schon daraus ergibt, 
daß diese Klage gegen den Kurator zur Verteidigung der 
blutmäßigen Abstammung einzubringen ist, welcher durch 
seine amtliche Stellung verpflichtet ist, an der Fest
stellung der Wahrheit mitzuwirken, daß die Aufnahme 
von Beweisen nicht durch die Stellung von Anträgen der 
Partei beschränkt ist und daß Vergleich, Anerkenntnis
oder Versäumungsurteil nicht zur Feststellung der blut
mäßigen Abstammung genügen. Das Prozeßgericht hatte 
daher auch ohne einen diesbezüglichen Parteienantrag 
über die gesetzmäßige Durchführung des Sachverstän
digenbeweises zu wachen. Dies ist aber im vorl. Falle 
nicht geschehen. Sowohl die KI. als auch das Gericht 
haben sich nämlich mit der Erklärung des gesetzlichen 
Vaters Wilhelm Israel W., er wolle sich der erb- und 
rassenkundlichen Untersuchung nicht unterziehen, be
gnügt, wobei sie offenbar übersehen haben, daß dieser 
Zeuge seinen Wohnsitz in Berlin hat, wo für ihn die 
Bestimmung des Art. 3 des Ges. v. 12. Sept. 1938 über
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die Änderung und Ergänzung familienrechtlicher Vor
schriften und über die Rechtsstellung der Staatenlosen 
(RGBl. I, 380) gilt, wonach sich Parteien und Zeugen, so
weit dies zur Feststellung der Abstammung eines Kindes 
erforderlich ist, in familienrechtlichen Streitigkeiten erb- 
und rassenkundlichen Untersuchungen zu unterwerfen 
und insbes. die Entnahme von Blutproben zum Zwecke 
der Blutgruppenuntersuchung zu dulden haben. Bei einer 
Weigerung einer solchen Person hat das Gericht über 
die Rechtmäßigkeit der Weigerung zu entscheiden. Bei 
Weigerung ohne triftige Gründe kann unmittelbarer 
Zwang angewandt werden. Der Umstand, daß diese Be
stimmung in den Reichsgauen der Ostmark bisher nicht 
eingeführt worden ist, ist auf die Verpflichtung des 
Zeugen Wilhelm Israel W. ohne Einfluß, denn die einem 
Zeugen im Altreich auferlegte Verpflichtung zur Dul
dung der erb- und rassenkundlichen Untersuchung und 
der Entnahme der Blutprobe ist nicht auf die Fälle be
schränkt, in denen auch das erkennende Gericht im Alt
reich gelegen ist. Er muß daher den für ihn geltenden 
Verpflichtungen auch dann nachkommen, wenn das Pro
zeßgericht in einem anderen Teile des Großdeutschen 
Reiches gelegen ist. Die Nichtbeachtung dieser Bestim
mung hat aber zur Folge gehabt, daß der Sachverstän
digenbeweis mangelhaft geblieben ist, obwohl gerade bei 
der Blutgruppenuntersuchung die Feststellung unter Um
ständen möglich ist, daß eine bestimmte Person nicht der 
Erzeuger eines bestimmten Kindes sein kann. Würde 
aber die Blutgruppenuntersuchung oder der erb- und 
rassenkundliche Beweis überhaupt im vorl. Falle zum 
Ausschluß der Vaterschaft des Wilhelm Israel W. führen, 
so würde dies offenbar nicht nur auf die Würdigung der 
Aussage der Kindesmutter von wesentlichem Einfluß 
sein, sondern auch zur Stattgebung des Klagebegehrens, 
soweit es auf die verneinende Feststellung der blut
mäßigen Abstammung von Wilhelm Israel W. abzielt, 
genügen. Das Sachverständigengutachten ist daher zu 
ergänzen. Ob sich die Ergänzung auch auf charaktero- 
logische Grundlage zu erstrecken hat, wird erst nach 
Anhörung des Sachverständigen zu entscheiden sein, da 
über den Wert einer wissenschaftlichen Untersuchungs
methode nicht das Gericht, sondern die Wissenschaft zu 
entscheiden hat.

(RG., VIII. ZivSen., Beschl. v. 24. Juni 1942, V III 47/42.)
[N.J

*

26. RG. — § 6 der 3. VereinfVO. v. 16. Mai 1942. Ein 
Rechtsmittel ist offensichtlich unbegründet, wenn die Rich
tigkeit des angefochtenen Urteils und die Unbeachtlichkeit 
der Rechtsmittelangriffe für das Rechtsmittelgericht außer 
Zweifel stehen.

(RG., Beschl. v. 21. Juli 1942, I 37/42;.)

* 27

27. KG. — §114 ZPO.; §79 GKG. Bei Armenrecht 
nur für einen Teil der Klageforderung ist die Partei von 
den für diesen Teil zu zahlenden Gerichtsgebühren voll 
befreit, haftet dagegen für den überschießenden Gebüh
renbetrag nach der gesamten Klageforderung, soweit sie 
überhaupt Kostenschuldner ist, in vollem' Umfange, ohne 
daß der Ausgang des Rechtsstreits für die Auslegung des 
Umfangs herangezogen werden darf.

Die Beschwerdegebühr (§ 38 DGKG.) ist nach einem 
Streitwerte von 120 MM  mit 6 MM  zutreffend in Ansatz 
gekommen. Kostenschuldner dieser Gebühr ist indessen

nach der Kostenentscheidung der Bekl. nur zu 3/s, da
gegen zu 5/s die Kl. Es mußten daher 3/s von 6 Mm  
=  2,25 <91 J l gegen den Bekl. und 5/s =  3,75 MM  gegen 
die Kl. angesetzt werden. Da der Kl. für einen An
spruch im Streitwerte von 45 MM  das Armenrecht be
w illig t worden ist, kann sie zu den Kosten insoweit nicht 
herangezogen werden, als Kosten von 45 MM  Streitwert 
zu berechnen sein würden. Eine Gebühr nach diesem 
Streitwert im Betrage von 2 MM  muß ihr also in jedem 
Falle frei bleiben. Demgemäß ist der Betrag von 6 —  ̂
=  4 M M  der Höchstbetrag einer Gebühr, die in diesem 
Verfahren von der Kl. erfordert werden könnte. Der An
satz von 3,75 MM  bleibt darunter, das Armenrecht der 
Kl. steht also diesem Kostenansatze nicht entgegen. Dem
zufolge muß aber auch der Kostenansatz gemäß §°- 
DGKG. in dieser Höhe zunächst gegen die Kl. gerichtet 
werden.

Die Auswirkung des bewilligten Armenrechts ist in den 
Fällen der vorl. Art, wo das Armenrecht sich nur aui 
einen Teilstreitwert erstreckt, und wegen der Mehrforde" 
rung mangels Erfolgsaussicht versagt worden ist (§ *
Abs. 1 ZPO.), grüne -ätzlich anders als bei der Gewätt- 
rung des Armenrechts zu einem Bruchteil wegen teilwe‘" 
sen Unvermögens zur Kostenzahlung (§115 Abs. 2 ZPO-P 
Das B r u c h t e i l s a r m e n r e c h t  stellt die arme P*1' 
tei als Kostenschuldner zu dem jeweils gewährte 
B r u c h t e i l  von denjenigen Kosten frei, die sie ohn 
die Armenrechtsbewilligung treffen würden. Das T e 11 
a n s p r u c h s - A r m e n r e c h t  gibt ihr Befreiung v 0 , 
den Prozeßkosten in jedem Falle für den S t r  e i t w er 
derjenigen T e i l f o r d e r u n g ,  für welchen sie de 
Schutz des Armenrechts genießt. Im ersten Falle ist vo 
den zunächst ohne Rücksicht auf das Armenrecht zu Be
rechnenden Kosten nur derjenige Bruchteil des sie,trfn. 
fenden Betrages gegen die arme Partei in Ansatz zu or 
gen, wegen dessen nach dem Armenrechtsbeschlusse “  
einstweilige Befreiung gemäß § 115 Abs. 2 ZPO. nicht e 
zutreten hat (so bereits KG. v. 22. Jan. 1929: JW. 1 ’
796 l l ; G a e d e k e ,  KostRspr. Nr. 574). Im zweiten ra i 
hat sie die sie treffenden Kosten in voller Höhe bis 
der Grenze zu tragen, die sich aus dem Streitwerte 
gibt, für welchen die Rechtswahrung hinreichend « 
sichtsvolT erschienen und das Armenrecht gewährt w 
den war. Der Unterschied liegt in der Verschiedenheit _ 
beiden Armenrechtsgewährungen begründet, die sich 
derum aus den verschiedenartigen Voraussetzungen 
Armenrechts erklärt. T e i l w e i s e s  U n v e r  mp g

’ ‘ i 1 m ä ß i Serfordernd
Kostenbeträge, eine nur t e i l w e i s e  E r f o 1 g s a ^  
s i c h t  zur einstweiligen Befreiung von den Kos,e"hend 
diesen Teilanspruch in v o l l e r  H ö h e ,  dementspre _ 
aber auch zu voller Kostentragungspflicht für den _ 
schießenden Kostenbetrag, soweit überhaupt eine N s {jir 
haftung der armen Partei gemäß §§ 77, 79, 82 DGK • ^  
diesen festzustellen ist. Der tatsächliche Ausgang ^  
Rechtsstreits kann zur Auslegung des Umfanges der fl 
menrechtsbewilligung in keinem Falle herang 
werden. .. n <re-

Die Kostenrechnung wäre daher so aufzusteu ^ ¡ t 
wesen, daß von der Gebühr von 6 MM  die Kl. u0d 
3,75 MM  und der Bekl. 3/s mit 2,25 MM  zu zahlen «a 
daß für den Kostenanteil der Kl. die Mithaft de ]<t 
als Zweitschuldner nach §§ 77, 82 DGKG. vor£ ¿ei 
wird. Dementsprechend mußte auf die Erinnerung 
Kostenansatz geändert werden. ,2.)

(KG., 20. ZivSen., Beschl. v. 4. März 1942, 20 W a l 5

führt zu der entsprechenden b r u c h t e 
F r e i s t e l l u n g  von jedem an sich zu
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1912 trat Dar edle Roto feinen 
Dient) im Büro an. Diele taufend 
Roto-Deroielföltiger find ihm ge
folgt, oerbeffert oon Rlodell ju 
modeil. CDas heute den namen 
Roto führt, ift an 3uoerlüfftgheit 
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nifdien Streben ift er immer iung 
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Eine reiche Fachbibliothek

ist der Stolz ihres Besitzers, besonders wenn ®r 
sich nicht nur an dem rein Sachlichen erfreut| 
sondern den Werken aller Zeiten und Länder 
Raum gibt. Wie groß ist dann erst der berech
tigte Stolz, wenn auch die Möglichkeit besteht 
die wichtigen Werke der Weltliteratur in ¡hrer 
Ursprache zu lesen.

Freilich gehört dazu

etwas Sprachgewandtheit. In vielen Bibliotheken 
finden sich deshalb heute — als kleines Arch|V 
für sich — Linguaphon-Schallplatten, die b® 
kanntlich in vielen Sprachen erschienen s,n 
und sich als sympathischer Lehrmeister a^er 
wichtigen Weltsprachen bewährt haben.

Linguaphon - Schallplatten - Sprachkurse

haben für jeden Interesse, dem — ob aus beruf 
liehen oder privaten Gründen—an guten Ken 
nissen fremder Sprachen gelegen ist. Nähere en 
verbindliche Auskünfte darüber geben wir 9ern
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237 Seiten K art. BW
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Klärung bietet die vorliegende Schrift ein gutes Rüstze g- ,hf ei

û d

zelnen Vorschriften der Reichspachtschutzordnung sind \vert ê. 
gehend und klar verständlich erläutert. Besonders wer ¿ie En
diese Ausführungen für den Ratsuchenden, weil darin 3 .
Scheidungen der Pachtämter aus letzter Zeit verwertet u Schrif^l1 n 
auf das zu Einzelfragen in den letzten Jahren entstanden ^ uffind 
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der gesuchten Vorschriften.“  Oisbertz im  „Reichsarbeitsolo y eriag
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Diese föN-Bildserie zeigt den Millionen 
FÖN-Benutzern die vielfache Verwen
dungsmöglichkeit des FÖN. Heute liefern 
w ir ihn ausschließlich für kriegswich
tige Zwecke. Nach dem Kriege ist er in 
den Fachgeschäften wieder zu haben.
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Das öffentliche Recht
Fälle mit Lösungen

Von D r. ju r . Oskar Redelberger,
Assessor beim Regierungspräsidenten in München 

192 Seiten K a r t  RM. 5.40

„Geeignete Lehrbücher, die dem Rechtsstudenten oder Referendar einen 
umfassenden Überblick über den weit verstreuten, großen Stoff geben 
und an Beispielen die nötigen Kenntnisse vermitteln, gibt es verhält
nismäßig wenig. Die Schrift des Verfassers . . .  w ill diesem Mangel ab
helfen. Der Verfasser bringt eine Sammlung geschickt ausgewählter, 
tatsächlich einfacher, aber sehr lehrreicher Fälle und erörtert an ihnen 

die wichtigsten Zweige des geltenden öffentlichen Rechts.“
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Das zarte Mariedien klagt über nasse 
Füße. Sie fürchtet sidi oor einem Schnup
fen und bittet um Wybert.

„N im m  nur eins in den Mund. Man 
muß heut sehr sparsam m it Wybert um
gehen. Aber sdion wenig Wybert w irken

D ie Vettern und Basen sollen audi bald 
rote Backen haben, der Onkel verspricht 
es.

GroRp d » " A l t o n a

E ^ n h a f l ® S > r e r !
e Erledigung von

^ T E l C T i v

T*AE«EI?
~ W 9i ^ p r me2,,S2y

Beherzigen Sie heute, da unsere biologischen Hautpflegemittel nur 

beschränkt lieferbar sind, mehr als früher unseren R at: Sorgfältig und 

hauchdünn auftragen! Nicht die Menge, die Güte ist entscheidend 

für die von Ihnen so geschätzte Wirkung der EukutoUPräparate.

^^ssachschäden-Verordnung
Textaus, Vom November 1940

Oh.f »'he mit Erläuterungen von Stadtsyndikus

ast über
: H l  S eiten ^ r ‘ ^ P e c l l t> M a in z

nur Nacht Kart. RM 3.30
^ifdüerkenner Kiiegsschädenrecht einen Umfang gewonnen, daß 

h e‘Sehbar ClIe. des Krippe .a.!,e seine Teile hindurchfinden können. Auch die 
sje[  ^ erfas‘?We^ *nimer wipSi  la xGnreC^^s s‘nc* deshalb für den Laien schwer 

Eichen lln^erbreiipf Gr Änderungen und Neufassungen ergangen sind. 
:p e r in H- h()rm. ei " " "  J ”  *

2,esesDr
2u b

Nicht n das Kriegssachschädenrecht in einer über- 
Gebiet Ai«ÜL.. r ^ ext der SachSchVO., sondern auch an-

e 21 e h
Gru n au  m einA7o*a^enc êr Anordnungen ist abgedruckt.“\r Q y. ‘ Wiuiuiiuil^en ICH UUgV.UlllV.IM.

’ ~ D e r Deutsche Justizbeam te“  N ov. 1941g ^ ¿ J V U lb C llC  J U S IX Z

^ 6utsch P * den Handel oder d ire k t vom V erlag  

6<RtSr er*a9 • Berlin- Leipzig— Wien
Ausliefcri 6,111 W 35, Hilc*eb,'ands't,'a!ie 8
rtscher AIPen- und Donaugaue, Sudetenland:
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§ 1594 BGB. Nach Versäumung der Frist 
zur Anfechtung der Ehelichkeit eines K in
des kann der Ehemann nicht mehr auf Fest
stellung des Nichtbestehens der blutmäßigen 
Abstammung klagen. OLG. Danzig u. RG.: 
DR. 1942, 1335 Nr. 13 

§ 1717 BGB. Bedeutung des erbbiologi
schen Gutachtens, das mit hoher Wahr
scheinlichkeit den Kl. als Vater ausschließt. 
RG.: DR. 1942, 1335 Nr. 14 

§§ 2354 Abs. 1 Ziff. 2, 2356 Abs. 1 Satz 1 
BGB.; §§60, 66 PersStG. Eine Eheschließ- 
ßung kann im Erbscheinsverfahren nicht 
durch die Sterbeurkunde des einen Ehegat
ten oder durch die Geburtsurkunde eines 
Kindes, sondern nur durch die Heiratsur
kunde bewiesen werden. KG.: DR. 1942, 
1336 Nr. 15

Ehegesetz
§ 55 EheG. Zur Auslegung des Begriffs 

„Aufhebung der häuslichen Gemeinschaft“ . 
RG.: DR. 1942, 1336 Nr. 16 

§ 56 EheG. Voreilige Verzeihungserklä
rungen, die der Ehegatte in der ersten hoch
gradigen Erregung über die erlittene Krän
kung abgegeben hat, ehe er sich zu ei
nem vernünftigen Entschluß durchgerungen 
haben konnte, sind nicht als eine das Schei
dungsrecht vernichtende Verzeihung anzu
sehen. RG.: DR. 1942, 1336 Nr. 17 (v. Scan- 
zoni)

§ 118 EheG. Nach dem Inkrafttreten des 
Großdeutschen Ehegesetzes sind die einer 
vorher geschlossenen Ehe anhaftenden Män
gel je nach der Behandlung im Ehegesetz mit 
der Nichtigkeits- oder Aufhebungsklage gel
tend zu machen. Der Fortfall der Aberken
nungsklage hat nicht die Bedeutung, daß die 
Mängel als geheilt anzusehen sind. RG.: DR. 
1942, 1338 Nr. 18

Testamentsgesetz 
§§ 8, 24 TestG.
Zeuge ist bei einem Dreizeugentestament 

nur derjenige, der das Bewußtsein hat, für

die richtige schriftliche Wiedergabe der Er
klärungen des Erblassers mitverantwortlich 
zu sein.

Ist ein wesentlicher Errichtungsakt, z. B. 
die Vorlesung der Niederschrift, von dem 
Bedachten allein vorgenommen worden, so 
ist die zu seinen Gunsten getroffene Verfü
gung auch beim Vorhandensein von drei 
weiteren Zeugen nichtig. KG.: DR. 1942, 
1339 Nr. 19

§21 TestG. Hat der Erblasser auf einem 
Fragebogen, den die Erbschaftssteuerbe
hörde ihm anläßlich des Todes seiner Ehe
frau zugesandt hatte, Bestimmungen über 
seinen eigenen Nachlaß niedergeschrieben, 
so kann darin ein wirksames Testament nur 
gesehen werden, wenn erwiesen ist, daß er 
damit eine rechtsgeschäftliche Anordnung 
treffen wollte. RG.: DR. 1942, 1340 Nr. 20

§21 TestG. Eine nur am Anfang des Te
staments stehende Selbstbenennung des Erb
lassers ist keine ausreichende Unterschrift 
des Testaments. RG.: DR. 1942, 1340 Nr. 21

§138 BGB.; §48 TestG. Gegenüber dem 
einem Vermächtnis an die Geliebte eines ehe
brecherischen Erblassers anhaftenden sitten
widrigen Charakter trifft die Bedachte die 
Darlegungs- und Beweispflicht für die die 
Unsittlichkeit ausschließenden besonderen 
Umstände des Falles. RG.: DR. 1942, 1341 
Nr. 22

Verfahren
Eine Klage auf Feststellung der blutmäßi

gen Abstammung eines außerehelichen K in
des von einem anderen als dem späteren 
Ehegatten der Mutter, der das Kind legiti
miert hat, ist nach österr. Verfahrensrecht 
zulässig. RG.: DR. 1942, 1341 Nr. 23

Auch in Ehesachen setzt — trotz §614 
ZPO. — jedes Rechtsmittel grundsätzlich 
eine Beschwer voraus. Eine Ausnahme ist 
nur für den Fall anzuerkennen, daß der sieg
reiche Scheidungskläger das Rechtsmittel da-

zu benutzen will, die Urteilsfolgen g go6 
Klagezurücknahme oder Verzicht nach s 
ZPO. zu beseitigen. eß-

War der Kläger in erster Instanz P*'° ef 
unfähig, so ist für die Frage der BesC yer- 
ausschlaggebend, was sein gesetzlicher 
treter mit der Klage beantragt hat und e ^  
chen wollte. RG.: DR. 1942, 1342 Nr’
(v. Scanzoni) ^

Art. 3 Ges. v. 12. Sept. 1938 i*b*j |)er
Änderung und Ergänzung familienrechti ^  
Vorschriften und über die Rechtsstellung ,ßj 
Staatenlosen (RGBl. I, 380); §§ l5S’ ach 
ABGB. Art. 3 Ges. v. 12. Sept. 193S, w°"cht' 
sich Parteien und Zeugen in famil>en peät- 
liehen Streitigkeiten, soweit dies zur not' 
Stellung der Abstammung eines Kinds ^  
wendig ist, erb- und rassenkundliche j j e
tersuchungen zu unterwerfen und ' nsbue 
Entnahme von Blutproben zum 
Blutgruppenuntersuchung zu dulden 
ist auf einen im Altreich ansässigen Z ,reit 
auch dann anwendbar, wenn der Recht 
;n der Ostmark, in die das Ges. v. ae- 
1938 noch nicht eingeführt worden >■ ’ 
führt wird. RG.: DR. 1942, 1343 N r.-3 

§6 der 3. VereinfVO. v. 16. Mai l^ A je t i 
Rechtsmittel ist offensichtlich un^e” eI1 \Jr' 
wenn die Richtigkeit des angefochteii • . js. 
teils und die Unbeachtlichkeit der rjcld 
mittelangriffe für das Rechtsmiue » ^44 
außer Zweifel stehen. RG.: DR- ’
Nr. 26 eCj,t

§114 ZPO.; §79 GKG. Bei Arr" e¡stdie
nur für einen Teil der Klageforderun„ j eo
Partei von den für diesen Teil zu za ^ge- 
Gerichtsgebiihren voll befreit, hatt eribe'
orpn fü r  den iih p rs rliip R p n c Ie fl Geu so
trag nach der gesamten Klagefordei ,ĝ  ¡n
weit sie überhaupt Kostenschuldne ¿e$
vollem Umfange, ohne daß der Aus,. ufrii' 
Rechtsstreits für die Auslegung " . pR- 
fangs herangezogen werden darf- 
1942, 1344 Nr. 27

Soeben is t erschienen:

Die Neugestaltung des Liegenschaftsrechtes
Von Prof. D r. Eugen Locher

192 Seiten Kart. RM 4.50

Das Buch liefert einen wichtigen Beitrag zum künftigen Volksgesetzbuch. 
Es behandelt die zum Teil lebhaft umstrittenen Fragen des sog. materiellen 
Grundbuchrechtes, insbesondere werden die Probleme der Einigung und 
ihre RechtsgrundabhängigkeP, Gegenstände und Tragweite des Grund
bucheintrags, der öffentliche Glaube des Grundbucheintrags, die praktisch 
so bedeutsamen Rangfragen, Vormerkung und sonstiger vorläufiger Schutz 
des Grundstückserwerbes rechtspolitisch erörtert. W e r im m er aus 
p raktisch en  oder w iss e n s c h a ftlic h e n  Gründen an dem  k ün ftigen  
S c h ic k s a l unserer deutschen G rundbuchverfassung in teressiert 
is t, w ird  sich m it dem  B uche befassen m üssen. Es geht jeden, 
der mit Liegenschaftsverkehr und Immobiliarkredit zu tun hat, ebenso 
an wie den B o d e n p o litik e r  und den T h e o re tik e r  des B odenrech ts,

Zu b e z ie h e n  d u rc h  den B u c h h a n d e l o d e r d i r e k t  vom  V e r la g

Deutscher Rechtsverlag G.m.b.H. - Berlin/leipzig/Wien
Berlin W  35, Hildebrandstraße 8

W  Auslieferung für Alpen- und Donaugaue, Sudetenland:
Deutscher Rechtsverlag G. m. b. H., Wien I, Riemergasse 1

Der Nachlaßrichter
und seine A b te ilu n g

Von Amtsgerichtsrat D r. Boschan 

268 Seiten 2. erw eit. A u fl. K art.
• hier

„Der Verfasser, der über eine langjährige Erfahrung als Nach a^ ej|Ung 
verfügt, gibt in dieser Schrift eine übersichtlich geordnete Dar ^  
der vielfältigen Tätigkeit des Richters, des Rechtspflegers llpeC|1ts- 
Urkundsbeamten in Nachlaßsachen. Die in den verschiedensten; ,jcjien 
quellen niedergelegten Vorschriften sind zum Teil in auS UlTiaIjcher 
Auszügen verwertet. Das sehr brauchbare Buch wird in ^ nrien ‘< 
alltäglichen Frage mit Nutzen zu Rate gezogen werden 

D r. Eschenberg in  ,,Deutsche- F re iw illige  Gerichtsbarkeit' ,
V e ^ti

Z u b e z ie h e n  d u rc h  den B u c h h a n d e l o d e r d i r e k t  vo
• ¡0 W*al1

Deutscher Rechtsverlag G.m.b.H., Berlin * Leipz,9
Ber l in W 35, Hildebrandstraße 8  ̂ ^

Ausüeferung für Alpen-und Donaugaue, ^ u^?^VrgasSe * 
Deutscher Rechtsverlag G. m. b. H., Wien I, R»enl

Ruf: 
16231 

124736

F e rn ru f: Sam m el“ ^ rre im  ui . .........

Detektei und Privat-Auskunftei Pel*®’
Max P e l z e r  - H a n d e l s r e g i s t e r l i c h  e i n g e t r a g e n e  F' r
In um fangre icher P rax is  w e itbekann t fü r  hochw ertige  Le is tungen  in u nau ffä lligen , e rfo lg re iche n  B eo b Í f í í e s ' i *1 
w issenhaften  E rm ittlu n g e n , S p e z ia l-P r iv a t-A u s k ü n fte n  im  In- und A u s la n d . G e rich tsn o to risch  e in w a n d n ie  H>|T 
und E n tlas tu n g s m a te ria l fü r  das gesam te Z iv il-  und S tra fre c h t! D urch re iche  Lebenserfah rung  wirKs 
prekären Lebenslagen a lle r A r t .  -  Erste R eferenzen! ^ ¡ g

V e r t r a u e n s - I n s t i t u t  z a h l r e i c h e r  R e c h t s a n w ä l t e ,  f ü h r e n d e r  M ä n n e r  d e r  I n d u s t r i e  u n d  W i r t s c h a f t  r e c l * l l l )
g r o ß e n  A n z a h l  v o n  P r i v a t p e r s o n e n  a l l e r  B e v ö l k e r u n g s s c h i c h t e n .  K o s t e n l o s e ,  u n v e r b i n d l .  V o r  .  g-j

B e r l i n  W 50,  K u r f ü r s t e n d a m m  2 29 ( n a h e  Z o o ) .  T e l '  ^  ¿7 8^  
B e r l i n  N W  7, D o r o t  h ee n s t ra ße 68 ( g e g e n ü b e r  W i n t e r g a r t e n ) .  T e 1-



^ iffe rn u rt^ r,^ e r* au^ Z i f f e r a n z e i g e n  stets m it  de r 
Sch la g  er ken nze ichn en ; a u c h  a u f  d e m  U m -  
®*it B un ts tift-1 am  ^ esten ’ n  de r l in k e n  u n te re n  E cke,

. H e n a n z  .u m ra llm t. — B e i B  e w e r b u n g e n  au f 
V ^ }  Namen e i^,en  n ie m a ls  O rig in a lze u g n isse , sondern 
^ eifügen. a  f  t • ^ resse gekennze ichne te  Z e u g n is a b s c h r i f t e n  

.ückseite y* k - i c h t b i l d e  r n  m üssen N am e  un d  Adresse a u f de r 
^ g e s a n d te  ei.m e r^ t  sein. U n te r  „E in s c h re ib e n “  oder „E ilb o te n “  
’E ilbo ten “ - ß  ® W erbungen kön nen  n u r  als „E in s c h re ib e n “ - oder

Zur
B ead itung !

t '
V  be->eigef j j  , w e ite rgesa nd t w e rd e n , w enn  das P o rto  h ie r -
J(:n au f v Jp ,ls t ' D iese A r t  B r ie fe  u n d  m e h re re  B e w e rb u n g ssch re i

schlag d ie  Z if fe rn u m m e r n i c h t  tra g e n ; sie s ind  n u r 
an d ie  A n z e ig e n a b te ilu n g  zu r ic h te n . •  A n ze ig en 
preis: d ie  v ie rgespa ltene  46 m m  b re ite  m m -Z e ile  
45 R p f.;  f ü r  V e r le g e r- und  F rem d enve rkeh rsanze ig en  
36 R p f. ;  f ü r  S te llen- u n d  e insp a ltig e  G e le genh e its 

anze igen  25 R p f . ;  f ü r  F a m ilie n a n ze ig e n  un d  N a c h ru fe  15 R p f., 
Z if fe rg e b ü h r f ü r  S te llenangebo te  1.50 R M . ;  f ü r  S te llengesuche u n d  G e
lege nhe itsanze ig en  50 R p f. •  A n ze ig en sch luß  : je w e ils  de r D o n 
ne rs tag  de r V o rw o ch e , n u r  fü r  e ilig e  S te llena nze ig en  u n d  w enn  R aum  
no ch  z u r V e rfü g u n g  steht, je w e ils  de r M o n ta g  de r E rsch e in u n g s 
w oche . •  Zah lu n gen  f ü r  A n z e ig e n b e t r ä g e  n u r  au f das P ost
sche ckkon to  des D eu tschen  R ech tsve rlages G m b H . -  B e r l in N r .  451 76

B e rlin  W  35 , LU tzow ufer 18.

j;! Offerte Stellen IÜ
Kriör,■•Gno».- , ....... ...........

sof- aesuch t. 
Bohensalza.

vÄ nSab>et" r42fÜr sofort oderS a i}!hf r vorhanden aeDsu'h t .  Büro-

? Ä arî
bu9l b°ifil í / i h B a  û chtsanwait

.gesucht. Büro-
nwalt 

Oranien-

Sei,,™‘ ebe SQUc,h ‘ - Rec

Ä t ^ h f a b 's * nw f lV iri> und
1 Jur meine 

_|z / Weichsel 
UaeetAr ? ’ S c h i ' .  Rechtsanwalt 

"7~—~IP^_rstraße 7 "  w e t  z / Weichsel, 
^r°ßes ----- --1_

§»c lS la nrb® ■ *  “ "c h  V hr? h  M itte l"

hrt.aI>rune • nebst lS n il,  Verantwor- 
hc"s- "ná 'o^busondefe"" '"dustrie- 
Jbscher Ü j ° z,alrecht dem Ar-
ta?°nders1d charakte’rS l d “ eben P°-
áíter|aRen erwiinschteül Cn er Eignung

R r°V
Bf I Rechts-

Lutzowufer 18.

R f 'h t .  A°nlehr  r s & f ä « b e i d e
n r- Sehen geb°te a n -n ^ a ^ e r g e -

SWUfior ni an n , D?eiChtsanwä,te ^ - ^ ^ r i e d n - ^ n  necken,

E « ^ ° ^ teher;
fUnht. s.°_f 0rt

\V o v

fiPlSen.

Bever|!n<iu A nwau^  i Ur.beide Fächer 
nisA erberinnen'd ° d' s p itP° tariatsbUro

¡sÄ«i!RiÄ!«ir.sss

E rstk lass ige  S te n o ty p is tin  in Dauer
stellung gesuch t. Rechtsanwalt und 
Notar D r.H ans G ü n th e r ,  Berlin W8, 
Taubenstraße 21 (Fernspr. 16 3808).

P e rfe k te  S te n o ty p is tin  zu sofort 
oder später g esuch t. Rechtsanwalt 
G a n z e r, E b e rs w a ld e .

S te n o ty p is t(in ) oder B ü ro g e h ilfe (in )
nach Hirschberg (Riesengeb.) gesucht. 
Offerten unter A . 3011 an Anzeigen- 
Abteilung Deutscher Rechtsverlag, 
Berlin W 35, Lützowufer 18.

A n w altss te n o ty p is tin  evtl, auch 
halbtagsweise per sofort oder später 
g esuch t. Rechtsanw. Dr. S c h e u e r
m a nn , Dr. In  n e c k e n , Berlin SW 68, 
Friedrichstr. 208, Tel. 1143 86.

Für Anwaltspraxis im Berliner Westen 
A n w a lts g e h ilfe (in ) in angenehme 
Dauerstellung gesuch t. Angebote unt. 
A . 3071 an Anzeigen-Abteil. Deutscher 
Rechtsverl.,Berlin W 35, Lützowufer 18.

Gesuchte Stellen i

R e ch tsa n w alt und N o ta r, 49 J.,
aus dem Felde zurückgekehrt, über
nimmt U rlau bs - od. befristete K rie g s 
v e rtre tu n g , Berlin bevorzugt, evtl, 
auch Tätigkeit bei groß. Unternehmen. 
Gefl. Zuschriften unter A . 3076 an 
Anzeigen-Abt. Deutscher Rechtsverlag, 
Berlin W 35, Lützowufer 18.

V o llju r is t, mit reichen wirtschaft
lich. Erfahrungen, auch in Preissachen, 
z. Z. bei oberster Reichsbehörde, 37 J., 
such t S te l lu  ng als Sy nd ik u s  oder 
sonstige leitende Tätigkeit in W irt
schaft oder Industrie. Keine Vertretung. 
Angebote unter A . 3070 an Anzeigen- 
Abteil. Deutscher Rechtsverlag, Berlin 
W35, Lützowufer 18.

B ü ro vo rs teh erin  und A n w a lts -
S teno typ is tin  perfekt, sucht sofort 
Stellung in B e r l in .  Angebote unter 
A . 3072 an Anzeigen-Abteil. Deutscher 
Rechtsverl., Berlin W 35, Lützowufer 18.

Bekanntmachungen 
verschiedener Art

Teilweise ausgearbeitetes u. eingeführtes 
juristisch. F e m re p e tito riu m  zu über
tragen. Zuschriften erbeten unt. A . 3075 
an Anzeigen-Abteil. Deutscher Rechts
verlag, Berlin W 35, Lützowufer 18.

T a u sc h e  zwei gut möbl. Büroräume 
Berlin, Wilhelmstr., gegen 2—3 Büro
räume (mito.ohneMobiliar) Kurfürsten
damm bzw. Zoo-Nähe. Zuschriften unt. 
A  .3074 an Anzeigen-Abteil. Deutscher 
Rechtsverl., Berlin W 35, Lützowufer 18.

A n w altsp rax is  mit 4—8-Zimmer- 
Wohnung in schön gelegener Stadt 
Norddeutschlands sofort abzug eb en . 
Angebote unter A . 3023 an Anzeigen- 
Abteilung Deutscher Rechtsveriag, 
Berlin W 35, LUtzowufer 18.

Zu ve rk au fen  : Reichsgerichtsent- 
scheidungen in Strafsachen, Band 1—53, 
gebunden, Rheinisches Archiv, Band 
79-98, gebunden, Juristische Wochen
schrift 1892-1899, sowie 1908-1914, ge
bunden. Oefl. Angeb. unter A . 3069 
an Anzeigen-Abteil. Deutscher Rechts
verlag, Berlin W 35, Lützowufer 18.

B J B . mit Reichsgerichtskommentar, 
8. verb. Auflage, sämtliche Bände neu 
zu v e rk a u fe n . Angebote unt. A . 3066 
an Anzeigen-Abteil. Deutscher Rechts
verlag, Berlin W 35, Lützowufer 18.

Z u  v e r k a u f e n :  Die Sammlung
Das neue D e u t s c h e  R e i c h s r e c h t
(Pfundtner-Neubert) fortgeführt bis auf 
den heutigen Tag, Reichsgesetzblätter 
1933/1941 (bis 1936 gebunden), Preu
ßische Gesetzsammlung 1933/36 (ge
bunden). G e r t r u d  e Z w  ätz ,  M a n s 
f e i  d/Südharz.

V o llju r is t, 64 J., sehr rüstig u.arbeits
freudig, such t Beschäftigung. Angeb. 
an A u s t e n ,  Leipzig C 1, Postschließ
fach 179.

Erfahrener V o llju r is t , Anfang 40, best
qualifiziert, arbeitssam und befähigt, 
beste Empfehlungen, sucht S te llu n g  
als L e ite r  der Rechtsabteilung oder 
sonstigen, größeren Wirkungskreis. -  
Angebote erbeten unter A . 3073 an 
Anzeigen-Abteilung Deutscher Rechts
verlag, Berlin W35, Lützowufer 18.

Assessor, Dr. jur.,Prädikatsexamina, 
mehrj.Univ.-Assistent, sucht entwick- 
lungsfäh. Anfangsstellung in Industrie, 
Wirtschaft, Versicherung oder Anwalt 
zur Ableistung des Probedienstes mit 
Aussicht auf spätere Assoziation. An
gebote m it Gehaltsangabe unter A . 3077 
an Anzeigen-Abt. Deutscher Rechts
verlag, Berlin W  35, Lützowufer 18.

i ü i c  k a u fe n  z u c iic k :
Deutsches Recht, Ausgabe A

1942: Hefte 1/2, 3, 4, 6/7, 8 und 9
1941: Hefte 4, 5, 7, 9, 44, 45/46, 49, 50 und 51/52
1940: Hefte 3, 6, 7 und 8
1939: a lte  Ausgabe (im roten Umschi.), Heft 5/6 

P re is  je  M . —.75 zu zü g l. P o rtcko s ten

Zusendung erbeten an

D eu tsch er R ech tsverlag  G. m. b. H.
Zweigniederlassung Leipzig  C 1, Inselstraße 10

8t Se

to ta le  und interpersonale Privatrecht 

lttl großdeutschen Raum
Von Dr. G. H u b e r n a g e l
schw

'erigen w
:rs°nalen p r- "  
u W ,  ", Privatrecht:

das Retiec|Pers'
auseeiüst p 'fEe,aiicht sind h„. 
krörter ts  das V * laben e'ne Hochflut von Zeitschriftenliteratur
fassend*11̂ 611 Zu eine erd'enst des Verfassers, in einem Zeitpunkt, zu dem 
Rr°bjeiJ  W'SsenschafthciiWi SSen ^ bscb,ub gelangt sind, eine zusammen-

Kart. RM. 2.70 

Ie interessanten Probleme des interlokalen 
die seit der Heimkehr der Ostmark in

zu Seben.“
Zu be;z'ehen

lcbe E rs te llung  des Standes und der Lösung dieser 
” Das deutsche R echtsschrifttum “ , N r .  6, 1942

Deut.
durch

den Buchhandel oder direkt vom Verlag
s«her Rpri,.

tsverlag G. m. b. H. • Berlin /Leipzig/Wien
Ausliefe ('.'lin W ifi, Hildebrandstraße 8

Rutscher R e \ fdr und Donaugaue, Sudetenland:
_ ec tsverlag G. m. H., Wien I, Riemergasse 1

Staat und Sozialversicherung in 
Großbritannien und Deutschland

Von Dr. jur. M . E. K r o h n
„ S c h rifie n  zum  A rb e its re c h t" , R eihe B, Band 3  

H erausgeber: Prof. Dr. W . Siebert
Kart. RM. 4.80 

Aufgabe unterzogen, die
160 Seiten
„Cie Verfasserin hat sich der dankenswerten 
deutsche Sozialversicherungsgesetzgebung in ihren verschiedenen Ge
staltungen zu schildern und gleichzeitig eine vergleichende Darstellung 
der britischen Einrichtungen auf diesem Gebiete zu geben. — Den 
Hauptteil des Werkes nimmt selbstverständlich das deutsche Sozialve - 
sicherungsrecht ein, das in seinem Aufbau und seinen Leistungen ein
gehend dargestellt w ird.“  „D eutsche R echtsze itschrift“  N r .  9110 1942

Zu beziehen durch den Buchhandel oder direkt vom Verlag

Deutscher Rech’sverlag G.m.b.H. • Berlin .Leipzig-Wien
B erlin  W  35, H ildebrandstraße 8

S W  Auslieferung für Alpen- und Donaugaue, Sudetenland: 
Deutscher Rechtsverlag G.m. b. H., Wien I, Riemergasse 1



BRIEFMARKEN
A n k a u f,  B e ra tu n g ,,

ScUät<zunfy u n d  \Zecwedunq, vo n  H acU tassen

Edgar Mohrmann
Briefmarkenfachgeschäft und vereidigter und öffentlich bestellter 

Brief marken-Versteigerer

Hamburg 1, Speersort 6
T e le g ra m m -A d re s s e  Edm oro - T e l .  33 40 83/84

t im , e ig e n e s  H a u s
je tz t durch s t  e u e rb  e g ü n s t ig te s  
Bausparen planmäßig vo rbere iten ! 
Warum soll Ihnen nicht auch ge lingen, 
was schon Tausende von Bausparern 
m it unserer H ilfe  erre ich t haben? 
V erlangen Sie k o s t e n l o s  den 
Ratgeber 120 von Deutschlands 
g röß te r Bausparkasse

9 d F  /c t i  r r r f—

D e t e k t e i  R e x
A l t e s  W e l t i n s t i t u t
Ermittlungsbüro. Jede Vertrauens
sache, Beobachtung, Auskunft.
P o t s d a m e r  S t r a ß e 1 2 9
(Bülowbahnhof). Fernspr. 2704 43 
Handelsger. eingetr. Gegründ.1906

■■ E urop a  m
Schöne länderweise Auswahlen gegen Re
ferenzen. Auch an Vereine, soweit Vorrat. 
Erich Boden, Postfach 45, Braunschweig.

WALTER BEHRENS
BRAUNSCHWEIG
Bnefmarkenhandlg

Werbefchr koltenfr»* 
Ankauf von Sammlungen

DAS OPFER DER SOLDATEN  
V E R P F L IC H T E T  D IE  H E IM A T  

ZUM OPFER

S o fo rt lie fe rb a r:

Strafrecht in der Ostmark
Herausgeber: Dr. E. Pichler-Drexler

Oberstaatsanwalt in Linz/Donau

Band 1: Die österreichische Strafprozeßordnung
408 Seiten RM. 12.— Hlw.

Band 2: Das österreichische Strafgesetzbuch nebst 
Kundmachungspatent (z. Zt. vergriffen)

308 Seiten RM. 9.— Hlw.

Band 3: Die strafrechtlichen Nebengesetze
500 Seiten RM. 13 50 Hlw.

„Die Herausgeber dieses lang angekiindigfen und erwarteten Erläute
rungswerkes haben sich in dankenswerter Weise der schwierigen und 
mühevollen Aufgabe unterzogen, nicht nur den Text des österr. Straf
gesetzes und der österr. Strafprozeßordnung in der derzeit geltenden 
Fassung zu bringen, sondern auch auf Zusammenhänge uhd verwandte 
Bestimmungen zu verweisen. Im Anhang zum Strafgesetz befindet 
sich u. a. auch eine wertvolle übersichtliche Zusammenstellung der in 
den Reichsgauen der Ostmark eingeführten Bestimmungen des RStQB.“ 

A G R a t D r .  G eller in  , .Deutsche J u s tiz “  N r .  4611941

Zu beziehen du rch  den B uchhande l ode r d ire k t  vom V erlag

® Deutscher Rechfsverlag G.m.b.H., Berlin • Leipzig • Wien
Berlin W  35, Hildebrandstraße 8

Auslieferung für Alpen- und Donaugaue, Sudetenland: 
Deutscher Rechtsverlag G. m. b.H., Wien I, Riemergasse 1
In 3., erweiterter Auflage sofort lieferbar

Scheidung ohne Verschulden
Von Rechtsanwalt Dr. G. von Scanzoni

Umfang 135 Seiten Kart. 1.80
Zu beziehen durch den Buchhandel oder direkt vom Verlag

Deutscher Rechtsverlag G.m.b.H. • Berlin / Leipzig / Wien
B e r lin  W 35, H ild e b r an d s tra ß e  8 

SlVy Auslieferung für Alpen-und Donaugaue, Sudetenland:
Deutscher Rechtsverlag G. m. b. H., Wien I, Riemergasse 1

In  K ü r z e  e r s c h e i n t :

Devisenrecht und bürgerliche Rechtspfle9e
Von Just.-lnsp. H e llm u th  B auer

292 Seiten Kart. RM 9.60
Die Entwicklung und die Eigenart des Devisenrechts haben es ita 
sich gebracht, daß sich die Anwendung der devisenrechtlichen Be
stimmungen in der bürgerlichen Rechtspflege nicht einfach gestaltete- 
Selbst heute, wo diese Entwicklung im wesentlichen zum Abschluß 
gekommen ist, bereitet diese Anwendung noch manche Schwier'!?' 
keiten. Vor allen Dingen sollte die Auswirkung der devisenrecin" 
liehen Gesetzgebung in der bürgerlichen Rechtspflege dargesten 
vverden. Deshalb ist auch besonderer Wert darauf gelegt worden» 
diese Auswirkungen durch zahlreiche praktische Beispiele zu erläuter 

und an Hand derselben aufzuzeigen.
Zu beziehen du rch  den B uchhande l oder d ire k t  vom ^e r

Deutscher Rechtsverlag G.m.b.H. • Berlin — Leipzig—W,en
B erlin  W  35, H ild eb ran d straß e  8

Auslieferung für Alpen- und Donaugaue, Sudetenland:
[)piitcphf>r PAfhteuprl-HT O m h H Wíon I PiomPfPäSSC

D e m n ä c h s t  ersche i n t :

AuflergedchiHdie DergleidisarDnunQ
120 Seiten

Von D r. jur. K arl Könne
4. Auflage kart. RM 3.00

Alle Schuldner sind, bevor sie die Gerichte in Anspruch nehmen» ^  
pflichtet, zu versuchen, eine gütliche Einigung mit ihren Gläubig 
herbeizuführen. — Welche Schritte unternommen werden müssen, 
schließlich die Einigung zustande kommt, ist daher für Gläubiger 
Schuldner von großer Bedeutung. Das neue Werk weist in einer • 
von Beispielen, die der Praxis entstammen und an Hand von ^ us{jer 
formularen, den Weg zum Verständnis dieses wichtigen ZweigeS 

Konkurs- und Vergleichsordnung.

Zu beziehen durch den Buchhandel oder direkt von i^eI*tr>

Deutscher Rechfsverlag G.m.b.H./Berlin/Leipiig ^ ien
Berlin W  35, Hildebrandstraße 8

Deutscher Rechtsverlag
Auslieferung für Alpen- und Donaugaue, Sudetenland- 

ítsverlag G. m. b. H., Wien I, Riemerga»

A is  S ta n d a td w td c t des ¡¿osten^oU^ .

g e lten  d ie  drei W e rk e  des bekan nten  
K a m m e rg eric h ts ra t

D r. Paul G aedeke, B erlin

Die .noitcnrcchtipccdnmo
des Kammergerichts in Zivilsachen unter Berücksichtig^
der übrigen höchstrichterlichen KostenrechtsprechunJ '
2. erweiterte Auflage nach dem Stande vom 1. März \  
Umfang 334 Seiten. Preis kart. mit Leinenrücken RM
„Daß die Sammlung der Praxis als ein unbedingt zuverlässiges 0'^ 
mittel empfohlen werden kann.*..“

AGR. Hornig im RJM. in der „Deutschen J11

^Icmcnonwoltefoftenßcfcft
Systematisch erläutert, erschienen 1937. Umfang 366 
Oktav. Preis in Leinen gebunden RM 6.—.
„Es ist das S t a n d a r d w e r k  Uber dieses Gebiet des Armenanw®* 
kostenrechts.. . .  für den Anwalt unentbehrlich.“  „ r|ft“
RA. Dr. Erich Neumann, Berlin, in der „Juristischen Wochensc

2>cc 3fcr0letcfy in <gfycfacfyen
1941, mit Nachtrag 1942. Umfang 132 Seiten.
Preis RM 4.10.
„M it Recht kann man sagen, daß dieses Werk in die. i'ge"
jeden Anwalts, aber auch jedes Gerichts- und Urkundsbean 
hört, die mit Ehesachen befaßt sind.“  t?RA^*

RA. Dr. H. Morell-Berlin in den „M itt. a k

W .M o e s e r  B uchhandlung, Leipzip  u


